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0 Vorbemerkung  

Die Planausschnitte in Kapitel Nr. 4 stellen weiterhin die Planung, d.h. Bauflächen mit 

schräger Schraffur, dar. Damit weichen sie von der Darstellung in der Fertigung des 

Flächennutzungsplanes ab, der diese Flächen nun als Bestand (mit flächendecken-

der Füllung) darstellt. Aus Sicht der Planer ist es jedoch für die Nachvollziehbarkeit 

der Umweltprüfung förderlich, weiterhin auch den Bestand darstellen und nicht nur 

das Endergebnis des Planungsprozesses. 

1 Einleitung  

1.1 Anlass der Fortschre ibung  

Der seit dem 10.12.2002 verbindliche Flächennutzungsplan der Gemeinde Heßdorf 

wird angesichts der seither erfolgten und künftigen Gemeindeentwicklung fortge-

schrieben. Der Auftrag hierzu ging an die Arbeitsgemeinschaft Stadt & Land in Neu-

stadt/Aisch.  

1.2 Lage des Plangebiet s 

Die Gemeinde Heßdorf liegt im Regierungsbezirk Mittelfranken und zählt zum Land-

kreis Erlangen- Höchstadt. Sie ist Teil der Planungsregion Nr. 7 / Planungsverband 

Region Nürnberg.  

An das Gemeindegebiet schließen sich die Gemeinden Gremsdorf, Großenseebach 

Röttenbach und Adelsdorf, der Markt Weisendorf sowie die Städte Erlangen, Herzo-

genaurach und Höchstadt a.d. Aisch an.  

Die Gemeinde hat eine Fläche von 2.477ha und 3587 Einwohner (Stand Dezember 

20211).  

1.3 Plangebiete innerhalb der Gemeinde  

Der vorliegende Umweltbericht betrachtet ausschließlich die neu hinzukommenden 

Bauflächen im Gemeindegebiet. Die geplante Trassenvariante zur Ortsumgehung 

wird im Plan nachrichtlich dargestellt. Eine Bewertung des Bauvorhabens ist nicht 

Bestandteil der Fortschreibung des FNPs und wird daher im Umweltbericht nicht be-

handelt. 

Hinweis:  Zur Ermittlung des Ausgleichsbedarfs wird weiterhin der Leitfaden ĂEin-

griffsregelung in der Bauleitplanung- Bauen im Einklang mit Natur und Landschaftñ in 

der 2. Auflag e vom Januar 2003  verwendet. Dieser ermittelt anhand der Multiplikati-

on von Eingriffsfläche mit dem jeweiligen Kompensationsfaktor (je nach Eingriffs-

schwere) den Ausgleichsbedarf in m². Für den Ausgleichsumfang wird für die geplan-

te Maßnahmenfläche die Aufwertung ermittelt (in Wertstufen, d.h. durch Subtraktion 

des Bestandes von der geplanten Wertstufe). Dieser Faktor wird mit der Maßnah-

menfläche multipliziert. 
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Die aktuelle Ausgabe des Leitfadens (Dezember 2021) folgt bzgl. der Ermittlung von 

Bestand, Eingriff und Ausgleich dem Punktesystem der Bayerischen Kompensations-

verordnung (BayKompV). Jedem Biotop- und Nutzungstyp (BNT) werden gem. der 

Biotopwertliste zur BayKompV Wertpunkte zugeordnet, die entsprechend vorgegebe-

ner Regeln noch angepasst werden können. Für die Ermittlung des Ausgleichsbe-

darfs wird die Eingriffsfläche mit den jeweiligen BNTs multipliziert. Die Summe der so 

ermittelten Wertpunkte wird im zweiten Schritt mit der GRZ (mind. 0,3 bis max. 1,0) 

multipliziert. Für die Ermittlung des Umfangs des Ausgleichs wird ï bzgl. der geplan-

ten Ausgleichsfläche- von den Maßnahmen (in Wertpunkten) der Bestand (in Wert-

punkten) abgezogen und die so ermittelte Aufwertung (in Wertpunkten) mit der Flä-

che (in m²) multipliziert. 

Der Leitfaden ĂBauen im Einklang mit Natur und Landschaftñ wird den Kommunen zur 

Anwendung empfohlen, aber er ist nicht verpflichtend. Wie in den vorangehenden 

Abschnitten beschrieben, ist die Art der Ermittlung ähnlich, Ănurñ wird das Ergebnis in 

m² (2003) bzw. Wertpunkten (2021) ausgedrückt. Durch die Anwendung der Bio-

topwertliste zur BayKompV ist die Beschreibung der angetroffenen (oder geplanten) 

Biotoptypen deutlich präziser als in der Ausgabe von 2003. Allerdings ist im Rahmen 

des FNPs nur eine überschlägige Ermittlung erforderlich und vor allem möglich, da 

wesentliche Faktoren wie die GRZ des später aufzustellenden BPLs oder die Aus-

gleichsmaßnahmen (insb. die genaue Verortung) noch unbekannt sind bzw. sich Bio-

toptypen, sowohl der geplanten Eingriffsfläche als auch der möglichen Ausgleichsflä-

chen, über die Jahre ändern können. Letzteres ist insofern relevant, da auch offen ist, 

wann oder in welcher Reihenfolge für die im FNP dargestellten Flächen eine verbind-

liche Bauleitplanung aufgenommen wird.  

Aus Sicht der Planer ist es daher fachlich zu vertreten, die Ermittlung des Aus-

gleichsbedarfs sowie des Ausgleichsumfangs in den Suchräumen, weiterhin anhand 

der Ausgabe 2003 des Leitfadens ĂBauen im Einklang mit Natur und Landschaftñ 

durchzuführen.  

Nachfolgende Tabelle listet die einzelnen Baugebiete sowie den voraussichtlichen 

Ausgleichsbedarf auf.  

Der Ausgleichsbedarf hängt wesentlich vom geplanten Grad der Versiegelung bzw. 

Nutzung, d.h. der festgesetzten Grundflächenzahl (GRZ), ab.  

Entsprechend §17 BauNVO werden folgenden Grundflächenzahlen angenommen: 

Wohnbauflächen § 1 Abs.1 Nr.1 BauNVO   GRZ 0,4 

Gemischte Baufläche §1 Abs.1 Nr. 2 BauNVO  GRZ 0,6 

Gewerbegebiet §8 BauNVO     GRZ 0,8 

Für die geplanten Sondergebietsflächen mit Nutzungsart Photovoltaik wird, abwei-

chend von §17 BauNVO (sonstige Sondergebiete GRZ 0,8), aufgrund der zu erwar-

tenden geringen Versiegelung der Bodenfläche folgende GRZ angesetzt.  

Sondergebietsfläche §11 BauNVO, Nutzungsart PV GRZ 0,5 
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Hinweis:  Die Angabe der Flächengröße der einzelnen Gebiete folgt den Angaben in 

der Plandarstellung. Die Fläche wird für die Ermittlung des Ausgleichsbedarfs abwei-

chend in Hektar (ha) angegeben.  

Für Plangebiete, die bereits im rechtskräftigen Flächennutzungs- und Landschafts-

plan von 2003 oder später folgenden FNP- Änderungen dargestellt sind, erfolgt keine 

Ermittlung des Ausgleichsbedarfs. Das betrifft bspw. auch die Gebiete HE8 bis HE11, 

in denen Ănurñ die Baunutzung angepasst wird, die aber richtigerweise in der vorlie-

genden Fortschreibung als ĂPlanungñ dargestellt werden.  

Für die vorliegende Umweltprüfung ist aber die Frage entscheidend, ob es zu (zu-

sätzlichen) erheblichen Eingriffen in die Schutzgüter kommt, die zu bilanzieren und 

auszugleichen sind.  

Bezüglich des Ausgleichsbedarfs wird aber seitens der Planer davon ausgegangen, 

dass bei Flªchen, in den sich Ănurñ die Baunutzung ªndert, seinerzeit der Ausgleichs-

bedarf nach den damalig gültigen Bestimmungen ermittelt und festgesetzt wurde. Der 

Leitfaden ĂBauen im Einklang mit Natur und Landschaftñ (2003) zieht die Grenze zwi-

schen ĂKategorie A (hoher Versiegelungsgrad)ñ und ĂKategorie B (geringer bis mittle-

rer Versiegelungsgrad)ñ bei einer GRZ von 0,35. Da der Umweltbericht bzgl. der an-

zusetzenden GRZs den Orientierungswerten des §17 BauNVO folgt, sind Wohnbau-

flächen, Gemischte Bauflächen und Gewerbegebiete der Kategorie A zuzuordnen. Es 

ist demnach nicht notwendig, z.B. im Falle des HE8 für eine Nachverdichtung einen 

Mehrbedarf an Ausgleich zu ermitteln, da hier eine gemischte Baufläche zu einer 

Wohnbaufläche wird. Beides hat entsprechend der Orientierungswerte des §17 

BauNVO eine GRZ > 0,35 und ist daher dem Typ A zuzuordnen. 

Für die städtebaulichen Bilanzierung der Neuausweisung von Bauflächen und den 

Nachweis des Bedarfs an solchen, spielt jedoch bspw. die Nachverdichtung eine an-

dere Rolle. In der Begründung zur Fortschreibung des Flächennutzungsplanes wird in 

Kapitel 4.2 auf das Nachverdichtungspotential eingegangen und das HE8 fließt bspw. 

mit einem Drittel seiner Fläche in die Gesamtbilanz der neu ausgewiesenen Wohn-

bauflächen ein (vgl. hierzu Begründung zur Fortschreibung des FNPs, Kap. 4.3, Ta-

belle 24). In Kapitel 4.4 wird bezüglich der gemischten Bauflächen auf deren Potential 

für Wohnnutzung eingegangen und ein Anteil von 50% angesetzt. D.h. aus den ermit-

telten 29.588m² müssen 14.800m² bei der Gesamtbilanz neuer Wohnbauflächen be-

rücksichtig werden (siehe Kapitel 4.4.Begründung zur Fortschreibung des FNPs, Ta-

belle 25). 

Aus dem Umstand, dass Planungsflächen im Umweltbericht nach den zu erwarten-

den Auswirkungen auf die Schutzgüter behandelt werden und Nachverdichtungspo-

tentiale wie dargelegt in den betroffenen Plangebieten keiner Betrachtung bedürfen, 

ergeben sich in den Bilanzierungen des Umweltberichtes und der Begründung zur 

Fortschreibung des FNPs Abweichungen.  

An einigen Stellen ist es daher schier nicht möglich aufgrund der unterschiedlichen 

Betrachtungsweisen, identische Flächenangaben im Umweltbericht und der Begrün-

dung zur Fortschreibung des FNPs herzustellen. Aus Sicht der Planer sind diese Ab-

weichungen aber tolerabel, da im Rahmen des FNPs eine überschlägige Ermittlung 
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des Ausgleichsbedarfs erfolgt und die vorangegangenen Ausführung die Gründe 

plausibel dargelegt haben. 

Geplante Baunutzung  Ort  Kürzel  Fläche in ha  Ausgleichsbedarf  
Von ébis (in ha) 

Wohnbauflächen § 1 Abs.1 
Nr.1 BauNVO 

Hesselberg HB1 0,28 0,08 0,17 

Wohnbauflächen § 1 Abs.1 
Nr.1 BauNVO 

Hesselberg HB2 0,21 0,06 0,13 

Sondergebietsfläche §11 
BauNVO, Nutzungsart PV 

Hesselberg HB3 0,25 0,05 0,12 

Gemischte Baufläche (§1 
Abs.1 Nr. 2 BauNVO)          

Klebheim KB1 0,17 0,05 0,10 

Wohnbauflächen § 1 Abs.1 
Nr.1 BauNVO 

Klebheim KB2 0,19 0,03 0,11 

Wohnbauflächen § 1 Abs.1 
Nr.1 BauNVO 

Klebheim KB3 0,23 0,07 0,14 

Wohnbauflächen § 1 Abs.1 
Nr.1 BauNVO 

Klebheim KB4 0,32 0,09 0,19 

Sondergebietsfläche §11 
BauNVO, Nutzungsart PV 

Klebheim KB5 1,00 0,35 0,64 

Sondergebietsfläche §11 
BauNVO, Nutzungsart PV 

Klebheim KB6 1,50 0,45 0,90 

Sondergebietsfläche §11 
BauNVO, Nutzungsart PV 

Klebheim KB7 3,90 1,17 2,34 

Sondergebietsfläche §11 
BauNVO, Nutzungsart PV 

Klebheim KB8 2,40 0,72 1,44 

Sondergebietsfläche §11 
BauNVO, Nutzungsart PV 

Klebheim KB9 6,40 1,92 3,84 

Gemischte Baufläche §1 
Abs.1 Nr. 2 BauNVO                               

Dannberg DB1 0,30 0,09 0,18 

Sondergebietsfläche §11 
BauNVO, Nutzungsart PV 

Dannberg DB2 1,40 0,42 0,84 

Sondergebietsfläche §11 
BauNVO, Nutzungsart PV 

Dannberg DB3 5,70 1,71 3,42 

Sondergebietsfläche §11 
BauNVO, Nutzungsart PV 

Dannberg DB4 0,30 0,09 0,18 

Sondergebietsfläche §11 
BauNVO, Nutzungsart PV; 
Fläche wird zurückgenommen 

Dannberg DB5 0,00 0,00 0,00 

Gemischte Baufläche §1 
Abs.1 Nr. 2 BauNVO                               

Niederlindach NL1 0,31 0,09 0,19 

Sondergebietsfläche §11 
BauNVO, Nutzungsart PV 

Niederlindach NL2 6,90 2,26 4,79 

Sondergebietsfläche §11 
BauNVO, Nutzungsart PV 

Niederlindach NL3 3,00 0,90 1,80 

Sondergebietsfläche §11 
BauNVO, Nutzungsart PV 

Niederlindach NL4 9,70 2,91 5,82 

Sondergebietsfläche §11 
BauNVO, Nutzungsart PV 

Niederlindach NL5 6,80 2,31 4,30 

Fläche wird zurückgenom-
men. 

Hannberg HN1 0,00 0,00 0,00 

Fläche für Gemeinbedarf Hannberg HN2 0,83 0,26 0,51 

Wohnbauflächen § 1 Abs.1 
Nr.1 BauNVO, Anpassung 
Baunutzung 

Hannberg HN3 1,49 0,00 0,00 

Sondergebietsfläche §11 
BauNVO, Nutzungsart PV 

Hannberg HN4 9,90 3,43 7,52 

Sondergebietsfläche §11 
BauNVO, Nutzungsart PV 

Hannberg HN5 1,00 0,30 0,60 

Wohnbauflächen § 1 Abs.1 
Nr.1 BauNVO 

Hannberg HN6 0,07 0,04 0,06 

Fläche für Gemeindbedarf 
(Bauhof) 

Hannberg HN7 0,56 0,17 0,34 
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Geplante Baunutzung  Ort  Kürzel  Fläche in ha  Ausgleichsbedarf  
Von ébis (in ha) 

Gewerbegebiet §8 BauNVO 
Fläche wird zurückgenommen 

Heßdorf HE1 0,00 0,00 0,00 

Sondergebiet §11 BauNVO Heßdorf HE2 2,76 0,83 1,66 

Gemischte Baufläche (§1 
Abs.1 Nr. 2 BauNVO)                                     
Anpassung Baunutzung 

Heßdorf HE3 0,47 0,00 0,00 

Gemischte Baufläche §1 
Abs.1 Nr. 2 BauNVO                               

Heßdorf HE4 0,50 0,15 0,30 

Gemischte Baufläche (§1 
Abs.1 Nr. 2 BauNVO)          
Fläche wird zurückgenommen 

Heßdorf HE5 0,00 0,00 0,00 

Gemischte Baufläche §1 
Abs.1 Nr. 2 BauNVO               
Fläche wird zurückgenommen                 

Heßdorf HE6 0,00 0,00 0,00 

Wohnbauflächen § 1 Abs.1 
Nr.1 BauNVO, entfällt 

Heßdorf HE7 0,00 0,00 0,00 

Wohnbauflächen § 1 Abs.1 
Nr.1 BauNVO, Anpassung 
Baunutzung 

Heßdorf HE8 2,02 0,00 0,00 

Wohnbauflächen § 1 Abs.1 
Nr.1 BauNVO, Anpassung 
Baunutzung 

Heßdorf HE9 0,87 0,00 0,00 

Wohnbauflächen § 1 Abs.1 
Nr.1 BauNVO, Anpassung 
Baunutzung 

Heßdorf HE10 1,05 0,00 0,00 

Wohnbauflächen § 1 Abs.1 
Nr.1 BauNVO, Anpassung 
Baunutzung 

Heßdorf HE11 0,56 0,00 0,00 

Wohnbauflächen § 1 Abs.1 
Nr.1 BauNVO 

Heßdorf HE12 0,09 0,09 0,27 

Wohnbauflächen § 1 Abs.1 
Nr.1 BauNVO, Anpassung 
Baunutzung 

Heßdorf HE13 0,79 0,00 0,00 

Wohnbauflächen § 1 Abs.1 
Nr.1 BauNVO 

Heßdorf HE14 2,97 0,89 1,78 

Gewerbegebiet §8 BauNVO Heßdorf HE15 1,14 0,37 0,71 

Gewerbegebiet §8 BauNVO Heßdorf HE16 1,04 0,31 0,62 

Sondergebietsfläche §11 
BauNVO, Nutzungsart PV 

Heßdorf HE17 11,90 3,57 7,12 

Wohnbauflächen § 1 Abs.1 
Nr.1 BauNVO 

Untermembach UM1 0,24 0,09 0,16 

Sondergebiet §11 BauNVO, 
Feuerwehr 

Untermembach UM2 0,33 0,10 0,20 

Gemischte Baufläche §1 
Abs.1 Nr. 2 BauNVO                                         
Planung wird übernommen, 
sobald vorliegend                

Mittelmembach MM1 0,17 0,06 0,11 

Gemischte Baufläche §1 
Abs.1 Nr. 2 BauNVO                               

Oberemembach OM1 0,09 0,03 0,05 

Gemischte Baufläche §1 
Abs.1 Nr. 2 BauNVO                               

Oberemembach OM2 0,29 0,09 0,17 

Gewerbegebiet §8 BauNVO Röhrach RR1 1,31 1,09 3,19 

Gewerbegebiet §8 BauNVO Röhrach RR2 0,47 0,36 1,02 

Gewerbegebiet §8 BauNVO Röhrach RR3 3,32 3,32 9,97 

Gewerbegebiet §8 BauNVO Röhrach RR4 0,05 0,00 0,00 

Gemischte Baufläche §1 
Abs.1 Nr. 2 BauNVO                                                 

Röhrach RR5 0,13 0,01 0,02 

Gesamt     97,68 31,39 68,02 

 



Umweltbericht zur 
Neuausweisung von Bauflächen 
(im Rahmen der Fortschreibung des Flächennutzungsplanes mit integriertem Landschaftsplan) 
Gemeinde Heßdorf      

 

 
Planstand 24.10.2023 ï Fertigung  9  

Im Rahmen des Flächennutzungsplanes werden Flächen benannt, die sich für Maß-
nahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft eig-
nen. Die Festlegung der Flächen und Maßnahmen erfolgt aufgrund von naturschutz-
fachlichen Aspekten und berücksichtigt nicht, ob alle darin enthaltenen Flächen zum 
jetzigen Zeitpunkt verfügbar sind. Sie stellen einen sogenannten Suchraum dar, der 
weitaus größer als der Bedarf an Ausgleichsflächen ist und für die Gemeinde eine Hil-
festellung sein soll. 

Im Rahmen des FNP ist es noch nicht erforderlich, eine genaue Zuordnung des je-

weiligen Ausgleichsbedarfs (siehe vorangehende Tabelle) zu einem Entwicklungs-

schwerpunkt / Flurstück vorzunehmen. 

 

Geplante Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden,  Natur 
und Landschaft  

Entwicklungsschwer-
punkt 

Maßnahmen darin enthalte-
ne Flächen der 
Biotopkartie-
rung 
in ha 

Fläche gesamt 
(ohne Biotope) 
In ha 

Entwicklungsschwe r-
punkte entlang von 
Fließgewässern     
(mehrere Teilflächen) 

Einbindung der bestehenden Ökokon-
tofläche Fl.nr. 289, Gmkg. Hesselberg in 
weitere Ausgleichsflächen entlang von 
Strickweiherbach  bzw. Mohrgraben                              
Extensivierung der landwirtschaftlichen 
Nutzung durch 
- Umwandlung von Teilflächen bzw. 
ganzer Ackerschläge in Grünland 
- Extensivierung der Grünlandnutzung 
- Ausweisung von Pufferstreifen zu 
intensiv genutzten Flächen 
- Verzicht auf Dünger u. Pflanzen-
schutzmittel 
Verbesserung des Biotopverbundes 
durch Schaffung von Trittsteinen 
- punktuelle Gehölzpflanzungen  
- Geländemodellierung in Gewässernä-
he zur Schaffung von temporär wasser-
führenden Mulden 

    

Strichweiherbach / 
Mohrbach 

  0,13 46,30 

Lindach    2,69 18,01 

Seebach   2,34 5,41 

Entwicklungsschwe r-
punkte entlang bzw. 
im weiteren Umfeld 
von Stillg ewässern  
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Geplante Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden,  Natur 
und Landschaft  

Entwicklungsschwer-
punkt 

Maßnahmen darin enthalte-
ne Flächen der 
Biotopkartie-
rung 
in ha 

Fläche gesamt 
(ohne Biotope) 
In ha 

Nordwestlich Unter-
membach 

Entwicklung von extensiv genutzten 
Flächen im weiteren Umfeld des amtli-
chen kartierten Biotops Nr. 6331-180-
004 und Förderung der Vorkommen von 
Erdkröte, Teichmolch etc. 
- Extensivierung von Teichflächen (z.B. 
Reduzierung Fischbesatz / Zufütterung, 
Entwicklung von naturnahen Uferberei-
chen, Zulassen von standortgerechter 
Ufervegetation); 
- für die Fläche nordwestlich von Unter-
membach sind zusätzlich aus der Arten-
schutzkartierung Funde der Bekassine 
(1987- 2001) enthalten, die zusammen 
mit den weiter östlich gelegenen aktuel-
len Funden (Feldlerche 2017, saP z. 
Freizeitfläche Heßdorf) die Bedeutung 
der Fläche für Wiesenbrüter bestätigen; 
Nutzungsextensivierung durch ein redu-
ziertes Mahdregime sowie der Verzicht 
auf Aufforstungen kommt diesen Arten 
zugute; 

16,01 32,57 

Nordwestlich Röhrach Die östlich angrenzenden Teichflächen 
sind als Biotope kartiert (Nr. 6331-0444-
0001 und -445-001). Im Rahmen des 
Entwicklungsschwerpunktes soll ein 
zusätzlicher Puffer aus extensiv genutz-
ten Flächen (Verzicht auf Düngung / 
PSM, Reduzierung der Nutzungsintensi-
tät bei Grünland, Entwicklung von Bra-
che/ Ackerrandstreifen) geschaffen 
werden. 

0,16 8,15 

Gesamt      110,44 

2 Rechtliche Grundl agen 

Bei der Aufstellung oder Änderung von Bauleitplänen sind die Belange des Umwelt-

schutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu berücksich-

tigen (§§ 1 Abs. 6 Nr. 7 und 1a Baugesetzbuch (Baugesetzbuch in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 

1 des Gesetzes vom 28. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 221) geändert worden ist). 

Nach § 2 Abs. 4 BauGB ist für die Belange des Umweltschutzes eine Umweltprüfung 

durchzuführen. Die voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen des geplanten 

Vorhabens sind gemäß der Anlage 1 zu § 2 Abs. 4, §§ 2a und 4c BauGB in einem 

Umweltbericht zu beschreiben und zu bewerten. Der Umweltbericht ist als gesonder-

ter Teil des Bauleitplanes der Begründung beizufügen.  

Der vorliegende Umweltbericht umfasst lediglich die Teilflächen des Gemeindegebie-

tes, für die eine Neuversiegelung durch die Festlegung von Bau- bzw. Gewerbeflä-

chen angedacht ist.  
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3 Planerische Vorgaben  

3.1 Europäisches Netz `Natura 2000`  

Das FFH- Gebiet Nr. 6331.371 ĂTeiche und Feuchtflªchen im Aischgrund, Weiherge-

biet Mohrhofñ befindet sich nordwestlich von Hesselberg im Bereich des Naturschutz-

gebietes ĂVogelfreistªtte Weihergebiet bei Mohrhofñ. 

In etwa lagegleich mit dem FFH-Gebiet befinden sich im Gemeindegebiet zwei Teil-

flächen des Vogelschutzgebietes Nr. 6331.471 ĂAischgrundñ. 

Für beide Gebiete liegt der FFH- Managementplan ĂFFH-Gebiet 6331-371 Teiche und 

Feuchtflªchen im Aischgrund, Weihergebiet bei Moorhofñ vor, auf den in der Begrün-

dung zur Fortschreibung des Flächennutzungsplanes eingegangen wird. Die Unterla-

gen wurden über die Website des Bayerischen Landesamtes für Umwelt bezogen 

(https://www.lfu.bayern.de/natur/natura2000_managementplaene/index.htm).  

3.2 Tier - und Pflanzenarten des Anhang IV der FFH -Richtlinie und Vogelarten nach 
Art. 1 der Vogelschutzrich tlinie  

Aus den Managementplanungen zum FFH- Gebiet Nr. 371 bzw. zum Vogelschutzge-

biet Nr. 471 liegen Daten zu geschützten Lebensraumtypen und Arten des Anhang I 

bzw. II der FFH- Richtlinie sowie zu geschützten Vogelarten gem. Vogelschutzrichtli-

nie vor. Weitere Anhaltspunkte zu europarechtlich geschützten Tier- und Pflanzenar-

ten sind den Daten der Artenschutzkartierung bzw. des Arten- und Biotopschutzpro-

grammes zu entnehme. Weitere Orientierungshilfe bietet die Wiesenvogelkulisse bu 

Spezielle artenschutzrechtliche Prüfungen zu den neu geplanten Baugebieten liegen 

derzeit nicht vor. Untersuchungen ins Blaue hinein sind auf Ebene des Flächennut-

zungsplanes für die Gemeinde Heßdorf nicht angezeigt. Durch bisherige spezielle ar-

tenschutzrechtliche Prüfungen (saP) konnten im Rahmen des Bauvorhabens ĂFrei-

zeitflªche HeÇdorfñ die Feldlerche (2017) sowie im Bereich des der Membacher Str. 

die Goldammer und die Klappergrasmücke nachgewiesen werden.  

Eine weitere Hilfe zur Beurteilung stellt die Wiesenbrüterkulisse 2018 und die Feldvo-

gelkulisse 2020 dar, welche vom Bayerischen Landesamt für Umwelt bereitgestellt 

werden. Sie sind gekennzeichnet durch ein bekanntes Artvorkommen bzw. potentielle 

Habitateignung auf landwirtschaftlichen Nutzflächen. Die Wiesenbrüterkulisse um-

fasst Flächen mit einem Grünlandanteil von mind. 25%, während die Feldvolgelkulis-

se Ackerflächen (d.h. weniger als 25% Grünlandanteil beinhaltet. Die Flächen wurden 

in die Themenkarte Nr. 3a übernommen. 

Des Weiteren wurde im Rahmen der aufgenommenen Planungen zur Einbezie-

hungssatzung ĂMittelmembachñ1, 1. Änderung, 2022 eine saP durchgeführt (vgl. hier-

zu Begründung zur Einbeziehungssatzung ĂMittelmembachñ, 1.  nderung, Stand 

15.11.22, A.5.2 Artenschutzrechtliche Prüfung, S. 8ff sowie Kapitel 4.46 in der vorlie-

genden Umweltprüfung). 

 
1 Hinweis: Die Planungen wurden bis November 2023 unter dem Titel ĂMittelmembach IIñ gef¿hrt, seit 
Dezember 2023 wird die Einbeziehungssatzung unter dem Titel ĂMittelmembachñ, 1.  nderung ge-
führt. 
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ĂPflanzenarten nach Anhang IV b) FFH-Richtlinie sind für das Untersuchungsgebiet 

nicht nachgewiesen. Entsprechende Vorkommen sind aufgrund des Verbreitungsge-

biets, der Standortverhältnisse und der Biotopausstattung im Plangebiet auszuschlie-

ßen. Bezüglich der Tierarten des Anhangs IV a) der FFH-Richtlinie kann eine signifi-

kante Erhöhung des Tötungsrisikos, z.B. durch Kollision mit Fahrzeugen innerhalb 

des Geltungsbereichs und somit ein Verbotstatbestand gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 

BNatschG aufgrund des erwarteten geringen zusätzlichen Verkehrsaufkommens für 

alle potenziell betroffenen Arten ausgeschlossen werdenñ (Begründung Einbezie-

hungssatzung ĂMittelmembachñ 1. Änderung, S. 11). ĂDie Prüfung hat ergeben, dass 

durch die Planung bei Beachtung der beschriebenen Vermeidungs- und Ausgleichs-

maßnahmen voraussichtlich keine Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG 

erfüllt werden. Es müssen keine Maßnahmen zur kontinuierlichen Aufrechterhaltung 

der ökologischen Funktion vorgesehen werden.ñ (Begr¿ndung Einbeziehungssatzung 

ĂMittelmembachñ 1. Änderung, S. 16). 

Erfahrungsgemäß werden von geplanten Bauvorhaben regelmäßig Bodenbrüter (z.B. 

Feldlerche, Kiebitz), Gebüsch- und Höhlenbrüter (z.B. Goldammer, Klappergrasmü-

cke), Fledermäuse, Amphibien und Reptilien (z.B. Zauneidechse) betroffen. Der Ver-

lust an (Brut-) Revieren ist in der Regel durch die Schaffung von Ersatzhabitaten und 

ggf. auch die Umsiedelung der Tiere zu kompensieren. Hierbei ist wesentlich, dass 

neue Habitate geschaffen werden, statt bereits besetzte Habitate weiter zu Ăbelegenñ. 

Eine Bestandsaufnahme der Eingriffs- als auch der geplanten Ausgleichsflächen ist 

jedoch immer nur zeitnah zur Umsetzung des Bauvorhabens sinnvoll. Daher ist es 

auf Ebene des Flächennutzungsplanes, der über einen längeren Zeitraum gilt, nicht 

vorgesehen, das Gemeindegebiet bezüglich des Artenbestandes flächendeckend zu 

erfassen. Jedoch werden als landschaftsplanerische Maßnahmen, geeignete Struktu-

ren (z.B. besonnte Waldränder, Teichextensivierungen, Erhalt von großen zusam-

menhängenden Acker- und Grünlandflächen) verortet, an denen Ersatzhabitate ge-

schaffen werden können. 

3.3 Naturschutzgebiete  

Nordwestlich von Hesselberg ist das Naturschutzgebiet Nr. 167.01 ĂVogelfreistªtte 

Weihergebiet bei Mohrhofñ ausgewiesen. 

3.4 Naturparke  

Innerhalb des Gemeindegebietes befinden sich keine derartigen Flächen. 

3.5 Landschaftsschutzgebiete  

Die Gemeinde hat Anteil an folgenden Landschaftsschutzgebieten 

- Nr. 00222.01 ĂSchutz von Landschaftsteilen im Gebiet des Landkreises Hºchstadt 

a. d. Aisch, LSG GroÇdechsendorfer Weiherñ 

- Nr. 00340.05 ĂSeebachgrundñ 

- Nr. 00362.01 ĂLSG Mohrhofñ 

- Nr. 00393.01 ĂLSG Mºnauñ 
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Sowie wie randlich an den Landschaftsschutzgebieten 

- Nr. 00340.01 ĂGr¿nauñ 

- Nr. 00340.03 ĂMºnauñ 

- Nr. 00399.001 ĂSchutz von Landschaftsrªumen im Bereich der Stadt Herzo-

genaurauch 

3.6 Naturdenkmäler / Geschützte Landschaftsbestandteile  

Im Gemeindegebiet befinden sich zwei geschützte Landschaftsbestandteile (gem. 

§29 BNatSchG): ĂRºhracher Sandgrubeñ (rechtskrªftig seit 14.10.1983; Fl.nr. 844, 

Gmkg. Hannberg) und ĂSandgrube in den Kreuzªckern und Teiche in der Leiteñ 

(rechtskräftig seit 12.06.1992, Fl.nr. 975 & 1012 Gmkg. Hannberg).  

Außerdem ist nördlich von Dannberg das Naturdenkmal ĂLauter Weiherñ (ID 5073; 

Lage auf Fl.Nr. 455/1, Gmk. Hesselberg) ausgewiesen. 

3.7 Geschützte Flächen nach §30 BNatSchG i.V.m. §23 BayNatSchG  / Amtlich ka r-
tierte Biotope  

Besonders wertvolle Biotopflächen werden durch den §30 des Bundesnaturschutzge-

setzes geschützt, ohne dass sie explizit ausgewiesen werden. Jegliche Zerstörung 

und/ oder Beeinträchtigung sind untersagt. Ergänzend zum §30 BNatSchG gelten zu-

dem die Regelungen des Artikels 23 Abs. 1 des Bayerischen Naturschutzgesetztes. 

Darüber hinaus werden seit den 1970er flächendeckend Biotopflächen in Bayern kar-

tiert. Nicht alle dieser Flächen fielen bei ihrer Kartierung aufgrund der Biotopausstat-

tung unter den Schutz des §30BNatSchG i.V.m. §23 BayNatSchG, z.B. die erfassten 

Heckenstrukturen. Allerdings sind diese in der freien Landschaft über den Art.16 

BayNatSchG geschützt. Da keine regelmäßige Nachkartierung der Flächen stattfin-

det, ist die Qualität der Biotopausstattung sowie ihre flächenmäßige Ausdehnung im 

konkreten Planungsfall stets zu überprüfen.  

Bzgl. der Überplanung von Biotopflächen ist Art. 23 Abs.3 BayNatSchG zu beachten: 

ĂF¿r eine Maßnahme kann auf Antrag eine Ausnahme zugelassen werden, wenn die 

Beeinträchtigungen ausgeglichen werden können oder wenn die Maßnahme aus 

Gr¿nden des ¿berwiegenden ºffentlichen Interesses notwendig ist.ñ. Die Ausnahme 

ist an eine flächengleiche und artgleiche Kompensation gebunden, welche mit den 

zuständigen Naturschutzbehörden abgestimmt ist und in den Antragsunterlagen be-

reits darzustellen ist. Die Flächen werden anhand der aktuell verfügbaren Daten-

grundlage des Bayerischen Landesamtes für Umwelt in die Plandarstellung über-

nommen. 

Wertvolle Biotopflächen im Gemeindegebiet sind beispielsweise nachfolgende Le-

bensraumtypen des Anhang I der FFH- Richtlinie: 3150 Natürliche eutrophe Seen mit 

einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions, 6410 Pfeiffengraswie-

sen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae) 

und 6510 Magere Flachland- Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba offi-

cinalis). Daneben mehrere artenreiche Feucht- und Nasswiesen, biotopkartierte ex-

tensiv genutzte Weiher, strukturreiche, aufgelassene Sandgruben (gesch. Land-
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schaftsbestandteil ĂSandgrube in den Kreuzªckern und Teiche in der Leiteñ), kleinflä-

chige Silikatmagerrasen (Biotop Nr. 6331-0174 und 6331-329) und Auwald (Biotop 

Nr. 6331-170). 

3.8 Ökoflächenkataster (ÖFK)  

Das Bayerische Landesamt für Umwelt führt ein Verzeichnis der Ăºkologisch bedeut-

samen Flªchenñ (¥FK). Es enthªlt folgende Flªchentypen: Ausgleichs- und Ersatzflä-

chen gemäß der naturschutzrechtlichen und der baurechtlichen Eingriffsregelung, zu 

Naturschutzzwecken angekaufte, gepachtete oder dinglich gesicherte Grundstücke, 

Sonstige Flächen (v.a. Landschaftspflegeflächen aus Verfahren der Ländlichen Ent-

wicklung) und Flächen aus Ökokonten. 

Gemäß Datenstand des Bay. Landesamtes für Umwelt, Stand der Listen 18.05.2022 

,sind im Gemeindegebiet folgende Flächen gemeldet: 

- 12,35ha ĂSonstige Flªchenñ (i.d.R. aus Verfahren der lªndlichen Entwicklung) 

- 14,20ha ĂAusgleichs- u. Ersatzflªchenñ (inkl. privater Bauvorhaben) 

- 2,78 ha Ankaufsflächen 

- 5,80ha Ökokontoflächen    

Die bereits realisierten und die in Planung befindlichen Ausgleichsflächen sind durch 

die Gemeinde zeitnah an die LFU zu melden. Dies betrifft insbesondere auch die Zu-

ordnungen aus verschiedentlichen Bebauungsplänen zur Ökokontofläche Fl.nr. 289, 

Gmkg. Hesselberg, die noch nicht abgebucht wurden  

3.9 Boden denkmäler   

Zum aktuellen Planstand sind in der Gemeinde gemäß Datenabfrage (Bayerisches 

Landesamt für Denkmalpflege, 13.11.2023)2 nachfolgende Bodendenkmäler qualifi-

ziert. 

Nummer Bezeichnung 

D-5-6331-0003 Bestattungsplatz mit Grabhügel vorgeschichtlicher Zeitstellung 

D-5-6331-0005 Burgstall des Mittelalters 

D-5-6331-0033 Bestattungsplatz mit Grabhügel vorgeschichtlicher Zeitstellung 

D-5-6331-0034 Bestattungsplatz mit teilweise verebneten, z.T. obertägig sichtba-
ren Grabhügeln vorgeschichtlicher Zeitstellung mit Bestattungen 
der Bronze- und der Urnenfelderzeit sowie der Hallstatt- und der 
Latènezeit. 

D-5-6331-0058 Freilandstation des Mesolithikums u. Siedlung der Urnenfelderzeit 

D-5-6331-0067 Siedlung der Hallstattzeit 

D-5-6331-0106 Mittelalterliche und frühneuzeitliche Befunde im Bereich der Kath. 
Pfarrkirche Mariae Geburt und St. Katharina 

D-5-6331-0123 Siedlung des Mittelalters und des frühen Hochmittelalters 

 

Die Verortung der Bodendenkmäler ist im Flächennutzungsplan enthalten. 
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Hinweis: Das Bodendenkmal Nr. D-5-6331-0052 befindet sich bereits auf dem Ge-

meindegebiet Großenseebach und ist nicht Teil der Plandarstellung. 

Sollten im Zuge von Baumaßnahmen Bodendenkmäler zu Tage gefördert oder ver-

mutet werden, besteht eine Meldepflicht nach Art. 8 BayDSchG. Darüber hinaus ist 

gem. Art. 7 BayDSchG für Bodeneingriffe aller Art im Bereich von Bodendenkmälern 

und Flächen, wo Bodendenkmäler vermutet sind (z.B. Nähebereich), eine Erlaubnis 

einzuholen. 

3.10 Geotope  

Zum aktuellen Planstand befinden sich im Gemeindegebiet keine Geotope. 

3.11 Regiona lplan  

Für die Gemeinde Heßdorf sind mehrere landschaftliche Vorbehaltsgebiete sowie der 

regionale Grünzüge entlang der Seebach bzw. des Mohrbach eingetragen.  

 

 

PLANUNGSVERBAND REGION NÜRNBERG: Auszug Zielkarte 3 ĂLandschaft und Erholungñ, nicht maÇstªblich 
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GEOPORTAL BAYERN (BAYERN ATLAS PLUS): Regionalplan, nur Darstellung regionale Grünzüge, nicht maß-

stäblich, [online] 13.04.2023 

3.12 Bestand  

Es wird an dieser Stelle auf das Kapitel 2.3 ĂLandschaft und Ressourcenñ der Be-

gründung zur Fortschreibung des FNPs verwiesen. Dort wird in den Unterkapiteln 

2.3.1 Ă Naturräumliche Gegebenheitenñ auf Topographie, Klima und Geologie sowie 

im Unterkapitel 2.3.2 ĂNaturhaushaltñ auf die Grundlagen zu Boden, Grundwasser / 

Oberflächenwasser, potentielle natürliche Vegetation / reale Vegetation und Land-

schaftsbild eingegangen. Ergänzend wird auf die Themenkarten Nr. 1 bis 6 verwie-

sen. 

3.13 Studie über Potentialflächen für die Errichtung von Photovoltaik- Freiflächenan-
lagen (Stadt & Land, Stand 07.06.23; ergänzt 24.05.2024) 

Vor dem Hintergrund des Gesetzes für den Ausbau erneuerbarer Energien (Erneuer-

bare-Energien-Gesetz - EEG 2023) sowie dessen Konkretisierung in den Zielen der 

Landes- und Regionalplanung hat die Gemeinde Heßdorf eine Studie über Potential-

flächen in Auftrag gegeben.  

Nachfolgend werden die wesentlichen Prüfungsschritte und Ergebnisse zusammen-

gefasst. 

Bereits im Vorfeld dieser Studie gab es eine erste Abstimmung der Gemeinde mit der 

unteren Naturschutzbehörde (LRA Erlangen- Höchstadt, Fr. Suchy), aus der die Po-

tentialflächen Klebheim, Niederlindach, Hannberg und Heßdorf hervorgegangen sind. 

Die Gemeinde hat dementsprechend das Gespräch mit den Eigentümern gesucht. 

Sie ist auf breites Interesse gestoßen und hat zudem die Flächen in Dannberg mit in 

die Betrachtung genommen.  
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Um für das Standortpotential des Gemeindegebietes zu ermitteln, wird das Gemein-

degebiet im ersten Schritt nach dem Ausschlussprinzip geprüft (vgl. Kategorien gem. 

ĂPraxis- Leitfaden für die ökologische Gestaltung von Freiflächen- Photovoltaik- Anla-

genñ, Bayerischen Landesamtes für Umwelt).  

Flächen die entsprechend grundsätzlich nicht geeignet sind, werden herausgenom-

men. Diese Flächen haben ein hohes Konfliktpotential und es wären erhebliche und 

langfristige Beeinträchtigungen der Schutzgüter zu erwarten. Damit stünden der Pla-

nung i.d.R. gewichtige naturschutzrechtliche Bestimmungen oder anderweitige öffent-

liche Belange entgegen. 

Im nächsten Schritt werden die eingeschränkt geeigneten Flächen [é] geprüft und 

ggf. herausgenommen. Eine Herausnahme ist dann angezeigt, wenn eine Realisie-

rung nur unter großen Auflagen möglich wäre oder sie dem Interesse des Gemein-

wohls widersprechen. Ergänzend werden Abstandsflächen zu Siedlungen (100m) und 

Waldflächen (50m) angesetzt, die nicht mit Freiflächenphotovoltaikanlagen belegt 

werden sollen. Ersteres um die Blendwirkung auf Wohn- und Arbeitsräume zu redu-

zieren. Letzteres um die Baumfallzone freizuhalten, wodurch das Risiko einer Be-

schädigung der Anlagen reduziert wird und zudem der Einbußen bei der verfügbaren 

Sonneneinstrahlung (Schattenwurf) vermindert werden. 

Die verbleibenden Standorte sind potentiell geeignet und werden vorrangig geprüft. 

Dabei kommen weitere Kriterien zur Anwendung (Topgraphie, agrarstrukturelle Be-

lange, Abstandsflächen, Vorbelastung etc.).  

Um die Bewertung der Flächen zu vereinheitlichen und übersichtlich zu gestalten, 

wurden Kriterien festgelegt. Die Matrix beurteilt für jedes Kriterium die Ausprägung 

anhand einer dreistufigen Skala von -1 bis +1. Für jede Flächen wird anschließend 

die Gesamtsumme gebildet und daraus eine Reihenfolge abgeleitet. 

Mit Ausnahme der Potentialfläche Dannberg befinden sich alle Flächen entlang der 

Autobahn A3 und in großem Umfang innerhalb von 200m Abstand zur geplanten 

dreispurigen Autobahn. Mit Ausnahme von Teilen der Potentialflächen Klebheim und 

Dannberg kann auch ein Abstand von 100m zu bestehenden bzw. geplanten Sied-

lungsflächen eingehalten werden.  

Mehrheitlich sind die Potentialflächen, bezogen auf die Gesamtfläche von ca. 71ha, 

landwirtschaftliche Nutzflächen auf unterdurchschnittlich ertragreichen Böden ohne 

wertgebende Strukturen und mit geringer Wertigkeit für das Schutzgut Arten/ Biotope 

betroffen. In geringerem Umfang sind biotopkartierte Hecken bzw. Wald mit einer 

mittleren bzw. hohen Wertigkeit betroffen. Die Durchführung von faunistischen Erhe-

bungen ist dringend anzuraten, da das Vorkommen und die Betroffenheit von ge-

schützten Bodenbrütern, Vögeln im Allgemeinen, Zauneidechsen im Offenland sowie 

diversen Gebüsch- bzw. Höhlenbrütern in den Gehölzstrukturen nicht ausgeschlos-

sen werden kann. Ebenso das Vorkommen von Amphibien (Potentialfläche Dann-

berg, Niederlindach, Klebheim, Hannberg). Ggf. sind gezielte Artenschutzmaßnah-

men durchzuführen. Wie seitens der Gemeinde in vorangehenden Gesprächen dar-

gestellt, sollen die Flächen beweidet werden. Durch die Anlage von Grünland auf bis-

herigen Ackerflächen, können bei Verwendung von artenreichen Saatgutmischungen 
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neue wertvolle Lebensräume entwickelt werden. Aufgrund der Größe der einzelnen 

Flächen und ihrer Summationswirkung, muss auf der Ebene der verbindlichen Bau-

leitplanung das Thema Einzäunung und Passierbarkeit für Tiere (insb. kleine Säuge-

tiere, Amphibien etc.) geklärt werde. Das zuständige Forstamt sollte hinzugezogen 

werden, um ggf. Konflikte mit vorhandenem Wildwechsel zu reduzieren.  

Für die Schutzgüter Boden und Wasser kommt es durch die (Agri-) PV-Anlagen punk-

tuell zu einer Versiegelung (Fundamente, Leitungen, kleinere Technikgebäude etc.). 

Diese werden jedoch als geringe Auswirkungen eingestuft. Zumal wenn die Flächen 

beweidet werden sollen und die Umwandlung von Ackerflächen in Grünland die Ero-

sion verringert. Obwohl die (bisher) angedachte Hauptnutzung einer Agri- PV- Anlage 

weiterhin landwirtschaftlicher Art ist, sollte bzgl. des Ausgleichskonzeptes besonders 

PIK- Maßnahmen in Betracht gezogen werden. Die Errichtung von Freiflächen- Pho-

tovoltaikanlagen erfordert Befreiungsverfahren, sofern in Gewässer eingegriffen wird 

(Anmerkung: Stand 24.10.23 wird die schwimmende PV-Anlage DB5 nicht mehr wei-

terverfolgt). 

Hinsichtlich des Landschaftsbildes liegen die Flächen mit Ausnahme der Potentialflä-

che Dannberg, in einem durch die Autobahn vorbelasteten Raum. Eine erhebliche 

Einschränkung der Erholungseignung wird nicht gesehen, da die Flächen auch bisher 

aufgrund der landwirtschaftlichen Nutzung nicht für Erholungszwecke zur Verfügung 

standen und bestehende Wegeverbindungen erhalten bleiben. Blendgutachten sind 

jedoch erforderlich. 

Die Verortung der PV- Anlagen entlang bestehender Verkehrswege (Autobahn), die 

bereits eine Zäsur im Landschaftsbild darstellen, wirkt sich positiv aus. Diese Flächen 

weisen bereits insgesamt eine geringere Qualität bzgl. des Landschaftsbildes auf und 

sind als vorbelastet einzustufen. Eine Eingrünung der einzelnen Anlagen mit heimi-

schen und standortgerechten Gehölzen wird empfohlen und schafft zusätzlichen Le-

bensraum. Trotz der zu erwartenden geringeren Auswirkungen auf das Landschafts-

bild, sollte im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung dringend der Ausschluss von 

hoch aufgeständerten Solarmodulen diskutiert werden. Das Technologie- und För-

derzentrum im Kompetenzzentrum für Nachwaschsende Rohstoffe (TFZ, Straubing) 

f¿hrt in Ă73 - Berichte aus dem TFZñ bez¿glich hoch aufgestªnderter Agri- PV- Anla-

gen und ihrer Wirkung auf das Landschafsbild und Landschaftserleben Folgendes an 

(Textauszug Kap. 7.2.5, S. 65):  

 Ă[é] Im krassen Gegensatz zu derartigen Bem¿hungen, PV- Anlagen möglichst zu 

verbergen, stehen hoch aufgeständerte Agri- PV- Anlagen. Diese sind bei einer Höhe 

von bis zu sechs Metern weithin sichtbar und können kaum durch Hecken oder in na-

türlichen Senken verborgen werden. Aus Blickrichtung direkt auf die Modulreihe kann 

bei dieser Art der Anbringung der Eindruck einer Halle oder ein kompletten Über-

dachung entstehen, die einen beträchtlichen optischen Eingriff in das Landschaftsbild 

bedeutet und so deutlich den Charakter einer Bebauung besitzt.ñ 

ĂF¿r die Schutzg¿ter Klima / Luft, Mensch / Erholung und Kultur- und Sachgüter wer-

den nach aktuellem Kenntnisstand keine erheblichen Auswirkungen erwartet.  
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Abschließend muss aber betont werden, dass eine völlige Konfliktfreiheit auf der Be-

trachtungsebene der vorliegenden Studien auf keiner der Potentialflächen erreicht 

werden kann. Insbesondere auch, weil grundlegende Datenerhebungen (z.B. Betrof-

fenheit von geschützten Arten, Blendgutachten, ggf. Lärmschutzgutachten) fehlen 

und maßgebliche bauliche Details (Anzahl der Module, Neigungswinkeln, Aufstände-

rungé) unbekannt sind.  

Abschließend sind v.a. die Flächen KB5, KB7, KB9 und NL4 besonders günstig zu 

beurteilen und nach Möglichkeit vorrangig zu entwickeln. Die Teilflächen HN4, DB2, 

DB3 und DB5 haben ein größeres Konfliktpotential, welches ein umfangreiches Kon-

zept und Abstimmungen auf Ebene des Bebauungsplanes bzw. der Fachplanung er-

fordert. 

Nachtrag zur Fertigung: Auf Anregung eines Träger öffentlicher Belange3 im Rahmen 

der Beteiligung der Öffentlichkeit zur erneuten Auslegung des Entwurfs mit Planstand 

24.10.23, wurde die Fläche HB3 in Hesselberg in die Studie aufgenommen.  

Die Fläche HB 3 liegt außerhalb von Ausschlussgebieten und weist als landwirt-

schaftliche Nutzfläche ein geringe Biotopqualität auf. Diese Einschätzung gilt vorbe-

haltlich den Ergebnissen der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung. Agrarstruktu-

rellen Belange sind jedoch aufgrund der mittleren Ertragsfähigkeit und geringen Grö-

ße nicht betroffen. Da sich die Fläche im direkten Anschluss an Wohnbauflächen be-

findet, ist die Netzanbindung gegeben und zudem sind Auswirkungen zusätzliche auf 

das Landschaftsbild- und die Erholungseignung nicht zu erwarten. Aus der unmittba-

ren Siedlungsnähe ergibt sich jedoch der Nachteil, dass eine mögliche Blendwirkung 

der Module nicht auszuschließen ist. Insgesamt rangiert die Fläche im Mittelfeld.  

Kriterien KB 
5 

KB 
6 

KB 
7 

KB 
8 

KB 
9 

NL 
2 

NL 
3 

NL 
4 

NL 
5 

HN 
4 

HN 
5 

HE 
17 

DB 
2 

DB 
3 

DB 
4 

DB 
5 

HB
3 

Größe (ha) 1,0 1,5 3,9 2,4 6,4 6,9 3,0 9,7 6,8 9,9 1,0 10,
5 

1,4 5,7 0,3 0,4 0,3 

Vorbelastung  1 -1 1 -1 1 0 1 0 -1 0 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 

Ausschlussflä-
chen  
gem. Kapitel  

0 1 1 1 1 0 1 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 1 

Mindestabstand  
Siedlungsflä-
chen  

1 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 

Netzanbindung 
(Nähe zu vor-
handener Infra-
struktur) 

-1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 0 1 1 1 1 1 

Beeinträchti-
gung  
Erholungseig-
nung 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 

Beeinträchti-
gung  
Landschaftsbild 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 

Betroffenheit  
agrarstr. Belan-
ge 

1 1 1 1 1 -1 1 -1 0 -1 1 -1 1 -1 1 1 +1 

Topografie  1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

Summe 5 3 5 3 5 1 5 2 1 -4 3 3 -3 -5 -1 -3 3 

 



Umweltbericht zur 
Neuausweisung von Bauflächen 
(im Rahmen der Fortschreibung des Flächennutzungsplanes mit integriertem Landschaftsplan) 
Gemeinde Heßdorf      

 

 
Planstand 24.10.2023 ï Fertigung  20  

3.14 Studie über Potentialflächen für die Errichtung von Windenergieanlagen (Stadt 
& Land, Stand 10.07.23) 

Vor dem Hintergrund des Gesetzes für den Ausbau erneuerbarer Energien (Erneuer-

bare-Energien-Gesetz - EEG 2023) sowie dessen Konkretisierung in den Zielen der 

Landes- und Regionalplanung hat die Gemeinde Heßdorf eine Studie über Potential-

flächen in Auftrag gegeben. Nachfolgend werden die wesentlichen Prüfungsschritte 

und Ergebnisse zusammengefasst. 

Windkraftanlagen (WEA) werden anhand ihrer Gesamthöhe (Nabenhöhe + äußerste 

Spitze des Rotorblattes in Verlängerung des Fußes der Anlage) unterschieden. 

Kleinwindkraftanlagen haben eine Gesamthºhe bis 50m. ĂKleinwindanlagen werden 

direkt neben dem Verbraucher (z.B. Gebäude, Maschine oder Gerät) aufgestellt, um 

diesen f¿r dessen Eigenverbrauch mit Energie zu versorgen.ñ (Definition von Klein-

windanlagen [online] https://www.klein-windkraftanlagen.com/basisinfo/ , Zugriff 

02.07.23). Ab 50m Gesamthöhe spricht man von einer Großwindkraftanlagen. Diese 

können nicht mehr in direkter Siedlungsnähe errichtet werden und sie dienen der rei-

nen Energiegewinnung (kein Eigenverbrauch). 

Nicht betrachtet werden in der Studie Standorte für Windenergieanlagen unter 50m 

Gesamthöhe, da gem. der Standortgüte (vgl. Viewer Energieatlas Bayern) selbst bei 

einer Nabenhöhe von 100m erst mit einem Ertrag von >50-55 % im Vergleich zu Re-

ferenzanlage zu rechnen ist. Das heißt auch, dass siedlungsnahe Windenergieanla-

gen (kleinen Anlagen mit weniger als 10m Höhe) nicht betrachtet werden und für die 

Ermittlung von Potentialflächen nur der Außenbereich (sowohl Offenland als auch 

Waldflächen) herangezogen wird. 

Der Windenergie- Erlass wurde bei vorliegender Studie als Maßstab für die Beurtei-

lung und Abschichtung der Flächen herangezogen. Er trat gemäß Nr.12 BayWEE mit 

Ablauf des 31.08.2023 außer Kraft.  

Eine wesentliche Orientierungshilfe stellt die Gebietskulisse Windkraft dar. ĂDie Ge-

bietskulisse Windkraft ist eine Karte im Maßstab 1:100.000. Sie weist ausreichend 

windhöffige Flächen aus, in denen die Nutzung von Windenergie aus umweltfachli-

cher Sicht voraussichtlich möglich ist. Für die Beurteilung der Windhöffigkeit wurde 

der Bayerische Windatlas 2014 zu Grunde gelegt.ñ2 In die Beurteilung fließen immis-

sions- und naturschutzrechtliche Kriterien ein. Die sog. Windhöffigkeit beschreibt das 

durchschnittliche Windaufkommen an einem bestimmten Standort (als Maßstab für 

die Gewinnung von Windenergie)3 

Nachfolgender Bildausschnitt4 zeigt die Gemeinde Heßdorf in der Gebietskulisse. 

¦berwiegend ist sie als Ăf¿r WEA voraussichtlich nicht geeignete Flªchen (Aus-

schlussgebiete)ñ dargestellt.  

 
2 https://www.energieatlas.bayern.de/thema_wind/gebietskulisse_wind 
3 Duden online, Definition für Windhöffigkeit, [online] https://www.duden.de/rechtschreibung/Windhoeffigkeit, Zugriff 12.06.23 
4 Energiealtlas Bayern, Gebietskulisse Windenergie, verfügbar unter https://www.karten.energieatlas.bayern.de 
/start/?topic=energie_gesamt&lang=de&bgLayer=atkis&E=637766.96&N=5500515.79&zoom=8&layers=4b407a66-6c60-41e4-
8693-e79297ca1c3f,9bd7405f-3ddc-4699-a262-a55fcdf56ef1,81716c2d-4fd8-4a48-a52f-16826a7728de,6e591285-23da-4e91-
997f-a743ce4cf389,fe5e22e2-b235-42d5-a16e-41d1e8a49c07,a37478ce-dc4a-43af-b62d-183f23d57f54,8b72d3d1-cc0d-4aeb-
91a9-cb14e9961967,86be5927-65ed-47b8-8a83-b60c3eef88ab,6750e2c0-4455-4947-982a-7b0ceaa45dde,047cf744-07c9-
4c52-961a-70066a85198b,9843059d-ff0e-4fb4-a11e-9720cfe97c3f,bf9ff4ed-62c7-4935-9318-d5251108acc3-layer-
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Die Vorgaben des Bayerischen Windenergieerlasses (WEE Kap. 3.1) lassen im Ge-

meindebegiebt nur einen sehr begrenzten Spielraum für potentiell geeignete Flächen 

über. Durch die notwendigen Abstandsflächen von raumbedeutsamen Windenergie-

anlagen (= Gesamthöhe WEA > 50m), die im Regionalplan getroffen werden, ist ein 

ein großer Teil des Gemeindegebietes per sé ausgeschlossen.  

Im Wesentlichen bleiben nur zwei Ăfreieñ Flªche ¿brig, die weiter gepr¿ft wurden. Die 

Fläche südlich von Dannberg ist nach weiterer Prüfung nicht geeignet, da die Ab-

standsflächen zu den Orten Großenseebach und Neuenbürg (beides Gemeinde 

Großenseebach) nicht eingehalten werden. Zudem steht die Errichtung einer Wind-

energieanlage den Zielen und Maßnahmen des Landschaftsplanes entgegen (Veror-

tung in einem Bereich, in welchem keine Aufforstung stattfinden soll, um potentielle 

Habitatflächen von Wiesenbrüter nicht zu gefährden). 

 

Die zweite Ăfreieñ Flªche befindet sich südlich von Untermembach im Reuther Wald. 

Sie liegt vollumfänglich im Landschaftsschutzgebiet Nr. 393.01 Mönau. Der Wald hat 

gem. Waldfunktionskartierung zudem eine besondere Bedeutung für die Erholung 

und das lokale Klima. Windenergieanlagen auf Waldstandorten müssen eine ausrei-

chende Gesamthöhe haben, um nicht durch Turbulenzen in ihrer Leistung beeinträch-

tigt oder gar beschädigt zu werden (wegen der erhöhten Windscherung über Gehölz-

flächen gilt als grober Anhaltswert für die Nabenhöhe das Zwei- bis Dreifache der 

Baumhöhe). Folglich wäre eine WEA hier immer deutlich über 50m hoch und damit 

raumbedeutsam im Sinne des Regionalplanes, was ein Ausschlusskriterium ist. Mit 

Blick auf die Auswirkungen des Klimawandels ist es auch nicht zielführend Waldflä-

chen, insbesondere solche mit Ăbesonderer Bedeutungñ f¿r das lokale Klima, zu ro-

 
gemeinden_verwaltungsgemeinschaften_gemeindefreie_gebiete_flaeche&catalogNodes=1400, 1430,22,1980, 1410,1420, 
20,23,1440,14&layers_visibility=true,false,false,true,false,false,false,false,false,false,false,true [online] 12.06.2023 
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den. Auch wäre mit den zuständigen Fachbehörden weiter zu eruieren, welche Beein-

trächtigung für das angrenzende landschaftliche Vorbehaltsgebiet, die östlich der A3 

beginnende Waldfläche mit besonderer Bedeutung für die Erholung (Stufe I), Arten-

schutz allg. und ggf. nach Standort auch die Frage, ob die Gr¿nbr¿cke ĂMºnauñ durch 

eine WEA beeinträchtigt werden könnte.  

 

Die weiteren aus dem Übersichtsplan ersichtlichen Flächen außerhalb der Abstand-

flächen sind ebenfalls nicht geeignet, da sie im Weihergebiet östlich der Autobahn A3 

liegen. Hier sind das landschaftliche Vorbehaltsgebiet sowie der regionale Grünzug 

betroffen. Teil der Teiche sind hochwertige und artenschutzrelevante Biotopflächen, 

wodurch artenschutzrelevante Belange zu prüfen wäre. Auf den ersten Blick Ăfreieñ 

Flächen befinden sich auch südlich des Naturschutzgebietes. Allerdings liegen sie in-

nerhalb des 200m-Puffer um das Schutzgebiet und sind damit auch nicht geeignet. 

Zudem wäre zu klären, ob aufgrund der anzutreffenden Vogelarten ein zusätzlicher 

Puffer um das Vogelschutzgebiet notwendig ist. Dieser könnte bis 1600m betragen. 

Abschließend ist festzustellen, dass die Gemeinde Heßdorf aufgrund der Restriktio-

nen keine potentiellen Standorte für die Errichtung von Großwindkraftanlagen hat. 

Das Potential von Kleinwindkraftanlagen wurde im Rahmen der Studie nicht geprüft, 

da sie i.d.R. im Bezug zum bebauten Bereich errichtet werden, da der Strom für den-

Eigenbedarf genutzt wird. Dies erfordert zum einen privates Interesse und Engage-

ment und zum anderen fehlen hier Datengrundlagen bzgl. der Standortgüte etc. um 

eine fundierte Abschätzung durchzuführen. 

 

4 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen durch die 
Planänderung  

Der vorliegende Flächennutzungsplan stellt einerseits die bestehenden Baugebiete, 

die in einzelnen Genehmigungsverfahren rechtskräftig wurden, dar. Anderseits wer-

den zusätzliche Bauflächen dargestellt, die eine gesunde Weiterentwicklung der Ge-

meinde für die kommenden ca. 15 Jahre sichern und fördern sollen. Für diese neuen 

Gebiete erfolgen nachfolgend einzelne Umweltprüfungen nach dem Prinzip der Ab-

schichtung und als Grobabschätzung (in tabellarischer Form). Sie orientiert sich am 

Bayerischen Leitfaden ĂBauen im Einklang mit Natur und Landschaftñ (2. erweiterte 

Auflage, Stand Januar 2003). Die Bewertung ist eine ausreichende Hilfestellung, um 

ein Bauvorhaben in seinen Auswirkungen auf die Umweltschutzgüter einzuordnen. 
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Die Bestandsaufnahme erfolgte mittels Geländebegehung, Luftbildauswertung, Ab-

gleich mit dem Datensatz der tatsächlichen Nutzung (Bezug über Vermessungsamt) 

sowie der Abfrage einschlägiger Informationsportale (siehe hierzu auch Kapitel 5.2) 

Die prognostizierten Auswirkungen einer geplanten Bebauung lassen sich nach ihrer 

Wirkung in drei Kategorien untereilen und beziehen sich auf einen Vergleich mit der 

Bestandssituation vor Eintreten der Beeinträchtigung (bspw. vor dem Bau eines 

Wohngebietes): 

Baubedingte Wirkungen  gehen vom Baufeld, dem Arbeitsraum bzw. dem Baube-

trieb aus und zeichnen sich durch ihre temporäre Wirkung aus. Mit Beendigung der 

Baumaßnahme und Durchführung möglicher notwendiger Vermeidungs-, Minimie-

rungs- bzw. Ausgleichsmaßnahmen endet die Beeinträchtigung. 

Anlagebedingte Wirkungen  gehen von der geplanten Nutzung (z.B. Errichtung von 

Gebäuden und Verkehrswegen) aus und wirken über die Bauphase hinaus d.h. die 

Beeinträchtigungen sind dauerhaft (z.B. Flächenumwandlung, Bodenverdichtung- und 

Versiegelung) 

Betriebsbedingte Wirkungen  entstehen durch den Betrieb der baulichen Anlage. 

Bspw. bei Gewerbeflächen können zu Produktionszeiten visuelle und akustische Rei-

ze, Erschütterungen, Emissionen etc. auftreten oder ein erhöhtes Kollisionsrisiko für 

Tiere im Bereich von neuen Verkehrswegen. 

Schutzgut  Auswirkungen  

Arten /  

Lebens -

räume 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baubedingte Auswirkungen, d.h. nur temporär wirkend  

- Verlust von Habitatflächen durch Beseitigung der Vegetation und des Bo-

dens aufgrund von Flächeninanspruchnahme für Arbeitsraum, Baustellen-

einrichtungs- und Lagerflächen, Baustraßen etc. 

- Zerschneidung von Habitatflächen, Unterbindung von Wegebeziehungen 

zwischen verschiedenen Habitatflächen, Verlust von Trittstein- Biotopen 

aufgrund von Flächeninanspruchnahme, Errichten von Barrieren wie z.B. 

Bauzäunen, Containern etc. 

- Verkleinerung von Habitatflächen durch Vergrämung (visuelle Störungen 

z.B. durch Beleuchtung, Verlärmung, Erschütterung, Staub, erhöhte Betrieb-

samkeit durch die Baustelle allgemein); gilt je nach Habitatansprüchen und 

Sensitivität der betroffenen Arten auch für benachbarte Flächen außerhalb 

des Plangebietes (Bsp. Bodenbrüter) 

- erhöhtes Kollisionsrisiko für Tiere durch Baustellenverkehr 

Anlagebedingte Auswirkungen, d.h. dauerhafte Auswirkungen  

- Verlust von Habitatflächen durch Flächeninanspruchnahme (Versieglung, 

Überbauung) 

- Zerschneidung von Lebensräumen (Habitattrennung, Habitatfragementie-

rung, Isolation) 

- Unterbindung von Wanderkorridoren zwischen verschiedenen Habitatflä-

chen z.B. durch tiergruppenschädigende Anlagen wie bodentiefe Zäune, 

Sockelmauern 

- Beeinträchtigung angrenzender Habitate durch Störfaktoren (z.B. meidet 
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Schutzgut  Auswirkungen  

Arten /  

Lebens -

räume 

 

 

 

die Feldlerche hohe Strukturen wie Gebäude, wodurch eine geplante Be-

bauung auch Auswirkungen auf angrenzende Flächen hat, indem sie die 

dortigen potentielle Habitate verkleinert) 

- je nach geplanter Nutzung Vereinheitlichung und Verarmung des Artenin-

ventars im Bereich der Baufläche 

- je nach Einzelfall Verlust von landwirtschaftlichen / forstwirtschaftlichen 

Produktionsflächen als Lebensraum 

Betriebsbedingte Auswirkungen:  

- je nach Baunutzung erhöhter Erholungsdruck auf angrenzende Habitatflä-

chen (Verlªrmung, Flªcheninanspruchnahmeé) 

- erhöhtes Kollisionsrisiko für Tiere aufgrund des zusätzlichen Verkehrsauf-

kommen 

- Vergrämung durch erhöhte Betriebsamkeit, Lärm- und Lichtemissionen, 

Vibrationen etc. (jeweils in Abhängigkeit der geplanten Nutzung) 

Boden  

 

 

Baubedingte Auswirkungen (nur temporär während der Bauphase wi r-

kend)  

- Beeinträchtigung sämtlicher Bodenfunktionen (Nährstoffspeicher, Wasser-

speicher, Filter- und Pufferfunktion  

- temporärer Verlust von meist landwirtschaftlicher oder forstwirtschaftlicher 

Produktionsfläche 

- Bodenverdichtungen, Bodenerosion durch Abtrag der Vegetationsdecke 

(Winderosion, Wassererosion) 

- Beeinträchtigung der Lebensraumfunktion durch Verdichtung 

- Bodenverunreinigung (Baumaschinen, Baustoffeé) 

Anlagebedingte Auswirkungen, d.h. dauerhafte Auswirkungen  

- Verlust sämtlicher Bodenfunktionen, z.B. Nährstoffspeicher, Filterfunktion, 

Wasserspeicher 

- Verlust von meist landwirtschaftlicher oder forstwirtschaftlicher Produkti-

onsfläche durch geplantes Baugebiet selbst und ggf. zusätzlich durch erfor-

derliche Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahmen 

Betriebsbedingte Auswirkungen:  

- je nach geplanter Nutzung weiterhin Bodenverunreinigung (Fahrzeuge, é) 

- erhöhter Oberflächenabfluss ggf. auch auf angrenzenden Flächen 

Wasser  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baubedingte Auswirkungen (nur temporär während der Bauphase wi r-

kend)  

- Beeinträchtigung sämtlicher Bodenfunktionen (Nährstoffspeicher, Wasser-

speicher, Filter- und Pufferfunktion) 

- Nährstoffeintrag in oberirdische Gewässer durch Wind- und Wassererosion 

des Bodens aufgrund von Abräumend der Vegetation  

Anlagebedingte Auswirkungen, d.h. dauerhafte Auswirkungen  

- ggf. Beeinträchtigung des Grundwassers bzgl. Quantität und Qualität durch 

Verlust sämtlicher Bodenfunktionen (Lebensraum, Nährstoffspeicher, Filter / 

Puffer, Wasserspeicher)  

- erhöhter Oberflächenwasserabfluss über versiegelte Flächen und evtl. 

Einleitung in Kanalisation 

- Beeinträchtigung von Grundwasser, aber auch oberirdischer Gewässer 
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Schutzgut  Auswirkungen  

Wasser  durch veränderten Oberflächenwasserabfluss 

 

Betriebsbedingte Auswirkungen:  

- erhöhter Oberflächenabfluss ggf. auch auf angrenzenden Flächen 

- je nach geplanten Nutzung weiterhin erhöhtes Risiko von Stoffeinträgen 

Klima / Luft  Baubedingte Auswirkungen (nur temporär während der Bauphase wi r-

kend)  

- Belastung durch Emissionen von Fahrzeugen, Staub, etc. 

- Verlust von klimatischen wirksamen Flächen durch Flächeninanspruch-

nahme (Baustelleneinrichtung- und Lagerflächen, Arbeitsraum, Baustraße) 

Anlagebedingte Auswirkungen, d.h. dauerhafte Auswirkungen  

- Verlust von klimatisch wirksamen Flächen (Wald als Frischluftentstehungs-

fläche, Acker- und Grünlandflächen als Kaltluftentstehungsflächen) 

- Unterbindung von Klimaaustauschbahnen (durch Barrierewirkung von Be-

bauung z.B. Zusammenwachsen von Ortsteilen, Blockieren von Talgründen) 

Betriebsbedingte Auswirkungen:  

- siehe anlagebedingte Auswirkungen 

Land-

schaftsbild  

und Erh o-

lung  

Baubedingte Auswirkungen (nur temporär während der Bauphase wi r-

kend)  

- Beeinträchtigung der Erholungseignung und des Landschaftserlebens 

durch Emissionen (Lärm, Licht, Staub, Vibrationen) 

- Beeinträchtigung von Wegebeziehungen durch erhöhten Baustellenverkehr 

bzw. temporärer Verlust von Erholungsfläche 

- Einschränkung / Beeinträchtigung des Landschaftserlebens bzw. der Na-

türlichkeit, Vielfalt und Schönheit von Landschaft durch Verlust von land-

schaftsprägenden Strukturelementen, technische Einrichtungen (Bauma-

schinen, Baustelleneinrichtung)  

Anlagebedingte Auswirkungen, d.h. dauerhafte Auswirkungen  

- Beeinträchtigung des Landschaftserlebens bzw. der Natürlichkeit, Vielfalt 

und Schönheit von Landschaft durch Verlust von landschaftsprägenden 

Strukturelementen 

- Überprägung der Landschaft durch Gebäude, Überformung der Topogra-

phie 

- Veränderung und / oder Unterbindung von Sichtbeziehungen 

- Beeinträchtigung des individuellen Landschaftserlebens und der Erho-

lungseignung der Landschaft 

 - ggf. Verlust von Flächen und Wegebeziehungen für die wohnortnahe Erho-

lung 

Betriebsbedingte Auswirkungen:  

- siehe anlagebedingte Auswirkungen 

- Beeinträchtigung von angrenzenden Flächen durch erhöhtes Verkehrsauf-

kommen 

Mensch und  

Erholung  

 

Baubedingte Auswirkungen (nur temporär während der Bauphase wi r-

kend)  

- Beeinträchtigung durch Emissionen (Lärm, Licht, Staub) und Erschütterun-

gen 
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Schutzgut  Auswirkungen  

Mensch und  

Erholung  

 

 

 

 

- Beeinträchtigung von Wegebeziehungen durch Baustellenverkehr bzw. 

temporärer Verlust von Erholungsfläche 

Anlagebedingte Auswirkungen, d.h. dauerhafte Auswirkungen  

- ggf. Verlust von Flächen und Wegebeziehungen für die wohnortnahe Erho-

lung 

- Beeinträchtigung des individuellen Landschaftserlebens durch Überprä-

gung der Landschaft mit z.B. Gebäuden 

- ggf. erhöhter Nutzungsdruck auf angrenzende Flächen 

- Verlust von meist landwirtschaftlicher oder forstwirtschaftlicher Produkti-

onsfläche durch geplantes Baugebiet selbst und ggf. zusätzlich durch erfor-

derliche Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahmen sowie Abstandsflä-

chen (Baumfallbereich) 

- evtl. Erschwernisse bei der Bewirtschaftung von landwirtschaftlichen oder 

forstwirtschaftlichen ĂRestflªchenñ (SchlaggrºÇe, Zugªnglichkeit)  

Betriebsbedingte Auswirkungen:  

- siehe anlagebedingte Auswirkungen 

- Beeinträchtigung von angrenzenden Flächen durch erhöhtes Verkehrsauf-

kommen 

Kultur - und  

Sachgüter  

- Nach aktuellem Kenntnisstand sind im Bereich der geplanten Bauflächen 

keine Baudenkmäler, Bodendenkmäler oder Geotope betroffen. 

Anlage- und Baubedingt können bisher nicht erfasste Denkmäler zu Tage 

gefördert oder vermutet werden. Für diesen Fall besteht eine Meldepflicht 

nach Art. 8 BayDSchG. Darüber hinaus ist gem. Art. 7 BayDSchG für Bo-

deneingriffe aller Art im Bereich von Bodendenkmälern und Flächen, wo 

Bodendenkmäler vermutet sind (z.B. Nähebereich), eine Erlaubnis einzu-

holen. 

Betriebsbedingte Auswirkungen hängen vom Einzelfall und lassen sich auf 

Ebene des FNPs nicht abschätzen. Sollten es bspw. zu einer Bergung des 

Fundes kommen, ist nicht mehr mit betriebsbedingte Auswirkungen zu rech-

nen. 
 

Eine Bilanzierung der Menge an Emissionen von Schadstoffen, Lärm, Erschütterun-

gen etc. (siehe BauGB Anlage 1 Nr. 2b Buchstabe cc) erfolgt nicht, da diese Bilanzie-

rung selbst auf Ebene Flächennutzungsplanes noch mit vielen Unwägbarkeiten be-

haftet wäre.  

Ähnliches gilt auch für die Art und Menge der erzeugten Abfällen, ihrer Beseitigung 

und Verwertung (siehe BauGB Anlage 1 Nr. 2b Buchstabe dd). Allgemein kann hierzu 

festgehalten werden, dass Abfälle aus den Wohn- und Gewerbegebäuden der kom-

munalen Müllentsorgung zugeführt werden. Die Entsorgung der Abwässer soll über 

die zentrale Abwasserentsorgung erfolgen. Unbelastete Wässer sollen nach Möglich-

keit vor Ort versickert werden. Die Details sind auf Ebene des Bebauungsplanes zu 

regeln. 

Die Frage nach Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die 

Umwelt, z.B. durch Unfälle oder Katastrophen (siehe BauGB Anlage 1 Nr. 2b Buch-

stabe ee sowie BauGB Anlage 1 Nr. 1 Buchstabe e) oder den eingesetzten Techni-
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ken und Stoffe (siehe BauGB Anlage 1 Nr. 2b Buchstabe hh und dd) wird in den 

nachfolgenden Umweltprüfungen nicht thematisiert. Sie ist eng damit verbunden, 

welche Betriebe z.B. in einer Gewerbefläche angesiedelt werden und kann erst auf 

Ebene der verbindlichen Bauleitplanung beantwortet bzw. geregelt werden.  

Als Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels  (insbesondere 

an Hitzeentwicklung und zunehmende Starkregenereignisse / Ausbleiben von Nie-

derschlägen) sind bspw. 

- Erhalt von Bestandsgehölzen, insb. Waldflächen 

- Schaffung klimarelevanter Strukturen (Gehölze, Gewässer, pflanzenbestandene 

Wasserflächen, Grünland; extensive und intensive Dachbegrünung, Fassadenbegrü-

nung) 

- Begrünung zur Beschattung von Plätzen, Parkplätzen und Straßen (Baumpflanzun-

gen, insb. Förderung klimaresistenter Arten) 

- Erhalt von Austauschbahnen von Kalt- bzw. Frischluftaustausch, Vermeidung von 

Barrieren (z.B. riegelartiger Bebauung) 

- (Wieder-) Herstellung von funktionsfähigen Auen durch gezielte Renaturierung von 

Fließgewässern und Entwicklung von Retentionsräumen; Anlage von naturnahen 

oder extensiv genutzten Gewässerrandstreifen in ausreichender Breite 

- Wiedervernässung von ehemals nassen und feuchten Standorten/Vernässung von 

Böden, Schaffung von wechselfeuchten Verhältnissen,  

- Versickerung von Niederschlagswasser vor Ort (insb. Versickerungsmulden mit 

standortheimsicherer und naturnaher Bepflanzung), Verminderung des Oberflächen-

abflusses durch Entsiegelung bzw. Verwendung sickerfähiger Belagsmaterialien 

Als Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken , sind Maßnahmen zu nen-

nen, die die Energiewende vorantreiben bzw. den individuellen CO2- Fußabdruck re-

duzieren. Dazu zählt bspw.  

- großflächige Ausweisung von Flächen für Photovoltaik- Anlagen (insb auf vorbelas-

teten Standorten) und Förderung weiter alternativer Energien wie z.B. Geothermie. 

Aufgrund der Vorgaben des Landesentwicklungsprogrammes Bayern, der Regional-

planung und den sich daraus ergebenden Restriktionen (z.B. Schutzgebiete, speziel-

ler Artenschutz nach §44 BNatSchG) verfügt die Gemeinde Heßdorf nicht über ge-

eignete Flächen für Windkraftanlagen mit einer Nabenhöhe von < 50m (vgl. hierzu AG 

STADT & LAND, ĂStudie ¿ber Potentialflªchen f¿r die Errichtung von Windenergieanla-

gen (WEA)ñ, Stand 10.7.2023 und ĂStudie ¿ber Potentialflªchen f¿r die Errichtung von 

Photovoltaik- Freiflªchenanlagenñ, Stand 07.06.2023)  

- kompakte Ortsentwicklung mit einem attraktiven und gesunden Wirtschafts- und So-

zialleben anstreben; insbesondere kurze Wege für die Versorgung mit den Dingen 

des täglichen Bedarfs bzw. zur Arbeit (schont Ressourcen, sorgt für eine bessere 

Auslastung bestehender Strukturen und wirkt langfristig der Landflucht  & dem Leer-

stand entgegen. 
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Auswirkungen auf das Schutzgut Klima/ 

Für das lokale und regionale Klima sind die Entstehungsflächen für Kaltluft- und 

Frischluft von Bedeutung sowie ihre Verbindung mittels geeigneter Luftaustausch-

bahnen. Die Fläche definieren sich maßgeblich durch die Topografie, den Grad an 

Exponiertheit, den Versiegelungsgrad sowie den Vegetationsbestand. 

Wie schon eingangs zu Kapitel 4 dargelegt, gehen durch die Bebauung von unver-

siegelten Flächen klimatisch wirksame Flächen dauerhaft verloren bzw. werden an-

grenzende beeinträchtigt. Zudem kann die Bebauung eine Barrierewirkung entfalten, 

wenn dadurch Luftaustauschbahnen unterbrochen werden. Das kann z.B. passieren 

durch das sukzessive Zusammenwachsen von Ortschaften, die Errichtungen von 

Verkehrswegen (insb. falls diese aufgrund der Topographie teilweise/ vollständig auf 

Dämme verlaufen müssen), notwendige Brückenbauwerke / Durchlässe oder auch 

durch den Verschluss eines Talgrundes. Der Grad der Auswirkung hängt auch hier ab 

von den standortörtlichen Begebenheiten (Topographie, in welcher Mächtigkeit und 

Höhe die Luftmassen im Allgemeinen abfließen, etc.) sowie der Art der Barriere d.h. 

wie massiv, lang und/ oder hoch ist das Bauwerk bzw. wie sind die Bauwerke zuei-

nander und zur Luftaustauschbahn angeordnet. Ebenso entscheiden ist die Art / 

Kompaktheit der bestehenden Siedlungsflächen (Ballungsraum vs. Ländlicher Raum, 

Großstadt vs. 10.000-Einwohner Stadt) und ob hierdurch besondere Anforderungen 

an den Luftaustausch entstehen. 

I.d.R. führen diese Barrieren nicht zu einem völligen Erliegen des Luftaustausches, 

wohl aber zu einem (erheblich) verzögerten bzw. verlangsamten Abfluss der Luft-

massen. Dadurch können sich vor der Barriere Kaltluftseen bilden, welche sich nega-

tiv auf wärmebedürftige Kulturen auswirken. 

Im Rahmen der Fortschreibung des FNPs wurden für das Schutzgut Klima keine 

Gutachten durch einen Fachgutachter erstellt, sondern die allgemeine verfügbaren In-

formationen herangezogen. 

Neben den allgemein klimarelevanten Flächen (Kalt- und Frischluftentstehungsgebie-

te, Luftaustauschbahnen), gibt es im Gemeindegebiet aufgrund übergeordneter und 

behördenverbindlicher Fachplanungen bereits Flächen, denen eine hohe Bedeutung 

für das Klima zugeordnet wird: 

- der regionale Grünzug entlang der Seebach (vgl. Kapitel 3.11 bzw. Darstellung im 

FNP) 

- die Darstellungen der Waldfunktionskartierung d.h. Waldflächen mit Bedeutung für 

das lokale und regionale Klima sowie Waldflächen mit Bedeutung für den Immissi-

onsschutz (siehe Themenkarte Nr. 4).  

Beurteilung der Auswirkungen auf das Schutzgut Klima und Luft: 

Topographisch betrachtet, liegen die höheren Bereiche im Norden und Süden der 

Gemeinde. Allerdings wurden bei zufällig ausgewählten Längs- und Querschnitten im 

Bayerviewer BayernAtlasPlus kaum ein Prozent Höhendifferenz gemessen. Eine Be-

einträchtigung von bspw. Talwinden durch die geplante Bebauung ist daher nicht zu 
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erwarten. Talgründe als weitere bedeutsame Luftabflussbahnen werden ebenfalls 

nicht verschlossen oder blockiert. 

Der Grünzug entlang der Seebach ist als Luftaustauschbahn bedeutsam und daher 

ist die Entscheidung der Gemeinde, auf die Darstellung der Gebiete HE5 und H6 zu 

verzichten, zu begrüßen.  

Bezüglich der Barrierewirkung der geplanten Flächen ist festzuhalten, dass durch die 

Fortschreibung des FNPs nicht zu einem Zusammenwachsen der Ortsteile kommt. 

Die Darstellung großer Sondergebiete für Photovoltaik entlang der A3 und in Dann-

berg wirkt zuerst massiv und verbindet fast einzelne Ortsteile. Allerdings beabsichtigt 

die Gemeinde hier Agri-Photovoltaik durchzuführen, wodurch ein breiter Abstand zwi-

schen den Modulen sowie eine dauerhaft gesicherte Begrünung nötig ist. Aufgrund 

der Bauart, Höhe und Aufstellungsart von PV-Modulen ist davon auszugehen, dass 

sie durchströmbar sind und keine Barrierewirkung entfalten. 

Mit Ausnahme der Erweiterung des Bauhofes (HN7) und der Sondergebiete Photo-

voltaik schließen die neu geplante Baugebiete direkt an Bestandsbebauung an. In 

welchem Ausmaß eine Bebauung eine Barriere darstellt, hängt erheblich von der 

Mächtigkeit der Luftschicht sowie der Höhe und Kompaktheit der Bebauung ab. Die 

letzten beiden sind im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung planerisch zu lösen, 

bspw. Festsetzung der max. Gebäudehöhe, Anordnung der Gebäude nicht riegelartig 

zur Hauptwindrichtung, Festlegung von Bereiche für die Anpflanzung von Gehölzen 

etc., die eine wirksame Durchlüftung ermöglichen etc. 

Die Gemeinde Heßdorf verfügt nicht über bspw. aufgelassene Gewerbestandorte 

oder Ähnliches, sodass für neu geplante Baugebiete immer ein Verlust von unversie-

gelten Flächen und damit klimatisch wirksamen Flächen eintritt. Insbesondere der 

Verlust von Waldflächen ist hervorzuheben. Hierbei ist beim HE12 (allg. Wohngebiet) 

mit 0,07ha die kleinste Eingriffsfläche auf Waldstandorten zu verzeichnen. Danach 

kommen die Sondergebieten Photovoltaik mit insgesamt 0,93ha (NL2 0,27ha Wald; 

HN4 0,66ha Wald). Der größte Verlust von Waldflächen tritt bei den geplanten Ge-

werbeflächen in Röhrach mit 4,63ha auf (RR1 1,0ha Wald, RR2 0,31ha Wald und 

RR3 3,32ha Wald). Für die Gebiete NL2 und HN4 ist der Erhalt der Waldflächen und 

die Einbindung in das naturschutzrechtliche Ausgleichskonzept ohne große Schwie-

rigkeiten machbar und damit kann die klimatische Wirksamkeit der Flächen erhalten 

werden. Für das HE12 kann der Verlust der Waldfläche als klimatisch wirksame Flä-

che nicht vermieden werden, allerdings stellen hier 700m² eine im Vergleich zu den 

Gewerbegebieten in Röhrach geringe Fläche dar. Mit geplanten Gewerbeflächen in 

Röhrach stehen im Zusammenhang mit den dort bereits angesiedelten Betrieben und 

werden für eine Betriebserweiterung benötigt. Da aus betriebswirtschaftlichen Grün-

den eine räumliche Nähe zu den Bestandflächen notwendig ist, stehen keine alterna-

tiven Standorte im Gemeindegebiet zur Verfügung. Insgesamt stehen einem Radius 

von ca. 600m das geplante RR3 noch ca. 28,3ha Waldflächen als Frischluftentste-

hungsfläche zur Verfügung (siehe rote Flächen in nachfolgende Abbildung). Der 

Waldverlust aller Röhracher Gewerbeflächen macht innerhalb dieses 600m-Radius 

ca. 14% aus.  
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Wald ist ein Biotoptyp mit einer langen Entwicklungsdauer und daher ist Waldverlust 

auch nur langfristig zu kompensieren, was sich in der Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzie-

rung in einem entsprechend hohem Faktor niederschlägt, der auch den Timelag bis 

zum Erreichen einer vergleichbaren Wirkung wiederspiegelt. Auf Ebene der verbindli-

chen Bauleitplanungen ist daher zwingend dafür Sorge zu tragen, dass der Eingriff 

sich nicht auf außerhalb gelegene Waldflächen (Thema baubedingte Auswirkungen, 

Baumfallzone) erstreckt und die von den TöBs geforderte Maßnahme eines Verbin-

dungskorridors am östlichen Rand von RR3 planintern entwickelt wird. Daneben se-

hen die landschaftsplanerischen Maßnahmen ca. 6ha Aufforstungsfläche im Gemein-

degebiet vor und legen umfangreiche Flächen fest, die zum Erhalt und zur Entwick-

lung von Wiesenbrütern / Feldvögeln von Aufforstung (und logischerweise auch jegli-

cher Bebauung) freizuhalten sind. 

Abschließend ist festzuhalten, dass innerhalb des Gemeindegebietes durch die neu-

en Plangebiete keine erhebliche Barrierewirkung zu erwarten ist. Die im FNP darge-

stellten Plangebiete umfassen ca. 98ha, wobei davon 7,25ha Flächen sind, für die es 

bereits eine verbindliche Bauleitplanung gibt und im Rahmen der Fortschreibung des 

FNPs nur die Baunutzung an die tatsächlichen Begebenheiten angepasst wird. Der 

Verlust von klimawirksamen Flächen umfasst im Verhältnis zum gesamten Gemein-

degebiet demnach 1% an Waldflächen und 9% an landwirtschaftlichen Nutzflächen, 

wobei hier die Sondergebiete PV enthalten sind, welche in Teilen weiterhin bewirt-

schaftet werden und damit in großen Teilen unversiegelt bleiben. 

Nutzungsart Überplanung (in 
ha) im Zuge der 
FNP-
Fortschreibung 

Fläche (in ha) im 
Gemeindegebiet 
(Quelle: Statistik 
kommunal 2022) 

Anteil der überplan-
ten Fläche zum Be-
stand (in Prozent) 

Waldfläche  5,34 809 1 

Landwirtschaftliche 
Nutzfläche  

91,61 994 9 
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Da es sich bei der Gemeinde Heßdorf um eine ländliche Gemeinde handelt und damit 

um die Ortsteile herum weiterhin wie dargelegt ausreichend klimawirksame Flächen 

bestehen bleiben und keine erheblichen Barrieren für den Luftaustausch entstehen, 

ist zum momentanen Kenntnisstand nicht zu erwarten, dass die klimatische Gesamt-

situation durch die geplante Bebauung nachteilig verändert. Diese Einschätzung ent-

bindet die Gemeinde aber nicht davon, auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung 

Maßnahmen zur Klimavorsorge zu treffen (siehe nachfolgende Auflistung beispielhaf-

ter Festsetzungsmöglichkeiten).  

 

Quelle: Hrsg. Umweltbundesamt, FG 3.5 Nachhaltige Raumentwicklung, Umweltprüfungen: Praxisleitfaden 

Klimaanpassung in der räumlichen Planung, korrigierte Fassung 06.06.2020; S. 136 
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Die Verlagerung auf die nachgeordnete Ebene ist darin begründet, dass im Rahmen 

des BPLs der Eingriff wesentlich genauer ermittelt wird und ggf. falls erforderlich auch 

entsprechende Gutachten eingeholt werden. 
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4.1 Hesselberg HB1 

Umweltprüfung zur Fortschreibung  des FNP / LP  

 Geplante Nutzung  Wohnbauflächen § 1 Abs.1 Nr.1 BauNVO 

Flurnummern  117 und 117/1, Gemarkung Hesselberg 

Größe in ha  2.775m², ca. 0,28 ha 

Erwartete Grundflächenzahl (GRZ)  bis 0,4 

Eingriffsart  Typ A, hoher Versiegelungs- bzw. Nutzungsgrad 

Nutzung gem. rechtskräftigen FNP/LP  - Fläche für die Landwirtschaf 

Gesamtbeurteilung und Empfehlung  

Planerische Vorgaben   

Schutzgebiete des Naturschutzes (Fauna-Flora- Habitat, 
Vogelschutzgebiete , Nationalpark, Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, Naturschutzgebiet, Biosphärenre-
servat) 

- keine derartigen Flächen im Plangebiet. 

Biotopkartierung - keine derartigen Flächen im Plangebiet. 

Ökoflächenkataster (ÖFK) - keine derartigen Flächen im Plangebiet. 

Wasserschutzgebiete (Trinkwasserschutzgebiete, Heil-
quellenschutzgebiete) 

- keine derartigen Flächen im Plangebiet. 

Regionalplan, Planungsregion 7 Nürnberg - keine Festsetzungen für Plangebiet selbst 

Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP) 

Landkreis ERH, Bearbeitungsstand März 2001 

- Ziele / Maßnahmen für Gewässer 
Erhaltung und Optimierung der überregional bis 
landesweit bedeutsamen Gewässerlebensräume im 
ĂFrªnkischen Teichgebietñ (Bayernweiter Entwick-
lungsschwerpunkt, flächige Darstellung) 

- Ziele / Maßnahmen für Feuchtgebiete 
Erhaltung und Optimierung des ĂMohrweihergebie-
tesñ als ¿berregionalbedeutsames Kerngebiet des 
für den Feuchtbiotopverbund (Überregionaler Ent-
wicklungsschwerpunkt, flächige Darstellung) 

- keine Ziele / Maßnahmen für Trockenstandorte 
enthalten  

Darstellung FNP /LP , Stand  2002 Planung  Fortschreibung, Stand  24.10.2023 
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Begründung  Bestand  Wertigkeit / 
Auswirkung  

Ziele / Maßnahmen  

Arten/ Leben s-
räume  

- Lebensraum 

- anthropogen überprägter Boden 
unter Dauernutzung (Acker, private 
Grünfläche), im südlichen Teil 
versiegelte Flächen (Gebäude, 
Zuwege), kleiner Teich (Nutzungs-
grad unbekannt); 

 

Gering bis 
mittel / 
erheblich bis 
nicht erheblich 

Verbesserung des Lebensrau-
mangebots vor Ort: 

- Eingrünung über GOP festset-
zen 

- Durchgrünung 

- Reduzierung des Versiege-
lungsgrades 

- Baufeldfreimachung außerhalb 
der Vogelschutzzeit (d.h. nicht 
zwischen März und September) 

 - Daten zum Vorkommen nach 
FFH-Richtlinie oder Vogelschutz- 
Richtlinie liegen nicht vor;  

keine Bewer-
tung 

- Durchführung einer speziellen 
artenschutzrechtlichen Prüfung 

Boden  
- Lebensraum 

- anthropogen überprägter Boden 
unter Dauernutzung, landwirt-
schaftliche Fläche mit nutzungsty-
pischen Eingriffen (Bodenbearbei-
tung, Düngung, Risiko der Wind- / 
Wassererosion in bewuchslosen 
Zeiten) sowie überbaute / versie-
gelte Flächen auf denen die Bo-
denfunktionen stark eingeschränkt 
sind 

Geologie4: Unterer Burgsandstein -
> Sandstein, fein- bis grobkörnig, 
weißgrau, grauweiß, grüngrau, 
gelbbraun, gebankt bis plattig, lokal 
z. T. kieselig gebunden; mit Ton-
stein, rot, rotbraun, grüngrau 

Bodenart5: 424a Fast ausschließ-
lich Braunerde, unter Wald verbrei-
tet podsolige Braunerde und Pod-
sol-Braunerde aus (Grus-
)Reinsand (Deckschicht oder 
Sandstein) über Reinsand(-stein) 

mittel / 
erheblich 

 

Reduzierung der Versiegelung im 
Plangebiet  

- Verwendung sickerfähiger Belä-
ge 

- Ausweisung von Flächen zur 
Ein- und Durchgrünung bzw. 
Ausgleich innerhalb des Plange-
bietes 

- Extensivierung der Nutzung von 
Flächen im Gemeindegebiet 

- Entsiegelung von Flächen inner-
halb des Gemeindegebietes 

- Pufferfunktion, 
Grundwasserleiter 

Hydrogeologie6: Burgsandstein in 
sandiger Fazies; Sedimentgestein; 
Grundwasser-Leiter/Geringleiter 
mit mäßigen bis geringen Durch-
lässigkeiten 

gering bis mittel 
/ erheblich 

Verringerung des Oberflächen-
wasserabflusses vor Ort: 

- Versickerung vor Ort  

- Reduzierung des Versiege-
lungsgrades 

- Verwendung sickerfähiger Be-
lagsmaterialien 

- Dachbegrünung 

- Ertragsfähigkeit - Bodenschätzung7 LIIIb3 40/40 
(Grünland auf Lehmboden); hohe 
Ertragsfähigkeit (überdurchschnitt-
lich für Lkr. ERH) 

mittel/ erheblich - PIK für Kompensation heranzie-
hen 

- Sicherung von landwirtschaftli-
chen Flächen mit hoher Ertrags-
fähigkeit im Gemeindegebiet  

Wasser  

- Oberflächenwas-
ser 

- kleiner Teich, Nutzungsintensität 
nicht bekannt;  

- keine Fließgewässer innerhalb 
des Plangebietes  

Mittel / erheb-
lich 

- Maßnahmen in Abhängigkeit der 
vorgefunden Arten; bei intensiver 
Teichnutzung keine besonderen 
Maßnahmen erforderlich;  
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Begründung  Bestand  Wertigkeit / 
Auswirkung  

Ziele / Maßnahmen  

Wasser  

- Grundwasser 

- Grundwasserneubildungsrate8 
aus Niederschlag (HK500) 100-150 
mm/a; detailliertere Daten zum 
Grundwasser liegen nicht vor.  

- Beeinträchtigung der Grundwas-
serneubildungsrate durch Versie-
gelung 

mittel/ erheblich Verringerung des Oberflächen-
wasserabflusses vor Ort: 

- Versickerung vor Ort  

- Reduzierung des Versiege-
lungsgrades 

- Verwendung sickerfähiger Be-
lagsmaterialien 

- Dachbegrünung 

Klima / Luft  - gut durchlüftetes, kleinflächiges, 
Gebiet im Randbereich von Luft-
austausch-bahnen 

- Kaltluftentstehungsgebiet 

- Entfaltung einer Barrierewirkung 
durch Ortsrandlage nicht zu erwar-
ten 

gering / nicht 
erheblich 

- riegelartige Bebauung vermei-
den (Windbarriere) 
- Erhalt von großen, zusammen-
hängenden Kaltluftflächen (Acker, 
Grünland) im Gemeindegebiet 
z.B. durch Festlegung von Berei-
che ohne Aufforstung 

Landschaftsbild  - landwirtschaftliche Nutzflächen in 
Ortsrandlage mit teils vorhandener 
Bebauung; strukturarm ohne be-
sondere Landschaftselemente 

- Nutzflächen selbst steht für Erho-
lungsnutzung nicht zur Verfügung 

- keine Ortsrandeingrünung am 
bisherigen Ortsrand vorhanden 

Gering / nicht 
erheblich 

Verbesserung der Einbindung in 
die Landschaft und Verringerung 
der Überprägung des Ortsrandes: 

- Entwicklung einer Ortsrandein-
grünung entlang der Ost- und 
Nordseite zur Einbindung des 
Baugebietes in Natur u. Land-
schaft (Sichtverschattung) 

- Aufrechterhaltung der Wegebe-
ziehungen 

Mensch und Erh o-
lung  

- Fläche steht für Erholungsnut-
zung nicht zur Verfügung und be-
sitz auch keine für die Erholungs-
funktion erforderlichen Strukturen 

gering / nicht-
erheblich 

- alle für die wohnortnahe Erho-
lung vorhandenen Wegebezie-
hungen bleiben erhalten, eine 
Beeinträchtigung des Schutzgutes 
durch die Ausweisung einer 
Wohnbaufläche ist nach aktuel-
lem Kenntnistand nicht zu erwar-
ten. 

Sach- und Kultu r-
güter  

- nach derzeitigem Kenntnisstand 
im Plangebiet nicht vorhanden; 

nicht betroffen - Meldepflicht nach Art. 8 
BayDSchG 

- Erlaubnispflicht gem. Art. 7 
BayDSchG  

Empfindlichkeit s-
stufe des Natur - 
und Landschafts -
haushaltes  

 gering bis mittel  

Eingriffsreg elung  Verbal- argumentativ, Eingriffsre-
gelung nach dem BNatSchG 

Die Art des Verfahrens nach 
BauGB ist aktuell noch nicht be-
kannt. 

Vermeidung, 
Minimierung 
und Ausgleich 

Maßnahmenfestsetzung im GOP 
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Empfohlenes 
Kompensations -
modell  

Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen auf der Fläche und außerhalb des dargestell-
ten Baugebietes (Sicherung über Zuordnungsfestsetzung). 

Empfehlung Ko m-
pensat ion 

Umsetzung der Maßnahmenfestsetzung aus GOP: 

a) Ausbildung eines Ortsrandes durch Gehölzpflanzung 

b) Umsetzung der geplanten Ausgleichsflächen  

c) Durchführen einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung zur Vermeidung von 
Verbotstatbeständen gem. §44 BNatSchG  

Nullvariante  

Planvarianten  

- Eingriff auf die Schutzgüter bleibt aus. 

- weiterhin fehlt eine Ortsrandeingrünung und damit die Einbindung in die Landschaft. 

- für den Ortsteil Heßdorf ist im Süden ein weiteres Wohnbaugebiet vorgesehen (He2) 

Ermittlung des Ausgleichsbedarfs gem. Leitfaden ĂBauen im Einklang mit Natur und Landschaftñ 
(BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR LANDESENTWICKLUNG UND UMWELFRAGEN, 2. Erweiterte Auflage Januar 2003, 
Tabelle S. 13 und Tabellen S. 28ff) 

Bedeutung für Natur und Landschaft  Gebiet mit geringer Bedeutung  
Kategorie I, unten bzw. oben 

(Aufgrund der überschlägigen Ermittlung des Aus-
gleichsbedarfs in Hektar, wird die kleine Wasserflä-
che nicht gesondert aufgeführt.) 

Eingriffsschwere  Typ A hoher Versiegelungs- bzw. Nutzungsgrad 
mögliche Kompensationsfaktor: 0,3-0,6  

Ausgleichsbedarf (überschlägig)  
Eine genaue Ermittlung des Ausgleichsbedarfs ist erst auf 
Ebene des Bebauungsplanes möglich.  

 

Fläche (in ha) x Kompensationsfaktor: 

0,28ha x 0,3 bis 0,6 = 0,08ha bis 0,17ha  

Gesamt ca. 0,08 bis 0,17ha 

 

4.2 Hesselberg HB2   

Umweltprüfung zur Fortschreibung des FNP / LP  

 Geplante Nutzung  Wohnbauflächen § 1 Abs.1 Nr.1 BauNVO 

Flurnummern  477/3, 478 und 479, Gemarkung Hesselberg 

Größe in ha  2.101m², ca. 0,21 ha 

Erwartete Grundflächenzahl (GRZ)  bis 0,4 

Eingriffsart  Typ A, hoher Versiegelungs- bzw. Nutzungsgrad 

Nutzung gem. rechtskräftigen FNP/LP  - Fläche für die Landwirtschaft 

Gesamtbeurteilung und Empfehlung  

Planerische Vorgaben   

Schutzgebiete des Naturschutzes (Fauna-Flora- Habitat, 
Vogelschutzgebiete , Nationalpark, Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, Naturschutzgebiet, Biosphärenre-
servat) 

- keine derartigen Flächen im Plangebiet. 

Biotopkartierung - keine derartigen Flächen im Plangebiet. 

Ökoflächenkataster (ÖFK) - keine derartigen Flächen im Plangebiet. 

Wasserschutzgebiete (Trinkwasserschutzgebiete, Heil-
quellenschutzgebiete) 

- keine derartigen Flächen im Plangebiet. 
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Gesamtbeurteilung und Empfehlung  Gesamtbeurteilung und Empfehlung  

Regionalplan, Planungsregion 7 Nürnberg - keine Festsetzungen für Plangebiet selbst (nördlich 
des Plangebietes gelegene Schutzgebiete als land-
schaftliche Vorbehaltsgebiete, sind nicht betroffen ) 

Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP) 

Landkreis ERH, Bearbeitungsstand März 2001 

- Ziele / Maßnahmen für Gewässer 
Erhaltung und Optimierung der überregional bis lan-
desweit bedeutsamen Gewässerlebensräume im 
ĂFrªnkischen Teichgebietñ (Bayernweiter Entwick-
lungsschwerpunkt, flächige Darstellung) 

- Ziele / Maßnahmen für Feuchtgebiete 
Erhaltung und Optimierung des ĂMohrweihergebietesñ 
als überregionalbedeutsames Kerngebiet des für den 
Feuchtbiotopverbund (Überregionaler Entwicklungs-
schwerpunkt, flächige Darstellung) 

- keine Ziele / Maßnahmen für Trockenstandorte ent-
halten  

Darstellung FNP /LP, Stand 2002  Planung Fortschreibung, Stand 24.10.2023  

  

Begründung  Bestand  Wertigkeit / 
Auswirkung  

Ziele / Maßnahmen  

Arten/ Leben s-
räume  

- Lebensraum 

- anthropogen überprägter Boden 
unter Dauernutzung (Acker- und 
Grünlandflächen 

gering - mittel / 
erheblich 

Verbesserung des Lebensrauman-
gebots vor Ort: 

- Eingrünung über GOP festsetzen 

- Durchgrünung 

- Reduzierung des Versiegelungs-
grades 

- Baufeldfreimachung außerhalb der 
Vogelschutzzeit (d.h. nicht zwischen 
März und September) 

 - detaillierte Daten zum Vorkom-
men nach FFH-Richtlinie oder 
Vogelschutz- Richtlinie liegen nicht 
vor; 

keine Bewer-
tung 

- Durchführung einer speziellen ar-
tenschutzrechtlichen Prüfung 

Boden  
- Lebensraum 

- anthropogen überprägter Boden 
unter Dauernutzung, landwirt-
schaftliche Fläche mit nutzungsty-
pischen Eingriffen (Bodenbearbei-
tung, Düngung, Risiko der Wind- / 
Wassererosion in bewuchslosen 
Zeiten) 

Geologie9: Sandstein, fein- bis 

mittel / 
erheblich 

 

Reduzierung der Versiegelung im 
Plangebiet  

- Verwendung sickerfähiger Beläge 

- Ausweisung von Flächen zur Ein- 
und Durchgrünung bzw. Ausgleich 
innerhalb des  
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Begründung  Bestand  Wertigkeit / 
Auswirkung  

Ziele / Maßnahmen  

Boden  
- Lebensraum 

grobkörnig, weißgrau, grauweiß, 
grüngrau, gelbbraun, gebankt bis 
plattig, lokal z. T. kieselig gebun-
den; mit Tonstein, rot, rotbraun, 
grüngrau 

Bodenart10: 73b Fast ausschließ-
lich Gley und Braunerde-Gley aus 
(skelettführendem) Schluff bis 
Lehm, selten aus Ton (Talsedi-
ment) 

 Plangebietes 

- Extensivierung der Nutzung von 
Flächen im Gemeindegebiet 

- Entsiegelung von Flächen innerhalb 
des Gemeindegebietes 

- Pufferfunktion, 
Grundwasserleiter 

Hydrogeologie11: Burgsandstein in 
sandiger Fazies; Sedimentgestein; 
Grundwasser-Leiter/Geringleiter 
mit mäßigen bis geringen Durch-
lässigkeiten 

gering bis mittel 
/ erheblich 

Verringerung des Oberflächenwas-
serabflusses vor Ort: 

- Versickerung vor Ort  

- Reduzierung des Versiegelungs-
grades 

- Verwendung sickerfähiger Belags-
materialien 

- Dachbegrünung 

- Ertragsfähigkeit - Bodenschätzung12 TIIb3 41/40 
(Ton), mittlere Ertragsfähigkeit 
(überdurchschnittlich für Lkr. ERH) 

gering bis mit-
tel/ erheblich 

- Sicherung von landwirtschaftlichen 
Flächen mit hoher Ertragsfähigkeit 
im Gemeindegebiet  

Wasser  

- Oberflächenwas-
ser 

- keine Stillgewässer oder Fließ-
gewässer innerhalb des Plangebie-
tes  

nicht betroffen/ 
nicht erheblich 

Keine Maßnahmen. 

- Grundwasser - Grundwasserneubildungsrate13 
aus Niederschlag (HK500) 100-150 
mm/a; detailliertere Daten zum 
Grundwasser liegen nicht vor.  

 

mittel/ erheblich Verringerung des Oberflächenwas-
serabflusses vor Ort: 

- Versickerung vor Ort  

- Reduzierung des Versiegelungs-
grades 

- Verwendung sickerfähiger Belags-
materialien 

- Dachbegrünung 

Klima / Luft  - kleinflächiges Kaltluftentste-
hungsgebiet, teils angrenzende 
Bebauung 

- Ortsrandlage im Osten des Orts-
teils, Barrierewirkung nicht zu er-
warten 

gering / nicht 
erheblich 

- riegelartige Bebauung vermeiden 
(Windbarriere) 
- Erhalt von großen, zusammenhän-
genden Kaltluftflächen (Acker, Grün-
land) im Gemeindegebiet z.B. durch 
Festlegung von Bereiche ohne Auf-
forstung 

Landschaftsbild  - landwirtschaftliche Nutzflächen in 
Ortsrandlage mit angrenzender 
Bebauung  

- Nutzflächen selbst steht für Erho-
lungsnutzung nicht zur Verfügung 
und weisen keine Strukturen für die 
Erholungsfunktion auf  

- keine Ortsrandeingrünung am 
bisherigen Ortsrand vorhanden 

Gering bis 
mittel / nicht 
erheblich  

Verbesserung der Einbindung in die 
Landschaft und Verringerung der 
Überprägung des Ortsrandes: 

- Entwicklung einer Ortsrandeingrü-
nung entlang der Ost- und Nordseite 
zur Einbindung des Baugebietes in 
Natur u. Landschaft (Sichtverschat-
tung) 

- Aufrechterhaltung der Wegebezie-
hungen 

Mensch und Er-
holung  

- Fläche ohne besondere Erho-
lungsfunktion, nicht für Erholung 
zugänglich (landwirtschaftliche 
Nutzfläche), vorhandene Wegever-
bindungen bleiben erhalten 

gering / nicht-
erheblich 

- vorhandenen Wegebeziehungen 
bleiben erhalten, eine Beeinträchti-
gung des Schutzgutes dr. die Wohn-
baufläche ist nach aktuellem Kennt-
nistand nicht zu erwarten. 
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Begründung  Bestand  Wertigkeit / 
Auswirkung  

Ziele / Maßnahmen  

Sach- und Kultu r-
güter  

- nach derzeitigem Kenntnisstand 
im Plangebiet nicht vorhanden; 

nicht betroffen - Meldepflicht nach Art. 8 BayDSchG 

- Erlaubnispflicht gem. Art. 7 
BayDSchG  

Empfindlichkeit s-
stufe des Natur - 
und Landschafts -
haushaltes  

 gering bis mittel  

Eingriffsreg elung  Verbal- argumentativ, Eingriffsre-
gelung nach dem BNatSchG 

Die Art des Verfahrens nach 
BauGB ist aktuell noch nicht be-
kannt. 

Vermeidung, 
Minimierung 
und Ausgleich 

Maßnahmenfestsetzung im GOP 

Empfohlenes 
Kompensations -
modell  

Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen auf der Fläche und außerhalb des dargestellten 
Baugebietes (Sicherung über Zuordnungsfestsetzung). 

Empfehlung 
Kompensat ion 

Umsetzung der Maßnahmenfestsetzung aus GOP: 

a) Ausbildung eines Ortsrandes durch Gehölzpflanzung 

b) Umsetzung der geplanten Ausgleichsflächen  

c) Durchführen einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung zur Vermeidung von Ver-
botstatbeständen gem. §44 BNatSchG  

Nullvariante  

Planvarianten  

- Eingriff auf die Schutzgüter bleibt aus. 

- weiterhin fehlt eine Ortsrandeingrünung und damit die Einbindung in die Landschaft. 

- für den Ortsteil Hesselberg ist im Norden ein weiteres Wohngebiet geplant (HE1); weitere 
Varianten wurden zum bisherigen Planstand nicht diskutiert.  

Ermittlung des Ausgleichsbedarfs gem. Leitfaden ĂBauen im Einklang mit Natur und Landschaftñ 
(BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR LANDESENTWICKLUNG UND UMWELFRAGEN, 2. Erweiterte Auflage Januar 2003, 
Tabelle S. 13 und Tabellen S. 28ff) 

Bedeutung für Natur und Landschaft  Gebiet mit geringer Bedeutung  
Kategorie I, oben 

Eingriffsschwere  Typ A hoher Versiegelungs- bzw. Nutzungsgrad 
mögliche Kompensationsfaktor: 0,3-0,6  

Ausgleichsbedarf (überschlägig)  
Eine genaue Ermittlung des Ausgleichsbedarfs ist erst 
auf Ebene des Bebauungsplanes möglich.  

 

Fläche (in ha) x Kompensationsfaktor: 

0,21ha x 0,3 bis 0,6 = 0,06ha bis 0,13ha  

Gesamt ca. 0,06 bis 0,13ha  

 

4.3 Hesselberg HB3  

Umweltprüfung zur Fortschreibung des FNP / LP  

 Geplante Nutzung  Sondergebietsfläche gem. §11 BauNVO, Nutzungsar-
ten Photovoltaik 

Flurnummern  262, Gemarkung Hesselberg 

Größe in ha  2.450m², ca. 0,25 

Erwartete Grundflächenzahl (GRZ)  bis 0,5 

Eingriffsschwere  Typ A, hoher Versiegelungs- bzw. Nutzungsgrad 

Nutzung gem. rechtskräftigen FNP/LP  Fläche für die Landwirtschaft 
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Gesamtbeurteilung und Empfehlung  

Planerische Vorgaben   

Schutzgebiete des Naturschutzes (Fauna-Flora- Habitat, 
Vogelschutzgebiete , Nationalpark, Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, Naturschutzgebiet, Biosphärenre-
servat) 

- randlich an LSG 362,01 grenzend  

Biotopkartierung - keine derartigen Flächen im Plangebiet 

Ökoflächenkataster (ÖFK) - keine derartigen Flächen im Plangebiet. 

Wasserschutzgebiete (Trinkwasserschutzgebiete, Heil-
quellenschutzgebiete) 

- keine derartigen Flächen im Plangebiet. 

Regionalplan, Planungsregion 7 Nürnberg - keine derartigen Flächen im Plangebiet. 

Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP) 

Landkreis ERH, Bearbeitungsstand März 2001 

- Ziele / Maßnahmen für Gewässer 
Erhaltung und Optimierung der überregional bis lan-
desweit bedeutsamen Gewässerlebensräume im 
ĂFrªnkischen Teichgebietñ (Bayernweiter Entwick-
lungsschwerpunkt, flächige Darstellung) 

- Ziele / Maßnahmen für Feuchtgebiete 
Erhaltung und Optimierung des ĂMohrweihergebietesñ 
als überregionalbedeutsames Kerngebiet des für den 
Feuchtbiotopverbund (Überregionaler Entwicklungs-
schwerpunkt, flächige Darstellung) 

- keine Ziele / Maßnahmen für Trockenstandorte ent-
halten 

Darstellung FNP /LP, Stand 2002  Planung Fortschreibung, Stand 24.10.2023  

 

 

Schutzgut  Bestand  Wertigkeit / 
Auswirkung  

Ziele / Maßnahmen  

Arten/ Leben s-
räume  

- Lebensraum 

- intensiv genutzte Grünlandfläche 
in Ortrandlage 

gering / erheb-
lich 

Verbesserung des Lebensrauman-
gebots vor Ort: 

- Entwicklung einer Eingrünung an 
der Nordseite (zur LSG- Grenze hin) 

- die Schaffung von Habitatflächen 
zwischen den Modulen sowie eine 
randliche, mit der Nutzung von So-
larmodulen verträgliche Gehölzpflan-
zung ist anzustreben 

- Zaunanlagen dürfen keine Barriere 
für Kleinsäuger etc. darstellen  

- Baufeldfreimachung außerhalb der 
Vogelschutzzeit (d.h. nicht zwischen  
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Schutzgut  Bestand  Wertigkeit / 
Auswirkung  

Ziele / Maßnahmen  

Arten/ Leben s-
räume  

- Lebensraum 

  März und September) 

- detaillierte Daten zum Vorkom-
men nach FFH-Richtlinie o. Vogel-
schutz- Richtlinie liegen nicht vor; 

keine Bewer-
tung 

- Notwendigkeit und Umfang der saP 
ist im Rahmen des BPLs mit der 
UNB abzustimmen  

Boden  
- Lebensraum 

- anthropogen überprägter Boden 
unter Dauernutzung (Grünland) 

Geologie14 Unterer Burgsandstein, 
Sandstein, fein- bis grobkörnig, 
weißgrau, grauweiß, grüngrau, 
gelbbraun, gebankt bis plattig, lokal 
z. T. kieselig gebunden; mit Ton-
stein, rot, rotbraun, grüngrau 

Bodenart15: 73b Fast ausschließ-
lich Gley und Braunerde-Gley aus 
(skelettführendem) Schluff bis 
Lehm, selten aus Ton (Talsedi-
ment) 

mittel / 
erheblich 

 

Reduzierung der Versiegelung im 
Plangebiet  

- Ausführung notwendiger Wege mit 
versickerungsfähigen Belägen  

- Begrünung der Flächen unter und 
zwischen den Modulen 

- Pufferfunktion, 
Grundwasserleiter 

Hydrogeologie16: Burgsandstein in 
sandiger Fazies; Sedimentgestein; 
Grundwasser-Leiter/Geringleiter 
mit mäßigen bis geringen Durch-
lässigkeiten 

Gering -mittel / 
erheblich 

- Ausführung notwendiger Wege mit 
versickerungsfähigen Belägen  

- Begrünung der Flächen unter und 
zwischen den Modulen 

- aufgrund der geringen Versiege-
lung, wird der Oberflächenwasserab-
fluss nur gering beeinträchtig und 
zusätzliche Maßnahmen zu den 
vorgenannten sind nicht erforderlich 

- Ertragsfähigkeit - Bodenschätzung17 LIIIb3 41/41, 
(Grünland auf Lehm), mittlere Er-
tragsfähigkeit (unterdurchschnittlich 
für Lkr. ERH) 

mittel/ erheblich - vorrangig ist die Ausführung als 
Agri- Photovoltaik- Anlage zu prüfen 
und zu forcieren 

Wasser  

- Oberflächenwas-
ser 

- keine Stillgewässer oder Fließ-
gewässer innerhalb des Plangebie-
tes  

nicht betroffen/ 
nicht erheblich 

Keine 

- Grundwasser - Grundwasserneubildungsrate18 
aus Niederschlag (HK500) >50-100 
mm/a; detailliertere Daten zum 
Grundwasser liegen nicht vor.  

- aufgrund der geringen Versiege-
lung sowie der Kleinteiligkeit des 
Plangebietes ist keine erhebliche 
Beeinträchtigung des Grundwas-
serbildung zu erwarten 

gering/ nicht 
erheblich 

Verringerung des Oberflächenwas-
serabflusses vor Ort: 

- Begrünung der Flächen zwischen 
und unter den Modulen  

- Verwendung sickerfähiger Belags-
materialien auf erforderlichen Wege-
flächen 

Klima / Luft  - landwirtschaftliche Nutzfläche als 
Kaltluftentstehungsfläche;  

Die Bestückung mit Solarmodulen 
führt zu einer punktuellen Versie-
gelung und i.d.R. werden die Flä-
chen zwischen den Modulen be-
grünt. Eine erhebliche Beeinträch-
tigung der klimatischen Austausch-
funktion ist nicht zu erwarten   

gering / nicht 
erheblich 

- keine Maßnahmen erforderlich 

Landschaftsbild  - landwirtschaftliche Nutzfläche 
ohne wertgebende Strukturen am 
bestehenden Ortsrand 

- Fernwirksamkeit der Module, 
insbesondere da angrenzend LSG 

mittel/ erheblich  Verbesserung der Einbindung in die 
Landschaft und Verringerung der 
Überprägung des Ortsrandes: 

- Eingrünung der PV- Module entlang 
der nördlichen Grenze 
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Schutzgut  Bestand  Wertigkeit / 
Auswirkung  

Ziele / Maßnahmen  

 - Fläche steht für eine öffentliche 
Erholungsnutzung nicht zur Verfü-
gung 

  

Mensch und E r-
holung  

- siehe auch Landschaftsbild 

- keine Fläche für öffentliche Erho-
lungsnutzung, alle Wegebeziehun-
gen bleiben erhalten 

gering/ nicht 
erheblich 

Keine Maßnahmen erforderlich 

Sach- und Kultu r-
güter  

- nach derzeitigem Kenntnisstand 
im Plangebiet nicht vorhanden; 

nicht betroffen - Meldepflicht nach Art. 8 BayDSchG 

- Erlaubnispflicht gem. Art. 7 
BayDSchG  

Empfindlichkeit s-
stufe des Natur - 
und Landschafts -
haushaltes  

 gering bis mittel  

Eingriffsreg elung  Verbal- argumentativ, Eingriffsre-
gelung nach dem BNatSchG 

Die Art des Verfahrens nach 
BauGB ist aktuell noch nicht be-
kannt. 

Vermeidung, 
Minimierung 
und Ausgleich 

Maßnahmenfestsetzung im GOP 

Je nach Ausführung der PV- Anlage 
gibt es verschiedene Arten der Auf-
ständerung der Module, der benötig-
ten Fundamente, der Anordnung der 
Module, der Intensität der Beschat-
tung der Flächen unterhalb der Mo-
dule, der Versiegelung erforderliche 
Zuwegung bzw. technische Bauwer-
ke, Einzäunung etc.. Es ist daher 
schwierig bereits im Rahmen des 
FNPs eine fundierte Angabe zur 
GRZ zu machen. Um jedoch den 
Eingriff näherungsweise zu ermitteln 
wird eine GRZ von 0,5 angenom-
men. 

Empfohlenes 
Kompensat ions -
modell  

Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen auf der Fläche und außerhalb des dargestellten 
Plangebietes (Sicherung über Zuordnungsfestsetzung). 

Zur Kompensation wird ein Ausgleich vor Ort vorgeschlagen. Denkbar sind die Entwicklung 
von extensiv genutzten Wiesen bzw. Gras- und Staudenfluren zwischen / unter den Modu-
len sowie Heckenriegel.  

Empfehlung 
Kompensat ion 

Umsetzung der Maßnahmenfestsetzung aus GOP: 

a) Umsetzung der geplanten Ausgleichsflächen 

Nullvariante  

Planvarianten  

Kumulation  

- der Eingriff auf die Schutzgüter bleibt aus und die bisherige Nutzung wird fortgeführt. Vor 
dem Hintergrund des Klimawandels und der Energiewende, ist die Ausweisung von PV- 
Flächen zu begrüßen. Sollte der Standort nicht weiterverfolgt werden, sind ausreichend 
alternative Standorte auf den weiter geplanter Flächen im Umfeld von Dannberg, Klebheim, 
Niederlindach Hannberg und Heßdorf vorhanden.  

 - es wurden keine Planvarianten diskutiert. 

- eine Kumulationswirkung ist nicht zu erwarten.  

Ermittlung des Ausgleichsbedarfs gem. Leitfaden ĂBauen im Einklang mit Natur und Landschaftñ 
(BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR LANDESENTWICKLUNG UND UMWELFRAGEN, 2. Erweiterte Auflage Januar 2003, 
Tabelle S. 13 und Tabellen S. 28ff) 

Bedeutung für Natur und Landschaft  Gebiet mit geringer Bedeutung  
Kategorie I, oben 

Eingriffsschwere  Typ A hoher Versiegelungs- bzw. Nutzungsgrad 
mögliche Kompensationsfaktor: 0,3-0,6  

Ausgleichsbedarf (überschlägig)  
Eine genaue Ermittlung des Ausgleichsbedarfs ist erst 
auf Ebene des Bebauungsplanes möglich.  

Fläche (in ha) x Kompensationsfaktor: 

0,25ha x 0,2 bis 0,5 = 0,05ha bis 0,12ha  

Gesamt ca. 0,05 bis 0,12ha  



Umweltbericht zur 
Neuausweisung von Bauflächen 
(im Rahmen der Fortschreibung des Flächennutzungsplanes mit integriertem Landschaftsplan) 
Gemeinde Heßdorf      

 

 
Planstand 24.10.2023 ï Fertigung  43  

 

4.4 Klebheim ï KB1  

Umweltprüfung zur Fortschreibung des FNP / LP  

 Geplante Nutzung  Gemischte Baufläche §1 Abs.1 Nr. 2 BauNVO 

Flurnummern  1202, Gemarkung Hannberg 

Größe in ha  1.703m², ca. 0,17 ha 

Erwartete Grundflächenzahl (GRZ)  0,6 

Eingriffsart  Typ A, hoher Versiegelungs- bzw. Nutzungsgrad 

Nutzung gem. rechtskräftigen FNP/LP  - Fläche für die Landwirtschaft 

- langfristige Grenze baulicher Entwicklung (Zackenli-
nie)  

Gesamtbeurteilung und Empfehlung  

Planerische Vorgaben   

Schutzgebiete des Naturschutzes (Fauna-Flora- Habitat, 
Vogelschutzgebiete , Nationalpark, Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, Naturschutzgebiet, Biosphärenre-
servat) 

- keine derartigen Flächen im Plangebiet. 

Biotopkartierung - keine derartigen Flächen im Plangebiet. 

Ökoflächenkataster (ÖFK) - keine derartigen Flächen im Plangebiet. 

Wasserschutzgebiete (Trinkwasserschutzgebiete, Heil-
quellenschutzgebiete) 

- keine derartigen Flächen im Plangebiet. 

Regionalplan, Planungsregion 7 Nürnberg - keine Festsetzungen für Plangebiet selbst, die nörd-
lich angrenzenden Grünland- und Waldflächen sind 
Teil eines landschaftlichen Vorbehaltsgebietes 

Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP) 

Landkreis ERH, Bearbeitungsstand März 2001 

- Bayernweiter Entwicklungsschwerpunkte (Gewäs-
ser): Erhaltung und Optimierung landesweit bedeut-
samer Gewässerlebensräume 

- Überregionaler Entwicklungsschwerpunkt (Feuchtge-
biete): Erhalt und Optimierung des Mohrweihergebie-
tes 

- keine Entwicklungsschwerpunkte/ Maßnahmen f. 
Trockenstandorte im Plangebiet selbst 

Darstellung FNP /LP, Stand 2002  Planung Fortschreibung, Stand 24.10.2023  
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Begründung  Bestand  Wertigkeit / 
Auswirkung  

Ziele / Maßnahmen  

Arten/ Leben s-
räume  

- Lebensraum 

- anthropogen überprägter Boden 
unter Dauernutzung (Grünlandflä-
che), von Bestandsbebauung und 
weiterem Grünland / landwirtschaft-
lichem Nutzflächen umschlossen 

- Fläche selbst ohne wertgebende 
Strukturen bzw. Anbindung zu 
derartigen Flächen 

gering / 
erheblich 

Verbesserung des Lebensrauman-
gebots vor Ort: 

- Eingrünung entlang der Ostseite 
und 

- Durchgrünung 

- Reduzierung des Versiegelungs-
grades 

- Baufeldfreimachung außerhalb der 
Vogelschutzzeit (d.h. nicht zwischen 
März und September) 

 - detaillierte Daten zum Vorkom-
men nach FFH-Richtlinie oder 
Vogelschutz- Richtlinie liegen nicht 
vor; 

keine Bewer-
tung 

- zum jetzigen Kenntnisstand kann 
aufgrund der Lage des Plangebietes 
(Baulücke am Ortsrand) auf die 
Durchführung einer speziellen arten-
schutzrechtlichen Prüfung verzichtet 
werden 

Boden  
- Lebensraum 

- anthropogen überprägter Boden 
unter Dauernutzung, landwirt-
schaftliche Fläche mit nutzungsty-
pischen Eingriffen (Bodenbearbei-
tung, Düngung, Risiko der Wind- / 
Wassererosion in bewuchslosen 
Zeiten) 

Geologie19 Unterer Burgsandstein, 
Sandstein, fein- bis grobkörnig, 
weißgrau, grauweiß, grüngrau, 
gelbbraun, gebankt bis plattig, lokal 
z. T. kieselig gebunden; mit Ton-
stein, rot, rotbraun, grüngrau 

Bodenart20:  

- 72e Vorherrschend Gley und 
Braunerde-Gley, gering verbreitet 
Pseudogley aus (skelettführendem) 
Sand (Substrate unterschiedlicher 
Herkunft); außerhalb rezenter Tal-
bereiche 

- 73b Fast ausschließlich Gley und 
Braunerde-Gley aus (skelett- füh-
rendem) Schluff bis Lehm, selten 
aus Ton (Talsediment) 

- 429b Fast ausschließlich Pseu-
dogley und Braunerde-Pseudogley, 
selten Podsol-Pseudogley aus 
(grusführendem) Sand (Deck-
schicht oder Sandstein) über (grus-
führendem) Lehm bis Ton (Sedi-
mentgestein 

mittel / 
erheblich 

 

Zur Kompensation des Eingriffs in 
Böden mit hohem Retentionsvermö-
gen bei Niederschlagsereignissen 
(Flurnummer 1202) sind folgende 
Maßnahmen anzustreben: 

- Entsiegelung von Flächen 

- Wiedervernässung von ehemals 
nassen oder feuchten Standorten 

- Verwendung sickerfähiger Beläge 

- Ausweisung von Flächen zur Ein- 
und Durchgrünung bzw. Ausgleich 
innerhalb des geplanten Baugebietes 

- Pufferfunktion, 
Grundwasserleiter 

Hydrogeologie21: Burgsandstein in 
sandiger Fazies; Sedimentgestein; 
Grundwasser-Leiter/Geringleiter 
mit mäßigen bis geringen Durch-
lässigkeiten 

- teilweise Boden mit natürlich 
hohem Retentionsvermögen (Was-
serrückhalt) 

gering bis mittel 
/ erheblich 

Verringerung des Oberflächenwas-
serabflusses vor Ort: 

- Versickerung vor Ort  

- Reduzierung des Versiegelungs-
grades, Entsiegelung 

- Wiedervernässung ehemaliger 
Feucht- und Nassstandorte 
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Begründung  Bestand  Wertigkeit / 
Auswirkung  

Ziele / Maßnahmen  

Boden  

- Ertragsfähigkeit 

- Bodenschätzung22 lSIIa3 40/38 
(Grünland auf lehmigem Sand), 
mittlere Ertragsfähigkeit (durch-
schnittlich für Lkr. ERH) 

mittel/ erheblich - Sicherung von landwirtschaftlichen 
Flächen mit hoher Ertragsfähigkeit 
im Gemeindegebiet  

- PIK 

Wasser  

- Oberflächenwas-
ser 

- keine Still- und Fließgewässer 
innerhalb des Plangebietes  

 

nicht betroffen/ 
nicht erheblich 

Keine Maßnahmen. 

- Grundwasser - Grundwasserneubildungsrate23 
aus Niederschlag (HK500) 100-150 
mm/a; detailliertere Daten zum 
Grundwasser liegen nicht vor.  

- Beeinträchtigung der Grundwas-
serneubildungsrate durch geplante 
Versiegelung 

mittel/ erheblich Verringerung des Oberflächenwas-
serabflusses vor Ort: 

- Versickerung vor Ort  

- Reduzierung des Versiegelungs-
grades 

- Verwendung sickerfähiger Belags-
materialien 

- Dachbegrünung 

Klima / Luft  - Kaltluftentstehungsgebiet (Acker) 
in Ortsrandlage, dreiseitig von 
Bebauung eingeschlossen 

- nach Südwesten hin leicht abfal-
lend 

- keine klimatische Austauschfunk-
tion für benachbarte Flächen 

gering / nicht 
erheblich 

- riegelartige Bebauung vermeiden 
(Windbarriere) 

- Durchgrünung (Pflanzgebote, 
Dachbegrünung untergeord. Bauten) 

- Erhalt von großen, zusammenhän-
genden Kaltluftflächen (Acker, Grün-
land) im Gemeindegebiet z.B. durch 
Festlegung von Bereiche ohne Auf-
forstung 

Landschaftsbild  - strukturarme, landwirtschaftliche 
Nutzfläche in direktem Anschluss 
zu Bestandsbebauung (dreiseitig 
von Gebäuden umschlossen), 
Baulücke am bisherigen Ortsrand; 
nach Norden hin Flurweg. weitere 
Grünlandfläche bzw. Wald an-
schließend 

- Nutzflächen selbst steht für Erho-
lungsnutzung nicht zur Verfügung 

gering / erheb-
lich  

Verbesserung der Einbindung in die 
Landschaft und Verringerung der 
Überprägung des Ortsrandes: 

- Durchgrünung über Festsetzung 
von Pflanzgeboten 

Mensch und Erh o-
lung  

- strukturarme, landwirtschaftliche 
Nutzfläche in direktem Anschluss 
zu Bestandsbebauung (dreiseitig 
von Gebäuden umschlossen), nach 
Norden hin Flurweg. weitere Grün-
landfläche bzw. Wald anschließend 

alle für die wohnortnahe Erholung 
vorhandenen Wegebeziehungen 
bleiben erhalten, eine Beeinträchti-
gung des Schutzgutes durch die 
Ausweisung einer Wohnbaufläche 
ist nach aktuellem Kenntnistand 
nicht zu erwarten. 

gering/ nichter-
heblich 

Keine Maßnahmen. 

Sach- und Kultu r-
güter  

- nach derzeitigem Kenntnisstand 
im Plangebiet nicht vorhanden; 

nicht betroffen - Meldepflicht nach Art. 8 BayDSchG 

- Erlaubnispflicht gem. Art. 7 
BayDSchG  
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Begründung  Bestand  Wertigkeit / 
Auswirkung  

Ziele / Maßnahmen  

Empfindlichkeit s-
stufe des Natur - 
und Landschafts -
haushaltes  

 gering bis mittel  

Eingriffsreg elung  Verbal- argumentativ, Eingriffsre-
gelung nach dem BNatSchG 

Die Art des Verfahrens nach 
BauGB ist aktuell noch nicht be-
kannt. 

Vermeidung, 
Minimierung 
und Ausgleich 

Maßnahmenfestsetzung im GOP 

Empfohlenes 
Kompensations -
modell  

Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen auf der Fläche und außerhalb des dargestellten 
Baugebietes (Sicherung über Zuordnungsfestsetzung). 

Empfehlung Ko m-
pensat ion 

Umsetzung der Maßnahmenfestsetzung aus GOP: 

a) Durchgrünung 

b) Umsetzung der geplanten Ausgleichsflächen  

c) Durchführen einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung zur Vermeidung von Ver-
botstatbeständen gem. §44 BNatSchG 

Nullvariante  

Planvarianten  

Kumulation  

- Eingriff auf die Schutzgüter bleibt aus 

- für den Ortsteil Klebheim sind die Baugebiete KB4, KB3 und KB2 geplant, weitere Varian-
ten wurden zum bisherigen Planstand nicht diskutiert.  

- Kumulationswirkung zu KB2 bis KB9 besteht aufgrund der räumlichen Distanz nicht 

Ermittlung des Ausgleichsbedarfs gem. Leitfaden ĂBauen im Einklang mit Natur und Landschaftñ 
(BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR LANDESENTWICKLUNG UND UMWELFRAGEN, 2. Erweiterte Auflage Januar 2003, 
Tabelle S. 13 und Tabellen S. 28ff) 

Bedeutung für Natur und Landschaft  Gebiet mit geringer Bedeutung  
Kategorie I, oben  

Eingriffsschwere  Typ A hoher Versiegelungs- bzw. Nutzungsgrad 
mögliche Kompensationsfaktor: 0,3-0,6  

Ausgleichsbedarf (überschlägig)  
Eine genaue Ermittlung des Ausgleichsbedarfs ist erst auf 
Ebene des Bebauungsplanes möglich.  

 

Fläche (in ha) x Kompensationsfaktor: 

0,17ha x 0,3 bis 0,6 = 0,05ha bis 0,10ha  

Gesamt ca. 0,05 bis 0,10ha  

 

4.5 Klebheim ï KB2 

Umweltprüfung zur Fortschreibung des FNP / LP  

 Geplante Nutzung  Wohnbaufläche (§ 1 Abs.1 Nr.1 BauNVO) 

Flurnummern  1132, Gemarkung Hannberg 

Größe in ha  1.873m², ca. 0,19 ha 

Erwartete Grundflächenzahl (GRZ)  bis 0,4 

Eingriffsart  Typ A, hoher Versiegelungs- bzw. Nutzungsgrad 

Nutzung gem. rechtskräftigen FNP/LP  - Fläche für die Landwirtschaft 

- Ortsdurchfahrtsgrenze mit Bauverbots- und Baube-
schränkungszone (entlang ST2240) 
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Gesamtbeurteilung und Empfehlung  

Planerische Vorgaben   

Schutzgebiete des Naturschutzes (Fauna-Flora- Habitat, 
Vogelschutzgebiete , Nationalpark, Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, Naturschutzgebiet, Biosphärenre-
servat) 

- keine derartigen Flächen im Plangebiet. 

Biotopkartierung - keine derartigen Flächen im Plangebiet. 

Ökoflächenkataster (ÖFK) - keine derartigen Flächen im Plangebiet. 

Wasserschutzgebiete (Trinkwasserschutzgebiete, Heil-
quellenschutzgebiete) 

- keine derartigen Flächen im Plangebiet. 

Regionalplan, Planungsregion 7 Nürnberg - keine Festsetzungen für Plangebiet selbst, die 
nördlich angrenzenden Grünland- und Waldflächen 
sind Teil eines landschaftlichen Vorbehaltsgebietes 

Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP) 

Landkreis ERH, Bearbeitungsstand März 2001 

- Bayernweiter Entwicklungsschwerpunkte (Gewäs-
ser): Erhaltung und Optimierung landesweit bedeut-
samer Gewässerlebensräume 

- Überregionaler Entwicklungsschwerpunkt 
(Feuchtgebiete): Erhalt und Optimierung des Moor-
weihergebietes 

- weitere Ziele (Trockengebiete): Vorrangig Förde-
rung und Neuanlage trockener Waldsaumbereiche 
und lichter Waldbestände  

Darstellung FNP /LP, Stand 2002  Planung Fortschreibung, Stand 24.10.2023  

  

Begründung  Bestand  Wertigkeit / 
Auswirkung  

Ziele / Maßnahmen  

Arten/ Leben s-
räume  

- Lebensraum 

- anthropogen überprägter Boden 
unter Dauernutzung (Acker- und 
Grünlandflächen) 

 

gering - mittel / 
erheblich 

Verbesserung des Lebensrau-
mangebots vor Ort: 

- Eingrünung entlang der Ostseite 
und 

- Durchgrünung (Pflanzgebote 
Einzelbaum) 

- Reduzierung des Versiege-
lungsgrades 

- Baufeldfreimachung außerhalb 
der Vogelschutzzeit (d.h. nicht 
zwischen März und September) 

 - detaillierte Daten zum Vorkom-
men nach FFH-Richtlinie oder 
Vogelschutz- Richtlinie liegen nicht 
vor; 

keine Bewer-
tung 

- Durchführung einer speziellen 
artenschutzrechtlichen Prüfung 
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Begründung  Bestand  Wertigkeit / 
Auswirkung  

Ziele / Maßnahmen  

Boden  
- Lebensraum 

- anthropogen überprägter Boden 
unter Dauernutzung, landwirt-
schaftliche Fläche mit nutzungsty-
pischen Eingriffen (Bodenbearbei-
tung, Düngung, Risiko der Wind- / 
Wassererosion in bewuchslosen 
Zeiten) 

Geologie24 Unterer Burgsandstein, 
Sandstein, fein- bis grobkörnig, 
weißgrau, grauweiß, grüngrau, 
gelbbraun, gebankt bis plattig, lokal 
z. T. kieselig gebunden; mit Ton-
stein, rot, rotbraun, grüngrau 

Bodenart25: 429b Fast ausschließ-
lich Pseudogley und Braunerde-
Pseudogley, selten Podsol-
Pseudogley aus (grusführendem) 
Sand (Deckschicht oder Sandstein) 
über (grusführendem) Lehm bis 
Ton (Sedimentgestein) 

mittel / 
erheblich 

 

Zur Kompensation des Eingriffs in 
Böden mit hohem Retentionsvermö-
gen bei Niederschlagsereignissen 
(Flurnummer 1132/0) sind folgende 
Maßnahmen anzustreben: 

- Wiedervernässung von ehemals 
nassen oder feuchten Standorten 

- Verwendung sickerfähiger Beläge 

- Ausweisung von Flächen zur Ein- 
und Durchgrünung bzw. Ausgleich 
innerhalb des geplanten Baugebietes 

- Pufferfunktion, 
Grundwasserleiter 

Hydrogeologie26: Burgsandstein in 
sandiger Fazies; Sedimentgestein; 
Grundwasser-Leiter/Geringleiter 
mit mäßigen bis geringen Durch-
lässigkeiten 

- teilweise Boden mit natürlich 
hohem Retentionsvermögen (Was-
serrückhalt) 

gering bis mittel 
/ erheblich 

Verringerung des Oberflächenwas-
serabflusses vor Ort: 

- Versickerung vor Ort  

- Reduzierung des Versiegelungs-
grades, Entsiegelung 

- Wiedervernässung ehemals feuch-
ter bzw. nasser Standorte 

- Ertragsfähigkeit - Bodenschätzung27 lSIIa3 40/38 
(Grünland auf lehmigem Sand), 
mittlere Ertragsfähigkeit (durch-
schnittlich für Lkr. ERH) 

mittel/ erheblich - Sicherung von landwirtschaftlichen 
Flächen mit hoher Ertragsfähigkeit 
im Gemeindegebiet  

- PIK 

Wasser  

- Oberflächenwas-
ser 

- keine Still- und Fließgewässer 
innerhalb des Plangebietes  

 

nicht betroffen/ 
nicht erheblich 

Keine 

- Grundwasser - Grundwasserneubildungsrate28 
aus Niederschlag (HK500) 100-150 
mm/a; detailliertere Daten zum 
Grundwasser liegen nicht vor.  

- Beeinträchtigung der Grundwas-
serneubildungsrate durch geplante 
Versiegelung 

- Beeinflussung des Grundwassers 
durch landwirtschaftliche Nutzung 
anzunehmen; 

mittel/ erheblich Verringerung des Oberflächenwas-
serabflusses vor Ort: 

- Versickerung vor Ort  

- Reduzierung des Versiegelungs-
grades 

- Verwendung sickerfähiger Belags-
materialien 

- Dachbegrünung 

Klima / Luft  - gut durchlüftetes Gebiet im 
Randbereich von Luftaustausch-
bahnen, nach Südwesten hin leicht 
abfallend 

- Kaltluftentstehungsgebiet (Acker, 
Grünland)  

- Lage am östlichen Ortsrand, 
Entfaltung einer Barrierewirkung 
bezogen auf Hauptwindrichtung 
West bei geplanter Wohnbebauung 
nicht zu erwarten  

gering / nicht 
erheblich 

- riegelartige Bebauung vermeiden 
(Windbarriere) 

- Durchgrünung (Pflanzgebote, 
Dachbegrünung untergeord. Bauten) 

- Erhalt von großen, zusammenhän-
genden Kaltluftflächen (Acker, Grün-
land) im Gemeindegebiet z.B. durch 
Festlegung von Bereiche ohne Auf-
forstung 
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Begründung  Bestand  Wertigkeit / 
Auswirkung  

Ziele / Maßnahmen  

Landschaftsbild  - strukturarme, landwirtschaftliche 
Nutzfläche in Ortsrandlage sowie 
im nördlichen Teil Waldfläche mit 
besonderer Bedeutung für Lärm-
schutz  

- südlich an ST2240 und westlich 
an Bestandsbebauung angren-
zend; ca. 340m in östlicher Rich-
tung Autobahn A3 

- Nutzflächen selbst steht bedingt 
für Erholungsnutzung nicht zur 
Verfügung 

- keine Ortsrandeingrünung am 
bisherigen Ortsrand vorhanden 

mittel / erheb-
lich 

Verbesserung der Einbindung in die 
Landschaft und Verringerung der 
Überprägung des Ortsrandes: 

- Entwicklung einer Ortsrandeingrü-
nung entlang der Ostseite zur Ein-
bindung des Baugebietes in Natur u. 
Landschaft (Sichtverschattung) 

- Schallschutzmaßnahmen vorsehen 
(Durchführung eines Schallschutz-
gutachtens zu Klärung des Umfan-
ges) 

Mensch und Erh o-
lung  

- Beeinträchtigung durch 
Lärmemission (Autobahn) ist durch 
ein Gutachten zu klären 

- strukturarme, landwirtschaftliche 
Nutzfläche in Ortsrandlage sowie 
im nördlichen an geplantes Bauge-
biet angrenzend Waldfläche mit 
besonderer Bedeutung für Lärm-
schutz;  

mittel / erheb-
lich 

- Schallschutzmaßnahmen vorsehen; 
siehe auch Begründung S. 34 (Voll-
schutz f. Gemeinde Klebheim im 
Zuge des Ausbaus der A3, d.h. hier 
werden Lärmschutzmaßnahmen 
ergriffen, deren Wirkung zu berück-
sichtigen ist) 

- alle für die wohnortnahe Erholung 
vorhandenen Wegebeziehungen 
bleiben erhalten, eine Beeinträchti-
gung des Schutzgutes durch die 
Ausweisung einer Wohnbaufläche ist 
nach aktuellem Kenntnistand nicht 
zu erwarten. 

Sach- und Kultu r-
güter  

- nach derzeitigem Kenntnisstand 
im Plangebiet nicht vorhanden; 

nicht betroffen - Meldepflicht nach Art. 8 BayDSchG 

- Erlaubnispflicht gem. Art. 7 
BayDSchG  

Empfindlichkeit s-
stufe des Natur - 
und Landschafts -
haushaltes  

 gering bis mittel  

Eingriffsreg elung  Verbal- argumentativ, Eingriffsre-
gelung nach dem BNatSchG 

Die Art des Verfahrens nach 
BauGB ist aktuell noch nicht be-
kannt. 

Vermeidung, 
Minimierung 
und Ausgleich 

Maßnahmenfestsetzung im GOP 

Empfohlenes 
Kompensations -
modell  

Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen auf der Fläche und außerhalb des dargestellten 
Baugebietes (Sicherung über Zuordnungsfestsetzung). 

 

Empfehlung Ko m-
pensat ion 

Umsetzung der Maßnahmenfestsetzung aus GOP: 

a) Ausbildung eines Ortsrandes durch Gehölzpflanzung 

b) Umsetzung der geplanten Ausgleichsflächen  

c) Durchführen einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung zur Vermeidung von Ver-
botstatbeständen gem. §44 BNatSchG 

d) Durchführung eines Schallschutzgutachten und Umsetzung ggf. erforderlicher Maßnah-
men 

Nullvariante  

Planvarianten  

- Eingriff auf die Schutzgüter bleibt aus 

- weiterhin fehlt eine Ortsrandeingrünung im Osten und damit die Einbindung in die Land-
schaft. 

- für den Ortsteil Klebheim ist weitere Wohnbauflächen (KB 3,4) geplant. 
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Ermittlung des Ausgleichsbedarfs gem. Leitfaden ĂBauen im Einklang mit Natur und Landschaftñ 
(BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR LANDESENTWICKLUNG UND UMWELFRAGEN, 2. Erweiterte Auflage Januar 2003, 
Tabelle S. 13 und Tabellen S. 28ff) 

Bedeutung für Natur und Landschaft  Gebiet mit geringer Bedeutung  
Kategorie I, oben  

Eingriffsschwere  Typ A hoher Versiegelungs- bzw. Nutzungsgrad 
mögliche Kompensationsfaktor: 0,3-0,6  

Ausgleichsbedarf (überschlägig)  
Eine genaue Ermittlung des Ausgleichsbedarfs ist erst auf 
Ebene des Bebauungsplanes möglich.  

Fläche (in ha) x Kompensationsfaktor: 

0,19ha x 0,3 bis 0,6 = 0,03ha bis 0,11ha  

Gesamt ca. 0,03 bis 0,11ha  

 

4.6 Klebheim ï KB3 

Umweltprüfung zur Fortschreibung  des FNP / LP  

 Geplante Nutzung  Wohnbaufläche (§ 1 Abs.1 Nr.1 BauNVO) 

Flurnummern  1268 und 1269, Gemarkung Hannberg 

Größe in ha  2.346m², ca. 0,23 ha 

Erwartete Grundflächenzahl (GRZ)  bis 0,4 

Eingriffsart  Typ A, hoher Versiegelungs- bzw. Nutzungsgrad 

Nutzung gem. rechtskräftigen FNP/LP  - Fläche für die Landwirtschaft 

- langfristige Grenze baulicher Entwicklung (Zackenli-
nie) 

- Ortsdurchfahrtsgrenze mit Bauverbots- und Baube-
schränkungszone (entlang ST2240) 

Gesamtbeurteilung und Empfehlung  

Planerische Vorgaben   

Schutzgebiete des Naturschutzes (Fauna-Flora- Habitat, 
Vogelschutzgebiete , Nationalpark, Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, Naturschutzgebiet, Biosphärenre-
servat) 

- keine derartigen Flächen im Plangebiet. 

Biotopkartierung - Biotop Nr. 6331-0112-001 befindet sich außerhalb 
und ist nicht betroffen. 

Ökoflächenkataster (ÖFK) - keine derartigen Flächen im Plangebiet. 

Wasserschutzgebiete (Trinkwasserschutzgebiete, Heil-
quellenschutzgebiete) 

- keine derartigen Flächen im Plangebiet. 

Regionalplan, Planungsregion 7 Nürnberg - keine Festsetzungen für Plangebiet selbst, die nörd-
lich angrenzenden Grünland- und Waldflächen sind 
Teil eines landschaftlichen Vorbehaltsgebietes 

Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP) 

Landkreis ERH, Bearbeitungsstand März 2001 

- keine Ziele / Maßnahmen für Gewässer, Feuchtge-
biete und Trockenstandorte enthalten  

- Biotop Nr. 6331-0112-001 (ABSP ID: 6331 B112) ist 
als lokal bedeutsame Biotopfläche eingestuft. Sie wird 
jedoch nicht von der Planung betroffen. 
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Darstellung FNP /LP, Stand 2002  Planung Fortschreibung, Stand 24.10.2023  

  

Begründung  Bestand  Wertigkeit / 
Auswirkung  

Ziele / Maßnahmen  

Arten/ Leben s-
räume  

- Lebensraum 

- anthropogen überprägter Boden 
unter Dauernutzung (Acker- und 
Grünlandflächen) 

Gering / 
erheblich 

Verbesserung des Lebensrauman-
gebots vor Ort: 

- Eingrünung entlang der Ost und 
Südgrenze als Trittstein zum Biotop 
Nr. 6331-0112-001 über GOP fest-
setzen 

- Durchgrünung 

- Reduzierung des Versiegelungs-
grades 

- Baufeldfreimachung außerhalb der 
Vogelschutzzeit (d.h. nicht zwischen 
März und September) 

 - detaillierte Daten zum Vorkom-
men nach FFH-Richtlinie oder 
Vogelschutz- Richtlinie liegen nicht 
vor; 

keine Bewer-
tung 

- Durchführung einer speziellen ar-
tenschutzrechtlichen Prüfung 

Boden  
- Lebensraum 

- anthropogen überprägter Boden 
unter Dauernutzung, landwirt-
schaftliche Fläche mit nutzungsty-
pischen Eingriffen (Bodenbearbei-
tung, Düngung, Risiko der Wind- / 
Wassererosion in bewuchslosen 
Zeiten) 

Geologie29 - Mittlerer Keuper; Unte-
rer Burgsandstein, Zwischenletten, 
Tonstein, z. T. schluffig, rotbraun, 
rot, grüngrau 
- Unterer Burgsandstein, Sand-
stein, fein- bis grobkörnig, weiß-
grau, grauweiß, grüngrau, gelb-
braun, gebankt bis plattig, lokal z. 
T. kieselig gebunden; mit Tonstein, 
rot, rotbraun, grüngrau 

Bodenart30: 429b Fast ausschließ-
lich Pseudogley und Braunerde-
Pseudogley, selten Podsol-
Pseudogley aus (grusführendem) 
Sand (Deckschicht oder Sandstein) 
über (grusführendem) Lehm bis 
Ton (Sedimentgestein) 

mittel / 
erheblich 

 

Zur Kompensation des Eingriffs in 
Böden mit hohem Retentionsvermö-
gen bei Niederschlagsereignissen 
sind folgende Maßnahmen anzustre-
ben: 

- Wiedervernässung von ehemals 
nassen oder feuchten Standorten 

- Verwendung sickerfähiger Beläge 

- Ausweisung von Flächen zur Ein- 
und Durchgrünung bzw. Ausgleich 
innerhalb des geplanten Baugebietes 



Umweltbericht zur 
Neuausweisung von Bauflächen 
(im Rahmen der Fortschreibung des Flächennutzungsplanes mit integriertem Landschaftsplan) 
Gemeinde Heßdorf      

 

 
Planstand 24.10.2023 ï Fertigung  52  

Begründung  Bestand  Wertigkeit / 
Auswirkung  

Ziele / Maßnahmen  

Boden  

- Pufferfunktion, 
Grundwasserleiter 

Hydrogeologie31: Burgsandstein in 
sandiger Fazies; Sedimentgestein; 
Grundwasser-Leiter/Geringleiter 
mit mäßigen bis geringen Durch-
lässigkeit 

gering bis mittel 
/ erheblich 

Verringerung des Oberflächenwas-
serabflusses vor Ort: 

- Versickerung vor Ort  

- Reduzierung des Versiegelungs-
grades 

- Verwendung sickerfähiger Belags-
materialien 

- Dachbegrünung 

- Ertragsfähigkeit - Bodenschätzung32 lSIIa3 36/37 
(Grünland- Acker auf lehmigem 
Sand), geringe bzw. mittlere Er-
tragsfähigkeit (unterdurchschnittlich 
für Lkr. ERH) 

gering bis mit-
tel/ erheblich 

- Sicherung von landwirtschaftlichen 
Flächen mit hoher Ertragsfähigkeit 
im Gemeindegebiet  

Wasser  

- Oberflächenwas-
ser 

- keine Still- und Fließgewässer 
innerhalb des Plangebietes  

nicht betroffen/ 
nicht erheblich 

Keine. 

- Grundwasser - Grundwasserneubildungsrate33 
aus Niederschlag (HK500) 50-100 
mm/a; detailliertere Daten zum 
Grundwasser liegen nicht vor.  

- Beeinträchtigung der Grundwas-
serneubildungsrate durch geplante 
Versiegelung 

mittel/ erheblich Verringerung des Oberflächenwas-
serabflusses vor Ort: 

- Versickerung vor Ort  

- Verwendung sickerfähiger Belags-
materialien 

- Dachbegrünung 

Klima / Luft  - gut durchlüftetes Gebiet im 
Randbereich von Luftaustausch-
bahnen, Kaltluftentstehungsgebiet 

- nach Süden hin leicht abfallend 

- Lage am östlichen Ortsrand, 
Entfaltung einer Barrierewirkung 
bezogen auf die Hauptwindrichtung 
West nicht zu erwarten, da Wohn-
bebauung mit direktem Bezug zu 
Bestandsbebauung  

gering / nicht 
erheblich 

- riegelartige Bebauung vermeiden 
(Windbarriere) 

- Durchgrünung (Pflanzgebote, 
Dachbegrünung untergeord. Bauten) 

- Erhalt von großen, zusammenhän-
genden Kaltluftflächen (Acker, Grün-
land) im Gemeindegebiet z.B. durch 
Festlegung von Bereiche ohne Auf-
forstung 

Landschaftsbild  - Fläche selbst ist eine strukturar-
me, landwirtschaftliche Nutzfläche 
in Ortsrandlage 

- nördlich an ST2240 und westlich 
an Bestandsbebauung angren-
zend; weiter südlich und nördlich 
(außerhalb des Plangebietes) 
Waldflächen bzw. Gehölzbestände 
(teils biotopkartiert); ca. 340m in 
östlicher Richtung Autobahn A3 

- Nutzflächen selbst steht für Erho-
lungsnutzung nicht zur Verfügung 

- keine Ortsrandeingrünung am 
bisherigen Ortsrand vorhanden 

mittel / erheb-
lich  

Verbesserung der Einbindung in die 
Landschaft und Verringerung der 
Überprägung des Ortsrandes: 

- Entwicklung einer Ortsrandeingrü-
nung entlang der Ost zur Einbindung 
des Baugebietes in Natur u. Land-
schaft (Sichtverschattung) 

- Schallschutzmaßnahmen vorsehen 
(Durchführung eines Schallschutz-
gutachtens zu Klärung des Umfan-
ges) 

Mensch und Erh o-
lung  

- Beeinträchtigung durch 
Lärmemission (Autobahn) ist durch 
ein Gutachten zu klären 

- landwirtschaftliche Nutzflächen in 
Ortsrandlage, die am westlichen 
Rand an bestehende Bebauung 
anschließt; Flächen selbst steht 
weder für Wohn- noch Erholungs-
nutzung zur Verfügung  

mittel / erheb-
lich 

- Schallschutzmaßnahmen vorsehen; 
siehe auch Begründung S. 34 (Voll-
schutz f. Gemeinde Klebheim im 
Zuge des Ausbaus der A3, d.h. hier 
werden Lärmschutzmaßnahmen 
ergriffen, deren Wirkung zu berück-
sichtigen ist) 

-> eine Beeinträchtigung des  
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Begründung  Bestand  Wertigkeit / 
Auswirkung  

Ziele / Maßnahmen  

 - Nutzung vorhandener Wegever-
bindungen (außerhalb des Plange-
bietes) für wohnortnahe Erholung, 
alle Wegebeziehungen bleiben 
erhalten 

 Schutzgutes durch die Ausweisung 
einer Wohnbaufläche ist nach aktuel-
lem Kenntnistand nicht zu erwarten. 

Sach- und Kultu r-
güter  

- nach derzeitigem Kenntnisstand 
im Plangebiet nicht vorhanden; 

nicht betroffen - Meldepflicht nach Art. 8 BayDSchG 

- Erlaubnispflicht gem. Art. 7 
BayDSchG  

Empfindlichkeit s-
stufe des Natur - 
und Landschafts -
haushaltes  

 gering bis mittel  

Eingriffsreg elung  Verbal- argumentativ, Eingriffsre-
gelung nach dem BNatSchG 

Die Art des Verfahrens nach 
BauGB ist aktuell noch nicht be-
kannt. 

Vermeidung, 
Minimierung 
und Ausgleich 

Maßnahmenfestsetzung im GOP 

Empfohlenes 
Kompensations -
modell  

Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen auf der Fläche und außerhalb des dargestellten 
Baugebietes (Sicherung über Zuordnungsfestsetzung). 

Empfehlung Ko m-
pensat ion 

Umsetzung der Maßnahmenfestsetzung aus GOP: 

a) Ausbildung eines Ortsrandes durch Gehölzpflanzung 

b) Umsetzung der geplanten Ausgleichsflächen  

c) Durchführen einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung zur Vermeidung von Ver-
botstatbeständen gem. §44 BNatSchG 

d) Durchführung eines Schallschutzgutachten und Umsetzung ggf. erforderlicher Maßnah-
men 

Nullvariante  

Planvarianten  

- Eingriff auf die Schutzgüter bleibt aus. 

- weiterhin fehlt eine Ortsrandeingrünung und damit die Einbindung in die Landschaft. 

- für den Ortsteil Klebheim sind mit KB2 und KB4 weitere Wohnbauflächen geplant  

Ermittlung des Ausgleichsbedarfs gem. Leitfaden ĂBauen im Einklang mit Natur und Landschaftñ 
(BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR LANDESENTWICKLUNG UND UMWELFRAGEN, 2. Erweiterte Auflage Januar 2003, 
Tabelle S. 13 und Tabellen S. 28ff) 

Bedeutung für Natur und Landschaft  Gebiet mit geringer Bedeutung  
Kategorie I, oben 

Eingriffsschwere  Typ A hoher Versiegelungs- bzw. Nutzungsgrad 
mögliche Kompensationsfaktor: 0,3-0,6  

Ausgleichsbedarf (überschlägig)  
Eine genaue Ermittlung des Ausgleichsbedarfs ist erst auf 
Ebene des Bebauungsplanes möglich.  

 

Fläche (in ha) x Kompensationsfaktor: 

0,23ha x 0,3 bis 0,6 = 0,07ha bis 0,14ha  

Gesamt ca. 0, 07 bis 0, 14ha 
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4.7 Klebhe im ï KB4 

Umweltprüfung zur Fortschreibung des FNP / LP  

 Geplante Nutzung  Wohnbaufläche (§ 1 Abs.1 Nr.1 BauNVO) 

Flurnummern  1239, 1240 und 1263, Gemarkung Hannberg 

Größe in ha  3160m², ca. 0,32 ha 

Erwartete Grundflächenzahl (GRZ)  bis 0,4 

Eingriffsart  Typ A, hoher Versiegelungs- bzw. Nutzungsgrad 

Nutzung gem. rechtskräftigen FNP/LP  - Fläche für die Landwirtschaft 

Gesamtbeurteilung und Empfehlung  

Planerische Vorgaben   

Schutzgebiete des Naturschutzes (Fauna-Flora- Habitat, 
Vogelschutzgebiete , Nationalpark, Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, Naturschutzgebiet, Biosphärenre-
servat) 

- keine derartigen Flächen im Plangebiet. 

Biotopkartierung - keine derartigen Flächen im Plangebiet. 

Ökoflächenkataster (ÖFK) - keine derartigen Flächen im Plangebiet. 

Wasserschutzgebiete (Trinkwasserschutzgebiete, Heil-
quellenschutzgebiete) 

- keine derartigen Flächen im Plangebiet. 

Regionalplan, Planungsregion 7 Nürnberg - keine Festsetzungen für Plangebiet selbst, die nörd-
lich angrenzenden Grünland- und Waldflächen sind 
Teil eines landschaftlichen Vorbehaltsgebietes 

Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP) 

Landkreis ERH, Bearbeitungsstand März 2001 

- keine Ziele / Maßnahmen für Gewässer, Feuchtge-
biete und Trockenstandorte enthalten  

Darstellung FNP /LP, Stand 2002  Planung Fortschreibung, Stand 24.10.2023  
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Begründung  Bestand  Wertigkeit / 
Auswirkung  

Ziele / Maßnahmen  

Arten/ Leben s-
räume  

- Lebensraum 

- anthropogen überprägter Boden 
unter Dauernutzung (Grünland) 
bzw. private Lagerfläche, keine 
wertgegeben Strukturen wie z.B. 
Einzelbäume 

gering / 
erheblich 

Verbesserung des Lebensrauman-
gebots vor Ort: 

- Eingrünung entlang der Südgrenze 

- Pflanzgebot von einem Einzelbaum 
je Grundstück 

- Reduzierung des Versiegelungs-
grades 

- Baufeldfreimachung außerhalb der 
Vogelschutzzeit (d.h. nicht zwischen 
März und September) 

 - detaillierte Daten zum Vorkom-
men nach FFH-Richtlinie oder 
Vogelschutz- Richtlinie liegen nicht 
vor; 

keine Bewer-
tung 

- Durchführung einer speziellen ar-
tenschutzrechtlichen Prüfung in 
Abstimmung mit der unteren Natur-
schutzbehörde 

Boden  
- Lebensraum 

- anthropogen überprägter Boden 
unter Dauernutzung, landwirt-
schaftliche Fläche mit nutzungsty-
pischen Eingriffen (Bodenbearbei-
tung, Düngung) 

Geologie34 - Mittlerer Keuper; Unte-
rer Burgsandstein, Zwischenletten, 
Tonstein, z. T. schluffig, rotbraun, 
rot, grüngrau 
- Unterer Burgsandstein, Sand-
stein, fein- bis grobkörnig, weiß-
grau, grauweiß, grüngrau, gelb-
braun, gebankt bis plattig, lokal z. 
T. kieselig gebunden; mit Tonstein, 
rot, rotbraun, grüngrau 

Bodenart35: 429b Fast ausschließ-
lich Pseudogley und Braunerde-
Pseudogley, selten Podsol-
Pseudogley aus (grusführendem) 
Sand (Deckschicht oder Sandstein) 
über (grusführendem) Lehm bis 
Ton (Sedimentgestein) 

mittel / 
erheblich 

 

Zur Kompensation des Eingriffs in 
Böden mit hohem Retentionsvermö-
gen bei Niederschlagsereignissen 
sind folgende Maßnahmen anzustre-
ben: 

- Wiedervernässung von ehemals 
nassen oder feuchten Standorten 
(außerhalb des Plangebietes) 

- Verwendung sickerfähiger Beläge 

- Ausweisung von Flächen zur Ein- 
und Durchgrünung bzw. Ausgleich 
innerhalb des geplanten Baugebietes 

- Pufferfunktion, 
Grundwasserleiter 

Hydrogeologie36: Burgsandstein in 
sandiger Fazies; Sedimentgestein; 
Grundwasser-Leiter/Geringleiter 
mit mäßigen bis geringen Durch-
lässigkeit 

gering bis mittel 
/ erheblich 

Verringerung des Oberflächenwas-
serabflusses vor Ort: 

- Versickerung vor Ort  

- Reduzierung des Versiegelungs-
grades 

- Verwendung sickerfähiger Belags-
materialien 

- Pflanzgebote 
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Begründung  Bestand  Wertigkeit / 
Auswirkung  

Ziele / Maßnahmen  

Boden  

- Ertragsfähigkeit 

- Bodenschätzung37 lSIIa3 36/37 
(Grünland- Acker auf lehmigem 
Sand), geringe bzw. mittlere Er-
tragsfähigkeit (unterdurchschnittlich 
für Lkr. ERH) 

gering bis mit-
tel/ erheblich 

- Sicherung von landwirtschaftlichen 
Flächen mit hoher Ertragsfähigkeit 
im Gemeindegebiet  

Wasser  

- Oberflächenwas-
ser 

- keine Still- und Fließgewässer 
innerhalb des Plangebietes  

 

nicht betroffen/ 
nicht erheblich 

Keine. 

- Grundwasser - Grundwasserneubildungsrate38 
aus Niederschlag (HK500) 50-100 
mm/a; detailliertere Daten zum 
Grundwasser liegen nicht vor.  

- Beeinträchtigung der Grundwas-
serneubildungsrate durch geplante 
Versiegelung 

 

mittel/ erheblich Verringerung des Oberflächenwas-
serabflusses vor Ort: 

- Versickerung vor Ort  

- Reduzierung des Versiegelungs-
grades 

- Verwendung sickerfähiger Belags-
materialien 

- Dachbegrünung 

Klima / Luft  - gut durchlüftetes Gebiet im 
Randbereich von Luftaustausch-
bahnen, nach Süden hin leicht 
abfallend 

- Kaltluftentstehungsgebiet 

- Fläche rundet den Ort im Süden 
ab; bezogen auf die Hauptwindrich-
tung West nicht von einer Barrier-
ewirkung der Bebauung auszuge-
hen 

gering / nicht 
erheblich 

- riegelartige Bebauung vermeiden 
(Windbarriere) 

- Durchgrünung (Pflanzgebote, 
Dachbegrünung untergeord. Bauten) 

- Erhalt von großen, zusammenhän-
genden Kaltluftflächen (Acker, Grün-
land) im Gemeindegebiet z.B. durch 
Festlegung von Bereiche ohne Auf-
forstung 

Landschaftsbild  - Fläche selbst ist eine strukturar-
me, landwirtschaftliche Nutzfläche 
in Ortsrandlage; teils auch private 
Lagerfläche 

- Nutzflächen selbst steht für Erho-
lungsnutzung nicht zur Verfügung 

- keine Ortsrandeingrünung am 
bisherigen Ortsrand vorhanden 

mittel / erheb-
lich  

Verbesserung der Einbindung in die 
Landschaft und Verringerung der 
Überprägung des Ortsrandes: 

- Entwicklung einer Ortsrandeingrü-
nung entlang der Südseite zur Ein-
bindung des Baugebietes in Natur u. 
Landschaft (Sichtverschattung); 
alternativ straßenbegleitenden Ge-
hölze im Ortseingangsberiech 

- Schallschutzmaßnahmen vorsehen 
(Durchführung eines Schallschutz-
gutachtens zu Klärung des Umfan-
ges) 

Mensch und Erh o-
lung  

- Beeinträchtigung durch 
Lärmemission (Autobahn) ist durch 
ein Gutachten zu klären 

- landwirtschaftliche Nutzflächen in 
Ortsrandlage, Flächen selbst steht 
weder für Wohn- noch Erholungs-
nutzung zur Verfügung  

- Nutzung vorhandener Wegever-
bindungen (außerhalb des Plange-
bietes) für wohnortnahe Erholung 

mittel / erheb-
lich 

- Schallschutzmaßnahmen vorsehen; 
siehe auch Begründung S. 34 (Voll-
schutz f. Gemeinde Klebheim im 
Zuge des Ausbaus der A3, d.h. hier 
werden Lärmschutzmaßnahmen 
ergriffen, deren Wirkung zu berück-
sichtigen ist) 

- alle für die wohnortnahe Erholung 
vorhandenen Wegebeziehungen 
bleiben erhalten, eine Beeinträchti-
gung des Schutzgutes durch die 
Ausweisung einer Wohnbaufläche ist 
nach aktuellem Kenntnistand nicht 
zu erwarten. 
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Begründung  Bestand  Wertigkeit / 
Auswirkung  

Ziele / Maßnahmen  

Sach- und Kultu r-
güter  

- nach derzeitigem Kenntnisstand 
im Plangebiet nicht vorhanden; 

nicht betroffen - Meldepflicht nach Art. 8 
BayDSchG 

- Erlaubnispflicht gem. Art. 7 
BayDSchG  

Empfindlichkeit s-
stufe des Natur - 
und Landschafts -
haushaltes  

 gering bis mittel  

Eingriffsreg elung  Verbal- argumentativ, Eingriffsre-
gelung nach dem BNatSchG 

Die Art des Verfahrens nach 
BauGB ist aktuell noch nicht be-
kannt. 

Vermeidung, 
Minimierung 
und Ausgleich 

Maßnahmenfestsetzung im GOP 

Empfohlenes 
Kompensations -
modell  

Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen auf der Fläche und außerhalb des dargestell-
ten Baugebietes (Sicherung über Zuordnungsfestsetzung). 

Empfehlung Ko m-
pensat ion 

Umsetzung der Maßnahmenfestsetzung aus GOP: 

a) Ausbildung eines Ortsrandes durch Gehölzpflanzung 

b) Umsetzung der geplanten Ausgleichsflächen  

c) Durchführen einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung zur Vermeidung von 
Verbotstatbeständen gem. §44 BNatSchG in Abstimmung mit der UNB 

d) Durchführung eines Schallschutzgutachten und Umsetzung ggf. erforderlicher Maß-
nahmen 

Nullvariante  

Planvarianten  

- Eingriff auf die Schutzgüter bleibt aus. 

- weiterhin fehlt eine Ortsrandeingrünung und damit die Einbindung in die Landschaft. 

- Varianten für das geplante Baugebiet KB 4 wurden nicht diskutiert; weitere Wohnbau-
flächen in Klebheim sind KB2 und KB3.  

Ermittlung des Ausgleichsbedarfs gem. Leitfaden ĂBauen im Einklang mit Natur und Landschaftñ 
(BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR LANDESENTWICKLUNG UND UMWELFRAGEN, 2. Erweiterte Auflage Januar 2003, 
Tabelle S. 13 und Tabellen S. 28ff) 

Bedeutung für Natur und Landschaft  Gebiet mit geringer Bedeutung  
Kategorie I, oben 

Eingriffsschwere  Typ A hoher Versiegelungs- bzw. Nutzungsgrad 
mögliche Kompensationsfaktor: 0,3-0,6  

Ausgleichsbedarf (überschlägig)  
Eine genaue Ermittlung des Ausgleichsbedarfs ist erst auf 
Ebene des Bebauungsplanes möglich.  

 

Fläche (in ha) x Kompensationsfaktor: 

0,32ha x 0,3 bis 0,6 = 0,09ha bis 0,19ha  

Gesamt ca. 0,09 bis 0,19ha  
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4.8 Klebheim ï KB5 

Umweltprüfung zur Fortschreibung des FNP / LP  

 Geplante Nutzung  Sondergebietsfläche gem. §11 BauNVO, Nutzungsart 
Photovoltaik 

Flurnummern  1123, 1124, Gemarkung Hannberg 

Größe in ha  ca. 1,0ha 

Erwartete Grundflächenzahl (GRZ)  bis 0,5 

Eingriffsschwere  Typ A, hoher Versiegelungs- bzw. Nutzungsgrad 

Nutzung gem. rechtskräftigen FNP/LP  Fläche für die Landwirtschaft, Gehölze, Biotop 

Gesamtbeurteilung und Empfehlung  

Planerische Vorgaben   

Schutzgebiete des Naturschutzes (Fauna-Flora- Habitat, 
Vogelschutzgebiete , Nationalpark, Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, Naturschutzgebiet, Biosphärenre-
servat) 

- keine derartigen Flächen im Plangebiet  

Biotopkartierung - Nr. 6331-113-1 bereits Überplanung im Zuge d. Aus-
baus Autobahn A3 

Ökoflächenkataster (ÖFK) - keine derartigen Flächen im Plangebiet. 

Wasserschutzgebiete (Trinkwasserschutzgebiete, Heil-
quellenschutzgebiete) 

- keine derartigen Flächen im Plangebiet. 

Regionalplan, Planungsregion 7 Nürnberg - keine derartigen Flächen im Plangebiet. 

Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP) 

Landkreis ERH, Bearbeitungsstand März 2001 

- keine Ziele / Maßnahmen für Gewässer, Feuchtge-
biete und Trockenstandorte enthalten  

Darstellung FNP /LP rechtskräftig  Planung 2023  

  

Schutzgut  Bestand  Wertigkeit / 
Auswirkung  

Ziele / Maßnahmen  

Arten/ Leben s-
räume  

- Lebensraum 

- unkultivierte Fläche (bezogen auf 
eine landwirtschaftliche Nutzung); 
teils Nutzung f. Zwischenlagerung 
von Aushub im Zuge des Ausbaus 
der A3,  

- am südlichen Rand Gehölzflä-
chen (ca. 1000m²) 

- das amtl. Kartierte Biotop 6331-
113-1 wurde bereits im Zuge des 
Autobahnausbaus überplant 

gering / nicht 
erheblich 

 

 

mittel / erheb-
lich 

Verbesserung des Lebensrauman-
gebots vor Ort: 

- Nutzung als Agri- PV ist vorrangig 
zu verfolgen, da hierdurch zwangs-
läufig eine geringe Überdeckung mit 
Solarmodulen erfolgt 

- Schaffung von ausreichend breiten 
Habitatflächen zwischen den Modu-
len (extensive Wiesenfläche, ggf. 
Sitzstangen f. Greifvögel) sowie eine  
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Schutzgut  Bestand  Wertigkeit / 
Auswirkung  

Ziele / Maßnahmen  

Arten/ Leben s-
räume  

- Lebensraum 

  randliche, mit der Nutzung von So-
larmodulen verträgliche Gehölzpflan-
zung ist anzustreben; 

- Zaunanlagen dürfen keine Barriere 
für Kleinsäuger etc. darstellen (keine 
Sockel) 

- Verortung von Ausgleichsmaßnah-
men entlang der Teichkette bspw. 
Ausbildung eines Pufferstreifens 
entlang des Gewässers, Anlage von 
temporär wasserführenden Kleinst-
gewässern als Amphibienhabitate) 

- Baufeldfreimachung außerhalb der 
Vogelschutzzeit (d.h. nicht zwischen 
März und September) 

 - detaillierte Daten zum Vorkom-
men nach FFH-Richtlinie o. Vogel-
schutz- Richtlinie liegen nicht vor; 

keine Bewer-
tung 

- Notwendigkeit und Umfang der saP 
ist im Rahmen der verbindlichen 
Bauleitplanung mit der UNB abzu-
stimmen  

Vorkommen der Zauneidechse ( in 
den verbuschten Randbereich der 
Autobahn) und Höhlen-/ Gebüsch-
brütern in den südlichen Gehölzflä-
chen ist möglich; besonders mit Blick 
auf eine Kumulationswirkung bei 
zeitgleicher Umsetzung der Plange-
biete KB 5 bis KB 9 ist der Untersu-
chungsraum großräumig zu fassen, 
da die weiten Ackerflächen abseits 
der Autobahn Habitatflächen für 
Bodenbrüter sein können; 

Boden  
- Lebensraum 

- Boden mit geringer Ertragsleis-
tung, unter Dauerbewuchs, teils 
Gehölz bestanden 

Geologie39 Mittlerer Keuper; Unte-
rer Burgsandstein, Zwischenletten, 
Tonstein, z. T. schluffig, rotbraun, 
rot, grüngrau; Unterer Burgsand-
stein, Sandstein, fein- bis grobkör-
nig, weißgrau, grauweiß, grüngrau, 
gelbbraun, gebankt bis plattig, lokal 
z. T. kieselig gebunden; mit Ton-
stein, rot, rotbraun, grüngrau 

Bodenart40: 22d Vorherrschend 
Braunerde (podsolig), gering ver-
breitet Podsol-Braunerde aus (kies-
führendem) Sand bis Sandlehm 
(Terrassenablagerung), gering 
verbreitet mit Flugsanddecke 

72b Fast ausschließlich Gley und 
Braunerde-Gley aus (skelettfüh-
rendem) Sand (Talsediment) 

mittel / 
erheblich 

 

Erhalt der Lebensraum, Puffer- und 
Speicherfunktion durch Reduzierung 
der Versiegelung im Plangebiet  

- Ausführung notwendiger Wege mit 
versickerungsfähigen Belägen 

- soweit erforderlich Versickerung vor 
Ort vorsehen (in Form einer Versi-
cherungsmulde als temporär wasser-
führendes Habitat f. Amphibien etc.)  

 

Reduzierung von Wind- und Was-
sererosion: 

- Begrünung der Flächen unter und 
zwischen den Modulen 

- extensive Nutzung der Wiesenflä-
chen (Etablierung einer Bodenruhe) 

- Eingrünung mit Gehölzen vorsehen 
(Verringerung der Erosion, insb. 
Wind; Nährstoffentzug) 

- Pufferfunktion, 
Grundwasserleiter 

Hydrogeologie41: Burgsandstein in 
sandiger Fazies; Sedimentgestein; 
Grundwasser-Leiter/Geringleiter 
mit mäßigen bis geringen Durch-
lässigkeiten 

Gering -mittel / 
erheblich 
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Schutzgut  Bestand  Wertigkeit / 
Auswirkung  

Ziele / Maßnahmen  

Boden 

- Ertragsfähigkeit 

- Bodenschätzung42 lSIIIa3 Ge-
ringstland (südlicher Teil von Fl.nr. 
1123) bzw. Sl4V 31/28 geringe 
Ertragsfähigkeit (unter durch-
schnittlich für Lkr. ERH) 

gering/ nicht 
erheblich 

- vorrangig ist die Ausführung als 
Agri- Photovoltaik- Anlage zu prüfen 
und zu forcieren 

- für Ausgleichsmaßnahmen außer-
halb des geplanten Geltungsbereichs 
sind PIK (produktionsintegrierte 
Kompensationsmaßnahmen) vorran-
gig zu prüfen 

Wasser  

- Oberflächenwas-
ser 

- keine Stillgewässer oder Fließ-
gewässer innerhalb des Plangebie-
tes  

nicht betroffen/ 
nicht erheblich 

- keine Maßnahmen erforderlich 

- Grundwasser - Grundwasserneubildungsrate43 
aus Niederschlag (HK500) >50-100 
mm/a; detailliertere Daten zum 
Grundwasser liegen nicht vor.  

- Beeinträchtigung der Grundwas-
serneubildungsrate durch geplante 
Versiegelung (Wege, technische 
Einrichtungen, Fundamente); auf 
einem größeren Teil bleibt der 
Boden unversiegelt und damit die 
Speicher- und Pufferfunktion des 
Bodens für die Grundwasserbil-
dung erhalten; eine Extensivierung 
der Nutzung (Verzicht auf Dün-
gung, Herbizide, Pestizide) fördert 
die Bodenruhe und durch die Be-
gründung reduzieren sich Wind- 
und Wassererosion; beides wirkt 
sich positiv auf die Grundwasser-
bildung und -qualität aus 

mittel/ erheblich Verringerung des Oberflächenwas-
serabflusses vor Ort: 

- Begrünung der Flächen zwischen 
und unter den Modulen  

- Verwendung sickerfähiger Belags-
materialien auf erforderlichen Wege-
flächen 

Klima / Luft  - landwirtschaftliche Nutzfläche als 
Kaltluftentstehungsfläche;  

- trotz des räumlicher Bezug zum 
Ort Klebheim ist die klimatische 
Austauschfunktion aufgrund des 
ländlichen Charakters zu vernach-
lässigen; insbesondere auch, weil 
die Bestückung mit Solarmodulen 
nur zu einer punktuellen Versiege-
lung führt und die Flächen zwi-
schen den Modulen begrünt wer-
den; Solarmodule stellen nur in 
geringem Umfang ein Strömungs-
hindernis dar. Eine erhebliche 
Beeinträchtigung der klimatischen 
Austauschfunktion ist daher nicht 
zu erwarten   

gering / nicht 
erheblich 

Erhalt der klimatischen Austausch-
funktion 

- aufgrund der Kleinflächigkeit des 
Plangebietes klimatisch nicht erheb-
lich; es keine Maßnahmen erforder-
lich.  

Landschaftsbild  - landwirtschaftliche Nutzfläche 
ohne wertgebende Strukturen auf 
der Fläche selbst; direkt entlang 
der A3 (Vorbelastung durch Lärm-
immission) 

- die Verortung von Photovoltaik- 
Flächen entlang vorbelasteter 
Standorte (hier in räumlicher Nähe 
zur Autobahn A3) entspricht dem 
LEP Bayern 

mittel/ erheblich  Verbesserung der Einbindung in die 
Landschaft und Verringerung der 
Überprägung des Ortsrandes: 

- Eingrünung der PV- Module ist im 
Zuge der Bauleitplanung zu prüfen; 
hierbei sollte ein Gesamtkonzept für 
die Flächen KB 5 bis KB 9 forciert 
werden 

- die Nutzung als Agri- Photovoltaik 
ist vorrangig zu prüfen; hoch  
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Schutzgut  Bestand  Wertigkeit / 
Auswirkung  

Ziele / Maßnahmen  

Landschaftsbild  - Fernwirksamkeit der Module, 
insbesondere da direkt angrenzend 
weitere Flächen für Photovoltaik 
geplant sind (Kumulationswirkung) 

- Fläche steht für eine öffentliche 
Erholungsnutzung nicht zur Verfü-
gung 

 aufgeständerte Module (zur Bewirt-
schaftung der Flächen unter den 
Modulen mit Fahrzeugen), sind auf-
grund der erheblichen Fernwirkung 
jedoch auszuschließen. 

- aufgrund der Nähe zur Siedlungs-
flächen und zur Autobahn A3 sind 
Maßnahmen zur Reduzierung der 
Fern- und Blendwirkung nötig 

Mensch und E r-
holung  

- siehe auch Landschaftsbild 

- durch die geplanten, benachbar-
ten Sondergebiete Photovoltaik ist 
die landschaftsgebundene Erho-
lung als solches weiterhin möglich, 
aber das Landschaftserleben als 
notwendiger Teil des Erholungs-
eignung wird durch die Fernwirk-
samkeit der Module und die Über-
prägung der Landschaft erheblich 
betroffen 

mittel / erheb-
lich 

Erhalt der Erholungsfunktion 

- alle für die wohnortnahe Erholung 
vorhandenen Wegebeziehungen 
bleiben erhalten 

- Ausschluss von hochaufgeständer-
ten Modulen (siehe auch Schutzgut 
Landschaftsbild / Erholung) & Forcie-
ren eines Gesamtkonzeptes für die 
Grünordnung der Plangebiete KB5 
bis KB 9 zur Minimierung der Kumu-
lationswirkung 

- Durchführung eines Blendgutach-
ten 

Sach- und Kultu r-
güter  

- nach derzeitigem Kenntnisstand 
im Plangebiet nicht vorhanden; 

nicht betroffen - Meldepflicht nach Art. 8 BayDSchG 

- Erlaubnispflicht gem. Art. 7 
BayDSchG  

Empfindlichkeit s-
stufe des Natur - 
und Landschafts -
haushaltes  

 gering bis mittel  

Eingriffsreg elung  Verbal- argumentativ, Eingriffsre-
gelung nach dem BNatSchG 

Die Art des Verfahrens nach 
BauGB ist aktuell noch nicht be-
kannt. 

Vermeidung, 
Minimierung 
und Ausgleich 

Maßnahmenfestsetzung im GOP 

Je nach Ausführung der PV- Anlage 
gibt es verschiedene Arten der Auf-
ständerung der Module, der benötig-
ten Fundamente, der Anordnung der 
Module, der Intensität der Beschat-
tung der Flächen unterhalb der Mo-
dule, der Versiegelung erforderliche 
Zuwegung bzw. technische Bauwer-
ke, Einzäunung etc..  

Es ist daher schwierig, bereits im 
Rahmen des FNPs eine fundierte 
Angabe zur GRZ zu machen. Um 
jedoch den Eingriff näherungsweise 
zu ermitteln wird eine GRZ von 0,5 
angenommen. 

Empfohlenes 
Kompensat ions -
modell  

Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan; Vermeidungs- und Kompensations-
maßnahmen auf der Fläche und außerhalb des dargestellten Plangebietes (Sicherung über 
Zuordnungsfestsetzung). 

Durchführung einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung für da Gesamtgebiet (KB5- 
KB9; insb. Reptilien, Bodenbrüter, Gebüsch- / Höhlenbrüter)  

Durchführung eines Blendgutachtens (betreffs Autobahn A3, Siedlungsfläche Klebheim) 

Empfehlung 
Kompensat ion 

Zur Kompensation wird ein Ausgleich vor Ort vorgeschlagen z.B.  

a) Entwicklung von extensiv genutzten Wiesen bzw. Gras- und Staudenfluren zwischen / 
unter den Modulen 

b) Gesamtkonzept für Eingrünung KB5-KB9; Pflanzung von Heckenriegeln, punktuell evtl. 
auch kleinkronige Bäume (unter Berücksichtigung der Ertragsleistung der Anlage) 
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c) Ggf. zusätzliche Maßnahmen gemäß saP, entsprechend den Anforderungen der betroffe-
nen Arten innerhalb des Plangebietes oder außerhalb durchführen; 

Nullvariante  

 

- der Eingriff auf die Schutzgüter bleibt aus und die bisherige Nutzung wird fortgeführt bzw. 
wird die im Zuge des Autobahnausbaus für diese Fläche beabsichtigte Nutzung etabliert.  

Die Nullvariante führt aber auch dazu, dass ein Beitrag der Gemeinde zur Energiewende 
ausbleibt. Da die Plangebiete KB5 bis KB9 vorbelastete Flächen entlang von Verkehrswe-
gen (Autobahn) sind, folgt die Planungen dem LEP Bayern. Sollte der Standort KB5 nicht 
weiterverfolgt werden, könnten entsprechend weniger gut geeignete Standorte favorisiert 
werden.  

Allerdings sind gem. Plandarstellung im vorliegenden FNP- innerhalb der Gemeinde mehr 
als 70ha Sonderflächen Photovoltaik vorgesehen (Dannberg ca. 8,4ha, Hannberg ca. 
10,9ha, restlichen Flächen in Klebheim ca. 14,2ha, Niederlindach ca. 26,4ha und Heßdorf 
ca. 11,7 ha). Daher ist erstmal nicht davon auszugehen, dass die Nullvariante KB5 negative 
Auswirkungen hat.  

Planvarianten  

Kumulation  

 

 

 

 

-bzgl. des Sondergebietes KB 5 wurden keine Planvarianten diskutiert; in Klebheim selbst 
sind mit den Gebieten KB6 bis KB9 weitere Sondergebiete für Photovoltaik vorgesehen, die 
in der Größe zw. 1,5 und 6,4ha variieren.  

- eine Kumulationswirkung könnte eintreten, wenn die Gebiete KB5 bis KB9 zeitgleich ent-
wickelt werden. Dies betrifft vor allem den analgebedingten Verlust von Habitatflächen sowie 
baudbedingten Wirkungen auf Tiere (z.B. Vergrämung durch Verlärmung, Staub- und 
Lichtemmissionen etc.). 

Bezüglich der Habitatansprüche von Bodenbrüter wie der Feldlerche sind die Flächen in 
Klebheim an sich nur in einem schmalen Korridor geeignet (d.h. der Abstand zu Gebäuden, 
Wald, Gehölzen und Verkehrswegen ist allseitig groß genug). Dennoch könnte gerade die 
zeitgleiche Umsetzung aller Flächen den potentiellen Lebensraum der Feldlerche ein-
schränken und umfangreiche Artenschutzmaßnahmen wie CEF- Maßnahmen erfordern. 
Dies ist aber nur mit Vorliegen der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung abzuschätzen. 

Des Weiteren verstärkt sich durch die räumliche Nähe der geplanten Sondergebiete PV die 
Fernwirksamkeit der Module, eine mögliche Blendwirkung sowie die daraus resultierende 
Überprägung der Landschaft. Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung ist darauf hin-
zuwirken, dass keine hochaufgeständerten Module (unter welche Fahrzeuge hindurchfahren 
können) aufgestellt werden. Auch sollte für alle Fläche ein gemeinsames Konzept für die 
Eingrünung erstellt werden, um die Auswirkungen auf das Landschaftsbild zu reduzieren. 
Durch eine GRZ von max. 0,5 ergeben sich relative weite Abstände zwischen den Modulen, 
wodurch vorgegannte negative Auswirkungen gemildert werden. 

Ermittlung des Ausgleichsbedarfs gem. Leitfaden ĂBauen im Einklang mit Natur und Landschaftñ 
(BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR LANDESENTWICKLUNG UND UMWELFRAGEN, 2. Erweiterte Auflage Januar 2003, 
Tabelle S. 13 und Tabellen S. 28ff) 

Bedeutung für Natur und Landschaft  Gebiet mit geringer Bedeutung  
Kategorie I, oben Wiesenfläche (ca. 0,9ha)  
Kategorie II, unten (Gehölze, ca. 0,1ha) 

Eingriffsschwere  Typ A hoher Versiegelungs- bzw. Nutzungsgrad 
mögliche Kompensationsfaktor: 0,3-0,6 bzw. 0,8 -1,0 

Ausgleichsbedarf (überschlägig)  
Eine genaue Ermittlung des Ausgleichsbedarfs ist erst 
auf Ebene des Bebauungsplanes möglich.  

 

Fläche (in ha) x Kompensationsfaktor: 

0,9ha x 0,3 bis 0,6 = 0,27ha bis 0,54ha  

0,1ha x 0,8 bis 1,0 = 0,08ha bis 0,10ha  

Gesamt ca. 0,35 bis 0,64ha  

 

4.9 Klebheim ï KB6 

Aufgrund der vergleichbaren naturräumlichen Ausstattung und des gleichen Eingriffs-

szenario wird auf die Umweltprüfung zum Plangebiet KB5 verwiesen. Abweichend 

zum Plangebiet KB5 ist Fl.nr. 1271 ein Acker und die Bodenschätzung Sl4V 33/32, 

d.h. ebenfalls unterdurchschnittlich in der Ertragsfähigkeit. 
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Umweltprüfung zur Fortschreibung des FNP / LP  

 Geplante Nutzung  Sondergebietsfläche gem. §11 BauNVO, Nutzungsart 
Photovoltaik 

Flurnummern  1271, Gemarkung Hannberg 

Größe in ha  ca. 1,5ha 

Erwartete Grundflächenzahl (GRZ)  bis 0,5 

Eingriffsschwere  Typ A, hoher Versiegelungs- bzw. Nutzungsgrad 

Nutzung gem. rechtskräftigen FNP/LP  Fläche für die Landwirtschaft 

Gesamtbeurteilung und Empfehlung  

Planerische Vorgaben   

Schutzgebiete des Naturschutzes (Fauna-Flora- Habitat, 
Vogelschutzgebiete , Nationalpark, Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, Naturschutzgebiet, Biosphärenre-
servat) 

- keine derartigen Flächen im Plangebiet  

Biotopkartierung - keine derartigen Flächen im Plangebiet. 

Ökoflächenkataster (ÖFK) - keine derartigen Flächen im Plangebiet. 

Wasserschutzgebiete (Trinkwasserschutzgebiete, Heil-
quellenschutzgebiete) 

- keine derartigen Flächen im Plangebiet. 

Regionalplan, Planungsregion 7 Nürnberg 

 

- keine derartigen Flächen im Plangebiet. 

Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP) 

Landkreis ERH, Bearbeitungsstand März 2001 

- keine Ziele / Maßnahmen für Gewässer, Feuchtge-
biete und Trockenstandorte enthalten  

Darstellung FNP /LP, Stand 2002  Planung Fortschreibung, Stand 24.10.2023  

  

Ermittlung des Ausgleichsbedarfs gem. Leitfaden ĂBauen im Einklang mit Natur und Landschaftñ 
(BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR LANDESENTWICKLUNG UND UMWELFRAGEN, 2. Erweiterte Auflage Januar 2003, 
Tabelle S. 13 und Tabellen S. 28ff) 

Bedeutung für Natur und Landschaft  Gebiet mit geringer Bedeutung  
Kategorie I, oben  

Eingriffsschwere  Typ A, hoher Versiegelungs- bzw. Nutzungsgrad 
mögliche Kompensationsfaktor: 0,3-0,6 

Ausgleichsbedarf (überschlägig)  
Eine genaue Ermittlung des Ausgleichsbedarfs ist erst 
auf Ebene des Bebauungsplanes möglich.  

 

Fläche (in ha) x Kompensationsfaktor: 

1,5ha x 0,3 bis 0,6 = 0,45ha bis 0,90ha  

Gesamt ca. 0, 45 bis 0, 90ha 
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4.10 Klebheim ï KB7 

Aufgrund der vergleichbaren naturräumlichen Ausstattung und des gleichen Eingriffs-

szenario wird auf die Umweltprüfung zum Plangebiet KB5 verwiesen. Abweichend 

zum Plangebiet KB5 sind die Fl.nr. 1274 und 1276 Acker und die Bodenschätzung 

lS5V 35/34, d.h. ebenfalls unterdurchschnittlich in der Ertragsfähigkeit. 

Umweltprüfung zur Fortschreibung des FNP / LP  

 Geplante Nutzung  Sondergebietsfläche gem. §11 BauNVO, Nutzungsart 
Photovoltaik 

Flurnummern  1274 und 1276, Gemarkung Hannberg 

Größe in ha  ca. 3,9ha 

Erwartete Grundflächenzahl (GRZ)  bis 0,5 

Eingriffsschwere  Typ A, hoher Versiegelungs- bzw. Nutzungsgrad 

Nutzung gem. rechtskräftigen FNP/LP  Fläche für die Landwirtschaft 

Gesamtbeurteilung und Empfehlung  

Planerische Vorgaben   

Schutzgebiete des Naturschutzes (Fauna-Flora- Habitat, 
Vogelschutzgebiete , Nationalpark, Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, Naturschutzgebiet, Biosphärenre-
servat) 

- keine derartigen Flächen im Plangebiet.  

Biotopkartierung - keine derartigen Flächen im Plangebiet. 

Ökoflächenkataster (ÖFK) - keine derartigen Flächen im Plangebiet. 

Wasserschutzgebiete (Trinkwasserschutzgebiete, Heil-
quellenschutzgebiete) 

- keine derartigen Flächen im Plangebiet. 

Regionalplan, Planungsregion 7 Nürnberg - keine derartigen Flächen im Plangebiet. 

Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP) 

Landkreis ERH, Bearbeitungsstand März 2001 

- keine Ziele / Maßnahmen für Gewässer, Feuchtge-
biete und Trockenstandorte enthalten  

Darstellung FNP /LP, Stand 2002  Planung Fortschreibung, Stand 24.10.2023  

  

Ermittlung des Ausgleichsbedarfs gem. Leitfaden ĂBauen im Einklang mit Natur und Landschaftñ 
(BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR LANDESENTWICKLUNG UND UMWELFRAGEN, 2. Erweiterte Auflage Januar 2003, 
Tabelle S. 13 und Tabellen S. 28ff) 

Bedeutung für Natur und Landschaft  Gebiet mit geringer Bedeutung  
Kategorie I, oben  

Eingriffsschwere  Typ A, hoher Versiegelungs- bzw. Nutzungsgrad 
mögliche Kompensationsfaktor: 0,3-0,6  
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Ausgleichsbedarf (überschlägig)  
Eine genaue Ermittlung des Ausgleichsbedarfs ist erst 
auf Ebene des Bebauungsplanes möglich.  

Fläche (in ha) x Kompensationsfaktor: 

3,9ha x 0,3 bis 0,6 = 1,17ha bis 2,34ha  

Gesamt ca. 1,17 bis 2,34ha 

 

4.11 Klebheim ï KB8 

Aufgrund der vergleichbaren naturräumlichen Ausstattung und des gleichen Eingriffs-

szenario wird auf die Umweltprüfung zum Plangebiet KB5 verwiesen. Abweichend 

zum Plangebiet KB5 ist die Fl.nr. 1264 ein Acker und die Bodenschätzung lS5V 

35/34, d.h. ebenfalls unterdurchschnittlich in der Ertragsfähigkeit 

Umweltprüfung zur Fortschreibung des FNP / LP  

 Geplante Nutzung  Sondergebietsfläche gem. §11 BauNVO, Nutzungsart 
Photovoltaik 

Flurnummern  1264, Gemarkung Hannberg 

Größe in ha  ca. 2,4ha 

Erwartete Grundflächenzahl (GRZ)  bis 0,5 

Eingriffsschwere  Typ A, hoher Versiegelungs- bzw. Nutzungsgrad 

Nutzung gem. rechtskräftigen FNP/LP  Fläche für die Landwirtschaft 

Gesamtbeurteilung und Empfehlung  

Planerische Vorgaben   

Schutzgebiete des Naturschutzes (Fauna-Flora- Habitat, 
Vogelschutzgebiete , Nationalpark, Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, Naturschutzgebiet, Biosphärenre-
servat) 

- keine derartigen Flächen im Plangebiet.  

Biotopkartierung - keine derartigen Flächen im Plangebiet. 

Ökoflächenkataster (ÖFK) - keine derartigen Flächen im Plangebiet. 

Wasserschutzgebiete (Trinkwasserschutzgebiete, Heil-
quellenschutzgebiete) 

- keine derartigen Flächen im Plangebiet. 

Regionalplan, Planungsregion 7 Nürnberg - keine derartigen Flächen im Plangebiet. 

Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP) 

Landkreis ERH, Bearbeitungsstand März 2001 

- keine Ziele / Maßnahmen für Gewässer, Feuchtge-
biete und Trockenstandorte enthalten  

Darstellung FNP /LP, Stand 2002  Planung Fortschreibung, Stand 24.10.2023  
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Ermittlung des Ausgleichsbedarfs gem. Leitfaden ĂBauen im Einklang mit Natur und Landschaftñ 
(BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR LANDESENTWICKLUNG UND UMWELFRAGEN, 2. Erweiterte Auflage Januar 2003, 
Tabelle S. 13 und Tabellen S. 28ff) 

Bedeutung für Natur und Landschaft  Gebiet mit geringer Bedeutung  
Kategorie I, oben  

Eingriffsschwere  Typ A, hoher Versiegelungs- bzw. Nutzungsgrad 
mögliche Kompensationsfaktor: 0,3-0,6  

Ausgleichsbedarf (überschlägig)  
Eine genaue Ermittlung des Ausgleichsbedarfs ist erst 
auf Ebene des Bebauungsplanes möglich.  

 

Fläche (in ha) x Kompensationsfaktor: 

2,40ha x 0,3 bis 0,6 = 0,72ha bis 1,44ha  

Gesamt ca. 0, 72 bis 1, 44ha 

 

4.12 Klebheim ï KB9 

Aufgrund der vergleichbaren naturräumlichen Ausstattung und des gleichen Eingriffs-

szenario wird auf die Umweltprüfung zum Plangebiet KB5 verwiesen. Abweichend 

zum Plangebiet KB5 sind die Fl.nr. 1280, 1281 und 1283 Acker. Fl.nr. 1283 ist ein 

Grünland. Für das gesamte Gebiet ist die Bodenschätzung lS5V 35/34, d.h. ebenfalls 

unterdurchschnittlich in der Ertragsfähigkeit 

Umweltprüfung zur Fortschreibung des FNP / LP  

 Geplante Nutzung  Sondergebietsfläche gem. §11 BauNVO, Nutzungsart 
Photovoltaik 

Flurnummern  1280, 1281, 1282 und 1283, Gemarkung Hannberg 

Größe in ha  ca. 6,4ha 

Erwartete Grundflächenzahl (GRZ)  bis 0,5 

Eingriffsschwere  Typ A, hoher Versiegelungs- bzw. Nutzungsgrad 

Nutzung gem. rechtskräftigen FNP/LP  Fläche für die Landwirtschaft 

Gesamtbeurteilung und Empfehlung  

Planerische Vorgaben   

Schutzgebiete des Naturschutzes (Fauna-Flora- Habitat, 
Vogelschutzgebiete , Nationalpark, Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, Naturschutzgebiet, Biosphärenre-
servat) 

- keine derartigen Flächen im Plangebiet  

Biotopkartierung - keine derartigen Flächen im Plangebiet. 

Ökoflächenkataster (ÖFK) - keine derartigen Flächen im Plangebiet. 

Wasserschutzgebiete (Trinkwasserschutzgebiete, Heil-
quellenschutzgebiete) 

- keine derartigen Flächen im Plangebiet. 

Regionalplan, Planungsregion 7 Nürnberg 

 

- keine derartigen Flächen im Plangebiet. 

Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP) 

Landkreis ERH, Bearbeitungsstand März 2001 

- keine Ziele / Maßnahmen für Gewässer, Feuchtge-
biete und Trockenstandorte enthalten  
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Darstellung FNP /LP, Stand 2002  Planung Fortschreibung, Stand 24.10.2023  

  

Ermittlung des Ausgleichsbedarfs gem. Leitfaden ĂBauen im Einklang mit Natur und Landschaftñ 
(BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR LANDESENTWICKLUNG UND UMWELFRAGEN, 2. Erweiterte Auflage Januar 2003, 
Tabelle S. 13 und Tabellen S. 28ff) 

Bedeutung für Natur und Landschaft  Gebiet mit geringer Bedeutung  
Kategorie I, oben  

Eingriffsschwere  Typ A, hoher Versiegelungs- bzw. Nutzungsgrad 
mögliche Kompensationsfaktor: 0,3-0,6 

Ausgleichsbedarf (überschlägig)  
Eine genaue Ermittlung des Ausgleichsbedarfs ist erst 
auf Ebene des Bebauungsplanes möglich.  

 

Fläche (in ha) x Kompensationsfaktor: 

6,40ha x 0,3 bis 0,6 = 1,92ha bis 3,84ha  

Gesamt ca. 1,92 bis 3,84ha 

 

4.13 Dannberg DB1  

Umweltprüfung zur Fortschreibung des FNP / LP  

 Geplante Nutzung  Gemischte Baufläche §1 Abs.1 Nr. 2 BauNVO 

Flurnummern  1435, 1437, 1437/1, 1438 u. 1440, Gemarkung Hann-
berg 

Größe in ha  3003m², ca. 0,3 ha 

Erwartete Grundflächenzahl (GRZ)  0,6 

Eingriffsart  Typ A, hoher Versiegelungs- bzw. Nutzungsgrad 

Nutzung gem. rechtskräftigen FNP/LP  - Fläche für die Landwirtschaft 

- Einzelgehölze  

Gesamtbeurteilung und Empfehlung  

Planerische Vorgaben   

Schutzgebiete des Naturschutzes (Fauna-Flora- Habitat, 
Vogelschutzgebiete , Nationalpark, Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, Naturschutzgebiet, Biosphärenre-
servat) 

- keine derartigen Flächen im Plangebiet. 

Biotopkartierung - keine derartigen Flächen im Plangebiet. 

Ökoflächenkataster (ÖFK) - keine derartigen Flächen im Plangebiet. 

Wasserschutzgebiete (Trinkwasserschutzgebiete, Heil-
quellenschutzgebiete) 

- keine derartigen Flächen im Plangebiet. 
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Regionalplan, Planungsregion 7 Nürnberg - keine Festsetzungen für Plangebiet selbst; die Teich-
kette südlich von Dannberg sowie der Wald westlich 
von Dannberg zählen zum landschaftlichen Vorbe-
haltsgebiet 

Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP) 

Landkreis ERH, Bearbeitungsstand März 2001 

- Bayernweiter Entwicklungsschwerpunkte (Gewäs-
ser): Erhaltung und Optimierung landesweit bedeut-
samer Gewässerlebensräume 

- Überregionaler Entwicklungsschwerpunkt (Feuchtge-
biete): Erhalt und Optimierung des Moorweihergebie-
tes 

- keine Entwicklungsschwerpunkte/ Maßnahmen f. 
Trockenstandorte im Plangebiet selbst 

Darstellung FNP /LP, Stand 2002  Planung Fortschreibung, Stand 24.10.2023  

  

Begründung  Bestand  Wertigkeit / 
Auswirkung  

Ziele / Maßnahmen  

Arten/ Leben s-
räume  

- Lebensraum 

- anthropogen überprägter Boden 
unter Dauernutzung (Acker u. 
Grünlandfläche) in Ortsrandlage 
entlang der Hesselberger Straße  

- Fläche selbst ohne wertgebende 
Strukturen 

- nördlich und südlich mehrere 
Teiche (teils auch biotopkartiert) 
sowie weitere landwirtschaftliche 
Nutzflächen und punktueller Ge-
hölzbestand 

gering / 
erheblich 

Verbesserung des Lebensrauman-
gebots vor Ort: 

- Eingrünung entlang der Ostseite 
und 

- Durchgrünung 

- Reduzierung des Versiegelungs-
grades 

- Baufeldfreimachung außerhalb der 
Vogelschutzzeit (d.h. nicht zwischen 
März und September) 

 - detaillierte Daten zum Vorkom-
men nach FFH-Richtlinie oder 
Vogelschutz- Richtlinie liegen nicht 
vor; 

keine Bewer-
tung 

- Durchführung einer speziellen ar-
tenschutzrechtlichen Prüfung 

Boden  
- Lebensraum 

- anthropogen überprägter Boden 
unter Dauernutzung, landwirt-
schaftliche Fläche mit nutzungsty-
pischen Eingriffen (Bodenbearbei-
tung, Düngung, Risiko der Wind- / 
Wassererosion in bewuchslosen 
Zeiten) 

Geologie44 Unterer Burgsandstein, 
Sandstein, fein- bis grobkörnig, 
weißgrau, grauweiß, grüngrau, 
gelbbraun, gebankt bis plattig, lokal 
z. T. kieselig gebunden; mit Ton-
stein, rot, rotbraun, grüngrau 

mittel / 
erheblich 

 

Reduzierung der Versiegelung im 
Plangebiet  

- Verwendung sickerfähiger Beläge 

- Ausweisung von Flächen zur Ein- 
und Durchgrünung bzw. Ausgleich 
innerhalb des Plangebietes 

- Extensivierung der Nutzung von 
Flächen im Gemeindegebiet 

- Entsiegelung von Flächen innerhalb 
des Gemeindegebietes 
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Begründung  Bestand  Wertigkeit / 
Auswirkung  

Ziele / Maßnahmen  

 Bodenart45: 429b Fast ausschließ-
lich Pseudogley und Braunerde-
Pseudogley, selten Podsol-
Pseudogley aus (grusführendem) 
Sand (Deckschicht oder Sandstein) 
über (grusführendem) Lehm bis 
Ton (Sedimentgestein) 

  

- Pufferfunktion, 
Grundwasserleiter 

Hydrogeologie46: Burgsandstein in 
sandiger Fazies; Sedimentgestein; 
Grundwasser-Leiter/Geringleiter 
mit mäßigen bis geringen Durch-
lässigkeiten 

gering bis mittel 
/ erheblich 

Verringerung des Oberflächenwas-
serabflusses vor Ort: 

- Versickerung vor Ort  

- Reduzierung des Versiegelungs-
grades 

- Verwendung sickerfähiger Belags-
materialien 

- Dachbegrünung 

- Ertragsfähigkeit - Bodenschätzung47 lS4V 37/36 
(Acker auf lehmigem Sand), gerin-
ge bis mittlere Ertragsfähigkeit 
(unterdurchschnittlich für Lkr. ERH) 

mittel/ erheblich - Sicherung von landwirtschaftlichen 
Flächen mit hoher Ertragsfähigkeit 
im Gemeindegebiet  

Wasser  

- Oberflächenwas-
ser 

- keine Still- und Fließgewässer 
innerhalb des Plangebietes  

 

nicht betroffen/ 
nicht erheblich 

Keine. 

- Grundwasser - Grundwasserneubildungsrate48 
aus Niederschlag (HK500) >50-100 
mm/a; detailliertere Daten zum 
Grundwasser liegen nicht vor.  

- Beeinträchtigung der Grundwas-
serneubildungsrate durch geplante 
Versiegelung 

mittel/ erheblich Verringerung des Oberflächenwas-
serabflusses vor Ort: 

- Versickerung vor Ort  

- Reduzierung des Versiegelungs-
grades 

- Verwendung sickerfähiger Belags-
materialien 

- Dachbegrünung 

Klima / Luft  - Kaltluftentstehungsgebiet (Acker) 
in Ortsrandlage, nach Südwesten 
hin leicht abfallend 

- durch Lage am östlichen Ortsrand 
ist eine erhebliche Barrierewirkung 
bezogen auf die Hauptwindrichtung 
nicht zu erwarten, angrenzende 
Fließgewässer als Luftaustausch-
bahnen werden ebenfalls nicht 
betroffen 

mittel / nicht 
erheblich 

- riegelartige Bebauung vermeiden 
(Windbarriere) 
- Erhalt von großen, zusammenhän-
genden Kaltluftflächen (Acker, Grün-
land) im Gemeindegebiet z.B. durch 
Festlegung von Bereiche ohne Auf-
forstung 

Landschaftsbild  - strukturarme, landwirtschaftliche 
Nutzfläche entlang der Hesselber-
ger Str. in direktem Anschluss an 
festgesetzte Sondergebiete Photo-
voltaik   

- angrenzend weitere landwirt-
schaftliche Nutzflächen, punktueller 
Gehölzbestand und Teiche 

- Fläche selbst für Erholung nicht 
geeignet, da unter landwirtschaftli-
cher Nutzung 

gering / erheb-
lich  

- Durchgrünung sowie punktuelle 
Gehölzpflanzungen entlang der Hes-
selberger Str. (Streuobst) zur Einbin-
dung des Baugebietes in Natur u. 
Landschaft (Reduzierung der Fern-
wirksamkeit) 
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Begründung  Bestand  Wertigkeit / 
Auswirkung  

Ziele / Maßnahmen  

Mensch und Erh o-
lung  

- strukturarme, landwirtschaftliche 
Nutzfläche in direktem Anschluss 
zu Bestandsbebauung bzw. Hess-
selberger Str. 

- aufgrund der Nutzung steht Flä-
che selbst für Erholung nicht zur 
Verfügung 

gering/ nicht 
erheblich 

- alle für die wohnortnahe Erholung 
vorhandenen Wegebeziehungen 
bleiben erhalten, eine Beeinträchti-
gung des Schutzgutes durch die 
Ausweisung einer Wohnbaufläche ist 
nach aktuellem Kenntnistand nicht 
zu erwarten. 

Sach- und Kultu r-
güter  

- nach derzeitigem Kenntnisstand 
im Plangebiet nicht vorhanden; 

nicht betroffen - Meldepflicht nach Art. 8 BayDSchG 

- Erlaubnispflicht gem. Art. 7 
BayDSchG  

Empfindlichkeit s-
stufe des Natur - 
und Landschafts -
haushaltes  

 gering bis mittel  

Eingriffsreg elung  Verbal- argumentativ, Eingriffsre-
gelung nach dem BNatSchG 

Die Art des Verfahrens nach 
BauGB ist aktuell noch nicht be-
kannt. 

Vermeidung, 
Minimierung 
und Ausgleich 

Maßnahmenfestsetzung im GOP 

Empfohlenes 
Kompensations -
modell  

Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen auf der Fläche und außerhalb des dargestellten 
Baugebietes (Sicherung über Zuordnungsfestsetzung). 

Empfehlung Ko m-
pensat ion 

Umsetzung der Maßnahmenfestsetzung aus GOP: 

a) Durchgrünung des Baugebietes über Pflanzgebote für die einzelnen Grundstücke 

b) Umsetzung der geplanten Ausgleichsflächen  

c) Durchführen einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung zur Vermeidung von Ver-
botstatbeständen gem. §44 BNatSchG 

d) Durchführung eines Schallschutzgutachten und Umsetzung ggf. erforderlicher Maßnah-
men 

Nullvariante  

Planvarianten  

Kumulation  

- Eingriff auf die Schutzgüter bleibt aus und bisherige Nutzung bleibt bestehen; eine Orts-
randeingrünung fehlt weiterhin;  

- unter Umständen Bebauung der Fläche über Einzelgenehmigungen, sodass ebenfalls kein 
wirkungsvoller Ortsrand planerisch konzeptioniert wird und der erforderliche Kompensati-
onsbedarf über einzelne kleine, nicht zusammenhängende bzw. aufeinander abgestimmte 
Maßnahmen erfolgt 

- weitere Varianten für gemischte Bauflächen wurden für Dannberg nicht diskutiert; neben 
DB1 sind drei Sondergebiete für Photovoltaik (DB2 bis DB4) vorgesehen. 

- eine Kumulationswirkung kann auftreten, wenn alle Flächen in Dannberg (DB1- DB4) zeit-
gleich umgesetzt würden und damit eine Fläche von 7,7ha innerhalb kurzer Zeit dem Natur-
haushalt entzogen wird. Durch die Bautätigkeit kommt es zudem zu Lärm-, Licht- und Stau-
bemmissionen, die auch in benachbarte Räume wirken können und zu einer Vergrämung 
der Tiere führen können. Durch eine Begrünung und extensive Pflege der Flächen zwischen 
den Modulen, ist es möglich attraktive Lebensräume zu entwickeln, wodurch der anlagebe-
dingte Verlust minimiert wird. Jedoch wirkt dies nicht bei einer zeitgleichen Umsetzung aller 
geplanten Flächen in Dannberg. Eine schrittweise Umsetzung der Flächen ist anzustreben.  

Ermittlung des Ausgleichsbedarfs gem. Leitfaden ĂBauen im Einklang mit Natur und Landschaftñ 
(BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR LANDESENTWICKLUNG UND UMWELFRAGEN, 2. Erweiterte Auflage Januar 2003, 
Tabelle S. 13 und Tabellen S. 28ff) 

Bedeutung für Natur und Landschaft  Gebiet mit geringer Bedeutung  
Kategorie I, oben  

Eingriffsschwere  Typ A hoher Versiegelungs- bzw. Nutzungsgrad 
mögliche Kompensationsfaktor: 0,3-0,6  
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Ausgleichsbedarf (überschlägig)  
Eine genaue Ermittlung des Ausgleichsbedarfs ist erst auf 
Ebene des Bebauungsplanes möglich.  

 

Fläche (in ha) x Kompensationsfaktor: 

0,30ha x 0,3 bis 0,6 = 0,09ha bis 0,18ha  

Gesamt ca. 0,09 bis 0,18ha  

 

4.14 Dannberg DB 2 

Umweltprüfung zur Fortschreibung des FNP / LP  

 Geplante Nutzung  Sondergebietsfläche gem. §11 BauNVO, Nutzungsart 
Photovoltaik 

Flurnummern  1440, Gemarkung Hannberg 

Größe in ha  ca. 1,4ha 

Erwartete Grundflächenzahl (GRZ)  bis 0,5 

Eingriffsschwere  Typ A, hoher Versiegelungs- bzw. Nutzungsgrad 

Nutzung gem. rechtskräftigen FNP/LP  Fläche für die Landwirtschaft 

Gesamtbeurteilung und Empfehlung  

Planerische Vorgaben   

Schutzgebiete des Naturschutzes (Fauna-Flora- Habitat, 
Vogelschutzgebiete , Nationalpark, Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, Naturschutzgebiet, Biosphärenre-
servat) 

- keine derartigen Flächen im Plangebiet. 

Biotopkartierung - keine derartigen Flächen im Plangebiet. 

Ökoflächenkataster (ÖFK) - keine derartigen Flächen im Plangebiet. 

Wasserschutzgebiete (Trinkwasserschutzgebiete, Heil-
quellenschutzgebiete) 

- keine derartigen Flächen im Plangebiet. 

Regionalplan, Planungsregion 7 Nürnberg - keine derartigen Flächen im Plangebiet. 

Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP) 

Landkreis ERH, Bearbeitungsstand März 2001 

- Bayernweiter Entwicklungsschwerpunkte (Gewäs-
ser): Erhaltung und Optimierung landesweit bedeut-
samer Gewässerlebensräume 

- Überregionaler Entwicklungsschwerpunkt (Feuchtge-
biete): Erhalt und Optimierung des Moorweihergebie-
tes 

- keine Entwicklungsschwerpunkte/ Maßnahmen f. 
Trockenstandorte im Plangebiet selbst 
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Darstellung FNP /LP, Stand 2002  Planung Fortschreibung, Stand 24.10.2023  

  

 

 

 

 

Schutzgut  Bestand  Wertigkeit / 
Auswirkung  

Ziele / Maßnahmen  

Arten/ Leben s-
räume  

- Lebensraum 

- intensiv genutzte landwirtschaftli-
che Fläche (Acker) ohne wertge-
bende Strukturen auf der Fläche 
selbst 

- nördlich vom Plangebiet verläuft 
der Mohrbach 

-> anlagebedingter Verlust von 
Habitatflächen durch Nutzungsän-
derung (vollständig durch Versie-
gelung im Bereich von Wegeflä-
chen, technischen Einrichtungen 
und teilweise durch Beschattung 
durch die Module); Beeinträchti-
gung von Wanderkorridoren durch 
Einzäunung der Fläche; technische 
Überprägung der Fläche (Blend-
wirkung der Module; Beschattung 
von Teilbereichen der Flächen) 

gering / erheb-
lich 

Verbesserung des Lebensrauman-
gebots vor Ort: 

- Nutzung als Agri- PV ist vorrangig 
zu verfolgen, da hierdurch zwangs-
läufig eine geringe Überdeckung mit 
Solarmodulen erfolgt 

- Schaffung von ausreichend breiten 
Habitatflächen zwischen den Modu-
len (extensive Wiesenfläche, ggf. 
Sitzstangen f. Greifvögel) sowie eine 
randliche, mit der Nutzung von So-
larmodulen verträgliche Gehölzpflan-
zung ist anzustreben; 

- Zaunanlagen dürfen keine Barriere 
für Kleinsäuger etc. darstellen (keine 
Sockel) 

- Verortung von Ausgleichsmaßnah-
men entlang des Mohrbaches (bspw. 
Ausbildung eines Pufferstreifens 
entlang des Gewässers, Anlage von 
temporär wasserführenden Kleinst-
gewässern als Amphibienhabitate) 

- Baufeldfreimachung außerhalb der 
Vogelschutzzeit (d.h. nicht zwischen 
März und September) 

 - detaillierte Daten zum Vorkom-
men nach FFH-Richtlinie o. Vogel-
schutz- Richtlinie liegen nicht vor; 

keine Bewer-
tung 

- Vorkommen von Bodenbrütern wie 
der Feldlerche, Zauneidechse und 
ggf. durch die Nähe zum Mohrbach 
auch von Amphibien ist denkbar; 
Notwendigkeit und Umfang der saP 
ist im Rahmen der verbindlichen 
Bauleitplanung mit der UNB abzu-
stimmen 

Boden  
- Lebensraum 

- anthropogen überprägter Boden 
unter Dauernutzung, landwirt-
schaftliche Fläche mit nutzungsty-
pischen Eingriffen (Bodenbearbei-
tung, Düngung, Risiko der Wind- / 
Wassererosion in bewuchslosen  

mittel / 
erheblich 

 

Erhalt der Lebensraum, Puffer- und 
Speicherfunktion durch Reduzierung 
der Versiegelung im Plangebiet  

- Ausführung notwendiger Wege mit 
versickerungsfähigen Belägen 
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Schutzgut  Bestand  Wertigkeit / 
Auswirkung  

Ziele / Maßnahmen  

Boden  
- Lebensraum 

Zeiten) 

Geologie49 Unterer Burgsandstein, 
Sandstein, fein- bis grobkörnig, 
weißgrau, grauweiß, grüngrau, 
gelbbraun, gebankt bis plattig, lokal 
z. T. kieselig gebunden; mit Ton-
stein, rot, rotbraun, grüngrau 

Bodenart50: 429b Fast ausschließ-
lich Pseudogley und Braunerde-
Pseudogley, selten Podsol-
Pseudogley aus (grusführendem) 
Sand (Deckschicht oder Sandstein) 
über (grusführendem) Lehm bis 
Ton (Sedimentgestein) 

73b Fast ausschließlich Gley und 
Braunerde-Gley aus (skelettfüh-
rendem) Schluff bis Lehm, selten 
aus Ton (Talsediment) 

-> Verlust von unversiegelten Flä-
che im Bereich von Wegflächen, 
tech. Einrichtungen, Überbauuung 
im Bereich von Modulen; 

 - soweit erforderlich Versickerung vor 
Ort vorsehen (in Form einer Versi-
cherungsmulde als temporär wasser-
führendes Habitat f. Amphibien etc.)  

 

Reduzierung von Wind- und Was-
sererosion bzw. Eutrophierung von 
Boden bzw. Mohrbach 

- Begrünung der Flächen unter und 
zwischen den Modulen 

- extensive Nutzung der Wiesenflä-
chen (Etablierung einer Bodenruhe) 

- Eingrünung mit Gehölzen vorsehen 
(Verringerung der Erosion, insb. 
Wind; Nährstoffentzug) 

 

 

- Pufferfunktion, 
Grundwasserleiter 

Hydrogeologie51: Burgsandstein in 
sandiger Fazies; Sedimentgestein; 
Grundwasser-Leiter/Geringleiter 
mit mäßigen bis geringen Durch-
lässigkeiten 

-> in Teilbereichen (Wege, tech. 
Einrichtungen) vollständigen Ver-
lust durch Versiegelung; mehrheit-
lich jedoch Erhalt der Puffer- und 
Speicherfunktion (unter und zwi-
schen den Modulen) 

gering -mittel / 
erheblich 

- Ertragsfähigkeit - Bodenschätzung52 LIIIa3 39/37, 
(Grünland auf Lehm), mittlere Er-
tragsfähigkeit (unterdurchschnittlich 
für Lkr. ERH) 

mittel/ erheblich - vorrangig ist die Ausführung als 
Agri- Photovoltaik- Anlage zu prüfen 
und zu forcieren 

- für Ausgleichsmaßnahmen außer-
halb des Geltungsbereichs sind 
produktionsintegrierte Maßnahmen 
(PIK) vorrangig zu prüfen 

Wasser  

- Oberflächenwas-
ser 

- keine Stillgewässer oder Fließ-
gewässer innerhalb des Plangebie-
tes  

- nördlich angrenzend beginnt die 
Mohrbach- Aue, gemäß der Ge-
wässerstrukturkartierung (LfU, 
2017) ist der Mohrbach in diesem 
Bereich bzgl. seiner Gewäs-
serstruktur als stark verändert zu  

bewerten; durch eine Aufgabe der 
Ackernutzung verringert sich der 
Nährstoffeintrag durch Wind- und 
Wassererosion, Düngung und ggf. 
Herbizide/ Pestizide 

nicht betroffen/ 
nicht erheblich 

Verbesserung von Oberflächenge-
wässer als Lebensraum 

- durch die PV- Anlage wird direkt 
kein Still- oder Fließgewässer betrof-
fen;  

- sofern erforderlich ist anfallendes 
Oberflächenwasser vor Ort zu versi-
ckern; im Zuge der Bauleitplanung ist  

vorrangig zu prüfen, ob eine Veror-
tung der notwendigen Kompensati-
onsmaßnahmen am Mohrbach (Ent-
wicklungsschwerpunkt P1) möglich 
ist 
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Schutzgut  Bestand  Wertigkeit / 
Auswirkung  

Ziele / Maßnahmen  

- Grundwasser - Grundwasserneubildungsrate53 
aus Niederschlag (HK500) >50-100 
mm/a; detailliertere Daten zum 
Grundwasser liegen nicht vor.  

- Beeinträchtigung der Grundwas-
serneubildungsrate durch geplante 
Versiegelung gering 

-> die Nutzungsänderung von 
Ackerbau zu Photovoltaik für zwar 
zu einer teilweisen Versiegelung 
der Fläche (= Erhöhung des Ober-
flächenwasserablfusses), aller-
dings auch zu einer Begrünung der 
Flächen unter/ zwischen den Mo-
dulen; dadurch reduziert sich der 
Nährstoffeintrag in Gewässer (we-
niger Wind- und Wassererosion, 
kein Einsatz von Dünge- und 
Spritzmitteln) 

gering/ erheb-
lich 

Verringerung des Oberflächenwas-
serabflusses vor Ort: 

- Begrünung der Flächen zwischen 
und unter den Modulen und extensi-
ve Nutzung der Wiesenflächen ohne 
Einsatz von Dünger, Pestiziden, 
Herbiziden;  

- Verwendung sickerfähiger Belags-
materialien auf erforderlichen Wege-
flächen, Versickerung vor Ort 

Klima / Luft  - landwirtschaftliche Nutzfläche als 
Kaltluftentstehungsfläche;  

- trotz des räumlicher Bezug zum 
Ort Dannberg ist die klimatische 
Austauschfunktion aufgrund des 
ländlichen Charakters zu vernach-
lässigen; insbesondere auch, weil 
die Bestückung mit Solarmodulen 
nur zu einer punktuellen Versiege-
lung führt und i.d.R. die Flächen 
zwischen den Modulen begrünt 
werden; Solarmodule stellen nur in 
geringem Umfang ein Strömungs-
hindernis dar. 

Gering / nicht 
erheblich 

Erhalt der klimatischen Austausch-
funktion 

- durch eine Begründung der Flä-
chen unter und zwischen den Modu-
len entstehen Kaltluftentstehungsflä-
chen bzw. bleiben erhalten; ein Luft-
austausch ist durch die Module mög-
lich. Insgesamt wirkt sich die Errich-
tung einer PV-Anlage damit klima-
tisch nicht erheblich aus; es keine 
Maßnahmen erforderlich. 

Landschaftsbild  - landwirtschaftliche Nutzfläche 
ohne wertgebende Strukturen auf 
der Fläche selbst;  

- Fernwirksamkeit der Module, 
insbesondere da direkt angrenzend 
weitere Flächen für Photovoltaik 
geplant sind (Kumulationswirkung) 

- Fläche steht für eine öffentliche 
Erholungsnutzung nicht zur Verfü-
gung, da landwirtschaftlich genutzt 

mittel/ erheblich  Verbesserung der Einbindung in die 
Landschaft: 

- Eingrünung der PV- Module ist im 
Zuge der Bauleitplanung zu prüfen; 
hierbei sollte ein Gesamtkonzept für 
die Flächen DB 2 bis DB 4 forciert 
werden 

- Begrünung der Flächen zwischen 
und unter den Modulen 

- Agri- Photovoltaik ist vorrangig zu 
prüfen; hoch aufgeständerte Module 
(zur Bewirtschaftung der Flächen 
unter den Modulen mit Fahrzeugen), 
sind aufgrund der erheblichen Fern-
wirkung auszuschließen. 

Mensch und E r-
holung  

- siehe auch Landschaftsbild 

- durch die geplanten, benachbar-
ten Sondergebiete Photovoltaik ist 
die landschaftsgebundene Erho-
lung als solches weiterhin möglich, 
aber das Landschaftserleben als 
notwendiger Teil des Erholungs-
eignung wird durch die Fernwirk-
samkeit der Module und die Über-
prägung der Landschaft erheblich 
betroffen 

mittel / erheb-
lich 

Erhalt der Erholungsfunktion 

- alle für die wohnortnahe Erholung 
vorhandenen Wegebeziehungen 
bleiben erhalten 

- Ausschluss von hochaufgeständer-
ten Modulen (siehe auch Schutzgut 
Landschaftsbild / Erholung) 

- eine verträgliche Eingrünung der 
PV- Anlage ist vorrangig zu prüfen; 
darüber hinaus sollte zur  
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Schutzgut  Bestand  Wertigkeit / 
Auswirkung  

Ziele / Maßnahmen  

Mensch und E r-
holung  

  Vorbeugung einer Kumulationswir-
kung ein gemeinsames grünordneri-
sches Konzept für die Flächen DB 2 
bis DB4 angestrebt werden 

Sach- und Kultu r-
güter  

- nach derzeitigem Kenntnisstand 
im Plangebiet nicht vorhanden; 

nicht betroffen - Meldepflicht nach Art. 8 BayDSchG 

- Erlaubnispflicht gem. Art. 7 
BayDSchG  

Empfindlichkeit s-
stufe des Natur - 
und Landschafts -
haushaltes  

 gering bis mittel  

Eingriffsreg elung  Verbal- argumentativ, Eingriffsre-
gelung nach dem BNatSchG 

Die Art des Verfahrens nach 
BauGB ist aktuell noch nicht be-
kannt. 

Vermeidung, 
Minimierung 
und Ausgleich 

Je nach Ausführung der PV- Anlage 
gibt es verschiedene Arten der Auf-
ständerung der Module, der benötig-
ten Fundamente, der Anordnung der 
Module, der Intensität der Beschat-
tung der Flächen unterhalb der Mo-
dule, der Versiegelung erforderliche 
Zuwegung bzw. technische Bauwer-
ke, Einzäunung etc..  

Es ist daher schwierig, bereits im 
Rahmen des FNPs eine fundierte 
Angabe zur GRZ zu machen. Um 
jedoch den Eingriff näherungsweise 
zu ermitteln wird eine GRZ von 0,5 
angenommen.  

Empfohlenes 
Kompensat ions -
modell  

Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen auf der Fläche und außerhalb des dargestellten 
Plangebietes (Sicherung über Zuordnungsfestsetzung). 

Zur Kompensation wird ein Ausgleich vor Ort vorgeschlagen. Vorrangig soll die Entwicklung 
von extensiv genutzten Wiesen bzw. Gras- und Staudenfluren zwischen / unter den Modu-
len, Heckenriegel sowie eine Aufwertung der Mohrbach- Aue forciert werden. Ggf. zusätzli-
che Maßnahmen gemäß saP sind soweit möglich zu integrieren. 

Empfehlung 
Kompensat ion 

Umsetzung der Maßnahmenfestsetzung aus GOP: 

a) Umsetzung der geplanten Ausgleichsflächen, bevorzugt am Mohrbach (Entwicklungs-
schwerpunkt P1) 

b) zur Eingriffsminderung Begrünung der Flächen zwischen den Modulen und Ausbildung 
einer Eingrünung der PV- Anlage, die die Einbindung in die Landschaft verbessert ohne 
dabei die Erträge der Anlage über die Maße zu beeinträchtigen 

c) Durchführung einer saP (Bodenbrüter, Reptilien, Amphibien) 

Nullvariante  

 

- der Eingriff auf die Schutzgüter bleibt aus und die bisherige Nutzung wird fortgeführt. Vor 
dem Hintergrund des Klimawandels würde aber auch ein Beitrag zur Energiewende ausblei-
ben. 

Sollte der Standort nicht weiterverfolgt werden, ist aufgrund weiterer geplanter Flächen im 
Umfeld von Dannberg selbst (ca. 6,0ha) sowie Hannberg (ca. 10,9ha), Klebheim (ca. 
15,2ha), Niederlindach (ca. 26,4ha) und Heßdorf (ca. 11,7ha) nicht davon auszugehen, dass 
es negative Auswirkungen hat (wie bspw. Verlagerung auf einen Standort mit erheblicheren 
Auswirkungen auf die Umweltgüter) 
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Planvarianten  

Kumulation  

- bzgl. des Sondergebietes DB 2 wurden keine Planvarianten diskutiert; in Dannberg selbst 
sind mit den Gebieten DB 3 und DB 4 weitere Sondergebiete für Photovoltaik vorgesehen, 
die in der Größe zw. 5,7 und 0,3ha variieren. Darüber hinaus sind entlang der Autobahn A3 
(d.h. auf vorbelasteten Standorten) östlich von Klebheim, Hannberg und Niederlindach bzw. 
südlich von Heßdorf umfangreiche Sondergebiete für Photovoltaik vorgesehen; 

- eine Kumulationswirkung könnte eintreten, wenn die Gebiete DB1 bis DB4 zeitgleich ent-
wickelt werden. Dies betrifft vor allem den anlagebedingten Verlust von Habitatflächen auf 
den Gebieten DB2 bis DB4 sowie baudbedingten Wirkungen auf Tiere, die sich auch auf 
angrenzende Flächen außerhalb der Eingriffsfläche erstrecken. Auch auf diesen könnten 
Tiere durch den Baulärm, Staub- und Lichtemmissionen sowie allgemein die Baustellenakti-
vität beeinträchtigt und vergrämt werden. Im Zuge der verbindlichen Bauleitplanung und mit 
Vorliegen von speziellen artenschutzrechtlichen Prüfungen ist die Notwendigkeit zusätzli-
cher Maßnahmen zu klären. 

Des Weiteren verstärkt sich durch die räumliche Nähe der geplanten Sondergebiete PV in 
Dannberg die Fernwirksamkeit der Module sowie die dadurch resultierende Überprägung 
der Landschaft. Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung ist darauf hinzuwirken, dass 
keine hochaufgeständerten Module (unter welche Fahrzeuge hindurchfahren können) auf-
gestellt werden. Auch sollte für alle Fläche ein gemeinsames Konzept für die Eingrünung 
erstellt werden, um die Auswirkungen auf das Landschaftsbild zu reduzieren.  

Ermittlung des Ausgleichsbedarfs gem. Leitfaden ĂBauen im Einklang mit Natur und Landschaftñ 
(BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR LANDESENTWICKLUNG UND UMWELFRAGEN, 2. Erweiterte Auflage Januar 2003, 
Tabelle S. 13 und Tabellen S. 28ff) 

Bedeutung für Natur und Landschaft  Gebiet mit geringer Bedeutung  
Kategorie I, oben  

Eingriffsschwere  Typ A hoher Versiegelungs- bzw. Nutzungsgrad 
mögliche Kompensationsfaktor: 0,3-0,6 

Ausgleichsbedarf (überschlägig)  
Eine genaue Ermittlung des Ausgleichsbedarfs ist erst 
auf Ebene des Bebauungsplanes möglich.  

 

Fläche (in ha) x Kompensationsfaktor: 

1,4ha x 0,3 bis 0,6 = 0,42ha bis 0,84ha 

Gesamt ca. 0, 42 bis 0, 84ha 
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4.15 Dannberg DB3  

Umweltprüfung zur Fortschreibung des FNP / LP  

 Geplante Nutzung  Sondergebietsfläche gem. §11 BauNVO, Nutzungsart 
Photovoltaik 

Flurnummern  1386, 1388, 1389, Gemarkung Hannberg 

Größe in ha  ca. 5,7ha 

Erwartete Grundflächenzahl (GRZ)  bis 0,5 

Eingriffsschwere  Typ A, hoher Versiegelungs- bzw. Nutzungsgrad 

Nutzung gem. rechtskräftigen FNP/LP  Fläche für die Landwirtschaft 

Gesamtbeurteilung und Empfehlung  

Planerische Vorgaben   

Schutzgebiete des Naturschutzes (Fauna-Flora- Habitat, 
Vogelschutzgebiete , Nationalpark, Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, Naturschutzgebiet, Biosphärenre-
servat) 

- keine derartigen Flächen im Plangebiet.  

Biotopkartierung - keine derartigen Flächen im Plangebiet. 

Ökoflächenkataster (ÖFK) - keine derartigen Flächen im Plangebiet. 

Wasserschutzgebiete (Trinkwasserschutzgebiete, Heil-
quellenschutzgebiete) 

- keine derartigen Flächen im Plangebiet. 

Regionalplan, Planungsregion 7 Nürnberg - direkt südlich im Anschluss landschaftliches Vorbe-
haltsgebiet (Teichkette). 

Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP) 

Landkreis ERH, Bearbeitungsstand März 2001 

- keine Ziele / Maßnahmen für das Plangebiet enthal-
ten 

Darstellung FNP /LP, Stand 2002  Planung Fortschreibung, Stand 24.10.2023  

  

Schutzgut  Bestand  Wertigkeit / 
Auswirkung  

Ziele / Maßnahmen  

Arten/ Leben s-
räume  

- intensiv genutzte landwirtschaftli-
che Fläche (Acker, Grünland) ohne 
wertgebende Strukturen auf der 
Fläche selbst  

-> anlagebedingter Verlust von 
Habitatflächen durch Nutzungsän-
derung (vollständig durch Versie-
gelung im Bereich von Wegeflä-
chen, technischen Einrichtungen 
und teilweise durch Beschattung 
durch die Module);  

gering / erheb-
lich 

Verbesserung des Lebensrauman-
gebots vor Ort: 

- Nutzung als Agri- PV ist vorrangig 
zu verfolgen, da hierdurch zwangs-
läufig eine geringe Überdeckung mit 
Solarmodulen erfolgt 

- Schaffung von ausreichend breiten 
Habitatflächen zwischen den Modu-
len (extensive Wiesenfläche, ggf. 
Sitzstangen f. Greifvögel) sowie eine 
randliche, mit der Nutzung von  



Umweltbericht zur 
Neuausweisung von Bauflächen 
(im Rahmen der Fortschreibung des Flächennutzungsplanes mit integriertem Landschaftsplan) 
Gemeinde Heßdorf      

 

 
Planstand 24.10.2023 ï Fertigung  78  

Schutzgut  Bestand  Wertigkeit / 
Auswirkung  

Ziele / Maßnahmen  

Arten/ Leben s-
räume  

Beeinträchtigung von Wanderkorri-
doren durch Einzäunung der Flä-
che; technische Überprägung der 
Fläche (Blendwirkung der Module; 
Beschattung von Teilbereichen der 
Flächen) 

 Solarmodulen verträgliche Gehölz-
pflanzung ist anzustreben; 

- Zaunanlagen dürfen keine Barriere 
für Kleinsäuger etc. darstellen (keine 
Sockel) 

- Verortung von Ausgleichsmaßnah-
men entlang der Teichkette bspw. 
Ausbildung eines Pufferstreifens 
entlang des Gewässers, Anlage von 
temporär wasserführenden Kleinst-
gewässern als Amphibienhabitate) 

- Baufeldfreimachung außerhalb der 
Vogelschutzzeit (d.h. nicht zwischen 
März und September) 

- detaillierte Daten zum Vorkom-
men nach FFH-Richtlinie o. Vogel-
schutz- Richtlinie liegen nicht vor; 

keine Bewer-
tung 

- Vorkommen von Bodenbrütern wie 
der Feldlerche, Zauneidechse und 
ggf. durch die Nähe zur Teichkette 
besonders im Grünland auch von 
Amphibien ist denkbar; Notwendig-
keit und Umfang der saP ist im 
Rahmen der verbindlichen Bauleit-
planung mit der UNB abzustimmen  

Boden  
- Lebensraum 

- anthropogen überprägter Boden 
unter Dauernutzung, landwirt-
schaftliche Fläche mit nutzungsty-
pischen Eingriffen (Bodenbearbei-
tung, Düngung, insb. bei Acke 
rRisiko der Wind- / Wassererosion 
in bewuchslosen Zeiten) 

Geologie54 Unterer Burgsandstein, 
Sandstein, fein- bis grobkörnig, 
weißgrau, grauweiß, grüngrau, 
gelbbraun, gebankt bis plattig, lokal 
z. T. kieselig gebunden; mit Ton-
stein, rot, rotbraun, grüngrau 

Bodenart55: 429b Fast ausschließ-
lich Pseudogley und Braunerde-
Pseudogley, selten Podsol-
Pseudogley aus (grusführendem) 
Sand (Deckschicht oder Sandstein) 
über (grusführendem) Lehm bis 
Ton (Sedimentgestein) 

73b Fast ausschließlich Gley und 
Braunerde-Gley aus (skelettfüh-
rendem) Schluff bis Lehm, selten 
aus Ton (Talsediment) 

mittel / 
erheblich 

 

Erhalt der Lebensraum, Puffer- und 
Speicherfunktion durch Reduzierung 
der Versiegelung im Plangebiet  

- Ausführung notwendiger Wege mit 
versickerungsfähigen Belägen 

- soweit erforderlich Versickerung vor 
Ort vorsehen (in Form einer Versi-
cherungsmulde als temporär wasser-
führendes Habitat f. Amphibien etc.)  

 

Reduzierung von Wind- und Was-
sererosion bzw. Eutrophierung von 
Boden bzw. Mohrbach 

- Begrünung der Flächen unter und 
zwischen den Modulen 

- extensive Nutzung der Wiesenflä-
chen (Etablierung einer Bodenruhe) 

- Eingrünung mit Gehölzen vorsehen 
(Verringerung der Erosion, insb. 
Wind; Nährstoffentzug) 

- Pufferfunktion, 
Grundwasserleiter 

Hydrogeologie56: Burgsandstein in 
sandiger Fazies; Sedimentgestein; 
Grundwasser-Leiter/Geringleiter 
mit mäßigen bis geringen Durch-
lässigkeiten 

Gering -mittel / 
erheblich 

- Ertragsfähigkeit - Bodenschätzung57 LIIIa3 40/38, 
TIIIa3 40/38, Grünland auf Lehm 
bzw. Ton; unterdurchschnittlich;  
LT 42/39, SL5V 42/39, Acker auf 
schwerem Lehm bzw. stark lehmi-
gem Sand; hohe Ertragsfähigkeit  

mittel/ erheblich - vorrangig ist die Ausführung als 
Agri- Photovoltaik- Anlage zu prüfen 
und zu forcieren 

- für Ausgleichsmaßnahmen außer-
halb des geplanten Geltungsbereichs 
sind PIK (produktionsintegrierte  
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Schutzgut  Bestand  Wertigkeit / 
Auswirkung  

Ziele / Maßnahmen  

Boden  

- Ertragsfähigkeit 

(für Lkr. ERH)  Kompensationsmaßnahmen) vorran-
gig zu prüfen 

- Sicherung von landwirtschaftlichen 
Flächen mit hoher Ertragsfähigkeit 
im Gemeindegebiet 

Wasser  

- Oberflächenwas-
ser 

- durch die PV- Anlage wird direkt 
kein Still- oder Fließgewässer be-
troffen;  

- südlich angrenzend Teichkette 

nicht betroffen/ 
nicht erheblich 

Verbesserung von Oberflächenge-
wässer als Lebensraum 

- sofern erforderlich ist anfallendes 
Oberflächenwasser vor Ort zu versi-
ckern; im Zuge der Bauleitplanung ist 
vorrangig zu prüfen, ob eine Veror-
tung der notwendigen Kompensati-
onsmaßnahmen am Mohrbach (Ent-
wicklungsschwerpunkt P1) oder auch 
eine Aufwertung der Teichkette mög-
lich ist 

- Grundwasser - Grundwasserneubildungsrate58 
aus Niederschlag (HK500) >50-100 
mm/a; detailliertere Daten zum 
Grundwasser liegen nicht vor.  

- Beeinträchtigung der Grundwas-
serneubildungsrate durch geplante 
Versiegelung (Wege, technische 
Einrichtungen, Fundamente); auf 
einem größeren Teil bleibt der 
Boden unversiegelt und damit die 
Speicher- und Pufferfunktion des 
Bodens für die Grundwasserbil-
dung erhalten; eine Extensivierung 
der Nutzung (Verzicht auf Dün-
gung, Herbizide, Pestizide) fördert 
die Bodenruhe und durch die Be-
gründung reduzieren sich Wind- 
und Wassererosion; beides wirkt 
sich positiv auf die Grundwasser-
bildung und -qualität aus 

gering/ erheb-
lich 

Verringerung des Oberflächenwas-
serabflusses vor Ort: 

- Begrünung der Flächen zwischen 
und unter den Modulen  

- Verwendung sickerfähiger Belags-
materialien auf erforderlichen Wege-
flächen 

Klima / Luft  - landwirtschaftliche Nutzfläche als 
Kaltluftentstehungsfläche;  

- trotz des räumlicher Bezug zum 
Ort Dannberg ist die klimatische 
Austauschfunktion aufgrund des 
ländlichen Charakters zu vernach-
lässigen; insbesondere auch, weil 
die Bestückung mit Solarmodulen 
nur zu einer punktuellen Versiege-
lung führt und i.d.R. die Flächen 
zwischen den Modulen begrünt 
werden; Solarmodule stellen nur in 
geringem Umfang ein Strömungs-
hindernis dar. 

Eine erhebliche Beeinträchtigung 
der klimatischen Austauschfunktion 
ist daher nicht zu erwarten   

gering / nicht 
erheblich 

Erhalt der klimatischen Austausch-
funktion 

- aufgrund der Kleinflächigkeit des 
Plangebietes klimatisch nicht erheb-
lich; es keine Maßnahmen erforder-
lich.  

Landschaftsbild  - landwirtschaftliche Nutzfläche 
ohne wertgebende Strukturen auf 
der Fläche selbst;  

- Fernwirksamkeit der Module, 
insbesondere da direkt angrenzend 
weitere Flächen für Photovoltaik  

Mittel bis hoch/ 
erheblich  

Verbesserung der Einbindung in die 
Landschaft und Verringerung der 
Überprägung des Ortsrandes: 
 

- Eingrünung der PV- Module ist im 
Zuge der Bauleitplanung zu prüfen; 
hierbei sollte ein Gesamtkonzept für  
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Schutzgut  Bestand  Wertigkeit / 
Auswirkung  

Ziele / Maßnahmen  

Landschaftsbild  geplant sind (Kumulationswirkung) 

- Fläche steht für eine öffentliche 
Erholungsnutzung aufgrund der 
landwirtschaftlichen Nutzung nicht 
zur Verfügung 

 die Flächen DB 2 bis DB 4 forciert 
werden 

- Agri- Photovoltaik ist vorrangig zu 
prüfen; hoch aufgeständerte Module 
(zur Bewirtschaftung der Flächen 
unter den Modulen mit Fahrzeugen), 
sind aufgrund der erheblichen Fern-
wirkung auszuschließen. 

Mensch und E r-
holung  

- siehe auch Landschaftsbild 

- durch die geplanten, benachbar-
ten Sondergebiete Photovoltaik ist 
die landschaftsgebundene Erho-
lung als solches weiterhin möglich, 
aber das Landschaftserleben als 
notwendiger Teil der  

Erholungseignung wird durch die 
Fernwirksamkeit der Module und 
die Überprägung der Landschaft 
erheblich betroffen 

Mittel / erheb-
lich 

Erhalt der Erholungsfunktion 

- alle für die wohnortnahe Erholung 
vorhandenen Wegebeziehungen 
bleiben erhalten 

- Ausschluss von hochaufgeständer-
ten Modulen (siehe auch Schutzgut 
Landschaftsbild / Erholung) 

- eine verträgliche Eingrünung der 
PV- Anlage ist vorrangig zu prüfen; 
darüber hinaus sollte zur Vorbeu-
gung einer Kumulationswirkung ein 
gemeinsames grünordnerisches 
Konzept für die Flächen DB 2 bis 
DB4 angestrebt werden 

Sach- und Kultu r-
güter  

- nach derzeitigem Kenntnisstand 
im Plangebiet nicht vorhanden; 

nicht betroffen - Meldepflicht nach Art. 8 BayDSchG 

- Erlaubnispflicht gem. Art. 7 
BayDSchG  

Empfindlichkeit s-
stufe des Natur - 
und Landschafts -
haushaltes  

 gering bis mittel  

Eingriffsreg elung  Verbal- argumentativ, Eingriffsre-
gelung nach dem BNatSchG 

Die Art des Verfahrens nach 
BauGB ist aktuell noch nicht be-
kannt. 

Vermeidung, 
Minimierung 
und Ausgleich 

Maßnahmenfestsetzung im GOP 

Je nach Ausführung der PV- Anlage 
gibt es verschiedene Arten der Auf-
ständerung der Module, der benötig-
ten Fundamente, der Anordnung der 
Module, der Intensität der Beschat-
tung der Flächen unterhalb der Mo-
dule, der Versiegelung erforderliche 
Zuwegung bzw. technische Bauwer-
ke, Einzäunung etc..  

Es ist daher schwierig, bereits im 
Rahmen des FNPs eine fundierte 
Angabe zur GRZ zu machen. Um 
jedoch den Eingriff näherungsweise 
zu ermitteln wird eine GRZ von 0,5 
angenommen. 

Empfohlenes 
Kompensat ions -
modell  

Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen auf der Fläche und außerhalb des dargestellten 
Plangebietes (Sicherung über Zuordnungsfestsetzung). 

Zur Kompensation wird ein Ausgleich vor Ort vorgeschlagen, insb. die Entwicklung von 
extensiv genutzten Wiesen bzw. Gras- und Staudenfluren zwischen / unter den Modulen 
(Verzicht auf Düngung, Herbizide, Pestizide), Heckenriegel sowie eine Aufwertung der 
Mohrbach- Aue bzw. der Teichkette. Ggf. zusätzlich erforderliche Maßnahmen gemäß saP 
sind soweit möglich innerhalb des geplanten Geltungsbereichs zu integrieren.  

Empfehlung 
Kompensat ion 

Umsetzung der Maßnahmenfestsetzung aus GOP: 

a) Umsetzung der geplanten Ausgleichsflächen, bevorzugt am Mohrbach (Entwicklungs-
schwerpunkt P1) bzw. der Teichkette 

b) zur Eingriffsminderung Begrünung der Flächen zwischen den Modulen und Ausbildung 
einer Eingrünung der PV- Anlage, die die Einbindung in die Landschaft verbessert ohne 
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dabei die Erträge der Anlage über die Maße zu beeinträchtigen 

c) Durchführung einer saP (Bodenbrüter, Reptilien, Amphibien) 

Nullvariante  

 

- der Eingriff auf die Schutzgüter bleibt aus und die bisherige Nutzung wird fortgeführt. Vor 
dem Hintergrund des Klimawandels würde aber auch ein Beitrag zur Energiewende ausblei-
ben. 

Sollte der Standort nicht weiterverfolgt werden, ist aufgrund weiterer geplanter Flächen im 
Umfeld von Dannberg selbst (ca. 1,7ha) sowie Hannberg (ca. 10,9ha), Klebheim (ca. 
15,2ha), Niederlindach (ca. 26,4ha) und Heßdorf (ca. 11,7ha) nicht davon auszugehen, dass 
es negative Auswirkungen hat. 

Planvarianten  

Kumulation  

-bzgl. des Sondergebietes DB 3 wurden keine Planvarianten diskutiert; in Dannberg selbst 
sind mit den Gebieten DB2 und DB4 weitere Sondergebiete für Photovoltaik in einer Größe 
von 1,4 bzw. 0,3ha vorgesehen. Darüber hinaus sind entlang der Autobahn A3 (d.h. auf 
vorbelasteten Standorten) östlich von Klebheim, Hannberg und Niederlindach bzw. südlich-
von Heßdorf umfangreiche Sondergebiete für Photovoltaik vorgesehen; 

- eine Kumulationswirkung könnte eintreten, wenn die Gebiete DB1 bis DB4 zeitgleich ent-
wickelt werden. Dies betrifft vor allem den anlagebedingten Verlust von Habitatflächen auf 
den Gebieten DB2 bis DB4 sowie baudbedingten Wirkungen auf Tiere, die sich auch auf 
angrenzende Flächen außerhalb der Eingriffsfläche erstrecken. Auch auf diesen könnten 
Tiere durch den Baulärm, Staub- und Lichtemmissionen sowie allgemein die Baustellenakti-
vität beeinträchtigt und vergrämt werden. Im Zuge der verbindlichen Bauleitplanung und mit 
Vorliegen von speziellen artenschutzrechtlichen Prüfungen ist die Notwendigkeit zusätzli-
cher Maßnahmen zu klären. 

Des Weiteren verstärkt sich durch die räumliche Nähe der geplanten Sondergebiete PV in 
Dannberg die Fernwirksamkeit der Module sowie die dadurch resultierende Überprägung 
der Landschaft. Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung ist darauf hinzuwirken, dass 
keine hochaufgeständerten Module (unter welche Fahrzeuge hindurchfahren können) auf-
gestellt werden. Auch sollte für alle Fläche ein gemeinsames Konzept für die Eingrünung 
und v.a. Durchgrünung (Auflockerung der Anlagenfläche) erstellt werden, um die Auswir-
kungen auf das Landschaftsbild zu reduzieren. 

Ermittlung des Ausgleichsbedarfs gem. Leitfaden ĂBauen im Einklang mit Natur und Landschaftñ 
(BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR LANDESENTWICKLUNG UND UMWELFRAGEN, 2. Erweiterte Auflage Januar 2003, 
Tabelle S. 13 und Tabellen S. 28ff) 

Bedeutung für Natur und Landschaft  Gebiet mit geringer Bedeutung  
Kategorie I, oben  

Eingriffsschwere  Typ A hoher Versiegelungs- bzw. Nutzungsgrad 
mögliche Kompensationsfaktor: 0,3-0,6  

Ausgleichsbedarf (überschlägig)  
Eine genaue Ermittlung des Ausgleichsbedarfs ist erst 
auf Ebene des Bebauungsplanes möglich.  

 

Fläche (in ha) x Kompensationsfaktor: 

5,7ha x 0,3 bis 0,6 = 1,71ha bis 3,42ha  

Gesamt ca. 1,71 bis 3,42ha  

 

4.16 Dannberg DB4  

Umweltprüfung zur Fortschreibung des FNP / LP  

 Geplante Nutzung  Sondergebietsfläche gem. §11 BauNVO, Nutzungsart 
Photovoltaik 

Flurnummern  1400, Gemarkung Hannberg 

Größe in ha  ca. 0,3ha 

Erwartete Grundflächenzahl (GRZ)  bis 0,5 

Eingriffsschwere  Typ A, hoher Versiegelungs- bzw. Nutzungsgrad 

Nutzung gem. rechtskräftigen FNP/LP  Fläche für die Landwirtschaft 

Gesamtbeurteilung und Empfehlung  

Planerische Vorgaben   
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Schutzgebiete des Naturschutzes (Fauna-Flora- Habitat, 
Vogelschutzgebiete , Nationalpark, Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, Naturschutzgebiet, Biosphärenre-
servat) 

- keine derartigen Flächen im Plangebiet. 

Biotopkartierung - keine derartigen Flächen im Plangebiet. 

Ökoflächenkataster (ÖFK) - keine derartigen Flächen im Plangebiet. 

Wasserschutzgebiete (Trinkwasserschutzgebiete, Heil-
quellenschutzgebiete) 

- keine derartigen Flächen im Plangebiet. 

Regionalplan, Planungsregion 7 Nürnberg - ca. 2/3 der Fläche liegen  im landschaftlichen Vorbe-
haltsgebiet (Teichkette). 

Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP) 

Landkreis ERH, Bearbeitungsstand März 2001 

- keine Ziele / Maßnahmen für das Plangebiet enthal-
ten 

Darstellung FNP /LP, Stand 2002  Planung Fortschreibung, Stand 24.10.2023  

  

Schutzgut  Bestand  Wertigkeit / 
Auswirkung  

Ziele / Maßnahmen  

Arten/ Leben s-
räume  

- Lebensraum 

- intensiv genutzte landwirtschaftli-
che Fläche (Grünland) ohne wert-
gebende Strukturen auf der Fläche 
selbst 

-> anlagebedingter Verlust von 
Habitatflächen durch Nutzungsän-
derung (vollständig durch Versie-
gelung im Bereich von Wegeflä-
chen, technischen Einrichtungen 
und teilweise durch Beschattung 
durch die Module); Beeinträchti-
gung von Wanderkorridoren durch 
Einzäunung der Fläche; technische 
Überprägung der Fläche (Blend-
wirkung der Module; Beschattung 
von Teilbereichen der Flächen) 

gering / erheb-
lich 

Verbesserung des Lebensrauman-
gebots vor Ort: 

- Nutzung als Agri- PV ist vorrangig 
zu verfolgen, da hierdurch zwangs-
läufig eine geringe Überdeckung mit 
Solarmodulen erfolgt 

- Schaffung von ausreichend breiten 
Habitatflächen zwischen den Modu-
len (extensive Wiesenfläche, ggf. 
Sitzstangen f. Greifvögel) sowie eine 
randliche, mit der Nutzung von So-
larmodulen verträgliche Gehölzpflan-
zung ist anzustreben; 

- Zaunanlagen dürfen keine Barriere 
für Kleinsäuger etc. darstellen (keine 
Sockel) 

- Verortung von Ausgleichsmaßnah-
men entlang des Grabens / der 
Teichkette bspw. Ausbildung eines 
Pufferstreifens entlang des Gewäs-
sers, Anlage von temporär wasser-
führenden Kleinstgewässern als 
Amphibienhabitate) 

- Baufeldfreimachung außerhalb der 
Vogelschutzzeit (d.h. nicht zwischen 
März und September) 

- detaillierte Daten zum  keine Bewertg. - durch die Nähe zur Teichkette  
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Schutzgut  Bestand  Wertigkeit / 
Auswirkung  

Ziele / Maßnahmen  

 Vorkommen nach FFH-Richtlinie o. 
Vogelschutz- Richtlinie liegen nicht 
vor; 

 besonders im Grünland auch Amphi-
bien ist denkbar; Notwendigkeit und 
Umfang der saP ist im Rahmen der 
verbindlichen Bauleitplanung mit der 
UNB abzustimmen 

Boden  
- Lebensraum 

 

- anthropogen überprägter Boden 
unter Dauernutzung, landwirt-
schaftliche Fläche mit nutzungsty-
pischen Eingriffen ( 

mittel / 
erheblich 

 

Erhalt der Lebensraumfunktionen 
durch Reduzierung der Versiegelung 
im Plangebiet  

- Ausführung notwendiger Wege mit  

Bodenbearbeitung, Düngung, insb. 
bei Acker Risiko der Wind- / Was-
sererosion in bewuchslosen Zeiten) 

Geologie59 Unterer Burgsandstein, 
Sandstein, fein- bis grobkörnig, 
weißgrau, grauweiß, grüngrau, 
gelbbraun, gebankt bis plattig, lokal 
z. T. kieselig gebunden; mit Ton-
stein, rot, rotbraun, grüngrau 

Bodenart60: 73b Fast ausschließ-
lich Gley und Braunerde-Gley aus 
(skelettführendem) Schluff bis 
Lehm, selten aus Ton (Talsedi-
ment) 

 versickerungsfähigen Belägen  

- soweit erforderlich Versickerung vor 
Ort vorsehen (in Form einer Versi-
cherungsmulde als temporär wasser-
führendes Habitat f. Amphibien etc.)  

 

Reduzierung von Wind- und Was-
sererosion bzw. Eutrophierung von 
Boden bzw. Mohrbach 

- Begrünung der Flächen unter und 
zwischen den Modulen 

- extensive Nutzung der Wiesenflä-
chen (Etablierung einer Bodenruhe) 

- Eingrünung mit Gehölzen vorsehen 
(Verringerung der Erosion, insb. 
Wind; Nährstoffentzug) 

- Pufferfunktion, 
Grundwasserleiter 

Hydrogeologie61: Burgsandstein in 
sandiger Fazies; Sedimentgestein; 
Grundwasser-Leiter/Geringleiter 
mit mäßigen bis geringen Durch-
lässigkeiten 

Gering -mittel / 
erheblich 

- Ertragsfähigkeit - Bodenschätzung62 TIIIa3 40/38, 
Grünland auf Ton; unterdurch-
schnittliche Ertragsfähigkeit (für 
Lkr. ERH) 

gering/ erheb-
lich 

- vorrangig ist die Ausführung als 
Agri- Photovoltaik- Anlage zu prüfen 
und zu forcieren 

Wasser  

- Oberflächenwas-
ser 

- durch die PV- Anlage wird direkt 
kein Still- oder Fließgewässer be-
troffen;  

- südlich angrenzend Teichkette 
bzw. nördlich kleiner Graben 

nicht betroffen/ 
nicht erheblich 

Verbesserung von Oberflächenge-
wässer als Lebensraum 

- sofern erforderlich ist anfallendes 
Oberflächenwasser vor Ort zu versi-
ckern; im Zuge der Bauleitplanung ist 
vorrangig zu prüfen, ob eine Veror-
tung der notwendigen Kompensati-
onsmaßnahmen am Mohrbach (Ent-
wicklungsschwerpunkt P1) oder auch 
eine Aufwertung der Teichkette bzw. 
des Grabens möglich ist 

- Grundwasser - Grundwasserneubildungsrate63 
aus Niederschlag (HK500) >50-100 
mm/a; detailliertere Daten zum 
Grundwasser liegen nicht vor.  

-> Beeinträchtigung der Grundwas-
serneubildungsrate durch geplante 
Versiegelung (Wege, technische 
Einrichtungen, Fundamente); auf 
einem größeren Teil bleibt der 
Boden unversiegelt und damit die 
Speicher- und Pufferfunktion des 
Bodens für die Grundwasserbil-
dung erhalten; eine Extensivierung  

gering/ erheb-
lich 

Verringerung des Oberflächenwas-
serabflusses vor Ort: 

- Begrünung der Flächen zwischen 
und unter den Modulen  

- Verwendung sickerfähiger Belags-
materialien auf erforderlichen Wege-
flächen 

- Versickerung vor Ort 
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Schutzgut  Bestand  Wertigkeit / 
Auswirkung  

Ziele / Maßnahmen  

Boden  

- Grundwasser 

der Nutzung (Verzicht auf Dün-
gung, Herbizide, Pestizide) wirkt 
sich positiv auf die Grundwasser-
bildung und -qualität aus 

  

Klima / Luft  - landwirtschaftliche Nutzfläche als 
Kaltluftentstehungsfläche;  

- trotz des räumlicher Bezug zum 
Ort Dannberg ist die klimatische 
Austauschfunktion aufgrund des 
ländlichen Charakters zu vernach-
lässigen; insbesondere auch, weil 
die Bestückung mit Solarmodulen 
nur zu einer punktuellen Versiege-
lung führt und i.d.R. die Flächen 
zwischen den Modulen begrünt 
werden d.h. weiterhin sind Kaltluf-
tentstehungsflächen vorhanden 
und die Solarmodule stellen nur in 
geringem Umfang ein Strömungs-
hindernis dar. 

Eine erhebliche Beeinträchtigung 
der klimatischen Austauschfunktion 
ist daher nicht zu erwarten   

gering / nicht 
erheblich 

Erhalt der klimatischen Austausch-
funktion 

- aufgrund der Kleinflächigkeit des 
Plangebietes klimatisch nicht erheb-
lich; es keine Maßnahmen erforder-
lich.  

Landschaftsbild  - landwirtschaftliche Nutzfläche 
ohne wertgebende Strukturen auf 
der Fläche selbst;  

- Fernwirksamkeit der Module, 
insbesondere da direkt angrenzend 
weitere Flächen für Photovoltaik 
geplant sind (Kumulationswirkung) 

- Fläche steht durch die aktuelle 
Nutzung für eine öffentliche Erho-
lungsnutzung nicht zur Verfügung 

Mittel- hoch / 
erheblich  

Verbesserung der Einbindung in die 
Landschaft und Verringerung der 
Überprägung des Ortsrandes: 
 
- aufgrund der Lage im landschaftli-
chen Vorbehaltsgebiet ist zwingend 
eine enge Abstimmung mit den zu-
ständigen Fachbehörden erforder-
lich. 
 

- Eingrünung der PV- Module ist im 
Zuge der Bauleitplanung zu prüfen; 
hierbei sollte ein Gesamtkonzept für 
die Flächen DB 2 bis DB 4 forciert 
werden 

- Agri- Photovoltaik ist vorrangig zu 
prüfen; hoch aufgeständerte Module 
(zur Bewirtschaftung der Flächen 
unter den Modulen mit Fahrzeugen), 
sind aufgrund der erheblichen Fern-
wirkung auszuschließen. 

Mensch und E r-
holung  

- siehe auch Landschaftsbild 

- durch die geplanten, benachbar-
ten Sondergebiete Photovoltaik ist 
die landschaftsgebundene Erho-
lung als solches weiterhin möglich, 
aber das Landschaftserleben als 
notwendiger Teil der Erholungseig-
nung wird durch die Fernwirksam-
keit der Module und die Überprä-
gung der Landschaft erheblich 
betroffen 

Mittel / erheb-
lich 

Erhalt der Erholungsfunktion 

- alle für die wohnortnahe Erholung 
vorhandenen Wegebeziehungen 
bleiben erhalten 

- Ausschluss von hochaufgeständer-
ten Modulen (siehe auch Schutzgut 
Landschaftsbild / Erholung) 

- eine verträgliche Eingrünung der 
PV- Anlage ist vorrangig zu prüfen; 
aufgrund der geringen Größe des 
Plangebietes ist nach Möglichkeit die 
Eingrünung auf einem der Nachbar-
flurstücke durchzuführen (ggf. auch 
als Ausgleichsmaßnahme) 

- darüber hinaus sollte zur  



Umweltbericht zur 
Neuausweisung von Bauflächen 
(im Rahmen der Fortschreibung des Flächennutzungsplanes mit integriertem Landschaftsplan) 
Gemeinde Heßdorf      

 

 
Planstand 24.10.2023 ï Fertigung  85  

Schutzgut  Bestand  Wertigkeit / 
Auswirkung  

Ziele / Maßnahmen  

Mensch und Er-
holung  

  Vorbeugung einer Kumulationswir-
kung ein gemeinsames grünordneri-
sches Konzept für die Flächen DB 2 
bis DB4 angestrebt werden 

Sach- und Kultu r-
güter  

- nach derzeitigem Kenntnisstand 
im Plangebiet nicht vorhanden; 

nicht betroffen - Meldepflicht nach Art. 8 BayDSchG 

- Erlaubnispflicht gem. Art. 7 
BayDSchG  

Empfindlichkeit s-
stufe des Natur - 
und Landschafts -
haushaltes  

 gering bis hoch Aufgrund der Lage im landschaftli-
chen Vorbehaltsgebiet ist zwingend 
eine enge Abstimmung mit den zu-
ständigen Fachbehörden erforderl. 

Eingriffsreg elung  Verbal- argumentativ, Eingriffsre-
gelung nach dem BNatSchG 

Die Art des Verfahrens nach 
BauGB ist aktuell noch nicht be-
kannt. 

Vermeidung, 
Minimierung 
und Ausgleich 

Maßnahmenfestsetzung im GOP 

Je nach Ausführung der PV- Anlage 
gibt es verschiedene Arten der Auf-
ständerung der Module, der benötig-
ten Fundamente, der Anordnung der 
Module, der Intensität der Beschat-
tung der Flächen unterhalb der Mo-
dule, der Versiegelung erforderliche 
Zuwegung bzw. technische Bauwer-
ke, Einzäunung etc..  

Es ist daher schwierig, bereits im 
Rahmen des FNPs eine fundierte 
Angabe zur GRZ zu machen. Um 
jedoch den Eingriff näherungsweise 
zu ermitteln wird eine GRZ von 0,5 
angenommen. 

Empfohlenes 
Kompensat ions -
modell  

Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen auf der Fläche und außerhalb des dargestellten 
Plangebietes (Sicherung über Zuordnungsfestsetzung). 

Zur Kompensation wird ein Ausgleich vor Ort vorgeschlagen, insb. die Entwicklung von 
extensiv genutzten Wiesen bzw. Gras- und Staudenfluren zwischen / unter den Modulen, 
Heckenriegel sowie eine Aufwertung der Mohrbach- Aue bzw. der Teichkette. Ggf. zusätzli-
che Maßnahmen gemäß saP (soweit mgl. Innerhalb des geplanten Geltungsbereiches ver-
orten).  

Ggf. weitere Maßnahmen erforderlich, um eine Vereinbarkeit mit den Schutzzielen des land-
schaftlichen Vorbehaltsgebiet herzustellen (in enger Abstimmung mit den zuständigen 
Fachbehörden) 

Empfehlung 
Kompensat ion 

Umsetzung der Maßnahmenfestsetzung aus GOP: 

a) Umsetzung der geplanten Ausgleichsflächen, bevorzugt am Mohrbach (Entwicklungs-
schwerpunkt P1) bzw. der Teichkette 

b) zur Eingriffsminderung Begrünung der Flächen zwischen den Modulen und Ausbildung 
einer Eingrünung der PV- Anlage (ggf. auf angrenzenden Flächen), die die Einbindung in die 
Landschaft verbessert ohne dabei die Erträge der Anlage über die Maße zu beeinträchtigen 

c) Durchführung einer saP (Bodenbrüter, Reptilien, Amphibien) 

Nullvariante  - der Eingriff auf die Schutzgüter bleibt aus und die bisherige Nutzung wird fortgeführt. Vor 
dem Hintergrund des Klimawandels würde aber auch ein Beitrag zur Energiewende ausblei-
ben. 

Sollte der Standort nicht weiterverfolgt werden, ist aufgrund weiterer geplanter Flächen im 
Umfeld von Dannberg selbst (ca. 7,1ha) sowie Hannberg (ca. 10,9ha), Klebheim (ca. 
15,2ha), Niederlindach (ca. 26,4ha) und Heßdorf (ca. 11,7ha) nicht davon auszugehen, dass 
es negative Auswirkungen hat (wie bspw. Verlagerung auf einen Standort mit erheblicheren 
Auswirkungen auf die Umweltgüter) 

Planvarianten,  

Kumulation  

-bzgl. des Sondergebietes DB 4 wurden keine Planvarianten diskutiert; in Dannberg selbst 
sind mit den Gebieten DB 2 und DB 3 weitere erheblich größere Sondergebiete für Photo-
voltaik (Größe zw. 1,4 und 5,7ha) vorgesehen. Darüber hinaus sind entlang der Autobahn 
A3 (d.h. auf vorbelasteten Standorten) östlich von Klebheim, Hannberg und Niederlindach 
bzw. südlich von Heßdorf umfangreiche Sondergebiete für Photovoltaik vorgesehen; 
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- eine Kumulationswirkung könnte eintreten, wenn die Gebiete DB1 bis DB4 zeitgleich ent-
wickelt werden. Dies betrifft vor allem den anlagebedingten Verlust von Habitatflächen auf 
den Gebieten DB2 bis DB4 sowie baudbedingten Wirkungen auf Tiere, die sich auch auf 
angrenzende Flächen außerhalb der Eingriffsfläche erstrecken. Auch auf diesen könnten 
Tiere durch den Baulärm, Staub- und Lichtemmissionen sowie allgemein die Baustellenakti-
vität beeinträchtigt und vergrämt werden. Im Zuge der verbindlichen Bauleitplanung und mit 
Vorliegen von speziellen artenschutzrechtlichen Prüfungen ist die Notwendigkeit zusätzli-
cher Maßnahmen zu klären. 

Des Weiteren verstärkt sich durch die räumliche Nähe der geplanten Sondergebiete PV in 
Dannberg die Fernwirksamkeit der Module sowie die dadurch resultierende Überprägung 
der Landschaft. Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung ist darauf hinzuwirken, dass 
keine hochaufgeständerten Module (unter welche Fahrzeuge hindurchfahren können) auf-
gestellt werden. Auch sollte für alle Fläche ein gemeinsames Konzept für die Eingrünung 
und v.a. Durchgrünung (Auflockerung der Anlagenfläche) erstellt werden, um die Auswir-
kungen auf das Landschaftsbild zu reduzieren.  

Ermittlung des Ausgleichsbedarfs gem. Leitfaden ĂBauen im Einklang mit Natur und Landschaftñ 
(BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR LANDESENTWICKLUNG UND UMWELFRAGEN, 2. Erweiterte Auflage Januar 2003, 
Tabelle S. 13 und Tabellen S. 28ff) 

Bedeutung für Natur und Landschaft  Gebiet mit geringer Bedeutung  
Kategorie I, oben  

Eingriffsschwere  Typ A hoher Versiegelungs- bzw. Nutzungsgrad 
mögliche Kompensationsfaktor: 0,3-0,6 

Ausgleichsbedarf (überschlägig)  
Eine genaue Ermittlung des Ausgleichsbedarfs ist erst 
auf Ebene des Bebauungsplanes möglich.  

Fläche (in ha) x Kompensationsfaktor: 

0,3hax 0,3 bis 0,6 = 0,09ha bis 0,18ha  

Gesamt ca. 0,09 bis 0,18ha  

 

4.17 Dannberg DB5  

Entsprechend ĂBau- und landesplanerische Behandlung von Freiflächen-

Photovoltaikanlagen, Hinweise des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau 

und Verkehrñ (vom 10.12.2021, Kapitel 3.2) ist bei schwimmenden PV-Anlagen durch 

geeignete Nebenbedingungen auszuschließen, dass es zu einer Ăschädlichen Ge-

wªsserverªnderungñ sowie zu negativen Auswirkungen auf sonstige Belange kommt. 

Bezüglich Photovoltaik-Modulen auf Wasserflächen gibt es bisher nur in geringem 

Umfang Erfahrungswerte, auf die man zur Prognose der Auswirkungen zurückgreifen 

könnte. Zudem stammen diese i.d.R. von größeren Anlagen auf ehemaligen Nasskie-

sabbauflächen und sind somit auf die Fläche DB5 (0,4ha) nicht ohne Weiteres über-

tragbar.  

Die Gemeinde Heßdorf hat daher in der Gemeinderatssitzung vom 24.10.23 be-

schlossen, die Fläche DB5 nicht weiterzuverfolgen. 
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4.18 Niederlindach NL1 

Umweltprüfung zur Fortschreibung des FNP / LP  

 Geplante Nutzung  Gemischte Baufläche §1 Abs.1 Nr. 2 BauNVO 

Flurnummern  497, 537/3 und 537/4, Gemarkung Hannberg 

Größe in ha  3.132m², ca. 0,31 ha 

Erwartete Grundflächenzahl (GRZ)  0,6 

Eingriffsart  Typ A, hoher Versiegelungs- bzw. Nutzungsgrad 

Nutzung gem. rechtskräftigen FNP/LP  - Fläche für die Landwirtschaft 

- Mögliche ökologische Ausgleichsfläche (Kürzel 
ĂMAñ; Schaffung ökologischer Vernetzung entlang 
der Lindach) 

- Bereiche in denen keine Aufforstung vorgenom-
men werden sollen (senkrechte Schraffur)  

Gesamtbeurteilung und Empfehlung  

Planerische Vorgaben   

Schutzgebiete des Naturschutzes (Fauna-Flora- Habitat, 
Vogelschutzgebiete , Nationalpark, Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, Naturschutzgebiet, Biosphärenre-
servat) 

- keine derartigen Flächen im Plangebiet. 

Biotopkartierung - außerhalb Biotop Nr. .6331-0292-001 ĂTeiche mit 
Begleitvegetation am südlichen Ortsrand von Nie-
derlindachñ 

Ökoflächenkataster (ÖFK) - keine derartigen Flächen im Plangebiet. 

Gesamtbeurteilung und Empfehlung  

Wasserschutzgebiete (Trinkwasserschutzgebiete, Heil-
quellenschutzgebiete) 

- keine derartigen Flächen im Plangebiet. 

Regionalplan, Planungsregion 7 Nürnberg - keine Festsetzungen für Plangebiet selbst  

Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP) 

Landkreis ERH, Bearbeitungsstand März 2001 

- keine Ziele / Maßnahmen für Trockenstandorte 
enthalten  

- Regionaler Entwicklungsschwerpunkte 

- Gewªsser: Erhaltung und Optimierung [é] Lin-
dach [é] durch Fºrderung naturnaher Strukturen 
[é], Verminderung des Schadstoff- und Stoffeintra-
ges, Erhalt und Entwicklung naturnaher Au- und 
Bruchwälder 

- Feuchtgebiete: in den Tªlern von [é] Lindach [é] 
Erhalt u. Optimierung von Feucht- u. Nasswiesen-
resten, Erhöhung des Grünlandanteils im Über-
schwemmungsbereich, Verbesserung des Bio-
topverbundes [é] 
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Darstellung FNP /LP, Stand 2002  Planung Fortschreibung, Stand 24.10.2023  

  

Begründung  Bestand  Wertigkeit / 
Auswirkung  

Ziele / Maßnahmen  

Arten/ Leben s-
räume  

- Lebensraum 

- anthropogen überprägter Boden 
unter Dauernutzung (Acker u. 
Grünlandfläche) in Ortsrandlage 
(Teile des Plangebietes sind be-
reits bebaut)  

- Fläche selbst ohne wertgebende 
Strukturen 

- nördlich angrenzend befindet sich 
die Aue der Lindach und südlich 
mehrere extensiv genutzte Teiche 
(Teiche werden im Rahmen des 
KULAP bewirtschaftet / genutzt) ; 
Lindach sowie und Teiche sind 
biotopkartiert 

mittel / 
erheblich 

Verbesserung des Lebensrauman-
gebots vor Ort: 

- Eingrünung entlang der Ostseite 
und 

- Durchgrünung 

- Reduzierung des Versiegelungs-
grades 

- Baufeldfreimachung außerhalb der 
Vogelschutzzeit (d.h. nicht zwischen 
März und September) 

 - detaillierte Daten zum Vorkom-
men nach FFH-Richtlinie oder 
Vogelschutz- Richtlinie liegen nicht 
vor; 

keine Bewer-
tung 

- Durchführung einer speziellen ar-
tenschutzrechtlichen Prüfung 

Boden  
- Lebensraum 

- anthropogen überprägter Boden 
unter Dauernutzung, landwirt-
schaftliche Fläche mit nutzungsty-
pischen Eingriffen (Bodenbearbei-
tung, Düngung, Risiko der Wind- / 
Wassererosion in bewuchslosen 
Zeiten); die Fl.nr. 537/4 und 497 
sind bereits in Teilen bebaut;  

Geologie64 Talfüllung, polygene-
tisch oder fluviatil (aus Quartär) 

Bodenart65: 76b Bodenkomplex: 
Gleye und andere grundwasserbe-
einflusste Böden aus (skelettfüh-
rendem) Schluff bis Lehm, selten 
aus Ton (Talsediment) 

mittel / 
erheblich 

 

Reduzierung der Versiegelung im 
Plangebiet  

- Verwendung sickerfähiger Beläge 

- Wiedervernässung ehemals nasser 
bzw. feuchter Standorte im Gemein-
degebiet 

- Ausweisung von Flächen zur Ein- 
und Durchgrünung bzw. Ausgleich 
innerhalb des Plangebietes 

- Extensivierung der Nutzung von 
Flächen im Gemeindegebiet 

- Entsiegelung von Flächen innerhalb 
des Gemeindegebietes 

- Pufferfunktion, 
Grundwasserleiter 

Hydrogeologie66: Burgsandstein in 
sandiger Fazies; Sedimentgestein; 
Grundwasser-Leiter/Geringleiter 
mit mäßigen bis geringen Durch-
lässigkeiten 

gering bis mittel 
/ erheblich 

Verringerung des Oberflächenwas-
serabflusses vor Ort: 

- Versickerung vor Ort, Reduzierung 
des Versiegelungsgrades, Verwen-
dung sickerfähiger Belagsmaterialien 

- Dachbegrünung 
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Begründung  Bestand  Wertigkeit / 
Auswirkung  

Ziele / Maßnahmen  

- Ertragsfähigkeit - Bodenschätzung67 lS4V 39/37 
(Acker auf lehmigem Sand) und 
TIIIa4 30/29 (Grünland auf Tonbo-
den), geringe bis mittlere Ertrags-
fähigkeit (unter durchschnittlich für 
Lkr. ERH) 

mittel/ erheblich - Sicherung von landwirtschaftlichen 
Flächen mit hoher Ertragsfähigkeit 
im Gemeindegebiet  

Wasser  

- Oberflächenwas-
ser 

- keine Still- und Fließgewässer 
innerhalb des Plangebietes  

- außerhalb des Plangebietes be-
findet sich nördlich die Lindach 
sowie südlich mehrere Teiche 

nicht betroffen/ 
nicht erheblich 

- Ausgleichsmaßnahmen nach Mög-
lichkeit entlang der Lindach verorten  

- Grundwasser - Grundwasserneubildungsrate68 
aus Niederschlag (HK500) >50-100 
mm/a; detailliertere Daten zum 
Grundwasser liegen nicht vor.  

- Beeinträchtigung der Grundwas-
serneubildungsrate durch geplante 
Versiegelung 

mittel/ erheblich Verringerung des Oberflächenwas-
serabflusses vor Ort: 

- Versickerung vor Ort  

- Reduzierung des Versiegelungs-
grades 

- Verwendung sickerfähiger Belags-
materialien 

- Dachbegrünung 

Klima / Luft  - Kaltluftentstehungsgebiet (Grün-
land / Acker) in Ortsrandlage, - zur 
nördlich gelegenen Lindach hin 
leicht abfallend 

- randlich an Luftaustauschbahn 
entlang der Lindach gelegen 

- aufgrund Ortsrandlage und dem 
Umstand, dass mit der Fläche 
keine Lücke in der Bebauung ge-
schlossen wird, muss eine Barrier-
ewirkung auf Ebene des BPLs 
vermieden werden  

mittel / erheb-
lich 

- riegelartige Bebauung vermeiden 
(Windbarriere) 
- Erhalt von großen zusammenhän-
genden Kaltluftflächen (Acker, Grün-
land) im Gemeindegebiet z.B. durch 
Festlegung von Bereiche ohne Auf-
forstung 

Landschaftsbild  - strukturarme, landwirtschaftliche 
Nutzfläche mit teils auch vorhan-
dener Bebauung in der Lindach-
Aue  

- angrenzend weitere landwirt-
schaftliche Nutzflächen, Linda 
(landschafsprägendes Element), 
und intensiv genutzte Teiche 

- Fläche selbst für Erholung nicht 
geeignet, da unter landwirtschaftli-
cher Nutzung bzw. Privatbesitz 

mittel / erheb-
lich  

Verbesserung der Einbindung in die 
Landschaft und Verringerung der 
Überprägung des Ortsrandes: 

- Entwicklung einer Ortsrandeingrü-
nung zur Lindach und nach Westen 
hin 

- Verortung des Ausgleichs nach 
Möglichkeit planintern bzw. entlang 
der Lindach oder Aufwertung der 
Teiche zur Verbesserung des Land-
schaftsbildes  

Mensch und Erh o-
lung  

- strukturarme, landwirtschaftliche 
Nutzfläche mit teils vorhandener 
Bebauung  

- aufgrund der Nutzung bzw. da 
Privateigentum steht Fläche selbst 
für Erholung nicht zur Verfügung 

- vorhandene Wiesenwege bleiben 
weitgehend erhalten d.h. Zugang 
zur freien Natur wird nicht einge-
schränkt 

gering/ nicht 
erheblich 

- alle für die wohnortnahe Erholung 
vorhandenen Wegebeziehungen 
bleiben erhalten 

- vorgenannte Maßnahmen zur Ver-
besserung der Einbindung ins Land-
schaftsbild tragen auch zur Verbes-
serung der Erholungseignung und 
des Landschaftserlebens bei 

Sach- und Kultu r-
güter  

- nach derzeitigem Kenntnisstand 
im Plangebiet nicht vorhanden; 

nicht betroffen - Meldepflicht nach Art. 8 BayDSchG 

- Erlaubnispflicht gem. Art. 7 
BayDSchG  
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Empfindlichkeit s-
stufe des Natur - 
und Landschafts -
haushaltes  

 gering bis mittel  

Eingriffsreg elung  Verbal- argumentativ, Eingriffsre-
gelung nach dem BNatSchG 

Die Art des Verfahrens nach 
BauGB ist aktuell noch nicht be-
kannt. 

Vermeidung, 
Minimierung 
und Ausgleich 

Maßnahmenfestsetzung im GOP 

Empfohlenes 
Kompensations -
modell  

Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen auf der Fläche und außerhalb des dargestellten 
Baugebietes (Sicherung über Zuordnungsfestsetzung). 

Empfehlung Ko m-
pensat ion 

Umsetzung der Maßnahmenfestsetzung aus GOP: 

a) Ausbildung eines Ortsrandes durch Gehölzpflanzung, insbesondere zur Lindach hin 

b) Umsetzung der geplanten Ausgleichsflächen (sofern planintern nicht möglich, idealer-
weise im Bereich der Lindach oder Extensivierung der südlich gelegenen Teiche) 

c) Durchführen einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung zur Vermeidung von Ver-
botstatbeständen gem. §44 BNatSchG 

d) Durchführung eines Schallschutzgutachten und Umsetzung ggf. erforderlicher Maßnah-
men  

Nullvariante  

Planvarianten  

- Eingriff auf die Schutzgüter bleibt aus 

- Entwicklung einer Ortsrandeingrünung bleibt aus. 

- der FNP sieht für Niederlindach aktuell keine weiteren, konkreten Bauflächen vor; Langfris-
tig ist der westliche Ortsrand für eine bauliche Erweiterung vorgesehen. Dies ist im FNP 
bereits mit Pfeil-Symbolen dargestellt. 

Ermittlung des Ausgleichsbedarfs gem. Leitfaden ĂBauen im Einklang mit Natur und Landschaftñ 
(BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR LANDESENTWICKLUNG UND UMWELFRAGEN, 2. Erweiterte Auflage Januar 2003, 
Tabelle S. 13 und Tabellen S. 28ff) 

Bedeutung für Natur und Landschaft  Gebiet mit geringer Bedeutung  
Kategorie I, unten und Kategorie I, oben  

Eingriffsschwere  Typ A hoher Versiegelungs- bzw. Nutzungsgrad 
mögliche Kompensationsfaktor: 0,3-0,6  

Ausgleichsbedarf (überschlägig)  
Eine genaue Ermittlung des Ausgleichsbedarfs ist erst auf 
Ebene des Bebauungsplanes möglich.  

 

Fläche (in ha) x Kompensationsfaktor: 

0,31ha x 0,3 bis 0,6 = 0,09ha bis 0,19ha  

Gesamt ca. 0,09 bis 0,1 9ha 

 

4.19 Niederlindach NL2  

Umweltprüfung zur Fortschreibung des FNP / LP  

 Geplante Nutzung  Sondergebietsfläche gem. §11 BauNVO, Nutzungsart 
Photovoltaik 

Flurnummern  756, 757, 758 und 759, Gemarkung Hannberg 

Größe in ha  ca. 6,9 ha 

Erwartete Grundflächenzahl (GRZ)  bis 0,5 

Eingriffsschwere  GRZ 

Nutzung gem. rechtskräftigen FNP/LP  Fläche für die Landwirtschaft, angrenzend Wald 
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Gesamtbeurteilung und Empfehlung  

Planerische Vorgaben   

Schutzgebiete des Naturschutzes (Fauna-Flora- Habitat, 
Vogelschutzgebiete , Nationalpark, Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, Naturschutzgebiet, Biosphärenre-
servat) 

- keine derartigen Flächen im Plangebiet.  

Biotopkartierung - keine derartigen Flächen im Plangebiet. 

Ökoflächenkataster (ÖFK) - Fl.nr. 759, ID8571, Sonstige Fläche (aus der Flurbe-
reinigung, AELF Mittelfranken, 1995), Entwicklungsziel 
Hecken, Feldgehölze 

Wasserschutzgebiete (Trinkwasserschutzgebiete, Heil-
quellenschutzgebiete) 

- keine derartigen Flächen im Plangebiet. 

Regionalplan, Planungsregion 7 Nürnberg - keine derartigen Flächen im Plangebiet. 

Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP) 

Landkreis ERH, Bearbeitungsstand März 2001 

- keine Ziele / Maßnahmen für Gewässer, Feuchtge-
biete und Trockenstandorte enthalten  

Darstellung FNP /LP, Stand 2002  Planung Fortschreibung, Stand 24.10.2023  

 

 

Schutzgut  Bestand  Wertigkeit / 
Auswirkung  

Ziele / Maßnahmen  

Arten/ Leben s-
räume  

- Lebensraum 

- Grünland, Ackerflächen 
 

- ÖFK- Fläche auf Fl.nr. 759, Ge-
hölze, ca. 0,27ha 

Gering / erheb-
lich 

hoch / erheblich 

- Verbesserung des Lebensrauman-
gebots vor Ort: 

- Erhalt der Gehölzflächen auf Fl.nr. 
759 ist zu prüfen 

- Nutzung als Agri- PV ist vorrangig 
zu verfolgen, da hierdurch zwangs-
läufig eine geringe Überdeckung mit 
Solarmodulen erfolgt 

- die Schaffung von Habitatflächen 
zwischen den Modulen sowie eine 
randliche, mit der Nutzung von So-
larmodulen verträgliche Gehölzpflan-
zung ist anzustreben 

-Zaunanlagen dürfen keine Barriere 
für Kleinsäuger etc. darstellen  

- Ausweisung einer Pufferzone zum 
angrenzenden Biotop bzw. Verortung 
notwendiger Kompensationsmaß-
nahmen entlang des Biotops 

- Baufeldfreimachung außerhalb der 
Vogelschutzzeit (d.h. nicht zwischen 
März und September) 
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Schutzgut  Bestand  Wertigkeit / 
Auswirkung  

Ziele / Maßnahmen  

 - detaillierte Daten zum Vorkom-
men nach FFH-Richtlinie o. Vogel-
schutz- Richtlinie liegen nicht vor; 

keine Bewer-
tung 

- Notwendigkeit und Umfang der saP 
ist im Rahmen der verbindlichen 
Bauleitplanung mit der UNB abzu-
stimmen  

Vorkommen von Bodenbrütern wie 
der Feldlerche, Gebüsch und Höh-
lenbrütern aus angrenzenden Flä-
chen und ggf. Zauneidechse (rand-
lich an außerhalb gelegene Gehölz-
bestände in Richtung A3); besonders 
mit Blick auf eine Kumulationswir-
kung bei zeitgleicher Umsetzung der 
Plangebiete NL2 bis NL5 ist der 
Untersuchungsraum großräumig zu 
fassen. 

Boden  
- Lebensraum 

-überwiegend anthropogen über-
prägter Boden unter Dauernutzung, 
landwirtschaftliche Fläche mit nut-
zungstypischen Eingriffen (Boden-
bearbeitung, Düngung, Wind- und  

mittel / 
erheblich 

 

Erhalt der Lebensraumfunktionen 
durch Reduzierung der Versiegelung 
im Plangebiet  

- Erhalt der Gehölze auf Fl.nr. 759 

Zeiten); Fl.nr. 758 Grünland, Fl.nr. 
759 Gehölze 

Geologie69- Unterer Burgsandstein, 
Sandstein, fein- bis grobkörnig, 
weißgrau, grauweiß, grüngrau, 
gelbbraun, gebankt bis plattig, lokal 
z. T. kieselig gebunden; mit Ton-
stein, rot, rotbraun, grüngrau 

Bodenart70: 429a Fast ausschließ-
lich Pseudogley und Braunerde-
Pseudogley 

72e Vorherrschend Gley und 
Braunerde-Gley 

 - Ausführung notwendiger Wege mit 
versickerungsfähigen Belägen 

- Begrünung der Flächen unter und 
zwischen den Modulen 

- Eingrünung vorsehen 

 

Boden  

- Pufferfunktion, 
Grundwasserleiter 

Hydrogeologie71: Burgsandstein in 
sandiger Fazies; Sedimentgestein; 
Grundwasser-Leiter/Geringleiter 
mit mäßigen bis geringen Durch-
lässigkeiten 

- Böden mit hohem Retentionsver-
mögen bei Niederschlagsereignis-
sen (gesamtes Gebiet): aufgrund 
der geringeren Versiegelung im 
Vergleich zu anderen Baunutzun-
gen und der anzustrebenden Be-
grünung zwischen und unter den  
Modulen, bleibt das Retentions-
vermögen weitgehend erhalten.  

 

 Erhalt der Puffer- und Speicherfunk-
tion des Boden durch Reduzierung 
der Versiegelung  

- falls erforderlich Versickerung vor 
Ort, nach Möglichkeit in naturnaher 
Gestaltung (ggf. in Kombination mit 
Kompensationsmaßnahmen) 

- Begrünung der Flächen unter und 
den Modulen 

Zur Kompensation des Eingriffs in 
Böden mit hohem Retentionsvermö-
gen bei Niederschlagsereignissen 
(gesamtes Gebiet) sind folgende 
Maßnahmen anzustreben: 

- vorrangig Agri- PV entwickeln 

- vorgenannte Maßnahmen wie si-
ckerfähige Beläge, Begrünung 
durchführen 

- Wiedervernässung von ehemals 
nassen oder feuchten Standorten 
außerhalb des Plangebietes (allge-
mein als eine mögliche Kompensati-
onsmaßnahme, sofern ein planinter-
ner Ausgleich nicht ausreichend ist) 
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Schutzgut  Bestand  Wertigkeit / 
Auswirkung  

Ziele / Maßnahmen  

- Ertragsfähigkeit - Bodenschätzung72: lehmiger 
Sand (lS5V 34/32, 34/33 und 
34/29) bzw. schwerer Lehm LT5V 
44/41, teils überdurchschnittliche 
Ertragsfähigkeit für Lkr. ERH 

gering/ erheb-
lich 

- vorrangig ist die Ausführung als 
Agri- Photovoltaik- Anlage zu prüfen 
und zu forcieren 

- Ausgleichsmaßnahmen in Form 
von PIK- Maßnahmen durchführen 

Wasser  

- Oberflächenwas-
ser 

- keine Stillgewässer oder Fließ-
gewässer innerhalb des Plangebie-
tes  

nicht betroffen/ 
nicht erheblich 

- keine Maßnahmen erforderlich 

- Grundwasser - Grundwasserneubildungsrate73 
aus Niederschlag (HK500) >50-100 
mm/a; detailliertere Daten zum 
Grundwasser liegen nicht vor.  

- Beeinträchtigung der Grundwas-
serneubildungsrate durch geplante 
Versiegelung (Wegeflächen, tech-
nische Einrichtungen) nicht zu  

Gering / erheb-
lich 

Verringerung des Oberflächenwas-
serabflusses vor Ort: 

- Begrünung der Flächen zwischen 
und unter den Modulen  

- Verwendung sickerfähiger Belags-
materialien auf erforderlichen Wege-
flächen 

Wasser  

- Grundwasser 

erwarten, da auf der Fläche über-
wiegend punktuelle Eingriffe (Fun-
damente der Module) 

  

Klima / Luft  - landwirtschaftliche Nutzfläche als 
Kaltluftentstehungsfläche;  

- trotz des räumlicher Bezug zu 
den Orten Niederlindach und Han-
nberg ist die klimatische Aus-
tauschfunktion aufgrund des ländli-
chen Charakters zu vernachlässi-
gen; insbesondere auch, weil die 
Bestückung mit Solarmodulen nur 
zu einer punktuellen Versiegelung 
führt und i.d.R. die Flächen zwi-
schen den Modulen begrünt wer-
den; Solarmodule stellen nur in 
geringem Umfang ein Strömungs-
hindernis dar. Eine erhebliche 
Beeinträchtigung der klimatischen 
Austauschfunktion ist daher nicht 
zu erwarten   

gering / nicht 
erheblich 

Erhalt der klimatischen Austausch-
funktion 

- aufgrund der Kleinflächigkeit des 
Plangebietes klimatisch nicht erheb-
lich; es keine Maßnahmen erforder-
lich.  

Landschaftsbild  - landwirtschaftliche Nutzfläche mit 
randlichen wertgebende Strukturen 
(Gehölzfläche entlang A3 auf Fl.nr. 
759); 

- direkt entlang der A3 (Vorbelas-
tung durch Lärmimission) 

- die Verortung von Photovoltaik- 
Flächen entlang vorbelasteter 
Standorte (hier in räumlicher Nähe 
zur Autobahn A3) entspricht dem 
LEP Bayern 

- Fernwirksamkeit der Module, 
insbesondere da direkt angrenzend 
weitere Flächen für Photovoltaik 
geplant sind (Kumulationswirkung) 

- Fläche selbst steht für eine öffent-
liche Erholungsnutzung nicht zur 
Verfügung, da es eine landwirt-
schaftliche Nutzfläche ist; vorhan-
dene Wegebeziehung bleiben 
erhalten 

Mittel / erheb-
lich 

Verbesserung der Einbindung in die 
Landschaft und Verringerung der 
Überprägung des Landschaft durch 
Maßnahmen zur Reduzierung der 
Fern- und Blendwirkung der Solar-
module: 
- Erhalt der Gehölze (ÖFK, Fl.nr. 
759), Eingrünung der PV- Module ist 
im Zuge der Bauleitplanung zu prü-
fen, insbesondere entlang der westli-
chen Grenze 

- die Nutzung als Agri- Photovoltaik 
ist vorrangig zu prüfen; hoch aufge-
ständerte Module (zur Bewirtschaf-
tung der Flächen unter den Modulen 
mit Fahrzeugen), sind aufgrund der 
erheblichen Fernwirkung jedoch 
auszuschließen. 

- gemeinsames grünordernsiches 
Konzept für die Flächen NL2- NL5 ist 
zu forcieren (insb. entlang der westli-
chen Grenze d.h. NL2 und NL4 
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Mensch und E r-
holung  

- siehe auch Landschaftsbild 

- durch die geplanten, benachbar-
ten Sondergebiete Photovoltaik ist 
die landschaftsgebundene Erho-
lung als solches weiterhin möglich, 
aber das Landschaftserleben als 
notwendiger Teil des Erholungs-
eignung wird durch die Fernwirk-
samkeit der Module und die Über-
prägung der Landschaft erheblich 
betroffen 

Mittel / erheb-
lich 

Erhalt der Erholungsfunktion 

- alle für die wohnortnahe Erholung 
vorhandenen Wegebeziehungen 
bleiben erhalten 

- Ausschluss von hochaufgeständer-
ten Modulen (siehe auch Schutzgut 
Landschaftsbild / Erholung) & Forcie-
ren eines Gesamtkonzeptes für die 
Grünordnung der Plangebiete NL2 
bis NL5 zur Minimierung der Kumula-
tionswirkung 

Sach- und Kultu r-
güter  

- nach derzeitigem Kenntnisstand 
im Plangebiet nicht vorhanden; 

nicht betroffen - Meldepflicht nach Art. 8 BayDSchG 

- Erlaubnispflicht gem. Art. 7 
BayDSchG  

 

Empfindlichkeit s-
stufe d. Natur - u. 
Landschafts -
haushaltes  

 gering bis hoch - Abstimmung mit den zuständigen 
Fachbehörden bzgl. ÖFK-Fläche 

Eingriffsreg elung  Verbal- argumentativ, Eingriffsre-
gelung nach dem BNatSchG 

Die Art des Verfahrens nach 
BauGB ist aktuell noch nicht be-
kannt. 

Vermeidung, 
Minimierung 
und Ausgleich 

Maßnahmenfestsetzung im GOP 

Je nach Ausführung der PV- Anlage 
gibt es verschiedene Arten der Auf-
ständerung der Module, der benötig-
ten Fundamente, der Anordnung der 
Module, der Intensität der Beschat-
tung der Flächen unterhalb der Mo-
dule, der Versiegelung erforderliche 
Zuwegung bzw. technische Bauwer-
ke, Einzäunung etc..  

Es ist daher schwierig, bereits im 
Rahmen des FNPs eine fundierte 
Angabe zur GRZ zu machen. Um 
jedoch den Eingriff näherungsweise 
zu ermitteln wird eine GRZ von 0,5 
angenommen. 

Empfohlenes 
Kompensat ions -
modell  

 

Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen auf der Fläche und außerhalb des dargestellten 
Plangebietes (Sicherung über Zuordnungsfestsetzung). 

Zur Kompensation wird ein Ausgleich vor Ort vorgeschlagen z.B. Entwicklung von extensiv 
genutzten Wiesen bzw. Gras- und Staudenfluren zwischen / unter den Modulen, Heckenrie-
gel; Ggf. zusätzliche Maßnahmen gemäß saP; 

Empfehlung 
Kompensat ion 

Umsetzung der Maßnahmenfestsetzung aus GOP: 

a) Umsetzung der geplanten Ausgleichsflächen 

b) zur Eingriffsminderung Begrünung der Flächen zwischen den Modulen und Ausbildung 
einer Eingrünung der PV- Anlage, die die Einbindung in die Landschaft verbessert ohne 
dabei die Erträge der Anlage über die Maße zu beeinträchtigen; Erhalt Gehölze Fl.nr.759 
(ÖFK-Fläche) 

c) Durchführung einer saP (Bodenbrüter, Höhlen- und Gebüschbrüter, Reptilien) 

Nullvariante  - der Eingriff auf die Schutzgüter bleibt aus und die bisherige Nutzung wird fortgeführt; 

Die Nullvariante führt aber auch dazu, dass ein Beitrag der Gemeinde zur Energiewende 
ausbleibt. Da die Plangebiete NL2 bis NL5 vorbelastete Flächen entlang von Verkehrswe-
gen (Autobahn) sind, folgt die Planungen dem LEP Bayern. Sollte der Standort NL2 nicht 
weiterverfolgt werden, könnten entsprechend weniger gut geeignete Standorte favorisiert 
werden.  

Allerdings sind gem. Plandarstellung im vorliegenden FNP- innerhalb der Gemeinde mehr 
als 70ha Sonderflächen Photovoltaik vorgesehen (Dannberg ca. 8,4ha, Hannberg ca. 
10,9ha, Klebheim ca. 15,2ha, restliche Plangebiete in Niederlindach ca. 19,5ha und Heßdorf 
ca. 11,7 ha). Daher ist erstmal nicht davon auszugehen, dass die Nullvariante NL2 negative 
Auswirkungen hat.  
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Planvarianten,  

Kumulation  

-bzgl. des Sondergebietes NL2 wurden keine Planvarianten diskutiert; in Niederlindach 
selbst sind drei weitere Sondergebiete Photovoltaik geplant; 

- eine Kumulationswirkung könnte eintreten, wenn NL2 bis NL5 zeitgleich entwickelt werden. 
Dies betrifft vor allem den analgebedingten Verlust von Habitatflächen sowie baudbedingten 
Wirkungen auf Tiere (z.B. Vergrämung durch Verlärmung). 

Ermittlung des Ausgleichsbedarfs gem. Leitfaden ĂBauen im Einklang mit Natur und Landschaftñ 
(BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR LANDESENTWICKLUNG UND UMWELFRAGEN, 2. Erweiterte Auflage Januar 2003, 
Tabelle S. 13 und Tabellen S. 28ff) 

Bedeutung für Natur und Landschaft  Gebiet mit geringer Bedeutung  
Kategorie I, oben, 6,63ha 

Kategorie III, 0,27ha ÖFK- Fläche (Gehölze) 

Eingriffsschwere  Typ A hoher Versiegelungs- bzw. Nutzungsgrad 
mögliche Kompensationsfaktor: 0,2-0,6 bzw. 1,0 -3,0 

Ausgleichsbedarf (überschlägig)  
Eine genaue Ermittlung des Ausgleichsbedarfs ist erst 
auf Ebene des Bebauungsplanes möglich.  

 

Fläche (in ha) x Kompensationsfaktor: 

6,63ha x 0,3 bis 0,6 = 1,99ha bis 3,98ha  

0,27ha x 1,0 bis 3,0 = 0,27ha bis 0,81ha 

Gesamt ca. 2,26 bis 4,79ha  

4.20 Niederlindach NL3  

Aufgrund der vergleichbaren naturräumlichen Ausstattung und des gleichen Eingriffs-

szenario wird auf die Umweltprüfung zum Plangebiet NL2 verwiesen.  

Die Fläche wird im Zuge des Ausbaus der A3 als Lagerfläche etc. genutzt. Das be-

deutet, dass der ursprüngliche Biotop- und Nutzungstyp Ackerfläche nicht mehr vor-

handen ist. Die Ausgleichsbilanzierung geht dennoch von Ackerflächen aus, um 

überschlägig den Bedarf ermitteln zu können. Im Rahmen der verbindlichen Bauleit-

planung ist der aktuelle Zustand zu erfassen und zu bewerten. 

Abweichend zum NL2 kommen im Plangebiet nur lehmiger Sand (lS5V 34/33) bzw. 

schwerer Lehm LT5V 44/41 vor. Die Flächen weisen wie NL2 teils eine überdurch-

schnittliche Ertragsfähigkeit für den Lkr. Erlangen- Höchstadt auf. 

Umweltprüfung zur Fortschreibung des FNP / LP  

 Geplante Nutzung  Sondergebietsfläche gem. §11 BauNVO, Nutzungsart 
Photovoltaik 

Flurnummern  762, 763 und 764, Gemarkung Hannberg 

Größe in ha  ca. 3,0 ha 

Erwartete Grundflächenzahl (GRZ)  bis 0,5 

Eingriffsschwere  Typ A, hoher Versiegelungs- bzw. Nutzungsgrad 

Nutzung gem. rechtskräftigen FNP/LP  Fläche für die Landwirtschaft 

Gesamtbeurteilung und Empfehlung  

Planerische Vorgaben   

Schutzgebiete des Naturschutzes (Fauna-Flora- Habitat, 
Vogelschutzgebiete , Nationalpark, Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, Naturschutzgebiet, Biosphärenre-
servat) 

- keine derartigen Flächen im Plangebiet.  

Biotopkartierung - keine derartigen Flächen im Plangebiet. 

Ökoflächenkataster (ÖFK) - keine derartigen Flächen im Plangebiet. 

Wasserschutzgebiete (Trinkwasserschutzgebiete, Heil-
quellenschutzgebiete) 

- keine derartigen Flächen im Plangebiet. 
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Regionalplan, Planungsregion 7 Nürnberg 

 

- keine derartigen Flächen im Plangebiet. 

Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP) 

Landkreis ERH, Bearbeitungsstand März 2001 

- keine Ziele / Maßnahmen für Gewässer, Feuchtge-
biete und Trockenstandorte enthalten  

Darstellung FNP /LP, Stand 2002  Planung Fortschreibung, Stand 24.10.2023  

 

 

Ermittlung des Ausgleichsbedarfs gem. Leitfaden ĂBauen im Einklang mit Natur und Landschaftñ 
(BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR LANDESENTWICKLUNG UND UMWELFRAGEN, 2. Erweiterte Auflage Januar 2003, 
Tabelle S. 13 und Tabellen S. 28ff) 

Bedeutung für Natur und Landschaft  Gebiet mit geringer Bedeutung  
Kategorie I, oben, 3,0ha 

Eingriffsschwere  Typ A hoher Versiegelungs- bzw. Nutzungsgrad 
mögliche Kompensationsfaktor: 0,3-0,6  

Ausgleichsbedarf (überschlägig)  
Eine genaue Ermittlung des Ausgleichsbedarfs ist erst 
auf Ebene des Bebauungsplanes möglich.  

 

Fläche (in ha) x Kompensationsfaktor: 

3,00ha x 0,3 bis 0,6 = 0,90ha bis 1,80ha  

Gesamt ca. 0,90 bis 1,80ha 

 

4.21 Niederlindach NL4  

Aufgrund der vergleichbaren naturräumlichen Ausstattung und des gleichen Eingriffs-

szenario wird auf die Umweltprüfung zum Plangebiet NL2 verwiesen.  

Abweichend zum NL2 kommen im Plangebiet nur lehmiger Sand (lS5V 34/33, lS4V 

39/37), schwerer Lehm (LT5V 44/40, LT6V 41/38) und stark lehmiger Sand (SL4V 

44/42) vor. Ca. 50% des Plangebietes weisen damit eine überdurchschnittliche Er-

tragsfähigkeit für den Lkr. Erlangen- Höchstadt auf. Der Entwicklung von Agri- PV- 

Anlagen sowie der Umsetzung des Kompensationsbedarfs in Form von PIK- Maß-

nahmen kommt damit besondere Bedeutung zu. 

Umweltprüfung zur Fortschreibung des FNP / LP  

 Geplante Nutzung  Sondergebietsfläche gem. §11 BauNVO, Nutzungsart 
Photovoltaik 

Flurnummern  794, 795, 796, 797, 799, 800 und 801, Gemarkung 
Hannberg 

Größe in ha  Ca. 9,7ha 

Erwartete Grundflächenzahl (GRZ)  bis 0,5 

Eingriffsschwere  Typ A, hoher Versiegelungs- bzw. Nutzungsgrad 

Nutzung gem. rechtskräftigen FNP/LP  Fläche für die Landwirtschaft 

Gesamtbeurteilung und Empfehlung  

Planerische Vorgaben   
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Schutzgebiete des Naturschutzes (Fauna-Flora- Habitat, 
Vogelschutzgebiete , Nationalpark, Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, Naturschutzgebiet, Biosphärenre-
servat) 

- keine derartigen Flächen im Plangebiet.  

Biotopkartierung - keine derartigen Flächen im Plangebiet. 

Ökoflächenkataster (ÖFK) - keine derartigen Flächen im Plangebiet. 

Wasserschutzgebiete (Trinkwasserschutzgebiete, Heil-
quellenschutzgebiete) 

- keine derartigen Flächen im Plangebiet. 

Regionalplan, Planungsregion 7 Nürnberg 

 

- keine derartigen Flächen im Plangebiet. 

Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP) 

Landkreis ERH, Bearbeitungsstand März 2001 

- keine Ziele / Maßnahmen für Gewässer, Feuchtge-
biete und Trockenstandorte enthalten  

Darstellung FNP /LP rechtskräftig  Planung 2023  

  

Ermittlung des Ausgleichsbedarfs gem. Leitfaden ĂBauen im Einklang mit Natur und Landschaftñ 
(BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR LANDESENTWICKLUNG UND UMWELFRAGEN, 2. Erweiterte Auflage Januar 2003, 
Tabelle S. 13 und Tabellen S. 28ff) 

Bedeutung für Natur und Landschaft  Gebiet mit geringer Bedeutung  
Kategorie I, oben 

Eingriffsschwere  Typ A hoher Versiegelungs- bzw. Nutzungsgrad 
mögliche Kompensationsfaktor: 0,3-0,6  

Ausgleichsbedarf (überschlägig)  
Eine genaue Ermittlung des Ausgleichsbedarfs ist erst 
auf Ebene des Bebauungsplanes möglich.  

 

Fläche (in ha) x Kompensationsfaktor: 

9,70ha x 0,3 bis 0,6 = 2,91ha bis 5,82ha  

Gesamt ca. 2,91 bis 5,82ha 

 

4.22 Niederlindach NL 5 

Aufgrund der vergleichbaren naturräumlichen Ausstattung und des gleichen Eingriffs-

szenario wird auf die Umweltprüfung zum Plangebiet NL2 verwiesen.  

Auf Fl.nr. 810 befindet sich ein Teich (0,54ha), der im Rahmen der verbindlichen Bau-

leitplanung von einer Überplanung mit Solarmodulen auszusparen ist. Im Rahmen 

der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung ist das Vorkommen von saP- relevan-

ten Amphiben zu prüfen. Die Fläche bietet sich zudem für planinterne Kompensati-

onsmaßnahmen an. 

Fl.nr. 810 (Teichfläche) befindet sich innerhalb des Trinkwasserschutzgebietes 

Heßdorf. Eine enge Abstimmung mit den zuständigen Fachbehörden ist notwendig.  
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Abweichend zum NL2 kommen im Plangebiet lehmiger Sand (lSIIIa3 38/36), Ton (TI-

IIIa4 30/30), schwerer Lehm (LT6V 41/38) und stark lehmiger Sand (lS5V 34/33) vor. 

Mehrheitlich weist das Plangebiet damit eine unterdurchschnittliche Ertragsfähigkeit 

für den Lkr. Erlangen- Höchstadt auf.  

Die Ausgleichsbilanzierung berücksichtigt dennoch die Teichfläche, um überschlägig 

den Bedarf ermitteln zu können. Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung ist der 

aktuelle Zustand der Biotoptypen zu erfassen und ihre Betroffenheit zu bewerten. 

 

Umweltprüfung zur Fortschreibung des FNP / LP  

 Geplante Nutzung  Sondergebietsfläche gem. §11 BauNVO, Nutzungsart 
Photovoltaik 

Flurnummern  794, 795, 796, 797, 799, 800 und 801, Gemarkung 
Hannberg 

Größe in ha  Ca. 9,7ha 

Erwartete Grundflächenzahl (GRZ)  bis 0,5 

Eingriffsschwere  Typ A, hoher Versiegelungs- bzw. Nutzungsgrad 

Nutzung gem. rechtskräftigen FNP/LP  Fläche für die Landwirtschaft 

Gesamtbeurteilung und Empfehlung  

Planerische Vorgaben   

Schutzgebiete des Naturschutzes (Fauna-Flora- Habitat, 
Vogelschutzgebiete , Nationalpark, Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, Naturschutzgebiet, Biosphärenre-
servat) 

- keine derartigen Flächen im Plangebiet.  

Biotopkartierung - keine derartigen Flächen im Plangebiet. 

Ökoflächenkataster (ÖFK) - keine derartigen Flächen im Plangebiet. 

Wasserschutzgebiete (Trinkwasserschutzgebiete, Heil-
quellenschutzgebiete) 

- Trinkwasserschutzgebiet Heßdorf, betrifft nur Fl.nr. 
810 (Teich) 

Regionalplan, Planungsregion 7 Nürnberg - keine derartigen Flächen im Plangebiet. 

Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP) 

Landkreis ERH, Bearbeitungsstand März 2001 

- keine Ziele / Maßnahmen für Gewässer, Feuchtge-
biete und Trockenstandorte enthalten  

Darstellung FNP /LP, Stand 2002  Planung Fortschreibung, Stand 24.10.2023  
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Ermittlung des Ausgleichsbedarfs gem. Leitfaden ĂBauen im Einklang mit Natur und Landschaftñ 
(BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR LANDESENTWICKLUNG UND UMWELFRAGEN, 2. Erweiterte Auflage Januar 2003, 
Tabelle S. 13 und Tabellen S. 28ff) 

Bedeutung für Natur und Landschaft  Gebiet mit geringer Bedeutung  
Kategorie I, oben (6,26ha), Kategorie II, unten (0,54ha) 

Eingriffsschwere  Typ A, hoher Versiegelungs- bzw. Nutzungsgrad 
mögliche Kompensationsfaktor: 0,3-0,6 bzw. 0,8 ï 1,0  

Ausgleichsbedarf (überschlägig)  
Eine genaue Ermittlung des Ausgleichsbedarfs ist erst 
auf Ebene des Bebauungsplanes möglich.  

 

Fläche (in ha) x Kompensationsfaktor: 

6,26ha x 0,3 bis 0,6 = 1,88ha bis 3,76ha  

0,54ha x 0,8 bis 1,0 = 0,43ha bis 0,54ha  

Gesamt ca. 2,31 bis 4,30ha 

4.23 Hannberg HN1  

Im rechtsgültigen FNP ist diese Fläche mit einer Größe 3,28ha als geplante Öffentli-

che Grünfläche mit Zweckbestimmung Sportanlage dargestellt. Im vorliegenden Ent-

wurf wird die Fläche, abweichend von der Darstellung im Entwurf vom 03.11.2020, 

zurückgenommen.  

Darstellung FNP /LP, Stand 2002  Planung Fortschreibung, Stand 24.10.2023  

 
 

 

4.24 Hannberg HN 2 

Umweltprüfung zur Fortschreibung  des FNP / LP  

Geplante Nutzung  Fläche für Gemeinbedarf, Zweckbestimmung Sportflä-
che 

Flurnummern   176/1, Gemarkung Hannberg 

 Größe in ha  ca. 0,83 

Erwartete Grundflächenzahl (GRZ)  bis 0,8 

Eingriffsart  Typ B, niedriger Versiegelungs- bzw. Nutzungsgrad 

Nutzung gem. rechtskräftigen FNP/LP  - Öffentliche Grünfläche (Planung) mit Zweckbestim-
mung Sportfläche 

- Eingrünung 

- maßnahmen  Gesamtbeurteilung und Empfehlung  

Planerische Vorgaben   
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Schutzgebiete des Naturschutzes (Fauna-Flora- Habitat, 
Vogelschutzgebiete , Nationalpark, Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, Naturschutzgebiet, Biosphärenre-
servat) 

- keine derartigen Flächen im Plangebiet. 

Biotopkartierung - nicht betroffen. 

Ökoflächenkataster (ÖFK) - Plangebiet selbst ohne derartige Fläche; außerhalb 
ÖFK-Fläche auf Fl.nr. 175 (IB 8555, Sonstige Fläche) 

Wasserschutzgebiete (Trinkwasserschutzgebiete, Heil-
quellenschutzgebiete) 

- keine derartigen Flächen im Plangebiet. 

Regionalplan, Planungsregion 7 Nürnberg - keine Vorgaben für Plangebiet. 

Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP) 

Landkreis ERH, Bearbeitungsstand März 2001 

- keine Vorgaben für Plangebiet. 

Darstellung FNP /LP, Stand 2002  Planung Fortschreibung, Stand 24.10.2023  

  
Begründung  Bestand  Wertigkeit / 

Auswirkung  
Ziele / Maßnahmen  

Arten/ Leben s-
räume  

- Lebensraum 

- anthropogen überprägter Boden 
unter Dauernutzung (Sportplatz), 
teilversiegelte Flächen (Fußweg, 
Laufbahn) 

- punktuell Gehölze entlang Schul-
straße (ca. 200m²) 

gering 
/erheblich 

Verbesserung des Lebensrauman-
gebots vor Ort: 

- Durchgrünung und Eingrünung 
entlang Gemeindestraße 

- Reduzierung des Versiegelungs-
grades 

- Baufeldfreimachung außerhalb der 
Vogelschutzzeit (d.h. nicht zwischen 
März und September) 

Arten/ Leben s-
räume  

- Lebensraum 

- detaillierte Daten zum Vorkom-
men nach FFH-Richtlinie oder 
Vogelschutz- Richtlinie liegen nicht 
vor; 

keine Bewer-
tung 

- Fläche wird bereits aktiv als Sport-
platz genutzt; eine spezielle arten-
schutzrechtlichen Prüfung ist vo-
raussichtlich nur erforderlich, wenn in 
Gehölzbestände eingegriffen wird 
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Begründung  Bestand  Wertigkeit / 
Auswirkung  

Ziele / Maßnahmen  

Boden  
- Lebensraum 

- anthropogen überprägter Boden 
unter Dauernutzung (Sportfläche) 
bzw. versiegelte Flächen (Fußweg, 
Laufbahn), kleinflächig auf unter 
Dauerbewuchs (Gehölze entlang 
der Schulstraße) 

Geologie74: Sandstein, fein- bis 
grobkörnig, weißgrau, grauweiß, 
grüngrau, gelbbraun, gebankt bis 
plattig, lokal z. T. kieselig gebun-
den; mit Tonstein, rot, rotbraun, 
grüngrau 

Bodenart75: 422b Fast ausschl. 
Regosol und Pelosol (pseudover-
gleyt) aus (grusf.) Lehm bis Ton 
(Sedimentgestein), vorherr. mit 
flacher Deckschicht aus Schluff bis 
Lehm, ger. verbr. carbonathaltig im 
Untergrund 

gering bis mittel 
/erheblich 

 

- Reduzierung der Versiegelung im 
Plangebiet  

- Erhalt der Gehölze entlang Schul-
straße 

- Verwendung sickerfähiger Beläge 

- Sicherung von unversiegelten Flä-
chen im Gemeindegebiet 

- Extensivierung der Nutzung von 
Flächen im Gemeindegebiet 

- Entsiegelung von Flächen innerhalb 
des Gemeindegebietes 

- Pufferfunktion, 
Grundwasserleiter 

Hydrogeologie76: Burgsandstein in 
sandiger Fazies; Sedimentgestein; 
Grundwasser-Leiter/Geringleiter 
mit mäßigen bis geringen Durch-
lässigkeiten 

gering bis mittel 
/ erheblich 

Verringerung des Oberflächenwas-
serabflusses vor Ort: 

- Versickerung vor Ort  

- Reduzierung des Versiegelungs-
grades, Verwendung sickerfähiger 
Belagsmaterialien 

- Dachbegrünung 

- Ertragsfähigkeit - Bodenschätzung77 keine Angaben 
verfügbar (Geoportal Bayern, Bo-
denschätzung) -> Fläche wird 
bereits als Siedlungsfläche geführt  

ohne Bewer-
tung 

- keine Maßnahmen erforderlich  

Wasser  

- Oberflächenwas-
ser 

- keine Still- oder Fließgewässer 
innerhalb des Plangebietes; 

gering / nicht 
erheblich 

- Keine 

- Grundwasser - Grundwasserneubildungsrate78 
aus Niederschlag (HK500) 50- 100 
mm/a; detailliertere Daten zum 
Grundwasser liegen nicht vor.  

- punktuelle Beeinträchtigung der 
Grundwasserneubildungsrate 
durch Versiegelung im Bereich von 
kleineren Gebäuden oder Zuwe-
gung 

gering bis mit-
tel/ nicht erheb-
lich 

Verringerung des Oberflächenwas-
serabflusses vor Ort: 

- Versickerung vor Ort  

- Reduzierung des Versiegelungs-
grades 

- Verwendung sickerfähiger Belags-
materialien 

- Dachbegrünung 

Klima / Luft  - gut durchlüftetes Gebiet in Orts-
randlage 

- Kaltluftentstehungsgebiet im 
Umfeld weiter derartiger Flächen 

- die genauen Auswirkungen bzgl. 
des Schutzgutes können erst auf 
Ebene des BPLs abgeschätzt wer-
den, da die Nutzung als ĂSportflä-
chenñ von mehrheitlich unversie-
gelten Flächen wie Rasen bis hin 
zu Gebäuden reichen kann;  

- mit dem Gebiet wird eine Abrun-
dung des südlichen Ortsrandes 
geschaffen, durch die östlich vom  

Gering bis 
mittel / erheb-
lich 

- falls (kleinere) Gebäude vorgese-
hen sind, ist eine riegelartige Bebau-
ung quer zur Hauptwindrichtung zu 
vermeiden (Windbarriere) 
- Erhalt von großen zusammenhän-
genden Kaltluftflächen (Acker, Grün-
land) im Gemeindegebiet 
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Begründung  Bestand  Wertigkeit / 
Auswirkung  

Ziele / Maßnahmen  

Klima / Luft  Plangebiet bereits bestehende 
Bebauung ist die Entwicklung einer 
zusätzlichen Barrierewirkung nicht 
anzunehmen 

  

Landschaftsbild  - als Sportplatz genutzte Fläche in 
Ortsrandlage zwischen bestehend 
er Bebauung, Waldfläche und 
landwirtschaftlichen Nutzflächen 

- entlang der StraÇe ĂSchulwegñ 
schmale Eingrünung vorhanden 

mittel / erheb-
lich 

 

Verbesserung der Einbindung in die 
Landschaft und Verringerung der 
Überprägung des Ortsrandes: 

- Erhalt der Eingrünung entlang der 
Schulstraße und Entwicklung einer 
funktionsfähigen Eingrünung entlang 
des östlichen Grenze 

Mensch und Erh o-
lung  

- Sportfläche in Ortsrandlage  mittel / erheb-
lich 

- alle für die wohnortnahe Erholung 
vorhandenen Wegebeziehungen 
bleiben erhalten  

- Ersatz von Sportflächen im Ge-
meindegebiet (z.B BV Sportfläche 
Heßdorf) 

Sach- und Kultu r-
güter  

- nach derzeitigem Kenntnisstand 
im Plangebiet nicht vorhanden; 

nicht betroffen - Meldepflicht nach Art. 8 BayDSchG 

- Erlaubnispflicht gem. Art. 7 
BayDSchG  

Empfindlichkeit s-
stufe des Natur - 
und Landschafts -
haushaltes  

 gering bis mittel  

Eingriffsreg elung  Verbal- argumentativ, Eingriffsre-
gelung nach dem BNatSchG 

Die Art des Verfahrens nach 
BauGB ist aktuell noch nicht be-
kannt. 

Vermeidung, 
Minimierung 
und Ausgleich 

Maßnahmenfestsetzung im GOP 

Empfohlenes 
Kompensations -
modell  

Empfehlung Ko m-
pensat ion 

Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen auf der Fläche und außerhalb des dargestellten 
Baugebietes (Sicherung über Zuordnungsfestsetzung). 

Umsetzung der Maßnahmenfestsetzung aus GOP: 

a) Erhalt der Eingrünung entlang Schulstraße und Aufbau einer Ortsrandeingrünung (5-10m 
breit) entlang der östlichen Grenze 

b) Umsetzung der geplanten Ausgleichsflächen 

c) bei Eingriff in Gehölzbestände Durchführen einer speziellen artenschutzrechtlichen Prü-
fung zur Vermeidung von Verbotstatbeständen gem. §44 BNatSchG   

Nullvariante  

Planvarianten  

- Eingriff auf die Schutzgüter bleibt aus. 

- weiterhin fehlt eine Ortsrandeingrünung entlang der östlichen Plangebietsgrenze. 

- Planvarianten für eine andere Verortung der Gemeinfläche bestehen nicht. 

Ermittlung des Ausgleichsbedarfs gem. Leitfaden ĂBauen im Einklang mit Natur und Landschaftñ 
(BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR LANDESENTWICKLUNG UND UMWELFRAGEN, 2. Erweiterte Auflage Januar 2003, 
Tabelle S. 13 und Tabellen S. 28ff) 

Bedeutung für Natur und Landschaft  Gebiet mit geringer Bedeutung, Kategorie I, unten / 
oben  

Gebiet mit mittlerer Bedeutung, Kategorie II, oben 

Eingriffsschwere  Typ A, niedriger Versiegelungs- bzw. Nutzungsgrad 
mögliche Kompensationsfaktor: 0,3-0,6 bzw. 0,8- 1,0 

Ausgleichsbedarf (überschlägig)  
Eine genaue Ermittlung des Ausgleichsbedarfs ist erst auf 
Ebene des Bebauungsplanes möglich.  

 

Fläche (in ha) x Kompensationsfaktor:  

0,81ha x 0,3 bis 0,6 = 0,24ha bis 0,49ha   
0,02ha x 0,8 bis 1,0 = 0,02ha bis 0,02ha   

Gesamt ca. 0,26 bis 0,51ha  
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4.25 Hannberg HN 3  

Im rechtsgültigen Flächennutzungsplan ist die Fläche HN3 (1,49ha) als gemischte 

Baufläche (§1 Abs.1 Nr. 2 BauNVO) dargestellt. Im Zuge der Fortschreibung wird die 

Baunutzung entsprechend der tatsächlichen Gegebenheiten richtiggestellt und das 

Gebiet als Wohnbaufläche (§ 1 Abs.1 Nr.1 BauNVO) dargestellt. Da es sich nicht um 

eine Neuausweisung handelt, erfolgt keine Umweltprüfung. 

Darstellung FNP /LP, Stand 2002  Planung Fortschreibung, Stand 24.10.2023  
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4.26 Hannberg HN4  

Umweltprüfung zur Fortschreibung des FNP / LP  

 Geplante Nutzung  Sondergebietsfläche gem. §11 BauNVO, Nutzungsart 
Photovoltaik 

Flurnummern  189,192, Gemarkung Großdechsendorf 

1437, 1438, 1439, 1440 ,1441, Gemarkung Heßdorf 

Größe in ha  ca. 9,9 ha 

Erwartete Grundflächenzahl (GRZ)  bis 0,5 

Eingriffsschwere  Typ A, hoher Versiegelungs- bzw. Nutzungsgrad 

Nutzung gem. rechtskräftigen FNP/LP  Fläche für die Landwirtschaft, Wald 

Gesamtbeurteilung und Empfehlung  

Planerische Vorgaben   

Schutzgebiete des Naturschutzes (Fauna-Flora- Habitat, 
Vogelschutzgebiete , Nationalpark, Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, Naturschutzgebiet, Biosphärenre-
servat) 

- keine derartigen Flächen im Plangebiet  

Biotopkartierung - außerhalb: Nr. 174-01 Komplex aus mageren Alt-
grasbeständen und Hecken nördlich von Heßdorf 

Ökoflächenkataster (ÖFK) - keine derartigen Flächen im Plangebiet. 

Wasserschutzgebiete (Trinkwasserschutzgebiete, Heil-
quellenschutzgebiete) 

- vollumfänglich im Trinkwasserschutzgebiet Nr. 
2210633100104 "Heßdorf" 

Regionalplan, Planungsregion 7 Nürnberg - nördliche Teil des Plangebietes innerhalb des land-
schaftlichen Vorbehaltsgebiet 

Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP) 

Landkreis ERH, Bearbeitungsstand März 2001 

- keine Ziele / Maßnahmen für Gewässer, Feuchtge-
biete und Trockenstandorte enthalten  

Außerhalb: 

Erhalt und Optimierung überregional bedeutsamer 
Lebensräume 

6331 A364 ĂDrei Teiche s¿dlich "Kªferleinholz" s¿dºst-
lich Hannbergñ, ¿berregional bedeutsam 
 -> Vockenweiher (Fl.nr. 190) und die beiden benach-
barten Teiche (Fl.nr. 191 bzw. 1436); bei Erfassung in 
1997 bedeutsam für Amphibien (Laubfrosch, Kamm-
molch, 5 weitere Amphibienarten); 

Darstellung FNP /LP, Stand 2002  Planung Fortschreibung, Stand 24.10.2023  
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Schutzgut  Bestand  Wertigkeit / 
Auswirkung  

Ziele / Maßnahmen  

Arten/ Leben s-
räume  

- Lebensraum 

- Grünland, Ackerflächen 

 

 

- Wald, 6.606m² 

- südlich angrenzend an das Biotop 
Nr. 174-01 ĂKomplex aus mageren 
Altgrasbeständen und Hecken 
nºrdlich von HeÇdorfñ (Fl.nr.1444) 

Gering / erheb-
lich 

 

Hoch / erheb-
lich 

- Verbesserung des Lebensrauman-
gebots vor Ort: 

- Erhalt der Waldfläche und Einbin-
dung in das Ausgleichskonzept (in 
Abstimmung mit der zuständigen 
Forstbehörde sind Möglichkeiten der 
Erhöhung des Laubholzanteils oder 
Einbringung klimaresistenter Arten 
abzustimmen) 

- Nutzung als Agri- PV ist vorrangig 
zu verfolgen, da hierdurch zwangs-
läufig eine geringe Überdeckung mit 
Solarmodulen erfolgt 

- die Schaffung von Habitatflächen 
zwischen den Modulen sowie eine 
randliche, mit der Nutzung von So-
larmodulen verträgliche Gehölzpflan-
zung ist anzustreben 

-Zaunanlagen dürfen keine Barriere 
für Kleinsäuger etc. darstellen  

- Ausweisung einer Pufferzone zum 
angrenzenden Biotop bzw. Verortung 
notwendiger Kompensationsmaß-
nahmen entlang des Biotops 

- Baufeldfreimachung außerhalb der 
Vogelschutzzeit (d.h. nicht zwischen 
März und September) 

 - detaillierte Daten zum Vorkom-
men nach FFH-Richtlinie o. Vogel-
schutz- Richtlinie liegen nicht vor; 

keine Bewer-
tung 

- Notwendigkeit und Umfang der saP 
ist im Rahmen der verbindlichen 
Bauleitplanung mit der UNB abzu-
stimmen  

Vorkommen von Bodenbrütern wie 
der Feldlerche, ggf. Zauneidechse 
(randlich an außerhalb gelegene 
Gehölzbestände in Richtung A3) und 
insb. im nördlichen Teil ggf. auch 
Amphibien; besonders mit Blick auf 
eine Kumulationswirkung bei zeit-
gleicher Umsetzung der Plangebiete 
HN 8 bis HN 9 ist der Untersu-
chungsraum großräumig zu fassen. 

Boden  
- Lebensraum 

- Boden mit geringer Ertragsleis-
tung, unter Dauerbewuchs, teils 
Gehölz bestanden 

Geologie79- Unterer Burgsandstein, 
Sandstein, fein- bis grobkörnig, 
weißgrau, grauweiß, grüngrau, 
gelbbraun, gebankt bis plattig, lokal 
z. T. kieselig gebunden; mit Ton-
stein, rot, rotbraun, grüngrau 

Bodenart80: 429a Fast ausschließ-
lich Pseudogley und Braunerde-
Pseudogley 

22b Fast ausschließlich Regosol 
und Pelosol (pseudovergleyt) aus 
(grusführendem) Lehm bis Ton 
(Sedimentgestein) 

mittel / 
erheblich 

 

Erhalt der Lebensraumfunktionen 
durch Reduzierung der Versiegelung 
im Plangebiet  

- Ausführung notwendiger Wege mit 
versickerungsfähigen Belägen  

- Begrünung der Flächen unter und 
zwischen den Modulen 

- Eingrünung vorsehen 
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Schutzgut  Bestand  Wertigkeit / 
Auswirkung  

Ziele / Maßnahmen  

Boden  

- Pufferfunktion, 
Grundwasserleiter 

Hydrogeologie81: Burgsandstein in 
sandiger Fazies; Sedimentgestein; 
Grundwasser-Leiter/Geringleiter 
mit mäßigen bis geringen Durch-
lässigkeiten 

- besonders im nördlichen Teil 
(Bodenart 429a) hohe Pufferleis-
tung bei Niederschlagsereignissen 

 Erhalt der Puffer- und Speicherfunk-
tion des Boden durch Reduzierung 
der Versiegelung  

- Ausführung notwendiger Wege mit 
versickerungsfähigen Belägen  

- Begrünung der Flächen unter und 
zwischen den Modulen 

- falls erforderlich Versickerung vor 
Ort, nach Möglichkeit in naturnaher 
Gestaltung (ggf. in Kombination mit 
Kompensationsmaßnahmen) 

- Ertragsfähigkeit - Bodenschätzung82 Tonböden im 
Bereich der Grünländer (T IIIa4 
30/29 bzw. 30/27, TIIIa3 39/37), 
unterdurchschnittlich; schwerer 
Lehmboden im Bereich der Acker-
flächen (LT6V 40/38 bzw. in gerin-
gem Umfang auch 40/30), über 
durchschnittliche Ertragsfähigkeit 
für Lkr. ERH 

gering/ erheb-
lich 

- vorrangig ist die Ausführung als 
Agri- Photovoltaik- Anlage zu prüfen 
und zu forcieren 

- Ausgleichsmaßnahmen in Form 
von PIK- Maßnahmen durchführen 

 

Wasser  

- Oberflächenwas-
ser 

- keine Stillgewässer oder Fließ-
gewässer innerhalb des Plangebie-
tes  

nicht betroffen/ 
nicht erheblich 

- keine Maßnahmen erforderlich 

- bei planexternem Ausgleich sind 
Maßnahmen zur Sicherung und 
Entwicklung des Teichkomplexes 
Vockenweiher vorrangig zu prüfen 

- Grundwasser - Grundwasserneubildungsrate83 
aus Niederschlag (HK500) >50-100 
mm/a; detailliertere Daten zum 
Grundwasser (Hinweis: im näheren 
Umfeld bzw. innerhalb des Plange-
bietes befinden sich Grundwas-
sermessstellen) 

- Beeinträchtigung der Grundwas-
serneubildungsrate durch geplante 
Versiegelung (Wegeflächen, tech-
nische Einrichtungen) 

- Lage innerhalb des Trinkwasser-
schutzgebietes Heßdorf; aufgrund 
überwiegend punktueller und klei-
ner Eingriffe in den Boden und 
einer relativ geringen Überbauung, 
sind erhebliche Beeinträchtigungen 
des TSG nicht zu erwarten; Zur 
Klärung ist jedoch die Erstellung 
eines Gutachten anzuraten; eben-
so die enge Abstimmung mit den 
zuständigen Fachbehörden 

gering bis hoch 
/ erheblich 

Verringerung des Oberflächenwas-
serabflusses vor Ort: 

- Begrünung der Flächen zwischen 
und unter den Modulen  

- Verwendung sickerfähiger Belags-
materialien auf erforderlichen Wege-
flächen 

- ggf. Maßnahmen bzw. Vorgaben 
zum Schutz des Trinkwasserschutz-
gebietes Heßdorf 

Klima / Luft  - Verlust von Walflächen als Frisch-
luftentstehungsfläche und als 
Waldfläche mit besonderer Bedeu-
tung für den Lärmschutz (gem. 
Waldfunktionskarte) 

Hoch / erheb-
lich  

 

 

 

Erhalt der klimatischen Austausch-
funktion 

- der Erhalt der Waldfläche in ihrer 
Größe ist zwingend und vorrangig zu 
prüfen;  

die Einbindung der Flächen in das 
Ausgleichskonzept ist anzustreben; 
dadurch wäre eine Aufwertung und 
dauerhafte Sicherung der Flächen 
möglich); Außerdem ergibt sich hie-
raus die Möglichkeit die Inanspruch-
nahme von landwirtschaftlichen  
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Schutzgut  Bestand  Wertigkeit / 
Auswirkung  

Ziele / Maßnahmen  

Klima / Luft    Nutzflächen für Ausgleichsmaßnah-
men zu minimieren und insgesamt 
den Ausgleichsbedarf erheblich zu 
reduzieren (nach naturschutzrechtli-
che & forstrechtlichen Vorgaben läge 
dieser im Höchstfalle bei 2,6ha nur 
für die Waldflächen); darüber hinaus 
ist es vor dem Hintergrund der Fol-
gen des Klimawandels Walfläche für 
PV-Anlagen zu roden. 

 - landwirtschaftliche Nutzfläche als 
Kaltluftentstehungsfläche;  

 

gering / nicht 
erheblich 

- der Verlust der Acker- und Grün-
landflächen ist aufgrund der geplan-
ten Nutzung als Photovoltaikfläche 
zu vernachlässigen, da die Gemein-
de Agri-PV verfolgen möchte und 
daher ausreichend weit aufgestellte 
Module nötig. Auch wenn die GRZ 
einen Versieglung bis 0,5 vorsieht, 
führen die Module zu punktuellen 
Versiegelungen, sind durchstörmbar 
und unter / zwischen den Modulen 
bleiben klimatisch wirksame Flächen 
bestehen; 
Trotz des räumlicher Bezug zu den 
Orten Heßdorf und Hannberg ist die 
klimatische Austauschfunktion auf-
grund des ländlichen Charakters zu 
vernachlässigen;  
Unter der Vorgabe, dass die Wald-
flächen erhalten bleiben, ist eine 
erhebliche Beeinträchtigung der 
klimatischen Austauschfunktion ist 
daher nicht zu erwarten. 

Landschaftsbild  - landwirtschaftliche Nutzfläche 
ohne wertgebende Strukturen auf 
der Fläche selbst; direkt entlang 
der A3 (Vorbelastung durch Lär-
mission) 

- durch den möglichen Verlust der 
Waldflächen bleibt die Sicht auf die 
Autobahn A3 weiterhin verschattet, 
allerdings würde dadurch eine 
Waldfläche mit besonderer Bedeu-
tung für den Lärmschutz verloren 
gehen.  

- die Verortung von Photovoltaik- 
Flächen entlang vorbelasteter 
Standorte (hier in räumlicher Nähe 
zur Autobahn A3) entspricht dem 
LEP Bayern 

- Fernwirksamkeit der Module, 
insbesondere da direkt angrenzend 
weitere Flächen für Photovoltaik 
geplant sind (Kumulationswirkung) 

- Fläche steht für eine öffentliche 
Erholungsnutzung nicht zur Verfü-
gung 

- Lage innerhalb des landschaftli-
chen Vorbehaltsgebietes 

Mittel bis hoch / 
erheblich 

- enge Abstimmung mit Fachbehör-
den bzgl. Lage innerhalb des land-
schaftlichen Vorbehaltsgebietes und 
der Walflächen 
 
Verbesserung der Einbindung in die 
Landschaft und Verringerung der 
Überprägung des Ortsrandes: 
 
- Erhalt und Aufwertung der Waldflä-
chen als Teil des Ausgleichskonzep-
tes ist zwingend und vorrangig auf 
Ebene der verbindlichen Bauleitpla-
nung zu prüfen 

- Eingrünung der PV- Module ist im 
Zuge der Bauleitplanung zu prüfen, 
insbesondere entlang der westlichen 
Grenze 

- die Nutzung als Agri- Photovoltaik 
ist vorrangig zu prüfen; hoch aufge-
ständerte Module (zur Bewirtschaf-
tung der Flächen unter den Modulen 
mit Fahrzeugen), sind aufgrund der 
erheblichen Fernwirkung jedoch 
auszuschließen. 

- aufgrund der Nähe z. Siedlungsflä-
chen sind Maßnahmen z. Reduzie-
rung der Fern- u. Blendwirkung nötig 
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Schutzgut  Bestand  Wertigkeit / 
Auswirkung  

Ziele / Maßnahmen  

Mensch und E r-
holung  

- siehe auch Landschaftsbild 

- durch die geplanten, benachbar-
ten Sondergebiete Photovoltaik ist 
die landschaftsgebundene Erho-
lung als solches weiterhin möglich, 
aber das Landschaftserleben als 
notwendiger Teil des Erholungs-
eignung wird durch die Fernwirk-
samkeit der Module und die Über-
prägung der Landschaft erheblich 
betroffen 

- von den Planungen ist auch ein 
Teilstück einer Walfläche mit be-
sonderer Bedeutung für den Lärm-
schutz (gem. Waldfunktionskarte) 
betroffen 

Mittel / erheb-
lich 

Erhalt der Erholungsfunktion: 

- siehe auch Landschaftsbild 

- Erhalt der Waldflächen mit beson-
derer Bedeutung für den Lärmschutz 

- alle für die wohnortnahe Erholung 
vorhandenen Wegebeziehungen 
bleiben erhalten 

- Ausschluss von hochaufgeständer-
ten Modulen (siehe auch Schutzgut 
Landschaftsbild / Erholung) & Forcie-
ren eines Gesamtkonzeptes für die 
Grünordnung der Plangebiete KB5 
bis KB 9 zur Minimierung der Kumu-
lationswirkung 

Sach- und Kultu r-
güter  

- nach derzeitigem Kenntnisstand 
im Plangebiet nicht vorhanden; 

nicht betroffen - Meldepflicht nach Art. 8 BayDSchG 

- Erlaubnispflicht gem. Art. 7 
BayDSchG  

Empfindlichkeit s-
stufe des Natur - 
und Landschafts -
haushaltes  

 gering bis hoch - enge Abstimmung mit den zustän-
digen Fachbehörden bzgl. land-
schaftlichem Vorbehaltsgebiet und 
Trinkwasserschutzgebiet 

- enge Abstimmung mit den zustän-
digen Fachbehörden bezüglich der 
Walflächen 

- vorhandene Grundwassermessstel-
len sind in ihrer Funktion zu erhalten 
/ zu sichern 

Eingriffsreg elung  Verbal- argumentativ, Eingriffsre-
gelung nach dem BNatSchG 

Die Art des Verfahrens nach 
BauGB ist aktuell noch nicht be-
kannt. 

Vermeidung, 
Minimierung 
und Ausgleich 

Maßnahmenfestsetzung im GOP 

Je nach Ausführung der PV- Anlage 
gibt es verschiedene Arten der Auf-
ständerung der Module, der benötig-
ten Fundamente, der Anordnung der 
Module, der Intensität der Beschat-
tung der Flächen unterhalb der Mo-
dule, der Versiegelung erforderliche 
Zuwegung bzw. technische Bauwer-
ke, Einzäunung etc..  

Es ist daher schwierig, bereits im 
Rahmen des FNPs eine fundierte 
Angabe zur GRZ zu machen. Um 
jedoch den Eingriff näherungsweise 
zu ermitteln wird eine GRZ von 0,5 
angenommen. 

Empfohlenes 
Kompensat ions -
modell  

 

Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen auf der Fläche und außerhalb des dargestellten 
Plangebietes (Sicherung über Zuordnungsfestsetzung). 

Zur Kompensation wird ein Ausgleich vor Ort vorgeschlagen z.B. Entwicklung von extensiv 
genutzten Wiesen bzw. Gras- und Staudenfluren zwischen / unter den Modulen, Heckenrie-
gel; Ggf. zusätzliche Maßnahmen gemäß saP; 

Empfehlung 
Kompensat ion 

 

 

 

 

Umsetzung der Maßnahmenfestsetzung aus GOP: 

a) Umsetzung der geplanten Ausgleichsflächen 

b) zur Eingriffsminderung Begrünung der Flächen zwischen den Modulen und Ausbildung 
einer Eingrünung der PV- Anlage, die die Einbindung in die Landschaft verbessert ohne 
dabei die Erträge der Anlage über die Maße zu beeinträchtigen 

c) Durchführung einer saP (Bodenbrüter, Reptilien, Amphibien) 
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Empfehlung 
Kompensat ion 

d) ggf. Maßnahmen aufgrund Lage innerhalb Trinkwasserschutzgebiet und landschaftl. 
Vorbehaltsgebiet 

e) Erhalt und Einbindung der Waldflächen ins das Ausgleichskonzept; sollte dies nicht voll-
umfänglich möglich sein, ist eine flächengleiche Ersatzaufforstung erforderlich. 

Nullvariante  

Planvarianten  

Kumulation  

- der Eingriff auf die Schutzgüter bleibt aus und die bisherige Nutzung wird fortgeführt. Ins-
besondere die Waldflächen bleiben erhalten. Vor dem Hintergrund des Klimawandels und 
der Energiewende, ist die Ausweisung von PV- Flächen zu begrüßen, insbesondere wenn 
diese entsprechend des LEP Bayerns auf vorbelasteten Standorten verwirklich werden 
können und so Standorte mit einer wesentlich höheren Empfindlichkeit gegenüber Eingriffen 
ins Landschaftsbild erhalten bleiben. 

Sollte der Standort nicht weiterverfolgt werden, ist aufgrund weiterer geplanter Flächen in 
Dannberg (ca. 8,4ha), Heßdorf (ca. 11,7ha), Klebheim (ca. 14,7ha) und Niederlindach (ca. 
26,4ha) nicht davon auszugehen, dass es negative Auswirkungen hat (wie bspw. Verlage-
rung auf einen Standort mit erheblicheren Auswirkungen auf die Umweltgüter) 

 -bzgl. des Sondergebietes HN4 wurden keine Planvarianten diskutiert; in Hannberg selbst 
ist dem direkt angrenzenden, aber wesentlich kleinerem HN5 (1,0ha) ein weiteres Sonder-
gebiete für Photovoltaik vorgesehen  

- eine Kumulationswirkung könnte eintreten, wenn beide Gebiete zeitgleich entwickelt wer-
den. Dies betrifft vor allem den analgebedingten Verlust von Habitatflächen sowie baudbe-
dingten Wirkungen auf Tiere (z.B. Vergrämung durch Verlärmung). Da das HN5 deutlich 
kleiner und in einer ĂNischeñ in direkter Autobahnnªhe verortet ist, erhºht sich die Fernwirk-
samkeit der Module nicht wesentlich, wenn beide Gebiete umgesetzt werden.  

Ermittlung des Ausgleichsbedarfs gem. Leitfaden ĂBauen im Einklang mit Natur und Landschaftñ 
(BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR LANDESENTWICKLUNG UND UMWELFRAGEN, 2. Erweiterte Auflage Januar 2003, 
Tabelle S. 13 und Tabellen S. 28ff) 

Bedeutung für Natur und Landschaft  Gebiet mit geringer Bedeutung  
Kategorie I, oben und Kategorie III 

Eingriffsschwere  Typ A I, hoher Versiegelungs- bzw. Nutzungsgrad 
mögliche Kompensationsfaktor: 0,3-0,6  

Typ A III, hoher Versiegelungs- bzw. Nutzungsgrad 
mögliche Kompensationsfaktor: 1,0-3,0 

Ausgleichsbedarf (überschlägig)  
Eine genaue Ermittlung des Ausgleichsbedarfs ist erst 
auf Ebene des Bebauungsplanes möglich.  

 

Fläche (in ha) x Kompensationsfaktor: 

9,24ha x 0,3 bis 0,6 = 2,77ha bis 5,54ha  

0,66ha x 1,0 bis 3,0 = 0,66ha bis 1,98ha  

Gesamt ca. 3,43 bis 7,52ha 

 

4.27 Hannberg HN5  

Aufgrund der vergleichbaren naturräumlichen Ausstattung und des gleichen Eingriffs-

szenario wird auf die Umweltprüfung zum Plangebiet HN4 verwiesen. Abweichend 

zum Plangebiet HN4  

- es werden keine Waldflächen überplant 

- vollumfängliche Lage innerhalb des landschaftlichen Vorbehaltsgebiet 

- keine amtlich kartierten Biotope auf angrenzenden Flächen 

- schwerer Lehmboden im Bereich (LT6V 40/30) bzw. lehmiger Sand auf Ton (lS T-V 

37/33 bzw. 4T6V 40/30), insgesamt unterdurchschnittliche Ertragsfähigkeit für Lkr. 

ERH 
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Umweltprüfung zur Fortschreibung des FNP / LP  

 Geplante Nutzung  Sondergebietsfläche gem. §11 BauNVO, Nutzungsart 
Photovoltaik 

Flurnummern  201 und 202, Gemarkung Heßdorf 

Größe in ha  ca. 1,0ha 

Erwartete Grundflächenzahl (GRZ)  bis 0,5 

Eingriffsschwere  Typ A, hoher Versiegelungs- bzw. Nutzungsgrad 

Nutzung gem. rechtskräftigen FNP/LP  Fläche für die Landwirtschaft, mögliche Fläche f. Maß-
nahmen f. Natur und Landschaft 

Gesamtbeurteilung und Empfehlung  

Planerische Vorgaben   

Schutzgebiete des Naturschutzes (Fauna-Flora- Habitat, 
Vogelschutzgebiete , Nationalpark, Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, Naturschutzgebiet, Biosphärenre-
servat) 

- keine derartigen Flächen im Plangebiet  

Biotopkartierung - keine derartigen Flächen im Plangebiet. 

Ökoflächenkataster (ÖFK) - keine derartigen Flächen im Plangebiet. 

Wasserschutzgebiete (Trinkwasserschutzgebiete, Heil-
quellenschutzgebiete) 

- vollumfänglich im Trinkwasserschutzgebiet Nr. 
2210633100104 "Heßdorf" 

Regionalplan, Planungsregion 7 Nürnberg - vollumfänglich innerhalb des landsdchaftlichen Vor-
behaltsgebiet 

Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP) 

Landkreis ERH, Bearbeitungsstand März 2001 

- keine Ziele / Maßnahmen für Gewässer, Feuchtge-
biete und Trockenstandorte enthalten  

Darstellung FNP /LP, Stand 2002  Planung Fortschreibung, Stand 24.10.2023  

  

Ermittlung des Ausgleichsbedarfs gem. Leitfaden ĂBauen im Einklang mit Natur und Landschaftñ 
(BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR LANDESENTWICKLUNG UND UMWELFRAGEN, 2. Erweiterte Auflage Januar 2003, 
Tabelle S. 13 und Tabellen S. 28ff) 

Bedeutung für Natur und Landschaft  Gebiet mit geringer Bedeutung  
Kategorie I, oben  

Eingriffsschwere  Typ A, hoher Versiegelungs- bzw. Nutzungsgrad 
mögliche Kompensationsfaktor: 0,3-0,6 

Ausgleichsbedarf (überschlägig)  
Eine genaue Ermittlung des Ausgleichsbedarfs ist erst 
auf Ebene des Bebauungsplanes möglich.  

 

Fläche (in ha) x Kompensationsfaktor: 

1,0ha x 0,3 bis 0,6 = 0,30ha bis 0,60ha  

Gesamt ca. 0, 30 bis 0, 60ha 
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4.28 Hannberg HN6  

Umweltprüfung zur Fortschreibung des FNP / LP  

Geplante Nutzung  Wohnbauflächen § 1 Abs.1 Nr.1 BauNVO 

Flurnummern   154/9 u. 226/7, Gemarkung Hannberg 

Größe in ha  741m², 0,07 ha 

Erwartete Grundflächenzahl (GRZ)  0,4 

Eingriffsart  Typ A, hoher Versiegelungs- bzw. Nutzungsgrad 

Nutzung gem. rechtskräftigen FNP/LP  - Wohnbaufläche 

- Fläche für die Forstwirtschaft  

Gesamtbeurteilung und Empfehlung  

Planerische Vorgaben   

Schutzgebiete des Naturschutzes (Fauna-Flora- Habitat, 
Vogelschutzgebiete , Nationalpark, Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, Naturschutzgebiet, Biosphärenre-
servat) 

- keine derartigen Flächen im Plangebiet. 

Biotopkartierung - keine derartigen Flächen im Plangebiet. 

Ökoflächenkataster (ÖFK) - keine derartigen Flächen im Plangebiet. 

Wasserschutzgebiete (Trinkwasserschutzgebiete, Heil-
quellenschutzgebiete) 

- Trinkwasserschutzgebiet, ca. 370m östlich des Plan-
gebietes, somit außerhalb des Plangebietes und daher 
nicht betroffen 

Regionalplan, Planungsregion 7 Nürnberg - keine Festsetzungen für Plangebiet selbst  

Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP) 

Landkreis ERH, Bearbeitungsstand März 2001 

- keine Ziele / Maßnahmen für Trockenstandorte, 
Feuchtgebiete, Gewässer für das Plangebiet selbst 
enthalten 

Darstellung FNP /LP, Stand 2002  Planung Fortschreibung, Stand 24.10.2023  
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Begründung  Bestand  Wertigkeit / 
Auswirkung  

Ziele / Maßnahmen  

Arten/ Leben s-
räume  

- Lebensraum 

- private Grünfläche, Gehölzbe-
stand (ca. 300m²) 

gering bis mittel 
/erheblich 

Verbesserung des Lebensrauman-
gebots vor Ort: 

- Durchgrünung und Eingrünung z.B. 
über Pflanzgebote von mind. 1 Baum 
pro Grundstück  

- Reduzierung des Versiegelungs-
grades 

- Baufeldfreimachung außerhalb der 
Vogelschutzzeit (d.h. nicht zwischen 
März und September) 

Arten/ Leben s-
räume  

- Lebensraum 

- detaillierte Daten zum Vorkom-
men nach FFH-Richtlinie oder 
Vogelschutz- Richtlinie liegen nicht 
vor; 

keine Bewer-
tung 

- ein Vorkommen artenschutzrecht-
lich relevanter Arten in den Be-
standsgehölze ist möglich; zur Klä-
rung Durchführung einer speziellen 
artenschutzrechtlichen Prüfung 

Boden  
- Lebensraum 

- anthropogen überprägter Boden 
unter Dauernutzung, landwirt-
schaftliche Fläche mit nutzungsty-
pischen Eingriffen (Bodenbearbei-
tung, Düngung, Wind- und Was-
sererosion in bewuchslosen Zeiten) 

Geologie84:  

- Unterer Burgsandstein, Sand-
stein, fein- bis grobkörnig, weiß-
grau, grauweiß, grüngrau, gelb-
braun, gebankt bis plattig, lokal z. 
T. kieselig gebunden; mit Tonstein, 
rot, rotbraun, grüngrau 

Bodenart85: 422b Fast ausschl. 
Regosol und Pelosol (pseudover-
gleyt) aus (grusf.) Lehm bis Ton 
(Sedimentgestein), vorherr. mit 
flacher Deckschicht aus Schluff bis 
Lehm, ger. verbr. carbonathaltig im 
Untergrund 

gering bis mittel 
/erheblich 

 

- Reduzierung der Versiegelung im 
Plangebiet  

- aufgrund der Kleinflächigkeit der 
Baufläche sind wirkungsvolle Maß-
nahmen zur Verbesserung des 
Schutzgutes Boden im Plangebiet 
nicht möglich; dies erfolgt über die 
Zuordnung planexterner Flächen; 

- Verwendung sickerfähiger Beläge 
auf Wegeflächen 

- Pufferfunktion, 
Grundwasserleiter 

Hydrogeologie86: Burgsandstein in 
sandiger Fazies; Sedimentgestein; 
Grundwasser-Leiter/Geringleiter 
mit mäßigen bis geringen Durch-
lässigkeiten 

gering bis mittel 
/ erheblich 

Verringerung des Oberflächenwas-
serabflusses vor Ort: 

- Versickerung vor Ort  

- Reduzierung des Versiegelungs-
grades 

- Verwendung sickerfähiger Belags-
materialien 

- Dachbegrünung 

- Ertragsfähigkeit - Bodenschätzung87 (LIIIa3 40/40 
(Lehmboden); keine landwirtschaft-
liche Nutzung der Fläche 

keine Bewer-
tung 

- keine Maßnahmen 

Wasser  

- Oberflächenwas-
ser 

- keine Still- oder Fließgewässer 
innerhalb des Plangebietes; 

keine Bewer-
tung 

- keine Maßnahmen 
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Begründung  Bestand  Wertigkeit / 
Auswirkung  

Ziele / Maßnahmen  

Wasser  

- Grundwasser 

- Grundwasserneubildungsrate88 
aus Niederschlag (HK500) >50- 
100 mm/a; detailliertere Daten zum 
Grundwasser liegen nicht vor.  

 

gering bis mit-
tel/ nicht erheb-
lich 

Verringerung des Oberflächenwas-
serabflusses vor Ort: 

- Versickerung vor Ort  

- Reduzierung des Versiegelungs-
grades 

- Verwendung sickerfähiger Belags-
materialien 

- Dachbegrünung 

Klima / Luft  - kleinteilige Fläche mit Gehölzen 
und Grünland, zwischen Bestands-
bebauung und Waldfläche (Frisch-
luftentstehungsgebiet) 

- der Verlust von Gehölzflächen ist 
klimatisch wirksam;  

Mittel / erheb-
lich 

- Durchgrünung durch Pflanzgebote 
für die Einzelgrundstücke  

Landschaftsbild  - kleine Grünfläche mit randlichen 
Gehölzen zwischen Bestandsbe-
bauung, bereits siedlungsgeprägt  

- Bebauung führt zu Schließung 
einer Baulücke und ist ohne nach-
teilige Auswirkungen auf das Land-
schaftsbild, da die Gehölzflächen 
außerhalb des Plangebietes erhal-
ten bleiben 

- Fläche selbst ist privat, d.h. keine 
Erholungsnutzung 

gering / nicht 
erheblich 

 

Durchgrünung des Ortes: 

- Pflanzgebote für Bäume je Grund-
stück 

- Verwendung heimischer Gehölzar-
ten für Durchgrünung 

Mensch und Erh o-
lung  

- privat genutzte Fläche, die für 
Erholungszwecke nicht zur Verfü-
gung steht 

gering / nicht 
erheblich 

Keine Maßnahmen. 

Sach- und Kultu r-
güter  

- nach derzeitigem Kenntnisstand 
im Plangebiet nicht vorhanden; 

nicht betroffen - Meldepflicht nach Art. 8 BayDSchG 

- Erlaubnispflicht gem. Art. 7 
BayDSchG  

Empfindlichkeit s-
stufe des Natur - 
und Landschafts -
haushaltes  

 gering bis mittel  

Eingriffsreg elung  Verbal- argumentativ, Eingriffsre-
gelung nach dem BNatSchG 

Die Art des Verfahrens nach 
BauGB ist aktuell noch nicht be-
kannt. 

Vermeidung, 
Minimierung 
und Ausgleich 

Maßnahmenfestsetzung im GOP 

Empfohlenes 
Kompensations -
modell  

Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen auf der Fläche und außerhalb des dargestellten 
Baugebietes (Sicherung über Zuordnungsfestsetzung). 
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Empfehlung Ko m-
pensat ion 

Umsetzung der Maßnahmenfestsetzung aus GOP: 

a) Durchgrünung mittels Pflanzgebot für Bäume 

b) Umsetzung der geplanten Ausgleichsflächen 

c) Durchführen einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung zur Vermeidung von Ver-
botstatbeständen gem. §44 BNatSchG (für die Gehölzflächen)  

Nullvariante  

Planvarianten  

- Eingriff auf die Schutzgüter bleibt aus. 

- es handelt sich um eine Baulücke, aufgrund deren Kleinflächigkeit und der bisherigen 
Nutzung nicht davon auszugehen ist, dass diese dauerhaft bestehen bleibt, sondern ggf. 
über Einzelgenehmigungen bebaut wird. 

- für den Ortsteil Hannberg sind keine Neuausweisungen von Wohnbauflächen geplant; HN3 
stellt lediglich eine Anpassung der Baunutzung dar. 

Im Entwurf vom 03.11.2020 umfasste das HN6 noch die östlich angrenzenden Bestandsge-
bäude und umfasste ca.0,16 ha.  

Ermittlung des Ausgleichsbedarfs gem. Leitfaden ĂBauen im Einklang mit Natur und Landschaftñ 
(BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR LANDESENTWICKLUNG UND UMWELFRAGEN, 2. Erweiterte Auflage Januar 2003, 
Tabelle S. 13 und Tabellen S. 28ff) 

Bedeutung für Natur und Landschaft  Gebiet mit geringer Bedeutung, Kategorie I, oben  

Gebiet mit geringer Bedeutung, Kategorie II, oben  

Eingriffsschwere  Typ A, hoher Versiegelungs- bzw. Nutzungsgrad 
mögliche Kompensationsfaktor: 0,3-0,6 bzw. 0,8- 1,0 

Ausgleichsbedarf (überschlägig)  
Eine genaue Ermittlung des Ausgleichsbedarfs ist erst auf 
Ebene des Bebauungsplanes möglich.  

Fläche (in ha) x Kompensationsfaktor (nur Eingriffsflä-
che): 
0,04ha x 0,3 bis 0,6 = 0,01ha bis 0,03ha 
0,03ha x 0,8 bis 1,0 = 0,02ha bis 0,03ha 

Gesamt ca. 0,0 4 bis 0, 06ha 

 

4.29 Hannberg HN 7 

Umweltprüfung zur Fortschreibung des FNP / LP  

Geplante Nutzung  Fläche für Gemeinbedarf (Erweiterung Bauhof) 

Flurnummern   91, Gemarkung Hannberg 

Größe in ha  5.620m², ca. 0,56 

Erwartete Grundflächenzahl (GRZ)  > 0,4 

Eingriffsart  Typ A, hoher Versiegelungs- bzw. Nutzungsgrad 

Nutzung gem. rechtskräftigen FNP/LP  - Fläche für die Landwirtschaft  

Gesamtbeurteilung und Empfehlung  

Planerische Vorgaben   

Schutzgebiete des Naturschutzes (Fauna-Flora- Habitat, 
Vogelschutzgebiete , Nationalpark, Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, Naturschutzgebiet, Biosphärenre-
servat) 

- keine derartigen Flächen im Plangebiet. 

Biotopkartierung - keine derartigen Flächen im Plangebiet. 

Ökoflächenkataster (ÖFK) - keine derartigen Flächen im Plangebiet. 

Wasserschutzgebiete (Trinkwasserschutzgebiete, Heil-
quellenschutzgebiete) 

- Trinkwasserschutzgebiet, ca. 150 -230m östlich des 
Plangebietes, außerhalb des Plangebietes und daher 
nicht betroffen 
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Regionalplan, Planungsregion 7 Nürnberg - keine Festsetzungen für Plangebiet selbst  

Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP) 

Landkreis ERH, Bearbeitungsstand März 2001 

- keine Ziele / Maßnahmen für Trockenstandorte ent-
halten  

- Regionaler Entwicklungsschwerpunkte 

- Gewªsser: Erhaltung und Optimierung [é] Lindach 
[é] durch Fºrderung naturnaher Strukturen [é], Ver-
minderung des Schadstoff- und Stoffeintrages, Erhalt 
und Entwicklung naturnaher Au- und Bruchwälder 

- Biotop Nr. 6331-0189-001 und 6331-0294-001 wer-
den als lokal bedeutsam eingestuft (ABSP ID 6331 
B189.5 ĂBegleitvegetation am Lindach-Bachñ)  

Darstellung FNP /LP, Stand 2002  Planung Fortschreibung, Stand 24.10.2023  

  

Begründung  Bestand  Wertigkeit / 
Auswirkung  

Ziele / Maßnahmen  

Arten/ Leben s-
räume  

- Lebensraum 

- anthropogen überprägter Boden 
unter Dauernutzung (Ackerflä-
chen), angrenzend Lagerfläche 
teilversiegelt (gemeindlicher Bau-
hof) 

 

mittel /erheblich Verbesserung des Lebensrauman-
gebots vor Ort: 

- Durchgrünung und Eingrünung  

- Reduzierung des Versiegelungs-
grades 

- Baufeldfreimachung außerhalb der 
Vogelschutzzeit (d.h. nicht zwischen 
März und September) 

 - detaillierte Daten zum Vorkom-
men nach FFH-Richtlinie oder 
Vogelschutz- Richtlinie liegen nicht 
vor;  

keine Bewer-
tung 

- Durchführung einer speziellen ar-
tenschutzrechtlichen Prüfung 

Boden  
- Lebensraum 

- anthropogen überprägter Boden 
unter Dauernutzung, landwirt-
schaftliche Fläche mit nutzungsty-
pischen Eingriffen (Bodenbearbei-
tung, Düngung, Wind- und Was-
sererosion in bewuchslosen Zeiten 

gering bis mittel 
/erheblich 
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Begründung  Bestand  Wertigkeit / 
Auswirkung  

Ziele / Maßnahmen  

Boden  
- Lebensraum 

- anthropogen überprägter Boden 
unter Dauernutzung, landwirt-
schaftliche Fläche mit nutzungsty-
pischen Eingriffen (Bodenbearbei-
tung, Düngung, Wind- und Was-
sererosion in bewuchslosen Zeiten) 

Geologie89:  

- Unterer Burgsandstein, Sand-
stein, fein- bis grobkörnig, weiß-
grau, grauweiß, grüngrau, gelb-
braun, gebankt bis plattig, lokal z. 
T. kieselig gebunden; mit Tonstein, 
rot, rotbraun, grüngrau 

Bodenart90: 429a Fast ausschl. 
Pseudogley und Braunerde-
Pseudogley, selten Podsol- Pseu-
dogley aus (grusf.) Sand (Deck-
schicht oder Sandstein) über 
(Grus-)Sand bis Sandlehm (Sand-
stein), ger. verbr. über Sandstein 

gering bis mittel 
/erheblich 

 

- Reduzierung der Versiegelung im 
Plangebiet  

- Verwendung sickerfähiger Beläge 
auf Wegeflächen 

 

- Pufferfunktion, 
Grundwasserleiter 

Hydrogeologie91: Burgsandstein in 
sandiger Fazies; Sedimentgestein; 
Grundwasser-Leiter/Geringleiter 
mit mäßigen bis geringen Durch-
lässigkeiten 

gering bis mittel 
/ erheblich 

Verringerung des Oberflächenwas-
serabflusses vor Ort: 

- Versickerung vor Ort  

- Reduzierung des Versiegelungs-
grades 

- Verwendung sickerfähiger Belags-
materialien 

- Dachbegrünung 

Boden  
- Ertragsfähigkeit 

- Bodenschätzung92 LT6V 41/38 
(Ackerflächen auf schwerem 
Lehm); mittlere Ertragsfähigkeit 
(durchschnittlich für Lkr. ERH) 

mittel / erheb-
lich 

- Sicherung von landwirtschaftlichen 
Flächen mit hoher Ertragsfähigkeit 
im Gemeindegebiet  

Wasser  

- Oberflächenwas-
ser 

- keine Stillgewässer innerhalb des 
Plangebietes; 

- Lindach verläuft ca. 80m nördlich 

gering / nicht 
erheblich 

- Gehölzpflanzung zur Staubbindung 
(Reduzierung des Nährstoffeintrages 
in die Lindach) 

- Grundwasser - Grundwasserneubildungsrate93 
aus Niederschlag (HK500) >50- 
100 mm/a; detailliertere Daten zum 
Grundwasser liegen nicht vor.  

gering bis mit-
tel/ nicht erheb-
lich 

Verringerung des Oberflächenwas-
serabflusses vor Ort: 

- Versickerung vor Ort  

- Reduzierung des Versiegelungs-
grades 

- Verwendung sickerfähiger Belags-
materialien 

- Dachbegrünung 

Klima / Luft  - Kaltluftentstehungsgebiet (Acker) 
außerhalb von Ortschaften 

- randlich an Luftaustauschbahn 
der Lindach gelegen 

- zur nördlich gelegenen Lindach 
hin leicht abfallend 

gering/ nicht 
erheblich 

- eine Beeinträchtigung des Lokal-
klimas ist durch Nutzung als Lager-
fläche mit ggf. weiteren kleineren 
Gebäude ist nicht zu erwarten; eine 
Beeinträchtigung von Siedlungsflä-
che ist aufgrund der Lage nicht ge-
geben.  
- Erhalt von großen, zusammenhän-
genden Kaltluftflächen (Acker, Grün-
land) im Gemeindegebiet 
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Begründung  Bestand  Wertigkeit / 
Auswirkung  

Ziele / Maßnahmen  

Landschaftsbild  - strukturarme, landwirtschaftliche 
Nutzfläche mit daran angrenzender 
Bebauung (gemeindlicher Bauhof) 
in der Lindach-Aue;  angrenzend 
weitere landwirtschaftliche Nutzflä-
chen, Linda (landschafsprägendes 
Element), und Teichflächen, teils 
auch Ausgleichsfläche) 

- Fläche selbst für Erholung nicht 
geeignet, da unter landwirtschaftli-
cher Nutzung  

gering bis mittel 
/ erheblich 

 

Verbesserung der Einbindung in die 
Landschaft und Verringerung der 
Überprägung des Ortsrandes: 

- Aufbau einer funktionsfähigen Ein-
grünung insbesondere zur Lindach 
hin  

- Verwendung heimischer Gehölzar-
ten für Eingrünung 

Mensch und Erh o-
lung  

- landwirtschaftliche Nutzfläche 
außerhalb von Ortschaften, Fläche 
steht aufgrund der bisherigen Nut-
zung weder für Wohn- noch Erho-
lungsnutzung zur Verfügung 

- vorhandene Wegebeziehungen 
von Hannberg in Richtung Lindach 

gering bis mittel 
/ erheblich 

- alle für die wohnortnahe Erholung 
vorhandenen Wegebeziehungen 
bleiben erhalten  

- Aufbau einer funktionsfähigen Ein-
grünung insbesondere zur Lindach 
hin  

 

Sach- und Kultu r-
güter  

- nach derzeitigem Kenntnisstand 
im Plangebiet nicht vorhanden; 

nicht betroffen - Meldepflicht nach Art. 8 BayDSchG 

- Erlaubnispflicht gem. Art. 7 
BayDSchG  

Empfindlichkeit s-
stufe des Natur - 
und Landschafts -
haushaltes  

 gering bis mittel  

Eingriffsreg elung  Verbal- argumentativ, Eingriffsre-
gelung nach dem BNatSchG 

Die Art des Verfahrens nach 
BauGB ist aktuell noch nicht be-
kannt. 

Vermeidung, 
Minimierung 
und Ausgleich 

Maßnahmenfestsetzung im GOP 

Empfohlenes 
Kompensations -
modell  

Empfehlung Ko m-
pensat ion 

Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen auf der Fläche und außerhalb des dargestellten 
Baugebietes (Sicherung über Zuordnungsfestsetzung). 

Umsetzung der Maßnahmenfestsetzung aus GOP: 

a) Entwicklung einer funktionsfähigen Eingrünung (Breite 5-10m) 

b) Umsetzung der geplanten Ausgleichsflächen 

c) Durchführen einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung zur Vermeidung von Ver-
botstatbeständen gem. §44 BNatSchG  

Nullvariante  

Planvarianten  

- Eingriff auf die Schutzgüter bleibt aus. 

- weiterhin fehlt eine Eingrünung und damit die Einbindung in die Landschaft. 

- weitere Planvarianten für die Erweiterung des Bauhofes wurden nicht diskutiert.  

Ermittlung des Ausgleichsbedarfs gem. Leitfaden ĂBauen im Einklang mit Natur und Landschaftñ 
(BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR LANDESENTWICKLUNG UND UMWELFRAGEN, 2. Erweiterte Auflage Januar 2003, 
Tabelle S. 13 und Tabellen S. 28ff) 

Bedeutung für Natur und Landschaft  Gebiet mit geringer Bedeutung, Kategorie I, oben  

Eingriffsschwere  Typ A, hoher Versiegelungs- bzw. Nutzungsgrad 
mögliche Kompensationsfaktor: 0,3-0,6  

Ausgleichsbedarf (überschlägig)  
Eine genaue Ermittlung des Ausgleichsbedarfs ist erst auf 
Ebene des Bebauungsplanes möglich.  

 

Fläche (in ha) x Kompensationsfaktor (nur Eingriffsflä-
che): 

Kategorie I, oben  
0,56ha x 0,3 bis 0,6 = 0,17ha bis 0,34ha 

Gesamt ca. 0,17 bis 0,34ha  
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4.30 Heßdorf HE1  

Die geplante Gewerbefläche liegt im direkten Zustrombereich der Trinkwasserbrun-

nen III und IV und wurde u.a. deswegen seit Verfahrensbeginn kritisch bewertet. Die 

Gemeinde hat daher in der Sitzung vom 24.10.2023 der Trinkwasserversorgung Vor-

rang vor der Ausweisung eines Gewerbegebietes gegeben. HE1 wird nicht weiterver-

folgt. 

4.31 Heßdorf HE 2 

Umweltprüfung zur Fortschreibung des FNP / LP  

Geplante Nutzung  Sondergebiet Lebensmittel und Getränkemarkt (§11 
BauNVO) 

Flurnummern   1388, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398 u. 1399 
Gemarkung Heßdorf 

Größe in ha  ca. 2,76 

Erwartete Grundflächenzahl (GRZ)  0,8 

Eingriffsart  Typ A, hoher Versiegelungs- bzw. Nutzungsgrad 

Nutzung gem. rechtskräftigen FNP/LP  - Fläche für die Landwirtschaft  

- sonstige Grünfläche 

Gesamtbeurteilung und Empfehlung  

Planerische Vorgaben   

Schutzgebiete des Naturschutzes (Fauna-Flora- Habitat, 
Vogelschutzgebiete , Nationalpark, Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, Naturschutzgebiet, Biosphärenre-
servat) 

- keine derartigen Flächen im Plangebiet. 

Biotopkartierung - keine derartigen Flächen im Plangebiet, südlich 
angrenzend Biotop Nr. 6331-0297-008 

Ökoflächenkataster (ÖFK) - keine derartigen Flächen im Plangebiet. 

Wasserschutzgebiete (Trinkwasserschutzgebiete, Heil-
quellenschutzgebiete) 

- keine derartigen Flächen im Plangebiet. 

Regionalplan, Planungsregion 7 Nürnberg - regionaler Grünzug entlang der Seebach (außer-
halb des Plangebietes in südlicher Richtung begin-
nend) 

Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP) 

Landkreis ERH, Bearbeitungsstand März 2001 

- Plangebiet selbst ohne Vorgaben 

für südlich angrenzende Flächen: 

- Erhalt und Optimierung regional bedeutsamer 
Lebensräume, hier amtl. kartierte Biotop Nr. 6331-
0297-08 (ABSP-ID 6331 B177.1 ĂGroßflächiger 
Feuchtgrünland-Komplex im Seebach-Grundñ ) 

- Regionaler Entwicklungsschwerpunkte 

- Gewªsser: Erhaltung und Optimierung [é] Lin-
dach [é] durch Fºrderung naturnaher Strukturen 
[é], Verminderung des Schadstoff- und Stoffeintra-
ges, Erhalt und Entwicklung naturnaher Au- und 
Bruchwälder 

- Feuchtgebiete: in den Tªlern von [é] Lindach [é] 
Erhalt u. Optimierung von Feucht- u. Nasswiesen-
resten, Erhöhung des Grünlandanteils im Über-
schwemmungsbereich, Verbesserung des Bio-
topverbundes [é] 
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Darstellung FNP /LP, Stand 2002  Planung Fortschreibung, Stand 24.10.2023  

  

Begründung  Bestand  Wertigkeit / 
Auswirkung  

Ziele / Maßnahmen  

Arten/ Leben s-
räume  

- Lebensraum 

- anthropogen überprägter Boden 
unter Dauernutzung (Ackerflächen, 
Grünland)  

-randlich entlang der ST2259 Ge-
hölzbestand (linear; zum Straßen-
körper gehörend und von Planung 
nicht betroffen) 

mittel/ erheblich Verbesserung des Lebensrau-
mangebots vor Ort: 

- Durchgrünung und Eingrünung  

- Reduzierung des Versiege-
lungsgrades 

- Baufeldfreimachung außerhalb 
der Vogelschutzzeit (d.h. nicht 
zwischen März und September) 

Arten/ Leben s-
räume  

- Lebensraum 

- detaillierte Daten zum Vorkom-
men nach FFH-Richtlinie oder 
Vogelschutz- Richtlinie liegen nicht 
vor; 

keine Bewer-
tung 

- Durchführung einer speziellen 
artenschutzrechtlichen Prüfung 

Boden  
- Lebensraum 

- anthropogen überprägter Boden 
unter Dauernutzung, landwirt-
schaftliche Fläche mit nutzungsty-
pischen Eingriffen (Bodenbearbei-
tung, Düngung, Wind- und Was-
sererosion in bewuchslosen Zeiten) 

 

mittel /erheblich 

 

 



Umweltbericht zur 
Neuausweisung von Bauflächen 
(im Rahmen der Fortschreibung des Flächennutzungsplanes mit integriertem Landschaftsplan) 
Gemeinde Heßdorf      

 

 
Planstand 24.10.2023 ï Fertigung  120  

 

Begründung  Bestand  Wertigkeit / 
Auswirkung  

Ziele / Maßnahmen  

Boden  
- Lebensraum 

Geologie94:  

- Unterer Burgsandstein, Sand-
stein, fein- bis grobkörnig, weiß-
grau, grauweiß, grüngrau, gelb-
braun, gebankt bis plattig, lokal z. 
T. kieselig gebunden; mit Tonstein, 
rot, rotbraun, grüngrau 

Bodenart95: 429a Fast ausschl. 
Pseudogley und Braunerde-
Pseudogley, selten Podsol- Pseu-
dogley aus (grusf.) Sand (Deck-
schicht oder Sandstein) über 
(Grus-)Sand bis Sandlehm (Sand-
stein), ger. verbr. über Sandstein 

422b Fast ausschl. Regosol und 
Pelosol (pseudovergleyt) aus 
(grusf.) Lehm bis Ton (Sediment-
gestein), vorherr. mit flacher Deck-
schicht aus Schluff bis Lehm, ger. 
verbr. carbonathaltig im Untergrund 

mittel /erheblich 

 

- Reduzierung der Versiegelung 
im Plangebiet  

- Ausweisen von Flächen für 
Eingrünung und planinternen 
Ausgleich (= Reduzierung der 
versiegelten Flächen) 

- Verwendung sickerfähiger Belä-
ge auf Wegeflächen 

- Pufferfunktion, 
Grundwasserleiter 

Hydrogeologie96: Burgsandstein in 
sandiger Fazies; Sedimentgestein; 
Grundwasser-Leiter/Geringleiter 
mit mäßigen bis geringen Durch-
lässigkeiten 

gering bis mittel 
/ erheblich 

Verringerung des Oberflächen-
wasserabflusses vor Ort: 

- Reduzierung des Versiege-
lungsgrades 

- Verwendung sickerfähiger Be-
lagsmaterialien 

- Dachbegrünung für alle Gebäu-
de 

- Ertragsfähigkeit - Bodenschätzung97 mehrheitlich 
lS4V 40/39 (Acker auf lehmigem 
Sand) und LIIa4 41/38 (Grünland 
auf Lehm); mittlere Ertragsfähigkeit 
(überdurchschnittlich für Lkr. ERH) 

mittel / erheb-
lich 

- Sicherung von landwirtschaftli-
chen Flächen mit hoher Ertrags-
fähigkeit im Gemeindegebiet  

Wasser  

- Oberflächenwas-
ser 

- keine Still- oder Fließgewässer 
innerhalb des Plangebietes; 

mittel / erheb-
lich 

- keine Maßnahmen erforderlich 

- auf Ebene des BPLs ist vorran-
gig zu prüfen, ob Ausgleichsmaß-
nahmen im Bereich der Seebach 
durchgeführt werden können 

- Grundwasser - Grundwasserneubildungsrate98 
aus Niederschlag (HK500) >50- 
100 mm/a; detailliertere Daten zum 
Grundwasser liegen nicht vor.  

 

mittel / erheb-
lich 

Verringerung des Oberflächen-
wasserabflusses vor Ort: 

- Versickerung vor Ort  

- Reduzierung des Versiege-
lungsgrades 

- Verwendung sickerfähiger Be-
lagsmaterialien 

- Dachbegrünung 

Klima / Luft  - Kaltluftentstehungsgebiet (Acker, 
Grünland) in Ortsrandlage entlang 
von Luftaustauschbahnen 

- offene, weitgehend ebene Fläche 
ohne Strukturelemente, zur See-
bach hin abfallend 

mittel/ erheblich - Erhalt von großen, zusammen-
hängenden Kaltluftflächen (Acker, 
Grünland) im Gemeindegebiet 
durch Festlegung von Flächen, 
die von Aufforstungen freizuhalten 
sind  
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Begründung  Bestand  Wertigkeit / 
Auswirkung  

Ziele / Maßnahmen  

Klima / Luft  - aufgrund der Lage am westlichen 
Ortsrand, nördlich des regionalen 
Grünzuges und geplanten Baunut-
zung, die eher großkubaturige, 1-2 
geschossige Bauten erwarten 
lässt, ist Sorge zu tragen, dass 
keine Barrierewirkung entsteht 

 - riegelartige Bebauung durch 
angepasste Anordnung der Bau-
fenster sowie Festsetzung von 
Grünflächen vermeiden 

- Maßnahmen zur Durchgrünung 
festsetzen (Pflanzgebote für Ein-
zelbäume) 

Landschaftsbild  - landwirtschaftliche Nutzfläche am 
westlichen Ortsrand von Heßdorf, 
an drei Seiten von Verkehrswegen 
eingerahmt  

- auf der Fläche keine nennenswer-
te Strukturelemente; nach Süden 
hin Blickbeziehung zur Seebach 
und Reuther Wald 

- Fläche selbst für Erholung nicht 
geeignet, da unter landwirtschaftli-
cher Nutzung; angrenzende Wege-
verbindung für wohnortnahe Erho-
lung  

- vorhandene Lärmemission durch 
bestehende Straßen (St2240, 
St2259 und Erlanger Str.) 

mittel / erheb-
lich 

Verbesserung der Einbindung in 
die Landschaft und Verringerung 
der Überprägung des Ortsrandes: 

- Aufbau einer funktionsfähigen 
Eingrünung  

- Verwendung heimischer Ge-
hölzarten für Eingrünung 

- Durchführung eines Schall-
schutzgutachtens unter Beach-
tung  einer Summationswirkung 
mit Mischgebiet He3 und He12 

Mensch und Erh o-
lung  

- landwirtschaftliche Nutzfläche 
zwischen drei Verkehrswegen 
gelegen ohne nennenswerte Struk-
turelemente 

- Fläche selbst für Erholung nicht 
geeignet, da unter landwirtschaftli-
cher Nutzung; angrenzende Wege-
verbindung für wohnortnahe Erho-
lung; Verkehrswege (St240, 
St2259 u. Erlanger Str.) werden 
nicht beeinträchtigt 

- vorhandene Lärmemission durch 
(St2240, St2259 und Erlanger Str.) 

gering / nicht-
erheblich 

- alle für die wohnortnahe Erho-
lung vorhandenen Wegebezie-
hungen bleiben erhalten  

- Aufbau einer funktionsfähigen 
Eingrünung als neuer Ortsrand  

- Durchführung eines Schall-
schutzgutachtens unter Beach-
tung  einer Summationswirkung 
mit Mischgebiet He3 und He12 

Sach- und Kultu r-
güter  

- nach derzeitigem Kenntnisstand 
im Plangebiet nicht vorhanden; 

nicht betroffen - Meldepflicht nach Art. 8 
BayDSchG 

- Erlaubnispflicht gem. Art. 7 
BayDSchG  

Empfindlichkeit s-
stufe des Natur - 
und Landschafts -
haushaltes  

 gering bis mittel  

Eingriffsreg elung  Verbal- argumentativ, Eingriffsre-
gelung nach dem BNatSchG 

Die Art des Verfahrens nach 
BauGB ist aktuell noch nicht be-
kannt. 

Vermeidung, 
Minimierung 
und Ausgleich 

Maßnahmenfestsetzung im GOP 

Empfohlenes 
Kompensations -
modell  

Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen auf der Fläche und außerhalb des dargestell-
ten Baugebietes (Sicherung über Zuordnungsfestsetzung). 

Empfehlung Ko m-
pensat ion 

Umsetzung der Maßnahmenfestsetzung aus GOP: 

a) Entwicklung einer funktionsfähigen Eingrünung (Breite 5-10m) 

b) Umsetzung der geplanten Ausgleichsflächen 

c) Durchführen einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung zur Vermeidung von 
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Verbotstatbeständen gem. §44 BNatSchG  

d) Durchführung eines Schallschutzgutachtens 

Nullvariante  

Planvarianten  

- Eingriffe auf die Schutzgüter bleiben aus, die landwirtschaftliche Nutzung bleibt beste-
hen 

- eine Nichtausweisung des HE2 führt zu einem Defizit an Gewerbeflächen für einen 
Lebensmittel- bzw. Getränkemarkt, welches an derer Stelle kompensiert werden muss.  

Ermittlung des Ausgleichsbedarfs gem. Leitfaden ĂBauen im Einklang mit Natur und Landschaftñ 
(BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR LANDESENTWICKLUNG UND UMWELFRAGEN, 2. Erweiterte Auflage Januar 2003, 
Tabelle S. 13 und Tabellen S. 28ff) 

Bedeutung für Natur und Landschaft  Gebiet mit geringer Bedeutung, Kategorie I, oben 

Eingriffsschwere  Typ A, hoher Versiegelungs- bzw. Nutzungsgrad 
mögliche Kompensationsfaktor: 0,3-0,6  

Ausgleichsbedarf (überschlägig)  
Eine genaue Ermittlung des Ausgleichsbedarfs ist erst auf 
Ebene des Bebauungsplanes möglich.  

 

Fläche (in ha) x Kompensationsfaktor (nur Eingriffs-
fläche): 
2,76ha x 0,3 bis 0,6 = 0,83ha bis 1,66ha 

Gesamt ca. 0,83 bis 1,66ha  

 

4.32 Heßdorf HE3  

Im rechtsgültigen Flächennutzungsplan ist die Fläche HE3 (4720m²) als Gewerbege-

biet nach §8 BauNVO dargestellt. Im Zuge der Fortschreibung wird die Baunutzung 

angepasst und das Gebiet als Gemischte Baufläche (§1 Abs.1 Nr. 2 BauNVO) darge-

stellt. Aus Sicht der Planer führt die Änderung der Baunutzung im vorliegenden Fall 

nicht dazu, dass die Eingriffsschwere erheblich verändert wird (weiterhin Typ, mittle-

rer bis hoher Versieglungsgrad). Ebenso handelt es sich de facto um keine Neuaus-

weisung einer Baufläche. Eine Umweltprüfung erfolgt daher nicht. Der Vollständigkeit 

halber werden jedoch der rechtskräftige FNP und die aktuelle Planung nachfolgend 

bildlich gegenübergestellt. 

Darstellung FNP /LP, Stand 2002  Planung Fortschreibung, Stand 24.10.2023  

  

 



Umweltbericht zur 
Neuausweisung von Bauflächen 
(im Rahmen der Fortschreibung des Flächennutzungsplanes mit integriertem Landschaftsplan) 
Gemeinde Heßdorf      

 

 
Planstand 24.10.2023 ï Fertigung  123  

 

4.33 Heßdorf HE4  

Umweltprüfung zur Fortschreibung des FNP / LP  

Geplante Nutzung  Gemischte Baufläche §1 Abs.1 Nr. 2 BauNVO 

Flurnummern   1398, 1399 u. 1400, Gemarkung Heßdorf 

Größe in ha  5.004m², ca. 0,5 

Erwartete Grundflächenzahl (GRZ)  0,6 

Eingriffsart  Typ A, hoher Versiegelungs- bzw. Nutzungsgrad 

Nutzung gem. rechtskräftigen FNP/LP  - Fläche für die Landwirtschaft  

- sonstige Grünfläche 

Gesamtbeurteilung und Empfehlung  

Planerische Vorgaben   

Schutzgebiete des Naturschutzes (Fauna-Flora- Habitat, 
Vogelschutzgebiete , Nationalpark, Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, Naturschutzgebiet, Biosphärenre-
servat) 

- keine derartigen Flächen im Plangebiet. 

Biotopkartierung - keine derartigen Flächen im Plangebiet. 

Ökoflächenkataster (ÖFK) - keine derartigen Flächen im Plangebiet. 

Wasserschutzgebiete (Trinkwasserschutzgebiete, Heil-
quellenschutzgebiete) 

- keine derartigen Flächen im Plangebiet. 

Regionalplan, Planungsregion 7 Nürnberg - regionaler Grünzug entlang der Seebach (außer-
halb des Plangebietes in südlicher Richtung begin-
nend) 

Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP) 

Landkreis ERH, Bearbeitungsstand März 2001 

- Plangebiet selbst ohne Vorgaben 

für südlich angrenzende Flächen: 

- Erhalt und Optimierung regional bedeutsamer 
Lebensräume, hier amtl. kartierte Biotop Nr. 6331-
0297-08 (ABSP-ID 6331 B177.1 ĂGroÇflªchiger 
Feuchtgrünland-Komplex im Seebach-Grundñ ) 

- Regionaler Entwicklungsschwerpunkte 

- Gewªsser: Erhaltung und Optimierung [é] Lin-
dach [é] durch Fºrderung naturnaher Strukturen 
[é], Verminderung des Schadstoff- und Stoffeintra-
ges, Erhalt und Entwicklung naturnaher Au- und 
Bruchwälder 

- Feuchtgebiete: in den Tªlern von [é] Lindach [é] 
Erhalt u. Optimierung von Feucht- u. Nasswiesen-
resten, Erhöhung des Grünlandanteils im Über-
schwemmungsbereich, Verbesserung des Bio-
topverbundes [é] 
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Darstellung FNP /LP, Stand 2002  Planung Fortschreibung, Stand 24.10.2023  

  

 

 

 

 

 

Begründung  Bestand  Wertigkeit / 
Auswirkung  

Ziele / Maßnahmen  

Arten/ Leben s-
räume  

- Lebensraum 

- anthropogen überprägter Boden 
unter Dauernutzung (Ackerflächen, 
Grünland)  

 

gering/ erheb-
lich 

Verbesserung des Lebensrau-
mangebots vor Ort: 

- Durchgrünung und Eingrünung  

- Reduzierung des Versiege-
lungsgrades 

- Baufeldfreimachung außerhalb 
der Vogelschutzzeit (d.h. nicht 
zwischen März und September) 

Arten/ Leben s-
räume  

- Lebensraum 

- detaillierte Daten zum Vorkom-
men nach FFH-Richtlinie oder 
Vogelschutz- Richtlinie liegen nicht 
vor; 

keine Bewer-
tung 

- Durchführung einer speziellen 
artenschutzrechtlichen Prüfung, 
unter Beachtung einer Summati-
onswirkung mit HE2 

Boden  
- Lebensraum 

 

- anthropogen überprägter Boden 
unter Dauernutzung, landwirt-
schaftliche Fläche mit nutzungsty-
pischen Eingriffen (Bodenbearbei-
tung, Düngung, Wind- und Was-
sererosion in bewuchslosen Zeiten) 

Geologie99:  

- Unterer Burgsandstein, Sand-
stein, fein- bis grobkörnig, weiß-
grau, grauweiß, grüngrau, gelb-
braun, gebankt bis plattig, lokal z. 
T. kieselig gebunden; mit Tonstein, 
rot, rotbraun, grüngrau 

 

Bodenart100: 429a Fast ausschl. 
Pseudogley und Braunerde-
Pseudogley,  

422b Fast ausschl. Regosol und 
Pelosol (pseudovergleyt) aus 
(grusf.) Lehm bis Ton (Sediment-
gestein), vorherr. mit flacher Deck-
schicht aus Schluff bis Lehm, ger. 
verbr. carbonathaltig im Untergrund 

mittel /erheblich 

mittel /erheblich 

 

- Reduzierung der Versiegelung 
im Plangebiet  

- Ausweisen von Flächen für 
Eingrünung und planinternen 
Ausgleich (= Reduzierung der 
versiegelten Flächen) 

- Verwendung sickerfähiger Belä-
ge auf Wegeflächen 

- Reduzierung der Versiegelung 
im Plangebiet  

- Ausweisen von Flächen für 
Eingrünung und planinternen 
Ausgleich (= Reduzierung der 
versiegelten Flächen) 

- Verwendung sickerfähiger Belä-
ge auf Wegeflächen 
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Begründung  Bestand  Wertigkeit / 
Auswirkung  

Ziele / Maßnahmen  

Boden  
- Lebensraum 

  - Verwendung sickerfähiger Be-
lagsmaterialien 

- Dachbegrünung für alle Gebäu-
de 

- Ertragsfähigkeit - Bodenschätzung101 mehrheitlich 
lS4V 39/39 (Acker auf lehmigem 
Sand) und LIIa4 41/38 (Grünland 
auf Lehm); mittlere Ertragsfähigkeit 
(überdurchschnittlich für Lkr. ERH) 

mittel / erheb-
lich 

- Sicherung von landwirtschaftli-
chen Flächen mit hoher Ertrags-
fähigkeit im Gemeindegebiet  

Wasser  

- Oberflächenwas-
ser 

- keine Still- oder Fließgewässer 
innerhalb des Plangebietes; 

mittel / erheb-
lich 

- Erhalt des Grabens in offener 
Form und Einbindung in grünord-
nerisches Konzept (Maßnahmen 
zur Durchgrünung, Ausgleich) 

- ggf. Nutzung für Oberflächen-
wasserrückhalt vor Ort (nur unbe-
lastete Wässer; Abstimmung mit 
WWA erforderlich wg. Einleitung 

- Grundwasser - Grundwasserneubildungsrate102 
aus Niederschlag (HK500) >50- 
100 mm/a; detailliertere Daten zum 
Grundwasser liegen nicht vor.  

mittel / erheb-
lich 

Verringerung des Oberflächen-
wasserabflusses vor Ort: 

- Versickerung vor Ort  

- Reduzierung des Versiege-
lungsgrades 

- Verwendung sickerfähiger Be-
lagsmaterialien 

- Dachbegrünung auf allen Dä-
chern 

Klima / Luft  - Kaltluftentstehungsgebiet (Acker, 
Grünland) in direktem Anschluss 
an Ortsrand, entlang von Luftaus-
tauschbahnen gelegen 

- offene, weitgehend ebene Fläche 
ohne Strukturelemente, zur See-
bach hin abfallend 

- aufgrund der Lage am westlichen 
Ortsrand, nördlich des regionalen 
Grünzuges und geplanten Baunut-
zung des HE2, ist Sorge zu tragen, 
dass keine Barrierewirkung ent-
steht 

Mittel / erheb-
lich 

- Erhalt von großen, zusammen-
hängenden Kaltluftflächen (Acker, 
Grünland) im Gemeindegebiet 
durch Festlegung von Flächen, 
die von Aufforstungen freizuhalten 
sind  

- Durchgrünung mittels Pflanzge-
boten 

- Vermeidung riegelartiger Beb-
bauung 

Landschaftsbild  - landwirtschaftliche Nutzfläche am 
westlichen Ortsrand von Heßdorf, 
an zwei Seiten von Verkehrswegen 
begrenzt 

- auf der Fläche keine nennenswer-
te Strukturelemente; nach Süden 
hin Blickbeziehung zur Seebach 
und Reuther Wald 

- Fläche selbst für Erholung nicht 
geeignet, da unter landwirtschaftli-
cher Nutzung; angrenzende Wege-
verbindung für wohnortnahe Erho-
lung  

- vorhandene Lärmemission durch 
bestehende Straßen (St2240 und 
Erlanger Str.) 

mittel / erheb-
lich 

- Verbesserung der Einbindung in 
die Landschaft und Verringerung 
der Überprägung des Ortsrandes: 

- Durchgrünung der Fläche 

- Aufbau einer Ortsrandeingrü-
nung in Verbindung mit HE2  

- Verwendung heimischer Ge-
hölzarten für Eingrünung 

- Durchführung eines Schall-
schutzgutachtens unter Beach-
tung  einer Summationswirkung 
mit Mischgebiet He2 und He12 
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Begründung  Bestand  Wertigkeit / 
Auswirkung  

Ziele / Maßnahmen  

Mensch und Erh o-
lung  

- landwirtschaftliche Nutzfläche 
zwischen zwei Verkehrswegen 
gelegen ohne nennenswerte Struk-
turelemente 

- Fläche selbst für Erholung nicht 
geeignet, da unter landwirtschaftl. 
Nutzung; angrenzende Wegever-
bindung für wohnortnahe Erholung; 
Verkehrswege (St240 u. Erlanger 
Str.) werden nicht beeinträchtigt 

- vorhandene Lärmemission durch 
(St2240 und Erlanger Str.) 

gering / nicht-
erheblich 

- alle für die wohnortnahe Erho-
lung vorhandenen Wegebezie-
hungen bleiben erhalten  

- Durchgrünung (Gehölze, Dach-
begrünung) 

- Aufbau einer funktionsfähigen 
Eingrünung in Verbindung mit 
HE2  

- Durchführung eines Schall-
schutzgutachtens unter Beach-
tung  einer Summationswirkung 
mit Mischgebiet He3 und He12 

Sach- und Kultu r-
güter  

- nach derzeitigem Kenntnisstand 
im Plangebiet nicht vorhanden; 

nicht betroffen - Meldepflicht nach Art. 8 
BayDSchG 

- Erlaubnispflicht gem. Art. 7 
BayDSchG  

Empfindlichkeit s-
stufe des Natur - 
und Landschafts -
haushaltes  

 gering bis mittel  

Eingriffsreg elung  Verbal- argumentativ, Eingriffsre-
gelung nach dem BNatSchG 

Die Art des Verfahrens nach 
BauGB ist aktuell noch nicht be-
kannt. 

Vermeidung, 
Minimierung 
und Ausgleich 

Maßnahmenfestsetzung im GOP 

Empfohlenes 
Kompensations -
modell  

Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen auf der Fläche und außerhalb des dargestell-
ten Baugebietes (Sicherung über Zuordnungsfestsetzung). 

Empfehlung Ko m-
pensat ion 

Umsetzung der Maßnahmenfestsetzung aus GOP: 

a) Durchgrünungsmaßnahmen (Pflanzgebote f. Bäume, Dachbegrünung); Entwicklung 
einer funktionsfähigen Eingrünung nur in Verbindung mit HE2 (Breite 5-10m) 

b) Umsetzung der geplanten Ausgleichsflächen, nach Flächenverfügbarkeit, entlang der 
Seebach 

c) Durchführen einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung zur Vermeidung von 
Verbotstatbeständen gem. §44 BNatSchG  

d) Durchführung eines Schallschutzgutachtens 

Nullvariante  

Planvarianten  

- Eingriff auf die Schutzgüter bleiben aus, die landwirtschaftliche Nutzung bleibt bestehen 

- eine Nichtausweisung des HE4 führt zu einem Defizit an Mischgebietsflächen, welche 
an anderen, unter Umständen, ungünstigen Standorten gelöst werden könnte; darüber 
hinaus käme es zu einer Baulücke zwischen dem Ortsrand und dem geplanten HE2, 
deren Nutzbarkeit und Wert für den Naturhaushalt folglich begrenzt ist; des Weiteren ist 
nicht auszuschließen, dass die Baulücke kontinuierlich über Einzelgenehmigungen ge-
schlossen wird und der Ausgleichsbedarf in kleinen, separierten Ausgleichsmaßnahmen 
gedeckt wird, deren Wirksamkeit im Vergleich zu größeren zusammenhängenden Maß-
nahmen geringer ist. 

Ermittlung des Ausgleichsbedarfs gem. Leitfaden ĂBauen im Einklang mit Natur und Landschaftñ 
(BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR LANDESENTWICKLUNG UND UMWELFRAGEN, 2. Erweiterte Auflage Januar 2003, 
Tabelle S. 13 und Tabellen S. 28ff) 

Bedeutung für Natur und Landschaft  Gebiet mit geringer Bedeutung, Kategorie I, oben 

Eingriffsschwere  Typ A, hoher Versiegelungs- bzw. Nutzungsgrad 
mögliche Kompensationsfaktor: 0,3-0,6  

Ausgleichsbedarf (überschlägig)  
Eine genaue Ermittlung des Ausgleichsbedarfs ist erst auf 
Ebene des Bebauungsplanes möglich.  

 

Fläche (in ha) x Kompensationsfaktor (nur Eingriffs-
fläche): 
0,5ha x 0,3 bis 0,6 = 0,15ha bis 0,3ha 

Gesamt ca. 0,15 bis 0,3ha  
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4.34 Heßdorf HE5  und HE6  

Die bisher geplanten gemischten Bauflächen HE5 und HE6 liegen in Teilen innerhalb 

des regionalen Grünzuges RG3. Insbesondere der Regierung von Mittelfranken so-

wie des regionalen Planungsverbandes wurden diese Gebiete wiedererholt kritisch 

beurteilt. Im Rahmen des Scoping-Termins am 15.09.2023 hat sich die Gemeinde mit 

der Regierung von Mittelfranken auf eine Zurücknahme der Flächen verständigt. 

4.35 Heßdorf HE7 

Die im Entwurf vom 03.11.2020 entlang der Autobahn dargestellte Wohnbaufläche 

(gem. § 1 Abs.1 Nr.1 BauNVO) wird nicht mehr weiterverfolgt. In der Plandarstellung 

werden wieder Flächen für die Landwirtschaft und Gehölze dargestellt. 

4.36 Heßdorf HE8 und HE9  

Im rechtsgültigen Flächennutzungsplan sind beide Gebiete als gemischte Baufläche 

(§1 Abs.1 Nr. 2 BauNVO) dargestellt. Die Flächen sind bereits fast vollständig bebaut. 

Im Zuge der Fortschreibung wird die Baunutzung entsprechend der tatsächlichen 

Gegebenheiten richtiggestellt und das Gebiet als Wohnbaufläche (§ 1 Abs.1 Nr.1 

BauNVO) dargestellt. Da es sich nicht um eine Neuausweisung handelt, erfolgt keine 

Umweltprüfung. 

Planung  Fortschreibung, Stand 24.10.  2023 

 

 

4.37 Heßdorf HE10 und HE11  

Im rechtsgültigen Flächennutzungsplan ist HE10 (10.456m²) als Gemischte Baufläche 

(§1 Abs.1 Nr. 2 BauNVO) und HE 11 (5.636m²) als Fläche für den Gemeinbedarf 

dargestellt. Sie sind bereits fast vollständig bebaut. Im Zuge der Fortschreibung wird 

die Baunutzung entsprechend der tatsächlichen Gegebenheiten richtiggestellt und 

beide Gebiete als Wohnbaufläche (§ 1 Abs.1 Nr.1 BauNVO) dargestellt. Da es sich 

nicht um eine Neuausweisung handelt, erfolgt keine Umweltprüfung. 
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Planung Fortschreibung, Stand 24.10. 2023 

 

 

4.38 Heßdorf HE12  

Umweltprüfung zur Fortschreibung des FNP / LP  

Geplante Nutzung  Wohnbauflächen § 1 Abs.1 Nr.1 BauNVO 

Flurnummern   873/2 u. 895/13, Gemarkung Heßdorf 

Größe in ha  885m², ca. 0,09ha 

Erwartete Grundflächenzahl (GRZ)  0,4 

Eingriffsart  Typ A, hoher Versiegelungs- bzw. Nutzungsgrad 

Nutzung gem. rechtskräftigen FNP/LP  - Fläche für die Forstwirtschaft 

Gesamtbeurteilung und Empfehlung  

Planerische Vorgaben   

Schutzgebiete des Naturschutzes (Fauna-Flora- Habitat, 
Vogelschutzgebiete , Nationalpark, Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, Naturschutzgebiet, Biosphärenre-
servat) 

- keine derartigen Flächen im Plangebiet. 

Biotopkartierung - keine derartigen Flächen im Plangebiet. 

Ökoflächenkataster (ÖFK) - keine derartigen Flächen im Plangebiet. 

Wasserschutzgebiete (Trinkwasserschutzgebiete, Heil-
quellenschutzgebiete) 

- keine derartigen Flächen im Plangebiet. 

Regionalplan, Planungsregion 7 Nürnberg - keine Vorgaben für Plangebiet selbst. 

Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP) 

Landkreis ERH, Bearbeitungsstand März 2001 

- keine Entwicklungsschwerpunkt bzw. Maßnahmen 
enthalten 

Darstellung FNP /LP, Stand 2002  Planung Fortschreibung, Stand 24.10.2023  

c  
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Begründung  Bestand  Wertigkeit / 
Auswirkung  

Ziele / Maßnahmen  

Arten/ Leben s-
räume  

- Lebensraum 

- Waldfläche mit klimatischer Be-
deutung gem. Waldfunktionsplan 
(ca. 0,07 ha) 

 

- Straße, versiegelt (Fl.nr. 873/2) 

hoch/ erheblich 

 
 
 

gering / nicht 
erheblich 

Verbesserung des Lebensrauman-
gebots vor Ort: 

- Aufbau eines gestuften Waldrandes 
entlang der östlichen Baugebiets-
grenze 

- Reduzierung des Versiegelungs-
grades 

- Baufeldfreimachung außerhalb der 
Vogelschutzzeit (d.h. nicht zwischen 
März und September) 

- flächengleiche Ersatzaufforstung in 
Abstimmung mit den zuständigen 
Fachbehörden 

Arten/ Leben s-
räume  

- Lebensraum 

- detaillierte Daten zum Vorkom-
men nach FFH-Richtlinie oder 
Vogelschutz- Richtlinie liegen nicht 
vor; 

keine Bewer-
tung 

- Durchführung einer speziellen ar-
tenschutzrechtlichen Prüfung insbe-
sondere unter Beachtung von Höh-
lenbrütern 

Boden  
- Lebensraum 

- Waldboden unter Dauerbewuchs 
und versiegelte Fläche (Straße) 

Geologie103:  

- Unterer Burgsandstein, Sand-
stein, fein- bis grobkörnig, weiß-
grau, grauweiß, grüngrau, gelb-
braun, gebankt bis plattig, lokal z. 
T. kieselig gebunden; mit Tonstein, 
rot, rotbraun, grüngrau 

Bodenart104: 429a Fast ausschl. 
Pseudogley und Braunerde-
Pseudogley, selten Podsol- Pseu-
dogley aus (grusf.) Sand (Deck-
schicht oder Sandstein) über 
(Grus-)Sand bis Sandlehm (Sand-
stein), ger. verbr. über Sandstein 

422b Fast ausschl. Regosol und 
Pelosol (pseudovergleyt) aus 
(grusf.) Lehm bis Ton (Sediment-
gestein), vorherr. mit flacher Deck-
schicht aus Schluff bis Lehm, ger. 
verbr. carbonathaltig im Untergrund 

mittel /erheblich 

 

- Reduzierung der Versiegelung im 
Plangebiet  

- Ausweisen von Flächen für planin-
ternen Ausgleich (= Reduzierung der 
versiegelten Flächen),z.B. abgestuf-
ter Waldrand 

- Verwendung sickerfähiger Beläge 
auf Wegeflächen 

- nach Möglichkeit Verortung der 
Ersatzaufforstung im direkten Umfeld 
des Plangebietes 

Boden  

- Pufferfunktion, 
Grundwasserleiter 

Hydrogeologie105: Burgsandstein in 
sandiger Fazies; Sedimentgestein; 
Grundwasser-Leiter/Geringleiter 
mit mäßigen bis geringen Durch-
lässigkeiten 

gering bis mittel 
/ erheblich 

Verringerung des Oberflächenwas-
serabflusses vor Ort: 

- Reduzierung des Versiegelungs-
grades 

- Verwendung sickerfähiger Belags-
materialien 

- Dachbegrünung auf Nebengebäu-
den 

Boden  
- Ertragsfähigkeit 

- Bodenschätzung106: keine Anga-
be über Geoportal Bayern, da 
Waldfläche 

ohne Bewer-
tung 

- keine Maßnahmen erforderlich 

Wasser  

- Oberflächenwas-
ser 

- keine Still- oder Fließgewässer 
innerhalb des Plangebietes selbst 

gering / nicht 
erheblich 

- keine Maßnahmen erforderlich 
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Begründung  Bestand  Wertigkeit / 
Auswirkung  

Ziele / Maßnahmen  

Wasser  

- Grundwasser 

- Grundwasserneubildungsrate107 
aus Niederschlag (HK500) >50- 
100 mm/a; detailliertere Daten zum 
Grundwasser liegen nicht vor.  

mittel / erheb-
lich 

Verringerung des Oberflächenwas-
serabflusses vor Ort: 

- Versickerung vor Ort 

- Reduzierung des Versiegelungs-
grades 

- Verwendung sickerfähiger Belags-
materialien 

- Dachbegrünung auf allen Gebäu-
den 

Klima / Luft  - Frischluftentstehungsgebiet 
(Wald) zwischen bestehenden 
Wohn- bzw. Sportflächen sowie 
Acker- und Waldflächen 

- Waldfläche ist gem. Waldfunktion 
besondere Bedeutung für das 
Lokalklima 

- Gebiet nach Norden hin leicht 
abfallend 

- trotz der klimatischen Wirksam-
keit der Waldfläche wird aufgrund 
der geringen Größe von 0,07ha 
nicht von einer erheblichen Beein-
trächtigung des lokalen Klimas 
ausgegangen; insbesondere  

hoch/ erheblich - Erhalt von großen, zusammenhän-
genden Kaltluftflächen (Acker, Grün-
land) im Gemeindegebiet durch 
Festlegung von Flächen, die von 
Aufforstungen freizuhalten sind  

- flächengleiche Ersatzaufforstung 
gem. WaldG, anzustreben ist die 
Verortung der Fläche im direkten 
Anschluss ans Plangebiet 

- keine riegelartige Bebauung, um 
Durchlüftung angrenzender Flächen 
zu ermöglichen 

Landschaftsbild  - Waldfläche zwischen Wohngebie-
tes bzw. Sportflächen, angrenzend 
weitere Wald- und landwirtschaftli-
che Flächen 

- Fläche selbst für Erholung nur 
bedingt geeignet, da kleinteilige 
Waldfläche ohne ausgedehntes 
Wegenetz 

- vorhandene Wegebeziehungen 
(ĂZum Sportplatzñ) bleibt erhalten 

mittel bis hoch/ 
erheblich 

Verbesserung der Einbindung in die 
Landschaft und Verringerung der 
Überprägung des Ortsrandes: 

- Aufbau eines gestuften Ortsrand 
nach Osten hin 

- Verwendung heimischer Gehölzar-
ten für Eingrünung 

- nach Möglichkeit Verortung der 
erforderlichen Ersatzaufforstung im 
direkten Anschluss ans Plangebiet 

Mensch und Erh o-
lung  

- Waldfläche zwischen Wohngebie-
tes bzw. Sportflächen, angrenzend 
weitere Wald- und landwirtschaftli-
che Flächen 

- Fläche selbst für Erholung nur 
bedingt geeignet, da kleinteilige 
Waldfläche ohne ausgedehntes 
Wegenetz; bestehende Wege 
(ĂZum Sportplatzñ) bleiben erhalten 

gering / nicht 
erheblich 

- alle für die wohnortnahe Erholung 
vorhandenen Wegebeziehungen 
bleiben erhalten  

- Aufbau eines abgestuften Waldran-
des nach Osten hin 

- nach Möglichkeit Verortung der 
erforderlichen Ersatzaufforstung im 
direkten Anschluss ans Plangebiet 

Sach- und Kultu r-
güter  

- nach derzeitigem Kenntnisstand 
im Plangebiet nicht vorhanden; 

nicht betroffen - Meldepflicht nach Art. 8 BayDSchG 

- Erlaubnispflicht gem. Art. 7 
BayDSchG  

Empfindlichkeit s-
stufe des Natur - 
und Landschafts -
haushaltes  

 gering bis hoch  

Eingriffsreg elung  Verbal- argumentativ, Eingriffsre-
gelung nach dem BNatSchG 

Die Art des Verfahrens nach 

Vermeidung, 
Minimierung 
und Ausgleich 

Maßnahmenfestsetzung im GOP; zur 
Vermeidung einer übermäßigen 
Inanspruchnahme von landwirt-
schaftlichen Nutzflächen ist bei der 
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BauGB ist aktuell noch nicht be-
kannt. 

Festsetzung von Ausgleichsnahmen 
eine Kombination mit der erforderli-
chen Ersatzaufforstung anzustreben 

Empfohlenes 
Kompensations -
modell  

Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen auf der Fläche und außerhalb des dargestellten 
Baugebietes (Sicherung über Zuordnungsfestsetzung). 

- zusätzlich zur Eingriffsregelung ist der Verlust der Waldfläche durch eine flächengleiche 
Aufforstung zu ersetzen; eine enge Abstimmung mit den zuständigen Fachbehörden ist 
erforderlich 

Empfehlung Ko m-
pensat ion 

Umsetzung der Maßnahmenfestsetzung aus GOP: 

a) Entwicklung eines gestuften Waldrandes an Ostgrenze (Mindestbreite 15m)  

b) Umsetzung der geplanten Ausgleichsflächen, nach Möglichkeit in Verbindung mit Ersatz-
aufforstung gem. WaldG 

c) Durchführen einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung zur Vermeidung von Ver-
botstatbeständen gem. §44 BNatSchG 

d) Durchführen einer Flächengleichen Ersatzaufforstung (0,07ha) 

Nullvariante  

Planvarianten  

- Eingriff auf die Schutzgüter bleiben aus, die Waldfläche bleibt erhalten 

- HE12 ist mit 0,09ha ein kleines Baugebiet, sodass eine Nichtausweisung im Blick auf die 
geplanten großen Baugebiete HE7 (5,96ha), HE13 (0,79ha) und HE14 (2,97ha) keine Aus-
wirkung hat 

- weitere geplante Wohnbauflächen sind HE7, HE13 und HE14;für die Baugebiete HE8, 
HE9, He10 und HEW11 wurde die Baunutzung angepasst, teils sind hier noch kleine Baulü-
cken vorhanden;  

Ermittlung des Ausgleichsbedarfs gem. Leitfaden ĂBauen im Einklang mit Natur und Landschaftñ 
(BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR LANDESENTWICKLUNG UND UMWELFRAGEN, 2. Erweiterte Auflage Januar 2003, 
Tabelle S. 13 und Tabellen S. 28ff) 

Bedeutung für Natur und Landschaft  Gebiet mit hoher Bedeutung, Kategorie III (Wald) 

Gebiet mit geringer Bedeutung, Kategorie I (Straße) 

Eingriffsschwere  Typ A, geringer Versiegelungs- bzw. Nutzungsgrad 
mögliche Kompensationsfaktor: 0,3 ï 0,6  

Typ A, hoher Versiegelungs- bzw. Nutzungsgrad 
mögliche Kompensationsfaktor: 1,0 ï 3,0 

Ausgleichsbedarf (überschlägig)  
Eine genaue Ermittlung des Ausgleichsbedarfs ist erst auf 
Ebene des Bebauungsplanes möglich.  

 

Fläche (in ha) x Kompensationsfaktor (nur Eingriffsflä-
che): 

Aufgrund der Ausgleichsermittlung in Hektar wird die 
Straßenfläche (Kategorie I) auf Ebene des FNPs nicht 
gesondert ermittelt 

0,09 x 1,0 bis 3,0 = 0,09ha bis 0,27ha 

Gesamt ca. 0,09 bis 0,27 ha  

 

4.39 Heßdorf HE13  

Im rechtsgültigen Flächennutzungsplan ist die Fläche HE13 (7.927m²) als Wohnbau-

fläche (§ 1 Abs.1 Nr.1 BauNVO) dargestellt und wird aktuell mit einer verbindlichen 

Bauleitplanung beplant. Das Plangebiet HE13 stellt damit keine Neuausweisung dar 

und eine Umweltprüfung erfolgt daher nicht. 

Die Darstellung einer Gemischte Baufläche (§1 Abs.1 Nr. 2 BauNVO) wie im Entwurf 

vom 28.02.23 enthalten, wird seitens der Gemeinde nicht mehr weiterverfolgt.  
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4.40  Heßdorf HE 14 

Umweltprüfung zur Fortschreibung des FNP / LP  

Geplante Nutzung  Wohnbauflächen § 1 Abs.1 Nr.1 BauNVO 

Flurnummern   568/2, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 597/1, 598, 599, 
600, 615, 616 u. 617 Gemarkung Heßdorf 

Größe in ha  ca. 2,97ha 

Erwartete Grundflächenzahl (GRZ)  0,4 

Eingriffsart  Typ A, hoher Versiegelungs- bzw. Nutzungsgrad 

Nutzung gem. rechtskräftigen FNP/LP  - Fläche für die Landwirtschaft 

Gesamtbeurteilung und Empfehlung  

Planerische Vorgaben   

Schutzgebiete des Naturschutzes (Fauna-Flora- Habitat, 
Vogelschutzgebiete , Nationalpark, Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, Naturschutzgebiet, Biosphärenre-
servat) 

- keine derartigen Flächen im Plangebiet. 

Biotopkartierung - keine derartigen Flächen im Plangebiet. 

Ökoflächenkataster (ÖFK) - keine derartigen Flächen im Plangebiet. 

Wasserschutzgebiete (Trinkwasserschutzgebiete, Heil-
quellenschutzgebiete) 

- keine derartigen Flächen im Plangebiet. 

Regionalplan, Planungsregion 7 Nürnberg - keine Vorgaben für Plangebiet selbst. 

Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP) 

Landkreis ERH, Bearbeitungsstand März 2001 

- keine Entwicklungsziele / Maßnahmen für Plangebiet 
selbst 

Darstellung FNP /LP, Stand 2002  Planung Fortschreibung, Stand 24.10.2023  

  

Begründung  Bestand  Wertigkeit / 
Auswirkung  

Ziele / Maßnahmen  

Arten/ Leben s-
räume  

- Lebensraum 

- überwiegend anthropogen über-
prägter Boden unter Dauernutzung 
(Grünland, Acker)  

- Flurweg (Schotter / Grasweg) 

mittel/ erheblich Verbesserung des Lebensrauman-
gebots vor Ort: 

- Erhalt von Bestandsgehölzen  

- Durchgrünung und Eingrünung  

- Reduzierung des Versiegelungs-
grades 

- Baufeldfreimachung außerhalb der 
Vogelschutzzeit (d.h. nicht zwischen 
März und September) 


































































































































